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Europäische Finanzminister: Antwortbrief an US-Finanzminister Mnuchin 

zu Säule 1 und 2 

Wie bereits berichtet, hat der US-Finanzminister Mnuchin einen Brief an vier eu-

ropäische Finanzminister geschrieben, wonach bei den Diskussionen um die glo-

bale Neuverteilung der Besteuerungsrechte an Unternehmensgewinnen (Säule 1) 

eine Pause eingelegt werden sollte (vgl. TAX WEEKLY # 23/2020). In einem ge-

meinsamen Brief vom 17.06.2020 haben sich die Regierungen der vier europäi-

schen Staaten (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien und Spanien ) dennoch 

für die Fortsetzung der Verhandlungen auf OECD-Ebene eingesetzt und die USA 

dazu aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Auch OECD-

Generalsekretär Angel Gurría hat in seiner offiziellen Pressemitteilung vom 

18.06.2020 bekräftigt, dass die OECD an dem anvisierten Zeitplan festhalten 

werde. 

Bundesgesetzblatt: Zweites Corona-Steuerhilfegesetz veröffentlicht und in 

Kraft getreten 

Am 30.06.2020 wurde nun das Zweites Corona-Steuerhilfegesetz im Bundesge-

setzblatt veröffentlicht (vgl. zum Inhalt „Beschlussempfehlung und Bericht“ des 

Bundestags-Finanzausschusses vom 24.06.2020) und ist damit am 01.07.2020 in 

Kraft getreten. Mit dem Gesetz soll ein Großteil der steuerlichen Maßnahmen aus 

dem vom Koalitionsausschuss am 03.06.2020 beschlossenen Konjunktur-, Kri-

senbewältigungs- und Zukunftspaket („Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand si-

chern, Zukunftsfähigkeit stärken“) umgesetzt werden.  

Insgesamt werden mit dem Gesetz folgende steuerliche Maßnahmen umgesetzt: 

 Der Umsatzsteuersatz wird befristet vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 von

19 auf 16 % und von 7 auf 5 % gesenkt.

 Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die

Einfuhr folgenden Monats verschoben. Voraussetzung ist, dass ein zollrechtli-

cher Zahlungsaufschub bewilligt ist. Im Beschluss des Koalitionsausschusses

war noch vom „26. des Folgemonats“ die Rede. Der Termin, ab dem die Ände-

rung erstmals anzuwenden ist, soll mit BMF-Schreiben bekanntgegeben wer-

den, sobald feststeht, bis wann die IT-technischen Voraussetzungen geschaf-

fen werden können.

 Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die VZ 2020 und 2021 auf € 5 Mio.

bzw. € 10 Mio. (bei Zusammenveranlagung) erweitert (§ 10d EStG). Ergänzt

wird diese Ausweitung durch neue Regelungen, die den Verlustrücktrag aus

VZ 2020 unmittelbar finanzwirksam schon über die Vorauszahlungen bzw. die

Steuererklärung für den VZ 2019 nutzbar machen können. Auf Antrag wird

nach § 110 EStG der für die Bemessung der Vorauszahlungen für den VZ

2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der Einkünfte (ohne Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit) pauschal um 30 % gemindert (maximal um € 5 Mio.

bzw. € 10 Mio. bei Zusammenveranlagung). Ebenfalls auf Antrag wird nach

§ 111 EStG bei der Steuerfestsetzung für den VZ 2019 pauschal ein Betrag in
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Höhe von 30 % des Gesamtbetrags der Einkünfte (ohne Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit) des VZ 2019 als vorläufiger Verlustrücktrag aus 2020 

abgezogen (maximal € 5 Mio. bzw. € 10 Mio. bei Zusammenveranlagung). 

Beide Regelungen setzen lediglich voraus, dass die Vorauszahlungen für den 

VZ 2020 auf null Euro herabgesetzt wurden. Im Rahmen der Veranlagung 

2020 wird der vorläufige Verlustrücktrag überprüft und die Veranlagung für 

den VZ 2019 entsprechend korrigiert. 

Gegenüber einer ersten Formulierungshilfe des BMF haben sich in Bezug auf 

den Verlustrücktrag und den Mechanismus nach §§ 110 und 111 EStG noch 

folgende Änderungen ergeben: 

- Verlustrücktrag € 5 Mio. bzw. € 10 Mio. auch vom VZ 2021 in den VZ 2020. 

- „Auf Antrag und Nachweis“ Möglichkeit einer Kürzung von Vorauszahlun-

gen für den VZ 2019 und der Berücksichtigung eines vorläufigen Verlust-

rücktrags im VZ 2019 über die 30 %-Pauschale hinaus (maximal € 5 Mio. 

bzw. € 10 Mio.). 

- Führt die Herabsetzung der Vorauszahlungen für den VZ 2019 am Ende zu 

einer Nachzahlung in der Veranlagung, wird diese auf Antrag zinslos ge-

stundet. Der Bundestag hat dies noch um eine ausdrückliche Befristung er-

gänzt. Die gestundete Nachzahlung für 2019 ist spätestens einen Monat 

nach der Veranlagung 2020 an das Finanzamt zu entrichten. 

- Wird der Einkommensteuerbescheid für 2019 vor dem zwei Wochen nach 

der Gesetzesverkündung folgenden Tag bestandskräftig, kann der Antrag 

bis zu dem einen Monat nach der Gesetzesverkündung folgenden Tag 

nachträglich gestellt werden. 

Diese Änderungen sind zu begrüßen. Keinen Zugang zur schnellen Berück-

sichtigung von Verlustrückträgen erhalten jedoch weiterhin diejenigen Steuer-

pflichtigen, bei denen der Corona-Verlust, insbesondere bei vom Kalenderjahr 

abweichenden Wirtschaftsjahren, erst in den VZ 2021 fällt. Denn zum einen 

gilt der Mechanismus nach §§ 110, 111 EStG nicht für den Verlustrücktrag aus 

dem VZ 2021. Und zum anderen ist in solchen Fällen regelmäßig auch ein 

pauschaler vorläufiger Verlustrücktrag aus dem VZ 2020 in den VZ 2019 

schon tatbestandlich ausgeschlossen, da dies eine Herabsetzung der Voraus-

zahlungen für den noch wenig betroffenen VZ 2020 auf null Euro vorausset-

zen würde. Die betroffenen Steuerpflichtigen müssten also mindestens bis 

zum Jahr 2022 (früheste Veranlagung für den VZ 2021) warten, um den steu-

erlichen Verlustrücktrag finanzwirksam geltend machen zu können, obwohl sie 

wirtschaftlich von der Corona-Krise zum gleichen Zeitpunkt getroffen wurden. 

 Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 %, höchstens

das 2,5-fache der linearen Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des

Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder herge-

stellt werden (§ 7 Abs. 2 EStG).

 Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine

Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer haben (reine Elektrofahrzeu-
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ge), wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von € 40.000 auf € 60.000 

erhöht (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 EStG). 

 Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um

ein Jahr.

 Verlängerung der in 2020 endenden Fristen nach § 7g EStG für die Verwen-

dung von Investitionsabzugsbeträgen um ein Jahr.

 Bei der ermäßigenden Berücksichtigung der Gewerbesteuer bei der Einkom-

mensteuer nach § 35 EStG wird der Faktor ab dem VZ 2020 von 3,8 auf 4,0

angehoben.

 Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestän-

de des § 8 Nr. 1 GewStG ab dem Erhebungszeitraum 2020 und ohne zeitliche

Befristung von € 100.000 auf € 200.000 erhöht.

 Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird ein einmaliger Kinderbonus von

€ 300 gewährt. Der Kinderbonus wird nach § 66 Abs. 1 Satz 3 EStG als Kin-

dergeld im Rahmen der Günstigerprüfung mit dem steuerlichen Kinderfreibe-

trag verrechnet.

 Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre

von derzeit € 1.908 auf € 4.008 für die Jahre 2020 und 2021 angehoben

(§ 24b Abs. 2 EStG).

 Erhöhung bzw. Verdoppelung der maximalen Bemessungsgrundlage der

steuerlichen Forschungszulage auf € 4 Mio. im Zeitraum von 2020 bis 2025.

Aufgrund beihilferechtlicher Risiken in Bezug auf die noch im Regierungsent-

wurf vorgesehene rückwirkende Erhöhung wird die Anhebung der Bemes-

sungsgrundlagenhöchstgrenze erst für solche förderfähigen Aufwendungen

vorgesehen, die nach dem 30.06.2020 und vor dem 01.07.2026 entstanden

sind.

 Unabhängig von den konjunkturpolitischen Maßnahmen sind in dem Gesetz

zudem steuerstrafrechtliche Maßnahmen enthalten. Diese sollen laut Be-

gründung im Zusammenhang mit der Cum/Ex-Aufarbeitung zu sehen sein. So

wird die absolute Verfolgungsjährung gem. § 376 Abs. 3 Satz 1 AO bei be-

sonders schwerer Steuerhinterziehung auf 25 Jahre (bisher 20 Jahre) verlän-

gert, um zukünftig für komplexe Verfahren vor allem im Bereich der Wirt-

schaftskriminalität mehr Zeit zur Verfügung zu stellen und dadurch Verfah-

rensverschleppungen unattraktiv zu machen. In § 375a AO wird zudem gere-

gelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung für Steueransprüche, die noch

nicht erfüllt, jedoch schon verjährt sind, die Einziehung rechtswidrig erlangter

Taterträge nach § 73 StGB angeordnet werden kann. Dem Täter soll so der

wirtschaftliche Anreiz zur Begehung von Straftaten genommen werden, weil

ihm das dadurch oder hierfür Erlangte (Vermögensvorteile) effektiv entzogen

werden kann. Im Bundestag erfolgte schließlich noch eine Ausdehnung der

Vorschrift auch auf Fälle des Wertersatzes und bei Drittbegünstigten. § 375a

AO in der neuen Fassung gilt für alle bei Gesetzesverkündung noch nicht ver-

jährten Steueransprüche.
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Noch nicht enthalten ist insbesondere die ebenfalls vom Koalitionsausschuss be-

schlossene Modernisierung des Körperschaftsteuergesetzes mit dem angekün-

digten Optionsmodell für Personengesellschaften. Dem Vernehmen nach hat das 

BMF hierzu unter dem Arbeitstitel „Körperschaftsteuer-Modernisierungsgesetz“ 

zeitnah einen separaten Gesetzentwurf zugesagt. 

Bundesregierung: Festlegung der steuerlichen Prioritäten für die deutsche 

Ratspräsidentschaft 

Seit dem 01.07.2020 hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Während 

des EU-Ratsvorsitzes kommt Deutschland damit nicht nur die Aufgabe zu, in der 

EU die eigenen Interessen zu vertreten, sondern auch (verstärkt) die Rolle des 

„neutralen Vermittlers“ zu übernehmen und bei aktuellen europäischen Dossiers 

wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. 

Das Arbeitsprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde am 

24.06.2020 vom Bundeskabinett beschlossen und am 30.06.2020 veröffentlicht. 

Die Ziele im Bereich der Steuer- und Finanzpolitik (S. 10 f.) sind im Arbeitspro-

gramm unter der Überschrift „Nachhaltige Finanzmarktarchitektur, stabile Finanz-

politik und Steuergerechtigkeit“ aufgelistet: 

 Die Bundesregierung bekennt sich dazu, nach dem Abschluss der Verhand-

lungen zum OECD-Projekt zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft die Um-

setzung der Ergebnisse in der EU voranzutreiben und verweist explizit auf die

geplante Einführung der effektiven globalen Mindestbesteuerung (unter Säu-

le 2 des OECD-Projekts).

 Darüber hinaus will sich die Bundesregierung weiterhin für die Einführung ei-

ner Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene einsetzen.

 Eine Überarbeitung der Amtshilferichtlinie soll nicht nur der Vereinfachung der

Besteuerung und der besseren Zusammenarbeit der Steuerbehörden der Mit-

gliedstaaten dienen, sondern auch einer wirksamen Bekämpfung von Steuer-

hinterziehung.

BMF: Schreiben zur befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze und an-

gepasste Ausfüllanleitungen für die Steuererklärungen 

Die Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 19 % 

auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % wurde am 29.06.2020 vom Gesetzgeber be-

schlossen und ist zum 01.07.2020, befristet bis zum 31.12.2020, in Kraft getre-

ten. 

Nach den im Vorfeld der Gesetzesänderung veröffentlichten diesbezüglichen 

Entwürfen (vgl. TAX WEEKLY # 23/2020 und #24/2020) erging nunmehr das fi-

nale BMF-Schreiben vom 30.06.2020. Die inhaltlichen Änderungen im Vergleich 

zur vorherigen Entwurfsversion vom 26.06.2020 beschränken sich auf redaktio-

nelle Änderungen. Maßgebliche Inhalte des BMF-Schreibens sind diverse Nicht-

beanstandungsregelungen, Vereinfachung und, vor dem Hintergrund der befriste-
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ten Senkung der Steuersätze, entsprechende Regelungen für die umsatzsteuer-

rechtliche Behandlung der Rückkehr zu den gegenwärtigen Steuersätzen ab dem 

01.01.2021. 

Daneben hat das BMF mit Datum vom 01.07.2020 zwei weitere BMF-Schreiben 

erlassen und passt hiermit sowohl die Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 

2020 als auch die Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020 unter anderem an 

die speziellen Erklärungspflichten an, welche sich für Anzahlungsvorgänge auf-

grund des Steuersatzwechsels ergeben können. Die Vordruckmuster für die 

Steuererklärungen, insbesondere die Formulare „Umsatzsteuer-Voranmeldung 

2020“ und „Umsatzsteuererklärung 2020“ bleiben unverändert bestehen. 

BMF: Befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Res-

taurations-und Verpflegungsdienstleistungen zum 01.07.2020 

Im Zuge der beiden Corona-Steuerhilfegesetze ergibt sich für den Bereich der 

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen nunmehr ein kaskadierendes Sys-

tem von Steuersatzänderungen. Für den Zeitraum ab dem 01.07.2020 und nach 

dem 31.12.2020 unterliegt die Abgabe von Speisen zum Verzehr an Ort und Stel-

le letztlich einem (abgesenkten) ermäßigten Steuersatz von 5 %, für Getränke gilt 

ein (abgesenkter) allgemeiner Steuersatz von 16 %. Im Zeitraum vom 01.01.2021 

bis zum 30.06.2021 gilt für die Abgabe von Speisen zum Verzehr an Ort und Stel-

le dann der ermäßigte Steuersatz von 7 % und der Verkauf von Getränken unter-

fällt dem allgemeinen Steuersatz von 19 %. 

Als Reaktion auf die sich in der Praxis ergebenden Fragen zur Anwendung des 

ermäßigten Umsatzsteuersatzes gem. § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG hat die Finanz-

verwaltung mit BMF-Schreiben vom 02.07.2020 eine Hilfestellung für die Preis-

aufteilung von Kombiangeboten sowie von Pauschalangeboten im Zusammen-

hang mit Beherbergungsleistungen veröffentlicht. 

Der neu eingefügte Abschn. 10.1 Abs. 12 UStAE regelt, dass bei sog. Kombian-

geboten aus Speisen inklusive Getränken (z. B. Buffet, All-Inclusive-Angeboten) 

der auf die Getränke entfallende und mit 16 % bzw. 19 % zu besteuernde Entgel-

tanteil mit 30 % des Pauschalpreises angesetzt wird. 

Bei Beherbergungsleistungen war bereits in der Vergangenheit eine Vereinfa-

chungsregelung zur Aufteilung von Pauschalangeboten in Abschn. 12.16 Abs. 12 

UStAE vorgesehen. Hiernach dürfen für bestimmte nicht begünstigte Leistungen, 

wie bspw. Frühstück oder Telefonnutzung, Sammelposten in der Rechnung auf-

geführt werden, z.B. „Business-Package“, „Servicepauschale“ und der hierauf 

entfallende Entgeltanteil mit 20 % des Pauschalpreises angesetzt werden. Der 

Prozentsatz für die pauschale Ermittlung des Entgeltanteils in diesen Fällen wird 

nunmehr auf 15 % gesenkt. 

Die Regelungen sind in allen Fällen ab dem 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 an-

zuwenden. 
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BMF: Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung von Ausfuhrliefe-

rungen 

Ausfuhrlieferungen sind bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen, wel-

che vom liefernden Unternehmer nachzuweisen sind (§ 6 Abs. 4 UStG), umsatz-

steuerfrei. Der EuGH hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach entschieden, 

dass die Umsatzsteuerbefreiung aber vielmehr von den materiellen Vorausset-

zungen abhängen solle, als ausschließlich auf die Erfüllung einzelner formeller 

Kriterien des Buch- und Belegnachweises durch den Unternehmer abzustellen. 

Die Finanzverwaltung hat diese Grundsätze mit BMF-Schreiben vom 25.06.2020 

in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass aufgenommen. 

Grundsätzlich hält das BMF daran fest, dass ein unvollständiger oder nicht zeit-

nah geführter beleg- und buchmäßigen Nachweis die Anwendung der Steuerbe-

freiung ausschließt. Die Nichteinhaltung dieser formellen Vorgaben führt jedoch 

„ausnahmsweise“ dann nicht zum Verlust der Steuerbefreiung, wenn nach objek-

tiven Kriterien zweifelsfrei feststeht, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzun-

gen für die Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferung vorliegen, insbesondere, wenn ob-

jektiv erkennbar ist, dass der Gegenstand der Lieferung das Gemeinschaftsge-

biet tatsächlich verlassen hat. Dieses Zugeständnis gilt nicht, sofern der Unter-

nehmer an einer Steuerhinterziehung beteiligt war oder der Verstoß gegen die 

formellen Anforderungen den sicheren Nachweis verhindert, dass die materiell-

rechtlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt wurden. 

Diese Grundsätze sind in allen offenen Fälle anzuwenden. 

 

BMF: Zweite Verlängerung der Konsultationsvereinbarung zur Besteuerung 

von Grenzpendlern vom 06.05.2020  

Wir hatten im TAX WEEKLY # 17/2020 berichtet, dass Deutschland und Belgien 

eine befristete Konsultationsvereinbarung zur Besteuerung von Grenzpendlern 

abgeschlossen haben. Diese ist nunmehr bis zum 31.08.2020 verlängert worden 

(vgl. BMF-Schreiben vom 25.06.2020). 

 

BZSt: CRS-/FATCA-Meldung 2019 – Fristverlängerung bis zum 31.10.2020 

In zwei Infobriefen hat das BZSt am 30.06.2020 und am 01.07.2020 die Fristver-

längerungen für die Abgabe der Meldungen zum Common Reporting Standard 

(CRS) und Foreign Accounting Tax Compliance Act (FATCA) aufgrund der au-

ßergewöhnlichen Umstände in Folge der COVID-19-Pandemie veröffentlicht. 

Traditionell ist im Sommer die jährliche Meldesaison im Rahmen des automati-

sierten Informationsaustauschs über Finanzkonten nach den internationalen Mel-

destandards FATCA, einem abkommenbasierten Austausch von Informationen 

mit den USA über Finanzkonten von US-Steuerpflichtigen, sowie dem CRS, ei-

nem multilateralen Meldesystem, das auf Initiative der OECD eingeführt und in 

der EU zusätzlich auf Grundlage der EU-Amtshilferichtlinie durchgeführt wird. 
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Grundsätzlich müssen meldepflichtige Finanzinstitute ihre FATCA- und CRS-

Meldungen jährlich bis zum 31.07. für das Vorjahr beim BZSt abgeben.  

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände in Folge der COVID-19-Pandemie 

wird es nicht beanstandet, wenn die meldenden Finanzinstitute ihre CRS-

Meldungen für den Meldezeitraum 2019 abweichend bis zum 31.10.2020 an das 

BZSt übermitteln.  

Weiterhin wird es nicht beanstandet, dass die meldenden Finanzinstitute ihre zu 

übermittelnden Daten bzgl. der FATCA-Meldung für den Meldezeitraum 2019 

abweichend bis zum 31.10.2020 an das BZSt übermitteln, wenn es aufgrund der 

außergewöhnlichen Umstände infolge der COVID-19-Pandemie nicht möglich ist 

eine fristgerechte Übermittlung der FATCA-Daten an das BZSt vorzunehmen. 

 

BFH: Wärmeenergie als Wirtschaftsgut – Sachentnahme durch Beheizen 

des Wohnhauses mit selbst erzeugter Wärmeenergie 

Der BFH hatte im Urteil vom 12.03.2020 (IV R 9/17) darüber zu entscheiden, mit 

welchem Wert die Entnahme von selbst erzeugter Wärmeenergie aus einem 

nach § 4 Abs. 3 EStG (Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsaus-

gaben) gewinnermittelnden Betrieb durch das Beheizen eines Wohnhauses zu 

bestimmen ist.  

Im Streitfall betrieb die Klägerin, eine GbR, welche ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 

EStG ermittelte, seit 2012 ein Blockheizkraftwerk mit Biogasanlage (BHKW). Die 

beim Betrieb des BHKW anfallende Abwärme wurde im Streitjahr 2014 u.a. zum 

Beheizen des Wohnhauses der Gesellschafter der Klägerin genutzt. Hierfür er-

klärte sie entsprechende Entnahmen zu 3 Cent/kWh brutto. Das Finanzamt be-

wertete hingegen die Entnahmen mit 7,7 Cent/kWh. Dieser Wert entsprach dem 

(fiktiven) Einkaufspreis, welcher für die Bemessung der steuerpflichtigen unent-

geltlichen Wertabgabe infolge der nichtunternehmerischen Verwendung der 

Wärme nach dem UStG anzusetzen war. Die nach erfolglosem Einspruch erho-

bene Klage beim Finanzgericht war erfolgreich.  

Nunmehr hat der BFH die Vorentscheidung im Ergebnis bestätigt. Zu Recht habe 

das Finanzgericht als Bewertungsmaßstab für die Entnahme nach § 6 Abs. 7 

Nr. 2, Abs. 1 Nr. 4 S. 1 Hs. 1 EStG den Teilwert zugrunde gelegt, denn die in den 

Verkehr gebrachte Wärmeenergie erfülle sämtliche Voraussetzungen, welche an 

das Vorliegen eines (bilanzierungsfähigen) Wirtschaftsguts gestellt würden. Ent-

gegen der Auffassung des Finanzamts führe der private Verbrauch der Wärme-

energie damit zu keiner mit den tatsächlichen Selbstkosten anzusetzenden Nut-

zungsentnahme. 

Das Finanzgericht sei auch in nicht zu beanstandender Weise zum Ergebnis ge-

langt, dass der Teilwert der Wärmeenergie mit 2,521 Cent/kWh (netto) zu be-

stimmen sei. Bei wie Streitfall vorliegenden selbst hergestellten Wirtschaftsgütern 

des Umlaufvermögens (Eigenerzeugnissen) leite sich der Teilwert zunächst aus 

den sog. Reproduktions- oder Wiederherstellungskosten ab. Denn ein gedachter 

Erwerber des Unternehmens würde für das einzelne (betriebsnotwendige) Wirt-
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schaftsgut höchstens so viel zahlen, wie ihm Aufwendungen entstehen würden, 

um dieses Wirtschaftsgut für den Betrieb wieder zu erlangen, falls es fehlte sollte.  

Wenn der voraussichtliche Veräußerungserlös jedoch nicht ausreichen würde, 

um die Reproduktions- oder Wiederherstellungskosten zuzüglich eines durch-

schnittlichen Unternehmergewinns decken zu können, müsste ein niedrigerer 

Teilwert zugrunde gelegt werden. In solche Fällen wäre der Teilwert nach dem 

Marktpreis zu bestimmen. 

Vor diesem Hintergrund erübrige sich im Streitfall, wie dies zu Recht vom Fi-

nanzgericht festgestellt wurde, die Ermittlung der Reproduktions- oder Wieder-

herstellungskosten der entnommenen Wärmeenergie. Denn die Klägerin habe für 

die Entnahme einen Wert von 2,521 Cent (netto) pro kWh zugrunde gelegt. Die-

ser Preis, so das Finanzgericht, habe dem regional üblichen Preis entsprochen, 

der für die Lieferung von Abwärme aus BHKW erzielbar gewesen sei. 

 

BFH: Nur das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sach-

verständigen kann als Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts dienen  

Das Bewertungsgesetz lässt für Grundvermögen den Nachweis eines niedrigeren 

gemeinen Werts grundsätzlich zu (§ 198 BewG). Wie dieser Nachweis zu erfol-

gen hat, ist dort nicht geregelt. 

Nach der Begründung zur Einführung der Bedarfsbewertung soll dieser Nachweis 

regelmäßig durch ein Gutachten eines vereidigten Bausachverständigen oder ei-

nes Gutachterausschusses erbracht werden können. Auch ein im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr zeitnah zum Stichtag zustande gekommener Kaufvertrag soll 

als Nachweis dienen können. Dem sind Finanzverwaltung und Rechtsprechung 

in unterschiedlicher Weise gefolgt. 

Laut Ländererlass vom 19.02.2014 kann auch ein nach DIN ISO/IEC 17024 zerti-

fizierter Bausachverständiger ein solches Gutachten erstellen. Die obersten Fi-

nanzbehörden der Länder reagierten mit dem Erlass auf das BFH-Urteil vom 

11.09.2013 (II R 61/11). In diesem stellte der BFH klar, dass der Nachweis eines 

niedrigeren gemeinen Werts nur durch ein Gutachten erbracht werden kann, 

dass ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger erstellt hat. 

Mit dem Urteil vom 05.12.2019 (II R 9/18) hat der BFH nun darauf hingewiesen, 

dass einem Gutachten als Nachweis ohne weitere Aufklärungs- und Ermittlungs-

maßnahmen gefolgt werden können müsse. Er hat dazu erneut klargestellt, dass 

neben zeitnah erzielten Kaufpreisen und Gutachten des örtlich zuständigen Gut-

achterausschusses nur ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen i.S. der §§ 36, 36a GewO diesen Nachweis erbringen könne. 

Nur derartige Sachverständige würden eine über den Sachkundenachweis beleg-

te Fachkompetenz mit einer über die Vereidigung bewirkten besonderen persön-

lichen Verpflichtung (unabhängig, weisungsfrei, gewissenhaft, unparteiisch) auf 

die Integrität ihrer gutachterlichen Arbeit vereinen. Nur das Gutachten eines öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen i.S. der §§ 36, 36a GewO 
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biete eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass weitere Beweiserhebungen 

entbehrlich seien. 

Es wurde außerdem klargestellt, dass eine durch eine akkreditierte Stelle durch-

geführte Zertifizierung nicht deckungsgleich ist mit dem durch § 36 GewO nach-

gewiesenen fachlichen und persönlichen Profil.  

Im Streitfall wurde beantragt, den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 

durch ein Gutachten eines Architekten mit einem unbefristeten Zertifikat als 

„Sachverständiger für Wertermittlung und Baukostenplanung“ zu erbringen. Nach 

Ansicht der Kläger sei dies einer Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012 

gleichwertig. 
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Alle am 02.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 11/19 28.04.2020 

Beitrittsaufforderung an das BMF: Unentgeltliche Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen bei Übergabe von nicht nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 
EStG a.F. (wortgleich mit § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 EStG n.F.) begünstigtem 
Vermögen? 

IV R 9/17 12.03.2020 
Wärmeenergie als Wirtschaftsgut - Sachentnahme durch Beheizen des Wohn-
hauses mit selbst erzeugter Wärmeenergie - Teilwert bei sog. Kuppelerzeug-
nissen 

II R 2/17 04.03.2020 
Widerruf einer Schenkung als der Grunderwerbsteuer unterliegender Erwerbs-
vorgang 

VI R 37/17 13.02.2020 
Keine fristwahrende Einreichung der Steuererklärung beim örtlich unzuständi-
gen Finanzamt 

II R 10/17 12.02.2020 Dingliche Wirkung eines Grundsteuermessbescheids 

IV R 6/17 06.02.2020 
Einkünfte aus Photovoltaikanlage bei Ehegatten regelmäßig ohne gesonderte 
Gewinnfeststellung 

IV R 53/16 19.12.2019 
Ladungsfrist bei Terminverlegung - Kapitalbeteiligung im Sonderbetriebsver-
mögen II 

II R 9/18 05.12.2019 Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts durch Sachverständigengutachten 

II R 24/17 27.11.2019 
Gebührenerhebung bei mehreren Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft 

Alle am 02.07.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 129/19 28.04.2020 Verfahrensfehler: Verletzung des rechtlichen Gehörs 

IX B 105/19 28.04.2020 
Beschwerde gegen FG-Beschluss wegen Erinnerung gegen die Kostenfestset-
zung 

VII B 208/18 10.03.2020 
Ausschluss einer Richterin wegen Mitwirkung im vorausgegangenen Verwal-
tungsverfahren 

VI R 38/17 13.02.2020 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 13.02.2020 VI R 37/17 - Keine fristwahrende 
Einreichung der Steuererklärung beim örtlich unzuständigen Finanzamt 

IX R 18/19 04.02.2020 
Ermittlung der Anschaffungskosten bei Veräußerung eines Teils von zu ver-
schiedenen Preisen erworbenen Stückaktien 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010124/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010122/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010116/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010123/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010117/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010120/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010119/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010118/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050138/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 29/19 23.01.2020 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Zur Abgren-
zung zwischen der mehraktigen einheitlichen Erstausbildung und der 
Zweitausbildung 

III R 30/19 23.01.2020 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 11.12.2018 III R 26/18 - Inhalts-
gleich mit BFH-Urteil vom 23.01.2020 III R 30/19 - Zur Abgrenzung zwischen 
der mehraktigen einheitlichen Erstausbildung und der Zweitausbildung 

 

Alle bis zum 03.07.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III C 2 -S 
7030/20/1000
6 :006 

02.07.2020 
Befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurations- 

und Verpflegungsdienstleistungen zum 1. Juli 2020 

III C 3 - S 
7352-
a/20/10002 
:001 

01.07.2020 
Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 18 

Abs. 5a UStG) 

IV C 5 - S 
2341/20/1000
1 :002 

01.07.2020 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-

schläge - Stand: 1. Juli 2020 

IV A 3 -S 
0130/19/1001
7 :008 

01.07.2020 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorga-

ben der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung in der Steuerver-

waltung; Korrektur des allgemeinen Informationsschreibens 

III C 3 - S 
7344/19/1000
2 :001 

01.07.2020 Muster der Umsatzsteuererklärung 2020 

III C 3 - S 
7329/19/1000
1 :002 

01.07.2020 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2020 

III C 3 - S 
7344/19/1000
1 :001 

01.07.2020 
Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszah-

lungsverfahren für das Kalenderjahr 2020 

IV B 6 - S 
1315/19/1003
0 :018 

01.07.2020 

Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersa-

chen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG; Be-

kanntmachung einer finalen Staatenaustauschliste im Sinne des § 1 Absatz 1 

FKAustG für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-

ten in Steuersachen zum 31. Dezember 2020 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050132/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050133/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-02-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen-zum-1-Juli-2020.pdf;jsessionid=719C8766E0DF8B7F73A008D5C6BFA280.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-02-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen-zum-1-Juli-2020.pdf;jsessionid=719C8766E0DF8B7F73A008D5C6BFA280.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-02-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen-zum-1-Juli-2020.pdf;jsessionid=719C8766E0DF8B7F73A008D5C6BFA280.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-der-umsatzsteuererklaerung-fuer-die-fahrzeugeinzelbesteuerung.pdf;jsessionid=28EE4CA73846FC7751D406B32A3DEA46.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-der-umsatzsteuererklaerung-fuer-die-fahrzeugeinzelbesteuerung.pdf;jsessionid=28EE4CA73846FC7751D406B32A3DEA46.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-der-umsatzsteuererklaerung-fuer-die-fahrzeugeinzelbesteuerung.pdf;jsessionid=28EE4CA73846FC7751D406B32A3DEA46.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-der-umsatzsteuererklaerung-fuer-die-fahrzeugeinzelbesteuerung.pdf;jsessionid=28EE4CA73846FC7751D406B32A3DEA46.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-07-01-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2020.html;jsessionid=063337C156638069C666ECD7DF955DA0.delivery1-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-07-01-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2020.html;jsessionid=063337C156638069C666ECD7DF955DA0.delivery1-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-07-01-kaufkraftzuschlaege-stand-01-07-2020.html;jsessionid=063337C156638069C666ECD7DF955DA0.delivery1-replication
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-07-01-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf;jsessionid=5CBE4278C8033A8E88A32DCF30A4CF2F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-07-01-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf;jsessionid=5CBE4278C8033A8E88A32DCF30A4CF2F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-07-01-Korrektur-Allgemeine-Informationen-Datenschutz-Grundverordnung-Steuerverwaltung.pdf;jsessionid=5CBE4278C8033A8E88A32DCF30A4CF2F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USterklaerung-2020.pdf;jsessionid=95D37E42C4796381CC7BA0F344EFB5A1.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USterklaerung-2020.pdf;jsessionid=95D37E42C4796381CC7BA0F344EFB5A1.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USterklaerung-2020.pdf;jsessionid=95D37E42C4796381CC7BA0F344EFB5A1.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf;jsessionid=E53A4C02D4957F159389B79D10ADABB6.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf;jsessionid=E53A4C02D4957F159389B79D10ADABB6.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2020-07-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2020.pdf;jsessionid=E53A4C02D4957F159389B79D10ADABB6.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2020.pdf;jsessionid=A06AD20FB2DBDCE979139B94BBE2A566.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2020.pdf;jsessionid=A06AD20FB2DBDCE979139B94BBE2A566.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-07-01-muster-USt-voranmeldungs-vorauszahlungsverfahren-2020.pdf;jsessionid=A06AD20FB2DBDCE979139B94BBE2A566.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2020-07-01-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf;jsessionid=2F405BC20767F67A24B0E76185D1BE91.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2020-07-01-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf;jsessionid=2F405BC20767F67A24B0E76185D1BE91.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2020-07-01-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf;jsessionid=2F405BC20767F67A24B0E76185D1BE91.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III C 2 - S 
7030/20/1000
9 :004 

30.06.2020 
Umsatzsteuer; Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatz-

steuersatzes zum 1. Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.pdf;jsessionid=2C1A4CD5292EC604007D53963CB71102.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.pdf;jsessionid=2C1A4CD5292EC604007D53963CB71102.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-final.pdf;jsessionid=2C1A4CD5292EC604007D53963CB71102.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
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The Honourable Steven T. MNUCHIN 
Secretary of the Treasury 
US Department of the Treasury   


 


 


  


 
 
 


 


 


 


 


 


 


   
Paris, le 17 juin 2020                                   


Dear Mr. Secretary, 


We acknowledge receipt of your letter dated June 12, 2020.  


It has now been seven years since the OECD and the G20 identified a need to address the tax challenges 


raised by the digital economy. The 2018 OECD interim report, endorsed by the G20 including the United 


States, has confirmed the need to address those challenges and to modernise the international tax rules. 


Following this 2018 report, the international community has mandated the OECD to deliver a solution by 


2020. This commitment, made by all countries, has been repeatedly reaffirmed by the G20 and the G7. It 


has been translated into the Unified approach approved last January, which represents a sound basis for 


an agreement on a fair and balanced multilateral solution. 


No less than 137 jurisdictions, including France, Italy, Spain, the United Kingdom and the United States 


are involved in that process. They have worked in good faith and intensively to fulfil the mandate to which 


they are committed. Since 2018, the positions and proposals of the United States have always been 


respected and taken into account despite various countries’ concerns and interests. They are now strongly 


reflected in the current Unified approach. 


Despite the fact that the ‘safe harbour’ approach has not been fully explained by the US, time has been 


constructively dedicated at the OECD to explore what this solution could look like.  


Reaching a consensus-based multilateral solution to the challenges raised by the digital economy is more 


crucial than ever.  


The current COVID-19 crisis has confirmed the need to deliver a fair and consistent allocation of profit 


made by multinationals operating without – or with little – physical taxable presence. The pandemic has 


accelerated a fundamental transformation in consumption habits and increased the use of digital services, 


consequently reinforcing digital business models’ dominant position and increasing their revenue at the 


expense of more traditional businesses.  


Digital giants, no matter where they are headquartered, will emerge from the current crisis more powerful 


and more profitable. These companies benefit from free access to the European market. It is fair and 


legitimate to expect that they pay their fair share of tax within countries where they create value and profit. 


Therefore, we believe that postponing our work and not addressing these challenges would constitute a 


collective failure. A political agreement on a multilateral stable solution would also alleviate the need for 


Governments to take action, in Europe, as well as in many other countries around the world.  


MINISTERIO 


DE HACIENDA  
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Indeed, we think it feasible to concretely deliver a solution to a 2020 timetable in line with the G20 mandate. 


Building on the outcomes of technical work already advanced at the OECD, we believe that a phased 


approach, initially focused on automated digital services, would considerably ease the task of achieving a 


consensus-based solution and make a political agreement within reach this year. It would also pave the 


way for possible transitional solutions to be discussed with the United States, notably with respect to 


existing or upcoming national digital service taxes.  


On the contrary, suggesting that the United States could retaliate against national fiscal policy decisions 


would be neither in the economic interest of the United States and Europe nor consistent with the quality 


of relations between allies.  


We share your desire to strengthen our unity in the face of the unprecedented economic crisis. But this 


cannot be achieved through threats and sanctions.  


We remain committed to continue our work along the lines and the timetable agreed by the G20. We also 


expect this issue to stay high on the G20 agenda in the coming months as part of the issues resulting from 


post COVID-19 recovery.  


We hope that we could still achieve this collective ambition, together with the United States. 


 


Sincerely,  


 


 


 
Bruno LE MAIRE María Jesús MONTERO CUADRADO 
  
  
  


  
Roberto GUALTIERI  Rishi SUNAK 
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BETREFF  Zweite Verlängerung der Konsultationsvereinbarung zwischen  


der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien vom 6. Mai 2020; 
  Besteuerung von Grenzpendlern 


   ANLAGEN  1 
   GZ  IV B 3 - S 1301-BEL/20/10002 :001 


DOK  2020/0621297 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die am 6. Mai 2020 mit dem Königreich Belgien abgeschlossene und am 20. Mai 2020 um 
einen Monat verlängerte Konsultationsvereinbarung zum Abkommen vom 11. April 1967 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerungen und zur Regelung verschiedener anderer Fragen auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuer und der 
Grundsteuer in der Fassung des Zusatzabkommens vom 5. November 2002 im Hinblick auf 
die steuerliche Behandlung des Arbeitslohns von Grenzpendlern wurde mit schriftlicher 
Vereinbarung der zuständigen Behörden vom 22. Juni 2020 bis zum 31. August 2020 
verlängert.  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 







Konsultationsvereinbarung zwischen den zuständigen Behörden Deutschlands und Belgiens zur 
Verlängerung der Konsultationsvereinbarung vom 6. Mai 2020 zur Situation grenzüberschreitend 
tätiger Arbeitnehmer*innen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ihre Tätigkeit im 
Homeoffice ausüben, wie im gegenseitigen Einvernehmen vom 20. Mai 2020 verlängert 


 


1. Einführung  


Am 6. Mai 2020 haben Deutschland und Belgien auf Grundlage des Artikels 25 Absatz 3 des 
Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerungen und zur Regelung verschiedener anderer Fragen auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuer und der Grundsteuern 
vom 11. April 1967 in der durch das Protokoll vom 5. November 2002 geänderten Fassung eine 
Konsultationsvereinbarung („Konsultationsvereinbarung“) geschlossen. 


2. Verlängerung 


Die Konsultationsvereinbarung sieht vor, dass sie ab dem 31. Mai 2020 durch schriftliche Vereinbarung 
zwischen den beiden zuständigen Behörden mindestens eine Woche vor Beginn des jeweils folgenden 
Kalendermonats bis zum Ende des folgenden Kalendermonats verlängert werden kann.  


Am 20. Mai 2020 haben die zuständigen Behörden Deutschlands und Belgiens eine Vereinbarung 
geschlossen, die Konsultationsvereinbarung bis zum 30. Juni 2020 zu verlängern. 


In diesem Zusammenhang vereinbaren die zuständigen Behörden Deutschlands und Belgiens, die 
Anwendung der Konsultationsvereinbarung zum zweiten Mal bis zum 31. August 2020 zu verlängern. 


3. Veröffentlichung 


Diese zweite Verlängerungsvereinbarung wird im Bundessteuerblatt und im Belgischen Staatsblatt 
(„Belgisch Staatsblad“ – „Moniteur belge“) veröffentlicht. 


 


Vereinbart zwischen den unterzeichneten zuständigen Behörden am 22. Juni 2020: 


Für die zuständige Behörde Belgiens 


 


P. De Vos 


Generalberater, Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen, Belgien  


 


Für die zuständige Behörde Deutschlands 


 


S. Bruns 


Referatsleiterin, Bundesministerium der Finanzen, Deutschland 
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1. Fristverlängerung bis zum 31. Oktober 2020 


Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände in Folge der COVID-19-Pandemie verständigten 


sich die am automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 


teilnehmende Staaten darauf, Informationen über Finanzkonten für den Meldezeitraum 2019 


zwischen dem BZSt und den zuständigen Behörden der jeweils anderen Staaten bis zum 31. 


Dezember 2020 automatisch auszutauschen.  


Vor diesem Hintergrund wird es nicht beanstandet, wenn die meldenden Finanzinstitute ihre 


CRS Meldungen für den Meldezeitraum 2019 abweichend vom § 27 Abs.2 FKAustG bis 


zum 31. Oktober 2020 an das BZSt übermitteln. Bitte beachten sie hierbei, dass der 


alleinige Versuch einer Übermittlung im Sinne des § 27 Absatz 2 FKAustG zur Fristwahrung 


nicht ausreichend ist.  


Infobrief Abonnement verwalten


Kontakt
Bundeszentralamt für Steuern


- Fachbereich CRS -
53221 Bonn


E-Mail: crs@bzst.bund.de
Internet: www.bzst.bund.de


 © Bundeszentralamt für Steuern | Impressum



http://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/CommonReportingStandard/Infobrief/infobrief_node.html%20-%20js-toc-entry3

mailto:crs@bzst.bund.de

http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/CRS/CRS_node.html

https://www.bzst.de/DE/Service/Impressum/impressum_node.html










Infobrief FATCA Ausgabe 02/2020 12.05.2020


Liebe Empfänger*innen des Infobriefes für den Fachbereich FATCA, 


vor dem Hintergrund der aktuellen Lage finden -auch auf internationaler Ebene- unter 


Hochdruck Gespräche zur Verlängerung/Verschiebung von Fristen statt, jedoch ist 


bisher noch nicht abschließend über eine mögliche Fristverlängerung entschieden 


worden. Sobald dem Fachbereich FATCA Informationen vorliegen, werden wir diese 


selbstverständlich umgehend auf unserer Internetseite unter „Aktuelle Meldungen“ 


veröffentlichen und diese in einem weiteren Infobrief an Sie kommunizieren. Weiterhin 


steht Ihnen der Fachbereich FATCA auch unter den aktuellen Umständen für Ihre 


Fragen oder Probleme zur Verfügung.  


Bleiben Sie gesund, 


Ihr Fachbereich FATCA 


1. Aktualisierte Version von bereitgestellten Dokumenten


Aufgrund von Ergänzungen des FATCA-Formulars im BZStOnline-Portal, um


bisher nicht enthaltene Felder des seit 01.01.2017 gültigen XML-Schemas, wurden


das Kommunikationshandbuch Teil 2 sowie die Datensatzbeschreibung (basierend


auf dem FATCA-XML-Schema v2.0 des IRS) entsprechend überarbeitet.


Im Rahmen dessen weisen wir erneut darauf hin, dass eine Korrektur grundsätzlich


über einen anderen Übermittlungsweg als denjenigen erfolgen kann, der


ursprünglich für die Erstmeldung genutzt wurde (z. B. Übermittlung der


Erstmeldung über die Massendatenschnittstelle ELMA und anschließende


Korrektur per Einzeldatenübermittlung über das BZStOnline-Portal). Allerdings wird


eine Kombination verschiedener Übermittlungswege, zugunsten einer geringeren


Fehleranfälligkeit, ausdrücklich nicht empfohlen wird.



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/FATCA/Handbuecher/handbuecher_node.html#KHB

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/FATCA/Vorschriften/vorschriften_node.html;jsessionid=ABDD397D27E0063DB9538931EE3ADA07.live6831#js-toc-entry3





Das Kommunikationshandbuch Teil 3 wurde aufgrund der im Infobrief 01/2020 


enthaltenen Information zur Angabe der Zeitzone (Punkt 3) angepasst. 


Außerdem wurden alle genannten Dokumente ebenfalls hinsichtlich der vom IRS 


veröffentlichten und bereits im letzten Infobrief erläuterten Regelungen bzgl. der 


Beistellung einer US-TIN ab dem Meldezeitraum 2020 (Punkt 4) ergänzt. 


2. Video-Tutorials 


Wir freuen uns, Ihnen die neuen Video-Tutorials zur Veranschaulichung 


verschiedener Teile des Kommunikationshandbuchs vorstellen zu dürfen. Die 


Tutorials umfassen Anleitungen zur Anmeldung und Registrierung im BZSt und im 


BZStOnline-Portal, zur Freischaltung für die Nutzung der ELMA 


Massendatenschnittstelle sowie zur Einbindung eines Zertifikates in den Browser. 


Die Tutorials finden Sie auf der Internetseite des BZSt unter der Rubrik 


Unternehmen/ FATCA/ Themenbereiche / Video-Tutorials 


(https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Video-


Tutorials/video_tutorials_node.html). 


3. Neuer FAQ-Beitrag des IRS: Verlängerung der „FATCA Certifications“ 


Wir weisen darauf hin, dass der IRS mit Newsletter vom 29.04.2020 die 


Veröffentlichung eines neuen FAQ-Beitrages (FAQs General – FATCA 


Certifications - Q21., https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-


asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal) zum Thema „FATCA Certifications“ 


bekannt gegeben hat. 



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/FATCA/Handbuecher/handbuecher_node.html#khb
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https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/Video-Tutorials/video_tutorials_node.html
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Demnach wird, als Reaktion auf mögliche Beeinträchtigungen im 


Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus, eine automatische Verlängerung der 


Frist zur Einreichung von FATCA-Zertifizierungen, die bis zum 01.07.2020 gültig 


sind, gewährt. 


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den IRS. 


Infobrief Abonnement verwalten 


Kontakt
Bundeszentralamt für Steuern


Fachbereich FATCA
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E-Mail: FATCA@bzst.bund.de
Internet: www.bzst.bund.de
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Urteil vom 12. März 2020, IV R 9/17 
Wärmeenergie als Wirtschaftsgut - Sachentnahme durch Beheizen des Wohnhauses mit selbst erzeugter Wärmeenergie - 
Teilwert bei sog. Kuppelerzeugnissen


ECLI:DE:BFH:2020:U.120320.IVR9.17.0


BFH IV. Senat


EStG § 4 Abs 1 S 2 , EStG § 4 Abs 3 , EStG § 6 Abs 1 Nr 1 S 3 , EStG § 6 Abs 1 Nr 4 S 1 , EStG § 6 Abs 7 Nr 2 , GewStG § 10a , 
FGO § 40 Abs 2 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 , GewStG VZ 2013 , AO § 162 , FGO § 135 Abs 1 , FGO § 135 Abs 2 , FGO § 
136 Abs 1 , FGO § 143 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 09. Mai 2017, Az: 5 K 841/16


Leitsätze


1. Die Wärmeenergie verselbständigt sich zu einem eigenen Wirtschaftsgut, wenn sie über Wärmemengenzähler 
bestimmungsgemäß an Abnehmer geliefert oder für private Zwecke verbraucht wird.


2. Der private Verbrauch selbst erzeugter Wärmeenergie ist keine mit den tatsächlichen Selbstkosten anzusetzende 
Nutzungsentnahme, sondern eine nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG mit dem Teilwert zu bewertende 
Sachentnahme.


3. Die (Wieder-)Herstellungskosten sind auch bei sog. Kuppelerzeugnissen tauglicher Maßstab zur Bestimmung des 
Teilwerts. Als Teilwert ist jedoch der Veräußerungspreis anzusetzen, wenn sich für Erzeugnisse gleicher Art und Güte ein 
niedrigerer Marktpreis gebildet hat.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 09.05.2017 - 5 K 841/16 
aufgehoben, soweit es die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2013 betrifft.


Die Klage wird insoweit abgewiesen.


Im Übrigen wird die Revision des Beklagten als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu 83 %, die Klägerin zu 17 % zu tragen.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GbR, welche seit 2012 ein Blockheizkraftwerk mit Biogasanlage 
(BHKW) betreibt. Die beiden Gesellschafter der Klägerin sind Ehegatten.


2 Mit dem BHKW wird überwiegend die im landwirtschaftlichen Betrieb des Ehemanns anfallende Gülle zu Strom 
verwertet, der seit Dezember 2012 vollständig gegen Entgelt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Die beim 
Betrieb des BHKW anfallende Abwärme wurde in den Streitjahren u.a. zum Beheizen des Wohnhauses der 
Gesellschafter der Klägerin genutzt. Im Jahr 2013 wurden hierbei 28 433 kWh, im Jahr 2014  36 755 kWh verbraucht. 
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Daneben lieferte die Klägerin Wärme an das in der Nähe gelegene Wohnhaus des Cousins des Ehemanns. Für diese 
Lieferung berechnete die Klägerin 3 Cent/kWh (brutto), was einem Nettoentgelt in Höhe von 2,521 Cent je kWh 
entsprach.


3 In den Feststellungserklärungen für die Jahre 2013 und 2014 (Streitjahre) erklärte die Klägerin Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, und zwar für 2013 in Höhe von 60.649 € und für 2014 in Höhe von ./. 7.435,64 €. In den dazu 
eingereichten Einnahmenüberschussrechnungen waren für die Lieferung der Wärme an das Wohnhaus der 
Gesellschafter Entnahmen wie folgt als Einnahmen berücksichtigt worden:


2013     504,20 € (brutto 600 €);


2014     756,30 € (brutto 900 €).


4 Diesen erklärten Werten lagen Wärmelieferungen von jeweils geschätzt 30 000 kWh zu 2 Cent/kWh brutto für 2013 
und zu 3 Cent/kWh brutto für 2014 zugrunde.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) führte bei der Klägerin im Februar 2015 eine Umsatzsteuer-
Sonderprüfung für 2013 durch. Im Prüfungsbericht wurde die unentgeltliche Wertabgabe für 2013 mit 2.189 € 
bemessen. Der Prüfer legte dabei die vom steuerlichen Vertreter der Klägerin mitgeteilten Mengen der für private 
Zwecke entnommenen Wärme für 2013 von 28 433 kWh zugrunde und bewertete diese mit 7,7 Cent/kWh. Für die 
Bemessung der steuerpflichtigen unentgeltlichen Wertabgabe infolge der nichtunternehmerischen Verwendung der 
Wärme sei der (fiktive) Einkaufspreis für einen gleichartigen Gegenstand im Zeitpunkt des Umsatzes maßgebend (§ 3 
Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes --UStG--). Aus Vereinfachungsgründen könne 
hierfür der bundesweit einheitliche durchschnittliche Fernwärmepreis auf der Basis der jährlichen Veröffentlichung 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie herangezogen werden, der an Hand von tatsächlichen Verkäufen 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Referenzzeitraum ermittelt worden sei.


6 Das FA wies im Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 
(Gewinnfeststellungsbescheid) für 2013 vom 24.09.2015 einen Gewinn aus Gewerbebetrieb (laufenden 
Gesamthandsgewinn) in Höhe von 62.654,08 € aus. Der gegenüber dem erklärten Wert erhöhte Gewinn resultierte aus 
einem um 2.005,08 € erhöhten Entnahmewert für den Eigenverbrauch der Wärme im Wohnhaus der Gesellschafter. 
Das FA berechnete den Entnahmewert unter Zugrundelegung des mitgeteilten Jahresverbrauchs von 28 433 kWh 
--den Ergebnissen der Umsatzsteuer-Sonderprüfung folgend-- mit 7,7 Cent/kWh (= 2.189 € netto). Zugleich erließ das 
FA unter gleichem Datum einen Bescheid über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes 
nach § 10a des Gewerbesteuergesetzes --GewStG-- (Verlustfeststellungsbescheid) auf den 31.12.2013. Danach war 
eine Verlustfeststellung nicht durchzuführen, weil ein vortragsfähiger Gewerbeverlust nicht bestehe. Nach dem Inhalt 
dieses Bescheids wurde der auf den 31.12.2012 festgestellte Gewerbeverlust in Höhe von 51.696 € durch den 
Gewerbeertrag in 2013 in Höhe von 62.654,08 € vollständig aufgebraucht, so dass kein festzustellender 
vortragsfähiger Fehlbetrag verblieb.


7 Im Gewinnfeststellungsbescheid für 2014 vom 02.10.2015 wies das FA einen Verlust aus Gewerbebetrieb in Höhe von 
5.586,68 € aus. Auch insoweit resultierte der gegenüber dem erklärten Wert verminderte Verlust aus der 
Berücksichtigung eines erhöhten Entnahmewerts. Diesen Wert ermittelte das FA unter Zugrundelegung eines 
geschätzten Jahresverbrauchs von 30 000 kWh mit ebenfalls 7,7 Cent/kWh (= 2.310 € netto). In dem 
Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2014 vom 02.10.2015 wurde unter Zugrundelegung eines Gewerbeertrags 
für 2014 in Höhe von ./. 5.587 € ein vortragsfähiger Fehlbetrag (Gewerbeverlust) in gleicher Höhe festgestellt.
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8 Die u.a. gegen die vorstehend genannten Gewinnfeststellungsbescheide 2013 und 2014 sowie 
Verlustfeststellungsbescheide auf den 31.12.2013 und auf den 31.12.2014 eingelegten Einsprüche wies das FA mit 
zusammengefasster Einspruchsentscheidung vom 19.02.2016 als unbegründet zurück.


9 Mit der dagegen erhobenen Klage verfolgte die Klägerin ihr Begehren weiter, den Entnahmewert mit 2,521 Cent/kWh 
(netto) anzusetzen.


10 Die Klage war im vollen Umfang erfolgreich. Das Finanzgericht (FG) änderte mit Urteil vom 09.03.2017 - 5 K 841/16 
den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid 2013 und Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2013, beide 
vom 24.09.2015, sowie den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid 2014 und Verlustfeststellungsbescheid auf 
den 31.12.2014, beide vom 02.10.2015, dahin, dass die Einkünfte aus Gewerbebetrieb (der laufende 
Gesamthandsgewinn) und der Gewerbeertrag unter Berücksichtigung eines Entnahmewerts für die Lieferung von 
Wärme an den Privathaushalt der Gesellschafter in Höhe von 2,521 Cent/kWh zu ermitteln seien. Zur Begründung 
führte es insbesondere aus: Die Wärmelieferung an den Privathaushalt der Gesellschafter sei unstreitig eine 
Entnahme i.S. des § 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) gewesen. Diese Entnahme sei nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 
EStG mit dem Teilwert zu bewerten, was eine Schätzung erforderlich mache. Für den Teilwert stellten regelmäßig 
die Wiederbeschaffungskosten die Wertobergrenze und der Einzelveräußerungspreis, ggf. gemindert um 
Veräußerungskosten und einen Unternehmergewinn, die Wertuntergrenze dar. Danach sei der Teilwert mit dem Wert 
anzusetzen, zu dem die Klägerin die Wärme an den angeschlossenen Haushalt des Cousins des Gesellschafters 
geliefert habe. Für den ursprünglichen Ansatz des FA, wonach der durchschnittliche Fernwärmepreis zugrunde zu 
legen sei, habe es keine Rechtsgrundlage gegeben. Das FA vertrete diese Meinung auch nicht mehr. Ebenso sei es 
unzutreffend, die Reproduktions- bzw. Selbstkosten zugrunde zu legen. Im Streitfall sei die 
Betriebsvermögensminderung nicht primär durch die "Herstellung" der Abwärme --ein Nebenprodukt der 
betrieblichen Stromerzeugung-- eingetreten, sondern erst durch die Nichterzielung von Einnahmen mit dem 
marktfähigen Nebenprodukt (Wärme). Dies spreche für den Ansatz des Einzelveräußerungspreises, nicht der 
Reproduktionskosten. Außerdem habe die Klägerin die bei der Stromerzeugung entstandene Wärme tatsächlich an 
einem fremden Dritten, nämlich an den Cousin des Gesellschafters, für 3 Cent/kWh (brutto) verkauft. Die Klägerin 
habe zur Überzeugung des Gerichts dargelegt, dass es sich hierbei um einen marktgerechten Preis gehandelt habe.


11 Dagegen richtet sich die Revision des FA, mit der es eine Verletzung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG rügt. Das FG 
habe zu Unrecht den für Sachentnahmen geltenden Teilwert angesetzt. Im Streitfall liege eine mit den Selbstkosten 
zu bewertende Nutzungsentnahme vor, wobei die Höhe der Selbstkosten unstreitig sei. Das FA verwies bezüglich der 
Höhe der Selbstkosten auf das zwischen den Beteiligten ergangene rechtskräftige Urteil des FG Baden-Württemberg 
vom 09.02.2017 - 1 K 755/16. In diesem Urteil wurde entschieden, dass bei der Umsatzsteuer 2013 und 2014 
Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wertabgabe die für die Wärmeerzeugung angefallenen Selbstkosten 
gewesen seien (§ 3 Abs. 1b, § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG), die sich für das Jahr 2013 auf 6,64 Cent/kWh und für das 
Jahr 2014 auf 13,33 Cent/kWh belaufen hätten. Danach sei für das Jahr 2013 ein Entnahmewert von 6,64 Cent/kWh 
(netto) und für das Jahr 2014 wegen des Verböserungsverbots ein solcher von 7,7 Cent/kWh (netto) anzusetzen.


12 Das FA beantragt,
das FG-Urteil aufzuheben und
den Gewinnfeststellungsbescheid 2013 sowie den Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2013 dahin zu ändern, 
dass im Rahmen des laufenden Gesamthandsgewinns ein Entnahmewert von 6,64 Cent/kWh zum Ansatz kommt, und
die Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2014 sowie den Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2014 
abzuweisen.


13 Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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14 Der Senat hat mit Beschluss vom 12.03.2020 das Revisionsverfahren wegen gesonderter Feststellung des 
vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2014 abgetrennt.


15 Die Beteiligten haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.


Entscheidungsgründe


B.


16 Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--), 
soweit sie das FG-Urteil hinsichtlich der Gewinnfeststellungsbescheide 2013 und 2014 betrifft (dazu I.). Sie ist 
hingegen begründet, soweit das Urteil den Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2013 betrifft. Insoweit hebt 
der erkennende Senat das FG-Urteil auf und weist die Klage als unzulässig ab (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO; dazu 
II.).


17 I. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der laufende Gesamthandsgewinn in den angefochtenen 
Gewinnfeststellungsbescheiden 2013 und 2014 im jeweils beantragten Umfang zu reduzieren ist. Denn als Teilwert 
der entnommenen Wärmeenergie ist ein Betrag von 2,521 Cent/kWh anzusetzen.


18 Das FG ist mit den Beteiligten (stillschweigend) zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Gewinnermittlung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG (Einnahmenüberschussrechnung) im Grundsatz Entnahmen und Einlagen ebenso zu berücksichtigen 
sind wie bei dem Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG (dazu 1.). Außerdem steht zu Recht außer Streit, 
dass die außerbetriebliche Verwendung der Wärmeenergie im Wohnhaus der Gesellschafter dem Grunde nach eine 
Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG ist (dazu 2.). Dabei hat das FG zu Recht entschieden, dass die Entnahme als 
Sachentnahme mit dem Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) anzusetzen ist (dazu 3.). Ebenso ist das FG 
in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass Teilwert der Wärmeenergie ein 
marktgerechter Preis von 2,521 Cent/kWh (netto) ist (dazu 4.).


19 1. Entnahmen und Einlagen sind auch dann zu berücksichtigen, wenn der Gewinn --wie im Streitfall-- nach § 4 Abs. 3 
EStG ermittelt wird.


20 a) Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG sind Entnahmen alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen 
und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde 
Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Hiernach können Gegenstand einer Entnahme sowohl 
(bilanzierungsfähige) Wirtschaftsgüter (Sachentnahmen) als auch Nutzungen (Nutzungsentnahmen) und Leistungen 
(Leistungsentnahmen) sein, die der Steuerpflichtige für betriebsfremde Zwecke entnimmt (z.B. Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 03.12.2015 - IV R 43/13, Rz 28, zur Nutzungsentnahme).


21 b) Während bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich in § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ausdrücklich 
ausgesprochen ist, dass der Gewinn der sich aus dem Vergleich zweier Betriebsvermögen ergebende Unterschied, 
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen, ist, bezeichnet § 4 Abs. 3 EStG als 
Gewinn lediglich den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben. Dies ändert aber nichts daran, 
dass auch bei der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung --wie im Streitfall-- im Grundsatz 
Entnahmen und Einlagen ebenso zu berücksichtigen sind wie bei dem Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 
EStG (BFH-Urteil vom 16.01.1975 - IV R 180/71, BFHE 115, 202, BStBl II 1975, 526, unter 1.c bb). Danach sind 
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sowohl der Entnahmetatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG als auch die Bewertungsregelungen, insbesondere § 6 
Abs. 1 Nr. 4 EStG anzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 21.04.2009 - VIII R 66/06, BFH/NV 2009, 1422, unter II.1.a, zu § 6 
Abs. 1 Nr. 4 Sätze 2 und 3 EStG). Im Übrigen bestimmt der für Veranlagungszeiträume ab 2013 geltende § 6 Abs. 7 
Nr. 2 EStG i.d.F. des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809) klarstellend, dass 
im Fall des § 4 Abs. 3 EStG die Bewertungsvorschriften des Abs. 1 Nrn. 1a und 4 bis 7 entsprechend anzuwenden sind 
(vgl. BRDrucks 139/13, S. 122).


22 2. Da zwischen den Beteiligten zu Recht nicht streitig ist, dass der Verbrauch der im BHKW erzeugten Wärme im 
Wohnhaus der Gesellschafter der Klägerin dem Grunde nach eine Entnahme gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG darstellt, 
sieht der erkennende Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


23 3. Das FG hat als Bewertungsmaßstab für die Entnahme zu Recht nach § 6 Abs. 7 Nr. 2, Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 
EStG den Teilwert zugrunde gelegt. Denn die in den Verkehr gebrachte Wärmeenergie stellt ein 
(bilanzierungsfähiges) Wirtschaftsgut dar. Der private Verbrauch der Wärmeenergie ist daher --entgegen der 
Auffassung des FA-- keine mit den tatsächlichen Selbstkosten anzusetzende Nutzungsentnahme.


24 a) Die Bewertung der Sachentnahme (Entnahme eines Wirtschaftsguts) i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG richtet sich 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG nach dem Teilwert des entnommenen Wirtschaftsguts. Hiermit wird 
bezweckt, die nicht betrieblich veranlasste Minderung des Betriebsvermögens durch die Hinzurechnung des 
Entnahmewerts rückgängig zu machen (z.B. BFH-Urteil vom 23.03.1995 - IV R 94/93, BFHE 177, 408, BStBl II 1995, 
637, unter 1.). Ausnahmsweise ist bei einer Sachentnahme i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG (Entstrickung) der gemeine 
Wert anzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 2 EStG); eine solche Entnahme scheidet jedoch im Streitfall von 
vornherein aus. Für die Bewertung von Nutzungs-/Leistungsentnahmen trifft § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG hingegen 
keine Aussage (z.B. BFH-Urteil vom 09.11.2017 - III R 20/16, BFHE 260, 113, BStBl II 2018, 278, Rz 13, m.w.N.). 
Solche Entnahmen sind grundsätzlich mit dem durch die Nutzung/Leistung verursachten Aufwand, d.h. mit den 
tatsächlichen Selbstkosten zu bewerten (z.B. BFH-Urteil vom 19.03.2009 - IV R 59/06, BFH/NV 2009, 1617, unter 
II.4.c aa, zur Nutzungsentnahme, m.w.N.). Hiermit wird der für das Wirtschaftsgut entstandene Aufwand, der 
grundsätzlich in vollem Umfang als Betriebsausgabe den Gewinn mindert, neutralisiert, soweit er die 
außerbetriebliche Nutzung/Leistung betrifft (BFH-Urteil vom 03.12.2015 - IV R 43/13, Rz 28).


25 b) aa) Der steuerrechtliche Begriff des Wirtschaftsguts ist weit zu fassen und auf der Grundlage einer wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise auszulegen. Nach ständiger Rechtsprechung beinhaltet der Begriff des zu aktivierenden 
"Wirtschaftsguts" in Anlehnung an den Begriff "Vermögensgegenstand" im Handelsrecht nicht nur Sachen und Rechte 
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern auch sonstige Vorteile (vgl. BFH-Urteil vom 29.11.2012 - IV R 47/09, 
BFHE 239, 428, BStBl II 2013, 324, Rz 33). Darunter sind tatsächliche Zustände sowie konkrete Möglichkeiten und 
Vorteile für den Betrieb zu verstehen, deren Erlangung der Kaufmann sich etwas kosten lässt und die nach der 
Verkehrsauffassung einer besonderen Bewertung zugänglich sind. Das Merkmal der selbständigen Bewertbarkeit 
wird üblicherweise weiter dahingehend konkretisiert, dass ein Erwerber des gesamten Betriebs in dem Vorteil einen 
greifbaren Wert sehen würde, für den er im Rahmen des Gesamtpreises ein ins Gewicht fallendes besonderes Entgelt 
ansetzen würde. Zum jeweiligen Stichtag muss ein wirtschaftlich ausnutzbarer Vermögensvorteil vorliegen, der als 
realisierbarer Vermögenswert angesehen werden kann. Der Begriff des Wirtschaftsguts setzt hingegen nicht voraus, 
dass es dem Betrieb einen Nutzen für mehrere Jahre erbringt (vgl. zum Ganzen BFH-Urteil vom 26.11.2014 - 
X R 20/12, BFHE 248, 34, BStBl II 2015, 325, Rz 23 ff., m.w.N.).


26 bb) Von den selbständigen Wirtschaftsgütern abzugrenzen sind deren unselbständige Teile, die wertbildenden 
Faktoren wie z.B. geschäftswertbildende Rechtsreflexe oder Nutzungsvorteile eines Wirtschaftsguts (z.B. BFH-Urteil 
vom 30.09.2010 - IV R 28/08, BFHE 231, 144, BStBl II 2011, 406, Rz 17, m.w.N.), und deren unselbständige 
Bestandteile (z.B. BFH-Urteil vom 24.01.2008 - IV R 45/05, BFHE 220, 366, BStBl II 2009, 449, unter II.1.a, zum 
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Bodenschatz bei Grund und Boden). Diese unselbständigen Faktoren/Bestandteile eines Wirtschaftsguts können sich 
jedoch zu einem eigenen Wirtschaftsgut verselbständigen (z.B. BFH-Urteil vom 09.08.2011 - VIII R 13/08, BFHE 234, 
286, BStBl II 2011, 875). Hierfür fordert die höchstrichterliche Rechtsprechung ein Inverkehrbringen des bisher 
unselbständigen Teils/Bestandteils. Ein derartiges Inverkehrbringen wurde von der Rechtsprechung beispielsweise in 
folgenden Fällen bejaht: Bei einem Bodenschatz, wenn insbesondere mit seiner Aufschließung oder Verwertung 
begonnen wird (BFH-Urteil in BFHE 220, 366, BStBl II 2009, 449, unter II.1.a), bei einer Ackerprämienberechtigung 
(Ackerquote), wenn die Genehmigung eines Flächentausches im Zusammenhang mit der Verpachtung/Anpachtung 
von Ackerflächen erteilt oder sie zum Gegenstand eines Kauf-/Erwerbsvertrags gemacht wird (BFH-Urteil in BFHE 
231, 144, BStBl II 2011, 406, Rz 26), und bei einer Vertragsarztzulassung, wenn sie Gegenstand eines gesonderten 
Veräußerungsvorgangs ist (BFH-Urteil in BFHE 234, 286, BStBl II 2011, 875, Rz 25).


27 cc) In verschiedenen Ländererlassen gehen die Finanzverwaltungen bezüglich der Bewertung der für private Zwecke 
verbrauchten Wärme stillschweigend davon aus, dass diese Energie ein Wirtschaftsgut sei. Denn sie bewerten diese 
Entnahme mit dem Teilwert nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG (z.B. Schreiben der Oberfinanzdirektion Nordrhein-
Westfalen vom 13.01.2016 - S 2130-2011/0003-St 146, Tz. 2.2).


28 c) Gemessen an diesen Grundsätzen wird die Wärme mit ihrem Inverkehrbringen als Wärmeenergie zu einem 
(bilanzierungsfähigen) selbständigen Wirtschaftsgut.


29 Wärmeenergie wird physikalisch als kinetische Energie von Atomen oder Molekülen oder anderen Teilchen eines 
Stoffes definiert (z.B. Marti, Vorlesungsskript Wärmelehre, Universität Ulm, Institut für Experimentelle Physik, 2015, 
S. 12; Brockhaus, https://brockhaus.de/ecs/julex/article/wärme-physik). Sie ist daher im Ausgangspunkt 
steuerrechtlich nur eine Eigenschaft des jeweiligen Stoffes (Energieträgers wie Wasser, Gas, Kohle) und damit ein 
unselbständiger wertbildender Faktor des jeweiligen Wirtschaftsguts. Die Wärmeenergie wird aber zu einem eigenen 
Wirtschaftsgut verselbständigt, wenn sie als solche in den Verkehr gebracht wird. Dies ist jedenfalls dann zu bejahen, 
wenn die Wärmeenergie über Wärmemengenzähler bestimmungsgemäß an einen Abnehmer geliefert oder für 
private Zwecke verbraucht wird. Denn damit wird die Wärmeenergie vom Wärmeträger (z.B. Wasser) abgespalten und 
zu einem verkehrsfähigen Gut; sie wird greifbar und selbständig bewertbar.


30 4. Das FG hat im Streitfall in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise für die Wärmeenergie als Teilwert i.S. 
des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG einen Betrag von 2,521 Cent/kWh angesetzt.


31 a) Mangels einer eigenen Begriffsbeschreibung ist der Teilwert i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG mit 
dem in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG definierten Teilwertbegriff identisch (Werndl, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, 
§ 6 Rz E 26; Blümich/Ehmcke, § 6 EStG Rz 1002). Dass § 6 Abs. 7 Nr. 2 EStG insoweit nicht auch auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 
EStG verweist, ist unerheblich. Danach ist Teilwert der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des 
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber 
den Betrieb fortführt (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG).


32 aa) Maßgebender Zeitpunkt für die Bewertung des Wirtschaftsguts ist der Zeitpunkt der Entnahme aus dem 
Betriebsvermögen (BFH-Urteil vom 06.08.1985 - VIII R 280/81, BFHE 144, 386, BStBl II 1986, 17, unter I.3.b; 
Schmidt/Kulosa, EStG, 39. Aufl., § 6 Rz 514). Da die Teilwertermittlung im Wesentlichen eine Tatfrage ist (BFH-Urteil 
vom 26.11.1987 - IV R 171/85, BFHE 152, 95, BStBl II 1988, 490, unter 3.), hat die Rechtsprechung zur Schätzung des 
Teilwerts Vermutungen entwickelt (BFH-Urteil vom 04.03.1998 - X R 151/94, BFH/NV 1998, 1086, unter II.2.a).


33
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bb) In verschiedenen Urteilen des BFH wird sehr allgemein ausgeführt, dass bei Entnahmen eines Wirtschaftsguts der 
Teilwert durch den Marktpreis bestimmt wird (vgl. BFH-Urteile in BFHE 144, 386, BStBl II 1986, 17, unter I.3.b; vom 
22.07.1988 - III R 175/85, BFHE 154, 218, BStBl II 1988, 995, unter II.3.b). In anderen (zu Teilwertabschreibungen 
ergangenen) Entscheidungen stellt der BFH eine differenziertere Betrachtung an. Danach entspricht der Teilwert von 
Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens im Zeitpunkt der Herstellung (Fertigstellung) den Herstellungskosten nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG, später den Wiederbeschaffungskosten (vgl. BFH-Urteile vom 13.10.1976 - I R 79/74, 
BFHE 122, 37, BStBl II 1977, 540, unter I.1.a; vom 29.04.1999 - IV R 14/98, BFHE 189, 51, BStBl II 1999, 681, unter 
II.1.; vom 09.12.2014 - X R 36/12, Rz 22). Bei selbst hergestellten Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens 
(Eigenerzeugnissen) werden die Wiederbeschaffungskosten als sog. Reproduktions- oder Wiederherstellungskosten 
bezeichnet (BFH-Urteil in BFHE 122, 37, BStBl II 1977, 540, unter I.1.a). Dem liegt letztendlich die Überlegung 
zugrunde, dass ein gedachter Erwerber des Unternehmens für das einzelne (betriebsnotwendige) Wirtschaftsgut 
höchstens so viel zahlt, als er an Kosten aufwendet, um dieses Wirtschaftsgut, falls es fehlte, für den Betrieb wieder 
zu erlangen (z.B. BFH-Urteile vom 19.05.1972 - III R 21/71, BFHE 106, 228, BStBl II 1972, 748, unter III.1.; vom 
25.08.1983 - IV R 218/80, BFHE 139, 268, BStBl II 1984, 33, unter 2.). Der Teilwert von zum Absatz bestimmten 
Waren und sonstigen Vorräten hängt aber nicht nur von ihren Herstellungs-(Reproduktions-)kosten, sondern auch 
von ihrem voraussichtlichen Veräußerungserlös ab. Deckt der voraussichtliche Veräußerungserlös nicht mehr die 
Selbstkosten der Waren zuzüglich eines durchschnittlichen Unternehmergewinns, so sind die Herstellungskosten um 
den Fehlbetrag zu mindern (z.B. BFH-Urteile in BFHE 189, 51, BStBl II 1999, 681, unter II.1.; vom 09.12.2014 - 
X R 36/12, Rz 22). Der Teilwert liegt daher unter den Herstellungs-(Reproduktions-)kosten, wenn die Erzeugnisse 
nach den Marktverhältnissen nicht zu einem Preis veräußert werden könnten, der diesen Kosten entspricht, weil sich 
z.B. für Erzeugnisse gleicher Art und Güte ein niedrigerer Marktpreis gebildet hat (BFH-Urteil vom 20.07.1973 - 
III R 100-101/72, BFHE 110, 203, BStBl II 1973, 794, unter 1.).


34 cc) Für das Revisionsgericht bleibt zu beachten, dass es sich bei der Teilwertermittlung durch das FG um eine 
Schätzung nach § 162 der Abgabenordnung handelt, die Tatsachenfeststellung i.S. des § 118 Abs. 2 FGO ist und 
daher revisionsrechtlich nur daraufhin überprüft werden kann, ob sie dem Grunde nach zulässig war, in 
verfahrensfehlerfreier Weise zustande gekommen ist und nicht gegen anerkannte Schätzungsgrundsätze, 
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze verstößt (BFH-Beschluss vom 20.12.2012 - IV B 12/12, Rz 7).


35 Die Teilwertvermutungen sind widerlegbar. Dabei liegt die objektive Beweislast (Feststellungslast) bei demjenigen, 
der von den vermuteten Teilwerten abgehen will. Zu Teilwertabschreibungen hat die Rechtsprechung folgenden, 
auch für Entnahmebewertungen zu beachtenden Grundsatz aufgestellt: Je kürzer der zeitliche Abstand zwischen 
Herstellungs-/Anschaffungszeitpunkt und dem maßgeblichen Bewertungsstichtag ist, desto stärker ist die 
Vermutung, dass Teilwert und Anschaffungs-/Herstellungsaufwand übereinstimmen, und desto größer sind auch die 
an den Nachweis einer Teilwertminderung zu stellenden Anforderungen (vgl. BFH-Beschluss vom 12.08.1998 - 
IV B 4/98, BFH/NV 1999, 305, unter 1., m.w.N.).


36 b) Nach diesen Grundsätzen ist der vom FG ermittelte Teilwert in Höhe von 2,521 Cent/kWh jedenfalls im Ergebnis 
revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Dabei kann dahinstehen, ob im Streitfall die Herstellungs-(Reproduktions-)
kosten der Wärmeenergie höher als 2,521 Cent/kWh waren oder nicht.


37 aa) Geht man --wie das FA-- davon aus, dass die Herstellungs-(Reproduktions-)kosten der Wärmeenergie höher als 
2,521 Cent/kWh gewesen sind, gilt Folgendes:


38 (1) Im Streitfall bilden die Herstellungs-(Reproduktions-)kosten den Ausgangspunkt für die Ermittlung des Teilwerts. 
Dies gilt umso mehr, als die Herstellung und Abgabe der Wärmeenergie im Wesentlichen zeitgleich erfolgen. 
Entgegen der Auffassung des FG scheidet der Ansatz der Herstellungs-(Reproduktions-)kosten nicht mit der 
Begründung aus, dass die entstehende Abwärme ein ggf. ungewolltes und ohne Weiterverwendung als 
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Wärmeenergie ungenutzt ins Freie abgeleitetes Nebenprodukt sei. Das FG hat hieraus unzutreffend gefolgert, dass 
die Betriebsvermögensminderung nicht durch die "Herstellung" der Abwärme, sondern erst durch die Nichterzielung 
von Einnahmen mit dem marktfähigen Nebenprodukt (Abwärme) eintrete. Im Streitfall sind der erzeugte Strom und 
die entstehende Wärmeenergie das Ergebnis eines Produktionsgangs (sog. Kuppelproduktion). Sie stellen sog. 
Kuppelerzeugnisse dar (vgl. dazu BFH-Urteil vom 01.10.1975 - I R 207/73, BFHE 117, 235, BStBl II 1976, 202, unter 
2.a). Kuppelerzeugnisse sind für steuerliche Zwecke einzeln mit ihren Herstellungskosten zu bewerten. Lassen sich 
diese nicht für die einzelnen Erzeugnisse ermitteln, dann sind die gesamten Herstellungskosten durch Schätzung auf 
die einzelnen Erzeugnisse (Wirtschaftsgüter) aufzuteilen (vgl. Kleinle/Dreixler in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, 
§ 6 EStG Rz 581 "Kuppelerzeugnisse"). Demnach sind auch bei Kuppelerzeugnissen die (Wieder-)Herstellungskosten 
ein tauglicher Maßstab für die Bestimmung des Teilwerts.


39 Eine andere Frage ist, nach welcher Methode bei Kuppelerzeugnissen die Kostenzuordnung zu erfolgen hat (vgl. z.B. 
HHR/Kleinle/Dreixler, § 6 EStG Rz 581 "Kuppelerzeugnisse"; Bachem, Betriebs-Berater 1997, 1037 ff.). Der 
erkennende Senat braucht sich jedoch im Streitfall nicht mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Denn unter 
Berücksichtigung der im Streitfall gegebenen Umstände ist das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender 
Weise davon ausgegangen, dass sich für die erzeugte Wärmeenergie ein (niedrigerer) Marktpreis von 2,521 Cent/kWh 
gebildet hat (dazu nachfolgend).


40 (2) Die für den erkennenden Senat bindenden Feststellungen des FG (vgl. § 118 Abs. 2 FGO) tragen seine 
Schlussfolgerung, wonach als Teilwert für die selbst erzeugte Wärmeenergie ein marktgerechter Preis von 
2,521 Cent/kWh anzusetzen ist.


41 Das FG kam nach Würdigung der im Streitfall gegebenen Umstände zu dem Ergebnis, dass der mit dem Cousin des 
Gesellschafters für die Lieferung der Wärmeenergie vereinbarte Veräußerungspreis von 2,521 Cent/kWh 
marktgerecht war. Dieser Preis, so das FG, habe dem regional üblichen entsprochen, der für die Lieferung von 
Abwärme aus BHKW erzielbar gewesen sei.


42 Diese Würdigung des FG ist möglich und verstößt weder gegen Denkgesetze noch Erfahrungssätze. Sie kommt zu 
einem schlüssigen und plausiblen und damit für den erkennenden Senat bindenden Ergebnis. Das FG hatte im 
Rahmen der Ermittlung des Teilwerts nicht darüber zu befinden, ob der Liefervertrag zwischen der Klägerin und dem 
Cousin des Gesellschafters als Vertrag zwischen nahen Angehörigen zu qualifizieren und steuerrechtlich 
anzuerkennen war. Denn es war nicht die Frage zu klären, ob und in welcher Höhe die hieraus erzielten 
Betriebseinnahmen bei der Klägerin der Besteuerung zu unterwerfen sind. Vielmehr musste das FG darüber befinden, 
ob sich für Erzeugnisse gleicher Art und Güte, sprich für die durch die Klägerin als Betreiberin eines BHKW erzeugte 
Wärmeenergie ein (niedrigerer) Marktpreis gebildet hat. Dabei hat das FG nachvollziehbar ausgeführt, dass sich auf 
den für Abwärme erzielbaren Preis verschiedene Umstände preismindernd auswirkten. So entstünden u.a. für die 
Abnehmer der Abwärme zusätzliche Investitionskosten (Verlegung der Leitungen), die sich nur dann amortisierten, 
wenn die Belieferung mit Abwärme dauerhaft zu günstigeren Heizkosten als bisher führten. Weiter hat das FG aus 
den von der Klägerin vorgelegten Verträgen anderer, in der Umgebung angesiedelter Betreiber von BHKW gefolgert, 
dass sich der mit dem Cousin vereinbarte Preis im Rahmen des regional Üblichen bewegt habe. Nach alledem konnte 
das FG zu dem von ihm gefundenen Teilwert kommen.


43 bb) Geht man hingegen davon aus, dass der Marktpreis für die erzeugte Wärmeenergie in Höhe von 2,521 Cent/kWh 
höher als die Herstellungs-(Reproduktions-)kosten gewesen ist, käme eine Berücksichtigung der niedrigeren 
Herstellungs-(Reproduktions-)kosten als maßgeblicher Teilwert schon deshalb nicht in Betracht, weil der BFH, 
ebenso wie das FG, nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO an das Klagebegehren der Klägerin gebunden ist.
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44 II. Soweit sich die Revision des FA dagegen wendet, dass das FG der Klage gegen den Verlustfeststellungsbescheid 
auf den 31.12.2013 stattgegeben hat, ist sie begründet. Insoweit ist das FG-Urteil aufzuheben und die Klage durch 
Prozessurteil als unzulässig abzuweisen.


45 Das FG hat rechtsfehlerhaft ein Sachurteil erlassen. Ein solches Urteil hätte nicht ergehen dürfen, weil die Klägerin 
nicht klagebefugt (§ 40 Abs. 2 FGO) war. Das Revisionsgericht hat das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen 
auch ohne Verfahrensrüge von Amts wegen zu prüfen (z.B. BFH-Urteil vom 03.09.2009 - IV R 38/07, BFHE 226, 283, 
BStBl II 2010, 60, unter II.1.a, m.w.N.).


46 1. Nach § 40 Abs. 2 FGO ist eine Anfechtungsklage --so wie hier-- nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch 
den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein.


47 Hierfür ist ein substantiierter Vortrag erforderlich, der eine Rechtsverletzung durch den Verfügungssatz (Tenor) des 
angefochtenen Verwaltungsakts als möglich erscheinen lässt (Braun in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 40 FGO 
Rz 180). Nach § 10a Satz 6 GewStG ist die Höhe der vortragsfähigen Fehlbeträge (Gewerbeverluste) festzustellen. Bei 
Verlustfeststellungsbescheiden wird der Rechtsbehelfsführer daher regelmäßig klagebefugt sein, wenn er 
substantiiert vorträgt, dass ihm ein höherer als der festgestellte Fehlbetrag zusteht.


48 2. Im Streitfall ist jedoch eine solche Rechtsverletzung nach dem Vortrag der Klägerin nicht möglich. Das FA hat für 
das Jahr 2013 keine Verlustfeststellung vorgenommen, weil der Verlustvortrag aus dem Jahr 2012 (51.696 €) durch 
den Gewerbeertrag in 2013 (62.654 €) vollständig aufgebraucht wurde (vgl. § 10a Satz 7 GewStG). Die Feststellung 
eines vortragsfähigen Fehlbetrags wäre daher nur dann möglich, wenn der maßgebende Gewerbeertrag für 2013 
aufgrund der von der Klägerin gegen die Gewinnermittlung erhobenen Einwände unter 51.696 € fallen könnte. Dies 
ist jedoch nicht möglich. Selbst wenn der private Wärmeverbrauch bereits dem Grunde nach keine Entnahme 
darstellte, läge der maßgebende Gewerbeertrag für 2013 noch immer weit über 51.696 €. Danach erscheint die 
Feststellung eines vortragsfähigen Fehlbetrags auf den 31.12.2013, mithin die Änderung des angefochtenen 
Verlustfeststellungsbescheids auf den 31.12.2013, als ausgeschlossen.


49 III. Der erkennende Senat entscheidet ohne mündliche Verhandlung; die Beteiligten haben übereinstimmend auf 
deren Durchführung verzichtet (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO).


50 IV. Die Kosten des Revisionsverfahrens sind zwischen dem FA und der Klägerin verhältnismäßig aufzuteilen (§ 136 
Abs. 1 Satz 1, § 135 Abs. 1 und Abs. 2 FGO). Die Klägerin begehrt für das Streitjahr 2013 die Reduzierung des 
laufenden Gesamthandsgewinns um 1.472,21 € (Berücksichtigung eines Entnahmewerts von 716,79 € --28 433 kWh 
x 2,521 Cent/kWh-- anstelle von 2.189 €) sowie eine entsprechend erhöhte Verlustfeststellung nach § 10a GewStG, 
für das Streitjahr 2014 die Reduzierung des laufenden Gesamthandsgewinns um 1.383,41 € (Berücksichtigung eines 
Entnahmewerts von 926,59 € --36 755 kWh x 2,521 Cent/kWh-- anstelle von 2.310 €). Bei den Gewinnfeststellungen 
sind als Streitwert jeweils 25 % (vgl. z.B. BFH-Beschluss vom 29.02.2012 - IV E 1/12, Rz 10, m.w.N.), bei der 
Verlustfeststellung 10 % des streitigen Betrags anzusetzen (vgl. BFH-Beschluss vom 28.12.2009 - IV E 1/09, BFH/NV 
2010, 666, unter II.2.). Hieraus ergibt sich ein Gesamtstreitwert in Höhe von 861,12 €. Danach unterliegt das FA mit 
rd. 83 %, die Klägerin mit rd. 17 %.


51 Über die Kosten des finanzgerichtlichen Verfahrens ist mit Rücksicht auf alle Streitgegenstände des Klageverfahrens 
einheitlich zu entscheiden (vgl. BFH-Urteil vom 24.07.2013 - I R 57/11, BFHE 243, 102, BStBl II 2016, 633, Rz 28). 
Diese Entscheidung bleibt daher dem abgetrennten Verfahren (Az. IV R 7/20) vorbehalten.
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Urteil vom 11. September 2013, II R 61/11 
Bewertung bebauter Grundstücke im Ertragswertverfahren für Zwecke der Erbschaftsteuer (Rechtslage bis 2006)


BFH II. Senat


BewG § 146 Abs 2 , BewG § 146 Abs 3 , BewG § 146 Abs 7 , AO § 42 , ErbStG § 12 Abs 3 , BewG § 138 Abs 1 S 2 , BewG § 
138 Abs 3 , BewG § 138 Abs 5 


vorgehend FG Nürnberg, 06. Oktober 2011, Az: 4 K 816/2009


Leitsätze


1. Der Bewertung eines bebauten Grundstücks für Zwecke der Erbschaftsteuer ist nach der bis 2006 geltenden Rechtslage 
regelmäßig auch dann die im Durchschnitt der letzten drei Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt erzielte Miete zugrunde 
zu legen, wenn diese niedriger als die übliche Miete war und die Vermietung zwischen verbundenen Unternehmen 
erfolgte.


2. Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes gemäß § 146 Abs. 7 BewG a.F. kann nur durch ein Gutachten erbracht 
werden, das der örtlich zuständige Gutachterausschuss oder ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung von Grundstücken erstellt hat.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin, Revisionsklägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Familienstiftung, deren Vermögen zum 
30. September 2003 nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) der 
Erbschaftsteuer (Erbersatzsteuer) unterlag. Zu dem Vermögen gehörten insbesondere Beteiligungen an der 
Unternehmensgruppe X.


2 Der im Inland steuerpflichtige Teil der Unternehmensgruppe bestand am Bewertungsstichtag im Wesentlichen aus 
operativen Regionalgesellschaften sowie aus Grundstücksgesellschaften. Die Klägerin war jeweils in Höhe von 
74,25 % an diesen Gesellschaften beteiligt. Eine solche Beteiligung bestand auch an der Grundstücksgesellschaft, die 
Eigentümerin des im Streitfall zu bewertenden Grundstücks ist. Dieses Grundstück wurde 1997 mit einem 
Einkaufsmarkt bebaut. Die für das bebaute Grundstück aufgewandten Gesamtinvestitionen beliefen sich zum 
30. September 2003 auf 2.450.297,30 €. Davon entfielen auf den Grund und Boden 1.230.106,30 €, auf das Gebäude 
708.333,41 € und auf die Außenanlagen 511.857,59 €.


3 Das Grundstück wurde nach der Fertigstellung des Einkaufsmarkts an eine der Regionalgesellschaften der 
Unternehmensgruppe vermietet. Es wurde eine jährliche, an den Lebenshaltungskostenindex anzupassende 
Investitionsmiete von 6 % der Gesamtinvestition vereinbart. Aufgrund eines Nachtrags zum Mietvertrag wurde der 
monatliche Mietzins mit Wirkung zum 1. Januar 1999 auf 18.000 DM herabgesetzt; die sich daraus ergebende 
Jahresmiete in Höhe von 216.000 DM entspricht ca. 4,5 % der Investitionskosten.


4 Seit Anfang der 1980er Jahre bis zum 31. Dezember 1998 war in der Unternehmensgruppe einheitlich eine 
Jahresmiete in Höhe von 6 % der jeweiligen Investitionskosten vereinbart worden. Ab dem 1. Januar 1999 wurde 
einheitlich eine solche in Höhe von 4,5 % vereinbart. 
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5 In der Erklärung über die Feststellung des Grundbesitzwertes auf den 30. September 2003 gab die Klägerin für die drei 
Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt (10/2000 bis 9/2003) eine jährliche Nettokaltmiete in Höhe von jeweils 
110.436 € (216.000 DM) an. Unter Hinweis auf ein Verkehrswertgutachten beantragte die Klägerin den Ansatz eines 
niedrigeren gemeinen Wertes in Höhe von 1.000.000 €. Dieses Gutachten hatte eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
erstellt.


6 Der Beklagte, Revisionsbeklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte bei der Bewertung des Grundstücks 
weder dem Gutachten noch berücksichtigte er die gezahlten Mieten. Das FA stellte vielmehr mit Bescheid vom 
17. Dezember 2007 den Grundbesitzwert auf den Besteuerungsstichtag 30. September 2003 für Zwecke der 
Erbschaftsteuer in Höhe von 2.228.000 € fest. Der Berechnung legte es eine seiner Ansicht nach übliche Jahresmiete in 
Höhe von 7,5 % der Investitionskosten zugrunde. Der Einspruch blieb erfolglos.


7 Die Klage hatte teilweise Erfolg. Das Finanzgericht (FG) setzte den Grundbesitzwert auf 1.782.500 € herab. Dabei 
vertrat es die Ansicht, dass das vorgelegte Verkehrswertgutachten auch in der im Klageverfahren vorgelegten Fassung 
nicht geeignet sei, den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes des Grundstücks zu erbringen. Bei der Ermittlung 
des Grundbesitzwertes sei wegen Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten gemäß § 42 der Abgabenordnung 
in der im Streitjahr gültigen Fassung (AO) nicht der vereinbarte, sondern gemäß § 146 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 
in der im Streitjahr geltenden Fassung (BewG) der übliche Mietzins anzusetzen. Dieser betrage 6 % der 
Investitionssumme.


8 Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Klägerin ist der Ansicht, das FG habe zu Unrecht die Feststellungen 
des Verkehrswertgutachtens einschließlich der ergänzenden Ausführungen im Klageverfahren nicht bei der Bewertung 
des Grundstücks berücksichtigt. Dies verstoße gegen § 146 Abs. 7 BewG, der dem Steuerpflichtigen die Wahl der 
Mittel zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Grundstückswertes freistelle. Das Gutachten sei zum Nachweis eines 
niedrigeren gemeinen Wertes geeignet. Die Einwendungen des FG seien durch substantiiertes Parteivorbringen und 
Erläuterungen im finanzgerichtlichen Verfahren widerlegt worden.


9 Folge man den Feststellungen des Gutachtens nicht, müsse der Wertfeststellung die vertraglich vereinbarte 
Jahresmiete für das Grundstück zugrunde gelegt werden. Der Ansatz einer üblichen Miete komme nicht in Betracht. 
Die Grundstückswerte seien in typisierender Weise zu ermitteln. Außerhalb der in § 146 Abs. 3 Satz 1 BewG 
ausdrücklich genannten Fälle sei nicht zu prüfen, ob die tatsächliche Jahresmiete der üblichen Miete entspreche. Ein 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 AO liege nicht vor. Die in der Unternehmensgruppe zum 
1. Januar 1999 generell vorgenommene Herabsetzung der Investitionsmiete von 6 % auf 4,5 % habe auf zahlreichen 
Mietwertgutachten beruht und zudem der Vermeidung der Anwendung des § 4 Abs. 4a des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) gedient.


10 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und den Bescheid über die gesonderte Feststellung des 
Grundbesitzwertes auf den 30. September 2003 für Zwecke der Erbschaftsteuer vom 17. Dezember 2007 in Gestalt 
der Einspruchsentscheidung vom 25. Mai 2009 dahingehend zu ändern, dass der Grundbesitzwert in Höhe von 
1.000.000 € festgestellt wird.


11 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


12 Es hat seine zunächst eingelegte Revision mit Schriftsatz vom 26. Juni 2012 zurückgenommen.
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Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur teilweisen Klageabweisung (§ 126 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen der Auffassung des FG ist der Bedarfsbewertung 
nicht eine übliche, sondern die erzielte Miete zugrunde zu legen. Einen niedrigeren gemeinen Wert hat die Klägerin 
nicht nachgewiesen.


14 1. Bei der Ermittlung des Grundbesitzwertes ist im Streitfall gemäß § 12 Abs. 3 ErbStG in der im Streitjahr geltenden 
Fassung i.V.m. § 138 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und 5 sowie § 146 BewG die erzielte und nicht die übliche Miete zu 
berücksichtigen.


15 a) Nach § 146 Abs. 2 Satz 1 BewG ist der Wert eines bebauten Grundstücks das 12,5-fache der für dieses im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt erzielten Jahresmiete, vermindert um die 
Wertminderung wegen des Alters des Gebäudes. Jahresmiete ist das Gesamtentgelt, das die Mieter für die Nutzung 
der bebauten Grundstücke aufgrund vertraglicher Vereinbarungen für den Zeitraum von zwölf Monaten zu zahlen 
haben (§ 146 Abs. 2 Satz 2 BewG).


16 b) Nach § 146 Abs. 3 Satz 1 BewG tritt an die Stelle der Jahresmiete die übliche Miete, wenn ein bebautes Grundstück 
oder Teile hiervon nicht oder vom Eigentümer oder dessen Familie selbst genutzt, anderen unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen oder an Angehörige oder Arbeitnehmer des Eigentümers vermietet wurde. Die übliche Miete ist 
dann die Miete, die für nach Art, Lage, Größe, Ausstattung und Alter vergleichbare, nicht preisgebundene 
Grundstücke von fremden Mietern bezahlt wird (§ 146 Abs. 3 Satz 2 BewG).


17 Die Vermietung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung führt nicht dazu, dass das an die Betriebsgesellschaft 
entgeltlich überlassene Grundstück bewertungsrechtlich als durch die Besitzgesellschaft "selbst genutzt" anzusehen 
ist. Das folgt aus der rechtlichen Eigenständigkeit der Besitzgesellschaft einerseits und der Betriebsgesellschaft 
andererseits, die auch steuerrechtlich wie zwei selbständige Unternehmen behandelt werden und nicht 
wirtschaftlich zu einem einheitlichen Unternehmen zusammenzufassen sind (Beschluss des Großen Senats des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 8. November 1971 GrS 2/71, BFHE 103, 440, BStBl II 1972, 63; BFH-Urteil vom 
2. Februar 2005 II R 4/03, BFHE 208, 421, BStBl II 2005, 426). Dabei ist unerheblich, in welchem Betriebsvermögen 
das zu bewertende Grundstück ertragsteuerrechtlich zu erfassen ist. Selbst wenn das zu bewertende Grundstück nach 
§ 4 Abs. 1 EStG Sonderbetriebsvermögen im Gewerbebetrieb des Mieters darstellt, ergibt sich auch daraus kein der 
Anwendung des § 146 Abs. 2 BewG vorgelagertes bewertungsrechtliches Hindernis, die erzielten Mieten zur 
Bestimmung der Jahresmiete i.S. des § 146 Abs. 2 BewG heranzuziehen (BFH–Beschluss vom 17. März 2008 II B 3/08, 
BFH/NV 2008, 929).


18 c) Im Streitfall wurde das Grundstück von der Vermieterin weder selbst genutzt noch anderen unentgeltlich zur 
Nutzung überlassen. Die personelle Verflechtung zwischen der Vermieterin und der Mieterin führt nicht zur 
Anwendung des § 146 Abs. 3 BewG (vgl. BFH-Urteil in BFHE 208, 421, BStBl II 2005, 426).


19 2. Die Bewertung ist auch nicht wegen Missbrauchs von Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 AO so vorzunehmen, 
dass die bis zum 31. Dezember 1998 unternehmensintern gezahlte Miete von 6 % der Investitionskosten bei der 
Bewertung nach § 146 Abs. 2 BewG anzusetzen ist.


Seite 3 von 7







20 a) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden (§ 42 
Abs. 1 Satz 1 AO). Ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne dieser Vorschrift ist gegeben, wenn eine 
rechtliche Gestaltung gewählt wird, die --gemessen an dem erstrebten Ziel-- unangemessen ist, der 
Steuerminderung dienen soll und durch wirtschaftliche oder sonst beachtliche nichtsteuerliche Gründe nicht zu 
rechtfertigen ist (BFH-Urteile vom 29. Mai 2008 IX R 77/06, BFHE 221, 231, BStBl II 2008, 789, und vom 25. August 
2009 IX R 60/07, BFHE 226, 252, BStBl II 2009, 999, jeweils m.w.N.). Das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine 
steuerliche Gestaltung noch nicht unangemessen. Eine rechtliche Gestaltung ist erst dann unangemessen, wenn der 
Steuerpflichtige die vom Gesetzgeber vorausgesetzte Gestaltung zum Erreichen eines bestimmten wirtschaftlichen 
Ziels nicht gebraucht, sondern dafür einen ungewöhnlichen Weg wählt, auf dem nach den Wertungen des 
Gesetzgebers das Ziel nicht erreichbar sein soll (BFH-Urteile in BFHE 221, 231, BStBl II 2008, 789, und in BFHE 226, 
252, BStBl II 2009, 999). Kein Missbrauch ist die Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber 
ausdrücklich eröffnet hat (vgl. BFH-Beschluss vom 27. September 2012 II R 9/11, BFHE 238, 241, BStBl II 2012, 899, 
Rz 116 f.). Liegt ein Missbrauch vor, so entsteht der Steueranspruch nach § 42 Abs. 1 Satz 2 AO so, wie er bei einer 
den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht. Wirtschaftliche Vorgänge 
unterliegen nicht einer Angemessenheitsprüfung nach § 42 Abs. 1 AO.


21 b) § 146 Abs. 2 BewG knüpft für die Bewertung an die für das bebaute Grundstück im Durchschnitt der letzten drei 
Jahre vor dem Besteuerungszeitraum erzielte Jahresmiete an. Dabei handelt es sich um einen wirtschaftlichen 
Sachverhalt, der keiner Überprüfung nach § 42 Abs. 1 Satz 1 AO unterliegt. Eine missbräuchliche rechtliche 
Gestaltung im Sinne dieser Vorschrift kann demgemäß nicht allein deshalb vorliegen, weil die erzielten Mieten 
niedriger als die üblichen sind. Eine Überprüfung der angemessenen rechtlichen Gestaltung i.S. des § 42 AO scheitert 
zudem daran, dass das Bewertungsverfahren nach § 146 Abs. 2 BewG nur eine grobe, typisierende 
Bewertungsmethode darstellt, die zur Ermittlung des gemeinen Wertes strukturell ungeeignet ist, zu weit 
auseinanderliegenden Bewertungsergebnissen führt und daher den Anforderungen des allgemeinen 
Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes) nicht entspricht (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
--BVerfG-- vom 7. November 2006  1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 1, BStBl II 2007, 192 unter C.II.2.b bb). Der Vorschrift 
kann aus diesen Gründen kein Angemessenheitsmaßstab entnommen werden, der der Prüfung nach § 42 AO 
zugrunde gelegt werden könnte.


22 c) Dass bei der Bewertung eines bebauten Grundstücks gemäß § 146 Abs. 2 BewG auch dann von der im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre vor dem Besteuerungszeitpunkt erzielten Jahresmiete auszugehen ist, wenn diese deutlich 
niedriger als die übliche Miete war, widerspricht auch nicht den Wertungen des Gesetzgebers. Der durch Art. 1 Nr. 36 
des Jahressteuergesetzes (JStG) 1997 (BGBl I 1996, 2049) eingefügte § 146 Abs. 3 BewG enthält keine vergleichbare 
Regelung, wie sie § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG für die Einheitsbewertung vorsieht. Nach § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
BewG ist statt des vertraglich vereinbarten Gesamtmietentgelts die übliche Miete als Jahresrohmiete für solche 
Grundstücke oder Grundstücksteile anzusetzen, die der Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr als 20 % von der 
üblichen Miete abweichenden tatsächlichen Miete überlassen hat. Diese Regelung hatte der Gesetzgeber zum 
Bewertungsstichtag nicht in die neu eingeführten Vorschriften zur Bedarfsbewertung (§§ 138 bis 150 BewG) 
übernommen. Eine vergleichbare Bestimmung ist erst durch Art. 18 Nr. 3 Buchst. b JStG 2007 (BGBl I 2006, 2878) mit 
Wirkung zum 1. Januar 2007 in § 146 Abs. 3 Satz 1 BewG eingefügt worden. Erst ab diesem Zeitpunkt tritt an die 
Stelle der Jahresmiete die übliche Miete für solche Grundstücke, die der Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr 
als 20 % von der üblichen Miete abweichenden tatsächlichen Miete überlassen hat (§ 146 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BewG 
n.F.).


23 Das Gesetzgebungsverfahren spricht nicht dafür, dass der Gesetzgeber entgegen dem Wortlaut des § 146 Abs. 3 
BewG etwas anderes hätte regeln wollen und die Änderung durch das JStG 2007 lediglich klarstellend wirken sollte. 
Zwar lässt sich den Gesetzesmaterialien zum JStG 1997 die Aussage entnehmen, dass in Fällen, in denen aufgrund 
der tatsächlichen Umstände darauf geschlossen werden müsse, dass die Miete nicht unter marktgerechten 
Bedingungen vereinbart worden sei, die übliche Miete als Berechnungsgrundlage heranzuziehen sei (Zweiter Bericht 
des Finanzausschusses zum Entwurf eines JStG 1997 vom 5. November 1996, BTDrucks 13/5952, 41). Diese 
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Auffassung hat im Gesetzeswortlaut jedoch keinen Niederschlag gefunden. Maßgebend für die Auslegung sind aber 
nicht die subjektiven Vorstellungen der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Personen; entscheidend ist vielmehr 
der im Gesetz zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers (BVerfG-Beschluss vom 9. November 
1988  1 BvR 243/86, BVerfGE 79, 106, BStBl II 1989, 938, Rz 66; BFH-Beschluss vom 10. November 1999 X R 60/95, 
BFHE 189, 479, BStBl II 2000, 131; BFH-Urteile vom 31. März 2004 X R 18/03, BFHE 206, 68, BStBl II 2004, 1047, 
und in BFHE 208, 421, BStBl II 2005, 426).


24 Auch das Gesetzgebungsverfahren zum Steuerbereinigungsgesetz (StBereinG) 1999 lässt nicht den Schluss zu, dass 
der Gesetzgeber davon ausging, dass --außerhalb der in § 146 Abs. 3 Satz 1 BewG ausdrücklich genannten Fälle-- 
Abweichungen zwischen erzielter und üblicher Miete allein zu einem Ansatz der üblichen Miete führen können. Der 
Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vorgeschlagen, § 146 Abs. 3 BewG um eine Regelung zu ergänzen, wonach 
die übliche Miete auch dann anzusetzen sei, wenn die vereinbarte Miete um mehr als 20 % unter der üblichen Miete 
liege (Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines StBereinG 1999 vom 27. September 1999, BTDrucks 
14/1655, 15). Dieser Vorschlag ist jedoch im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens nicht übernommen 
worden. Der Gesetzgeber hat die unterschiedlichen Wirkungen des zum Bewertungszeitpunkt geltenden § 146 Abs. 3 
BewG einerseits und des § 79 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG andererseits also gekannt und hingenommen.


25 d) Vor diesem Hintergrund kann im Streitfall in der Vereinbarung einer nicht dem üblichen Mietzins entsprechenden 
Miete allein keine missbräuchliche Gestaltung i.S. des § 42 AO gesehen werden. Ungeachtet der von der Klägerin 
vorgetragenen ertragsteuerrechtlichen und außersteuerlichen Gründe, die zur Vereinbarung einer einheitlichen 
Investitionsmiete in Höhe von 4,5 % in der Unternehmensgruppe geführt haben, und unabhängig von der 
tatsächlichen Ermittlung dieses Mietzinses durch unabhängige Sachverständige handelt es sich bei der Vereinbarung 
einer niedrigen statt der üblichen Miete lediglich um die Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten, die der 
Gesetzgeber dadurch eröffnet hat, dass er im Rahmen des § 146 Abs. 2 BewG allein auf die erzielte Miete abstellt 
und nur in den in § 146 Abs. 3 BewG ausdrücklich benannten Ausnahmefällen davon abweicht.


26 Es kann offen bleiben, ob § 146 Abs. 3 BewG als spezielle Missbrauchsvorschrift ausgestaltet ist, die die Anwendung 
des § 42 AO generell ausschließt, oder ob § 42 AO zur Anwendung kommen kann, wenn die Vereinbarung über die 
Höhe der Miete so stark von außerhalb der Marktgegebenheiten liegenden Überlegungen beeinflusst wäre, dass sie 
bereits der Besteuerung nach dem Einkommen und Ertrag nicht zugrunde gelegt werden könnte (vgl. BFH-Urteil in 
BFHE 208, 421, BStBl II 2005, 426). Dass im Streitfall ein solcher Sachverhalt gegeben wäre, hat weder das FG 
festgestellt noch wird dies vom FA geltend gemacht. Im Übrigen weicht die vereinbarte Miete lediglich um 25 % von 
der vom FG und nach Rücknahme der Revision auch vom FA als üblich angesehenen Miete ab. Zudem erfolgte die 
Festlegung des Mietzinses in Höhe von 4,5 % statt der bis dahin geltenden 6 % der Gesamtinvestitionskosten für alle 
Mietverträge bereits zum 1. Januar 1999, d.h. mehr als viereinhalb Jahre vor dem Bewertungsstichtag und fast zwei 
Jahre vor dem Ermittlungszeitraum des § 146 Abs. 2 BewG. Sie hat --mit der entsprechenden Anpassung durch die 
Anknüpfung an den Lebenshaltungskostenindex-- bis heute Bestand.


27 3. Da das FG von einer anderen Auffassung ausgegangen ist, war die Vorentscheidung aufzuheben. Die Sache ist 
spruchreif.


28 a) Anhand der unstreitig erzielten Miete errechnet sich der Grundbesitzwert im Ertragswertverfahren gemäß § 146 
Abs. 2 BewG wie folgt:


durchschnittliche Miete im ersten bis dritten Jahr vor dem Besteuerungszeitraum (10/2000 bis 
9/2003)
12 x 18.000 DM (9.203,25 €)=


110.439,00 €
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110.439 € x 12,5= 1.380,487,50 €


Alterswertminderung
0,5 % je volles Jahr für sechs Jahre 41.414,63 €


Grundbesitzwert 1.339.072,87 €


gerundet auf volle fünfhundert Euro 1.339.000,00 €


30 b) Die Klägerin hat den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes nicht erbracht.


31 aa) Nach § 146 Abs. 7 BewG ist ein niedrigerer Wert festzustellen, wenn der Steuerpflichtige einen niedrigeren 
gemeinen Wert nachweist. Der Steuerpflichtige trägt insoweit die Nachweislast. Er kann den Nachweis durch 
Sachverständigengutachten regelmäßig nur durch ein Gutachten des örtlich zuständigen Gutachterausschusses oder 
eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken führen (BFH-Urteil vom 10. November 2004 II R 69/01, 
BFHE 207, 352, BStBl II 2005, 259). Bei dem Sachverständigen muss es sich um einen öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen handeln. Aufgrund der Nachweislast obliegt es dem Steuerpflichtigen nämlich, den 
Nachweis durch Sachverständigengutachten so zu führen, dass ihm das FG regelmäßig ohne Bestellung weiterer 
Sachverständiger folgen kann. Dieses Ziel würde verfehlt, wenn Gutachten anderer Personen für den Nachweis durch 
den Steuerpflichtigen zugelassen würden, weil das FG zunächst Feststellungen zur fachlichen Eignung dieser 
Personen treffen und zur Überprüfung der Feststellungen ggf. sich eines weiteren Sachverständigen bedienen 
müsste. Damit träfe den Steuerpflichtigen im Ergebnis entgegen der gesetzlichen Wertung nicht mehr die 
Nachweislast, sondern allenfalls noch eine Darlegungs- und Feststellungslast (BFH-Urteil in BFHE 207, 352, BStBl II 
2005, 259; Knobel in Viskorf/Knobel/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, 
Bewertungsgesetz, 4. Aufl., § 198 BewG Rz 7).


32 bb) Ob das Gutachten inhaltlich den geforderten Nachweis erbringt, unterliegt der freien Beweiswürdigung des 
Finanzamts und ggf. der Gerichte (BFH-Urteile vom 3. Dezember 2008 II R 19/08, BFHE 224, 268, BStBl II 2009, 403, 
und vom 5. Mai 2010 II R 25/09, BFHE 230, 72, BStBl II 2011, 203). Der Nachweis ist erbracht, wenn dem Gutachten 
ohne Einschaltung bzw. Bestellung weiterer Sachverständiger gefolgt werden kann. Einem Gutachten, das bei Fehlen 
bewertungsrechtlicher Sonderregelungen den Vorgaben der Wertermittlungsverordnung (bzw. für 
Bewertungsstichtage ab 1. Juli 2010 den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19. Mai 2010, 
BGBl I 2010, 639) entspricht und plausibel ist, wird regelmäßig zu folgen sein (BFH-Urteile in BFHE 224, 268, BStBl II 
2009, 403, und in BFHE 230, 72, BStBl II 2011, 203). Nimmt der Sachverständige Abschläge vom Bodenwert vor, 
müssen sie objektivierbar und grundstücksbezogen begründet sein, und zwar nicht nur dem Grunde nach, sondern 
auch hinsichtlich der Höhe (BFH-Urteile in BFHE 224, 268, BStBl II 2009, 403, und in BFHE 230, 72, BStBl II 2011, 
203).


33 cc) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist das von der Klägerin vorgelegte und im Klageverfahren ergänzte 
Gutachten nicht geeignet, einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen.


34 Dabei kann dahinstehen, ob das Gutachten inhaltlich den Anforderungen an den Nachweis eines niedrigeren 
Grundbesitzwertes im Hinblick auf den angesetzten Bodenwert, die nachhaltig erzielbare Miete, die nicht 
umlegbaren Bewirtschaftungskosten und den Liegenschaftszinssatz genügt und ob das Gutachten --wie vom FG 
angenommen-- auch deshalb nicht zum Nachweis eines niedrigeren Grundstückswertes geeignet ist, weil es sich mit 
der großen Differenz zwischen dem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von 1.000.000 € zum 
Bewertungsstichtag und der wenige Jahre zuvor aufgewendeten Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 
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2.450.297,30 €, wovon allein 1.230.106,30 € auf den Grund und Boden entfallen, nicht substantiiert 
auseinandersetzt.


35 Dem Gutachten ist jedenfalls schon deshalb nicht zu folgen, weil es nicht vom örtlich zuständigen 
Gutachterausschuss oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von 
Grundstücken, sondern von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wurde. Das im Klageverfahren vorgelegte 
--erweiterte-- Gutachten ist zwar von zwei vertretungsbefugten Personen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
unterschrieben worden, von denen einer nach einem internationalen Zertifikat ein Fachmann auf dem Gebiet der 
Immobilienbewertung ist. Dies ändert aber nichts an dem entscheidenden Umstand, dass es sich um das Gutachten 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt, die selbst keine Sachverständige für die Bewertung von Grundstücken 
ist.
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Urteil vom 05. Dezember 2019, II R 9/18 
Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts durch Sachverständigengutachten


ECLI:DE:BFH:2019:U.051219.IIR9.18.0


BFH II. Senat


BewG § 198 , BewG § 151 , BewG § 157 , BewG § 9 , GewO § 36 , GewO § 36a , AkkStelleG § 1 , AkkStelleGBV § 1 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 17. Januar 2018, Az: 3 K 3178/17


Leitsätze


1. § 198 BewG eröffnet dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen, als er sich 
aus den typisierenden Bewertungsvorschriften des BewG ergäbe. Die Nachweislast geht über die Darlegungs- und 
Feststellungslast hinaus.


2. Soll der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts durch Vorlage eines Gutachtens erbracht werden, muss das 
Gutachten entweder durch den örtlich zuständigen Gutachterausschuss oder einen öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken erstellt sein (Anknüpfung an das Senatsurteil vom 11.09.2013 - II R 
61/11, BFHE 243, 376, BStBl II 2014, 363; gegen die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 19.02.2014).


3. Ob das Gutachten den Nachweis erbringt, unterliegt der freien Beweiswürdigung des FA und des FG. Der Nachweis ist 
erbracht, wenn dem Gutachten ohne weitere Beweiserhebung, insbesondere Einschaltung weiterer Sachverständiger, 
gefolgt werden kann.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 17.01.2018 - 3 K 3178/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Mit notariellem Vertrag vom 01.03.2016 übertrug die bisherige Eigentümerin ein mit einem Einfamilienhaus bebautes 
Grundstück in B im Wege der Schenkung an die Kläger und Revisionskläger (Kläger) zu Anteilen von 6/10 (Klägerin zu 
2.) und zweimal 2/10 (Kläger zu 1. und 3.). Der Grundbesitz war belastet mit einem in Abt. II des Grundbuchs 
eingetragenen lebenslangen Wohnrecht für Dritte.


2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) stellte mit Bescheiden vom 16.12.2016 über die 
gesonderte und einheitliche Feststellung des Grundbesitzwerts auf den 01.03.2016 für Zwecke der Schenkungsteuer 
den Grundbesitzwert auf 456.578 € und die entsprechenden Anteile der Kläger fest. Für die Berechnung legte das FA 
die Bodenrichtwerte und die Vergleichsfaktoren des Gutachterausschusses zugrunde. Im Einspruchsverfahren erklärte 
sich das FA bereit, die anzusetzende Bruttogrundfläche zu reduzieren und einen Grundbesitzwert von 440.100 € 
anzusetzen. Im Hinblick auf weitere Differenzen legten die Kläger ein Verkehrswertgutachten des C vor. Dieser 
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ermittelte auf den 01.03.2016 einen Verkehrswert in Höhe von 330.000 € als gewogenes Mittel aus Sachwertverfahren 
und Ertragswertverfahren.


3 C ist seit 1987 als Architekt bei der Architektenkammer B registriert. Seit dem 24.06.2000 verfügt er zudem über ein 
unbefristetes Zertifikat als "Sachverständiger für Wertermittlung und Baukostenplanung", das den Klägern zufolge den 
Maßgaben des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (Akkreditierungsstellengesetz --AkkStelleG--) vom 31.07.2009 
(BGBl I 2009, 2625) und der Verordnung über die Beleihung der Akkreditierungsstelle nach dem 
Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG-Beleihungsverordnung --AkkStelleGBV--) vom 21.12.2009 (BGBl I 2009, 
3962) für die Durchführung von Zertifizierungen nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012 entsprechen soll.


4 Mit Einspruchsentscheidungen vom 15.08.2017 setzte das FA den Grundstückswert auf insgesamt 373.000 € herab 
und wies die Einsprüche im Übrigen als unbegründet zurück. Es folgte der Methode und den Wertansätzen des 
Gutachtens mit Ausnahme des Bodenwerts. C hatte den Bodenwert mit Rücksicht auf die tatsächliche 
Geschossflächenzahl (GFZ) reduziert, während das FA die maximal mögliche Grundstücksausnutzung für zutreffend 
erachtete.


5 Die Klage blieb erfolglos. Das Finanzgericht (FG) erachtete die subjektive Klagehäufung der drei 
Feststellungsbeteiligten nach wechselseitigem Verzicht auf die Beachtung des Steuergeheimnisses gemäß § 59 der 
Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. § 60 der Zivilprozessordnung (ZPO) für zulässig, die Klagen in der Sache jedoch für 
unbegründet. Das FA habe zunächst zutreffend den Wert nach Maßgabe der §§ 177, 180, 181 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 182 
Abs. 2 Nr. 3, 183 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 des Bewertungsgesetzes (BewG) errechnet. Der Nachweis eines niedrigeren 
gemeinen Werts nach § 198 BewG sei den Klägern nicht gelungen. C sei nicht öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger, sein Gutachten daher nach Maßgabe des Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 11.09.2013 - 
II R 61/11 (BFHE 243, 376, BStBl II 2014, 363) nicht als Nachweis zulässig. Eine Zertifizierung nach dem AkkStelleG 
und der AkkStelleGBV stehe dem nicht gleich. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 825 
veröffentlicht.


6 Mit der Revision machen die Kläger geltend, selbst das FA habe das Gutachten dem Grunde nach als Nachweis 
akzeptiert. Das BFH-Urteil in BFHE 243, 376, BStBl II 2014, 363 stelle eine unangemessene Einschränkung der 
Nachweismöglichkeiten dar. In der Sache sei der durch C ermittelte Bodenrichtwert korrekt, da eine höhere GFZ nicht 
erreicht werden könne. Das Aufstocken sei technisch unmöglich, Abriss und Neubau wegen der Belastung in Abt. II des 
Grundbuchs ebenfalls unmöglich.


7 Die Kläger beantragen sinngemäß,
das FG-Urteil aufzuheben und unter Änderung der Bescheide vom 16.12.2016 und der Einspruchsentscheidung vom 
15.08.2017 den Grundbesitzwert auf den 01.03.2016 mit 330.000 € festzustellen.


8 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9 Durch das Gutachten sei die tatsächliche Unmöglichkeit, die zulässige GFZ auszunutzen, nicht nachgewiesen. Zudem 
sei in der Regel in Ein- und Zweifamilienhausgebieten mit einer lagetypischen GFZ unter 0,8 eine Abhängigkeit des 
Bodenwerts von der GFZ nicht nachweisbar.
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Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision ist unbegründet und nach § 126 Abs. 2 FGO zurückzuweisen. Das FG hat zu Recht erkannt, dass bei der 
Wertfeststellung nach § 12 Abs. 3 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes i.V.m. §§ 151 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, 157 BewG der bewertungsrechtlich typisierte Wert anzusetzen ist. Das Gutachten des C kann nicht zum 
Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts dienen, da C nicht öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
ist.


11 1. Der Wert eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstücks ist in erster Linie gemäß §§ 157 Abs. 3 Satz 1, 
177, 180 Abs. 1 Satz 1, 181 Abs. 1 Nr. 1, 182 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BewG nach dem typisierten Vergleichswertverfahren 
zu ermitteln. Demgegenüber lässt § 198 BewG unter bestimmten Voraussetzungen den Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BewG) zu.


12 a) Weist der Steuerpflichtige nach, dass der gemeine Wert der wirtschaftlichen Einheit am Bewertungsstichtag 
niedriger ist als der nach den §§ 179, 182 bis 196 BewG ermittelte Wert, so ist dieser Wert anzusetzen (§ 198 Satz 1 
BewG). Für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts gelten grundsätzlich die auf Grund des § 199 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs erlassenen Vorschriften (§ 198 Satz 2 BewG).


13 b) Die nach dieser Vorschrift dem Steuerpflichtigen zugewiesene Nachweislast geht über die reine Darlegungs- und 
Feststellungslast hinaus. Wie der Nachweis zu erbringen ist, regelt die Vorschrift nicht. Nach ständiger 
Rechtsprechung des BFH muss der Steuerpflichtige den Nachweis selbst erbringen, etwa durch Vorlage eines 
geeigneten Gutachtens. Ob das Gutachten den Nachweis erbringt, unterliegt insoweit der freien Beweiswürdigung 
durch das FA und ggf. das FG, als zu prüfen ist, ob der Nachweis gelungen ist. Dies setzt voraus, dass dem Gutachten 
ohne weitere Aufklärungs- und Ermittlungsmaßnahmen gefolgt werden kann. Der Nachweis kann nicht dadurch 
geführt werden, dass der Steuerpflichtige die Beweiserhebung, etwa durch gerichtliche Einholung eines 
Sachverständigengutachtens, beantragt (BFH-Urteil vom 10.11.2004 - II R 69/01, BFHE 207, 352, BStBl II 2005, 259, 
unter II.1.c; BFH-Beschluss vom 25.03.2009 - II B 62/08, BFH/NV 2009, 1091, unter II.1.a, m.w.N., zu der 
Vorläufervorschrift des § 198 BewG, § 146 Abs. 7 BewG a.F.). Das vorzulegende Gutachten ist als Privatgutachten 
urkundlich belegtes Parteivorbringen. Der Nachweis verlangt, dass es der Bestellung weiterer Sachverständiger nicht 
mehr bedarf, da andernfalls die Nachweislast auf eine Darlegungs- und Feststellungslast reduziert würde (vgl. BFH-
Urteile in BFHE 207, 352, BStBl II 2005, 259, unter II.2.a bis c, und vom 03.12.2008 - II R 19/08, BFHE 224, 268, BStBl 
II 2009, 403, unter II.1.).


14 2. Abgesehen von dem Fall des zeitnahen Verkaufs (dazu BFH-Urteil vom 30.01.2019 - II R 9/16, BFHE 263, 267, 
BStBl II 2019, 599, Rz 21) kommt als Nachweis grundsätzlich nur die Vorlage des Gutachtens eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen i.S. der §§ 36, 36a der Gewerbeordnung (GewO) in Betracht.


15 a) Der BFH hatte in früherer Rechtsprechung formuliert, dass der Steuerpflichtige grundsätzlich frei in der Wahl der 
Mittel zum Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts sei. § 146 Abs. 7 BewG (a.F.) enthalte insoweit keine 
Einschränkungen. Neben einem Gutachten des örtlich zuständigen Gutachterausschusses oder eines 
Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken hatte der BFH auch einen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
zeitnah zum maßgeblichen Besteuerungsstichtag erzielten Kaufpreis als Nachweis zugelassen (vgl. BFH-Urteil vom 
08.10.2003 - II R 27/02, BFHE 204, 306, BStBl II 2004, 179, unter II.1.a). Er hat dies unter Hinweis auf die Funktion 
der Nachweislast zeitnah dahin eingegrenzt, dass --abgesehen vom Verkaufsfalle-- der Nachweis eines niedrigeren 
gemeinen Werts gemäß § 146 Abs. 7 BewG (a.F.) regelmäßig nur durch ein Gutachten des örtlich zuständigen 
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Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen "für die Bewertung von Grundstücken" geführt werden könne 
(BFH-Urteil in BFHE 207, 352, BStBl II 2005, 259, unter II.2.), das der freien Beweiswürdigung des FA und ggf. der 
Gerichte unterliege (BFH-Urteil in BFHE 224, 268, BStBl II 2009, 403, unter II.1.).


16 b) In neuerer Rechtsprechung hat der BFH --weiterhin unter Berufung auf die Funktion der Nachweislast-- verlangt, 
dass es sich bei dem Sachverständigen um einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen handele. Bei 
Gutachten anderer Personen müsse das FG zunächst Feststellungen zur fachlichen Eignung dieser Personen treffen 
und sich zur Überprüfung der Feststellungen ggf. eines weiteren Sachverständigen bedienen (BFH-Urteil in BFHE 
243, 376, BStBl II 2014, 363, Rz 31, 35; ebenso jüngst BFH-Urteil vom 25.04.2018 - II R 47/15, BFHE 262, 157, BStBl 
II 2019, 144, Rz 21). Den hierzu keine ausdrücklichen Ausführungen enthaltenden BFH-Urteilen vom 15.03.2017 - 
II R 10/15 (BFH/NV 2017, 1153, Rz 4, 15) und vom 24.10.2017 - II R 40/15 (BFHE 260, 80, BStBl II 2019, 21, Rz 2, 
12f) lagen Sachverhalte zugrunde, in denen die jeweils umstrittenen Gutachten von öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen gefertigt worden waren.


17 c) Die Finanzverwaltung wendet das BFH-Urteil in BFHE 243, 376, BStBl II 2014, 363 nicht an. Mit gleich lautenden 
Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.02.2014 zum Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts; 
Berücksichtigung von Sachverständigengutachten zum Nachweis eines niedrigeren Grundbesitzwerts (BStBl I 2014, 
808) hat die Finanzverwaltung klargestellt, dass die Finanzverwaltung an ihrer Auffassung (zum Ausdruck gekommen 
in R B 198 Abs. 3 Satz 1 der Erbschaftsteuer-Richtlinien 2011) festhalte, dass der Steuerpflichtige den Nachweis des 
niedrigeren gemeinen Werts regelmäßig durch ein Gutachten des zuständigen Gutachterausschusses oder eines 
Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken erbringen könne. Dies gelte nicht zuletzt aus verfassungs- 
und europarechtlichen Gründen, insbesondere für inhaltlich mängelfreie Gutachten eines nach der DIN EN ISO/IEC 
17024 zertifizierten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken.


18 d) Der BFH hält daran fest, dass der Nachweis i.S. des § 198 BewG, soweit er durch ein Gutachten geführt werden 
soll, das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen voraussetzt. Soweit die 
Finanzverwaltung zugunsten der Steuerpflichtigen auch andere Gutachten dem Grunde nach berücksichtigt, bindet 
dies die Gerichte nicht (dazu BFH-Urteil vom 24.08.2016 - X R 11/15, BFH/NV 2017, 300, Rz 26).


19 aa) Das Gutachten eines Sachverständigen ist nur zum Nachweis geeignet, wenn es sich um ein fachlich in 
besonderer Weise qualifiziertes Gutachten handelt. Nur damit kann der Bedeutung der Nachweislast im Unterschied 
zur Darlegungs- und Feststellungslast (s.o. unter II.1.b) genügt werden. Einerseits kann jedes von dem Beteiligten 
vorgelegte Gutachten prozessrechtlich lediglich Beteiligtenvorbringen sein. Der Beweis nach § 92 der 
Abgabenordnung bzw. §§ 81, 82 FGO (i.V.m. den jeweiligen Vorschriften der ZPO), den der Steuerpflichtige antritt 
und das Gericht erhebt, entspricht gerade nicht dem Nachweis in diesem Sinne. Andererseits ist häufig das 
Beteiligtenvorbringen nicht in dem Sinne nachweisgeeignet, dass ihm ohne weitere Beweiserhebung gefolgt werden 
könnte. Wenn über die Tragfähigkeit dieses Vorbringens wiederum Beweis erhoben werden müsste, bestünde kein 
Unterschied mehr zur Darlegungs- und Feststellungslast.


20 bb) Nur das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen i.S. der §§ 36, 36a GewO bietet 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass weitere Beweiserhebungen entbehrlich sind. Diese verfügen über eine 
Doppelqualifikation, nämlich in fachlicher und persönlicher Hinsicht. Die öffentliche Bestellung von 
Sachverständigen nach § 36 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 GewO setzt einerseits u.a. den Nachweis besonderer Sachkunde und 
das Fehlen von Bedenken gegen die Eignung voraus. Nach § 36 Abs. 1 Satz 2 GewO sind sie andererseits darauf zu 
vereidigen, dass sie ihre Sachverständigenaufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und 
unparteiisch erfüllen und ihre Gutachten entsprechend erstatten werden. Diese Sachverständigen vereinen damit 
eine über den Sachkundenachweis belegte Fachkompetenz mit einer über die Vereidigung bewirkten besonderen 
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persönlichen Verpflichtung auf die Integrität ihrer gutachterlichen Arbeit. Demgegenüber ist die allgemeine 
Bezeichnung "Sachverständiger für …" nicht gesetzlich verankert und deshalb auch nicht besonders geschützt.


21 Der BFH verkennt nicht, dass im Einzelfall auch ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen unzureichend sein kann, dass umgekehrt auch ein Gutachten eines nicht öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen fachlich beanstandungsfrei und integer sein kann. Er erachtet es jedoch für eine 
zulässige Typisierung, an die öffentliche Bestellung und Vereidigung eine entsprechende Vermutung zu knüpfen.


22 cc) Das FG hat zu Recht ausgeführt, dass sich aus dem AkkStelleG und der AkkStelleGBV nichts Abweichendes ergibt. 
Eine durch eine akkreditierte Stelle durchgeführte Zertifizierung ist nicht deckungsgleich mit dem durch § 36 GewO 
nachgewiesenen fachlichen und persönlichen Profil. Die Berücksichtigung der in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erworbenen Qualifikationen wird durch § 36a GewO gewährleistet.


23 dd) Dies bedeutet nicht, dass das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bereits den 
Beweis der inhaltlichen Richtigkeit in sich trüge. FA und FG haben auch ein solches Gutachten inhaltlich zu prüfen, 
zu würdigen und ggf. Lücken zu schließen, wenn und soweit dies ohne weitere Beweiserhebung, insbesondere ohne 
weitere Sachverständige, im üblichen Rahmen einer Beweiswürdigung möglich ist (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2017, 
1153, Rz 16, m.w.N., und in BFHE 260, 80, BStBl II 2019, 21, Rz 12).


24 3. Da C nicht öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist, kann sein Gutachten nicht zum Nachweis des 
niedrigeren gemeinen Werts nach § 198 BewG herangezogen werden. Die Wertermittlung ist nach dem typisierten 
Vergleichswertverfahren des BewG vorzunehmen. Soweit das FA hiervon bereits nach unten abgewichen ist, hat es 
wegen des im gerichtlichen Verfahren geltenden Verböserungsverbots hiermit sein Bewenden.


25 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


26 5. Der Senat entscheidet nach § 121 Satz 1 FGO i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne 
mündliche Verhandlung.
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OECD Secretary-General Angel Gurría has reacted to 


recent statements and exchanges regarding the ongoing 


negotiations to address the tax challenges of the 


digitalisation of the economy 


  


18/06/2020 - “Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy is 


long overdue,” said OECD Secretary-General Angel Gurría. “All members of the Inclusive 


Framework should remain engaged in the negotiation towards the goal of reaching a global 


solution by year end, drawing on all the technical work that has been done during the last 


three years, including throughout the COVID-19 crisis. Absent a multilateral solution, more 


countries will take unilateral measures and those that have them already may no longer 


continue to hold them back. This, in turn, would trigger tax disputes and, inevitably, 


heightened trade tensions. A trade war, especially at this point in time, where the world 


economy is going through a historical downturn, would hurt the economy, jobs and 


confidence even further. A multilateral solution based on the work of the 137 members of the 


Inclusive Framework at the OECD is clearly the best way forward,” Mr Gurría said. 


Mandated in 2018 by the G20 to deliver a consensus based solution by the end of 2020, the 


OECD has gathered 137 countries on an equal footing for the negotiations and has developed 


a two pillar approach, to be discussed in the following weeks leading up to a meeting of the 


Inclusive Framework in October 2020. 


The OECD will maintain its schedule of meetings to offer all members of the Inclusive 


Framework a place in the design of a multilateral approach. 


  


Working with over 100 countries, the OECD is a global policy forum that promotes policies 


to improve the economic and social well-being of people around the world. 


 



https://www.oecd.org/tax/beps/about/






  


  


   
     


       


    


      
   


  


     


     
    


   


      


   
    


  


 


Deutscher Bundestag Drucksache 19/20332 


19. Wahlperiode 24.06.2020 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 


– Drucksache 19/20058 – 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Christian Dürr, Grigorios Aggelidis, 


Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/20050 – 


Neustart für Deutschland – Entlasten, investieren und entfesseln 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Herbrand, Katja Hessel, 


Christian Dürr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/20051 – 


Steuererklärungsverpflichtung für Kurzarbeit verhindern – 


Progressionsvorbehalt für 2020 aussetzen 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen 


Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/20071 – 


Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte und Solo-


Selbständige aus der Corona-Steuerfalle befreien und 
gleichzeitig Bürokratie abbauen 


A. Problem 


Zu Buchstabe a 


Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen Bürgerinnen und Bür-
ger sowie viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Für die Verfas-
ser des Gesetzentwurfs geht es nun darum, dass die Wirtschaft schnell wieder an 
Schwung gewinnt. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, das Corona-Virus habe die größte 
Wirtschaftskrise Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Zu Be-
ginn dieser Krise reagierte die Politik – in weiten Teilen im Konsens von Regie-
rung und Opposition – mit akuten Abwehrmaßnahmen wie der Ausweitung des 
Kurzarbeitergeldes. Dieses punktuelle Vorgehen sei damals richtig gewesen. 
Heute reiche es allerdings nicht mehr aus. 


Zu Buchstabe c 


Lohnersatzleistungen zu denen u. a. Unterstützungsmaßnahmen wie das Kurzar-
beitergeld, das Insolvenzgeld, das Krankengeld oder Entschädigungen für Ver-
dienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz gehören, sind nach dem Willen des 
Gesetzgebers steuerfrei (vgl. § 3 Nummer 2 EStG). Aufgrund des sogenannten 
Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG kann der Einsatz dieser Leistungen je-
doch dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die diese z. B. vor oder nach dem Einsatz von Kurzar-
beit erhalten, höher besteuert wird als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleis-
tungen der Fall wäre. 


Die Antragsteller sind der Auffassung, dass für die Lohnersatzleistungen von Ar-
beitnehmerinnen und -nehmern, die aus der Corona-Krise begründet sind, der so-
genannte Progressionsvorbehalt und die damit einhergehende Abgabepflicht einer 
Steuererklärung entfallen sollte. 
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Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD stellt fest: Finanzielle Soforthilfen, die im Rah-
men der Corona-Krise an geschädigte Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte 
und Solo-Selbständige gezahlt werden, stellen in steuerlicher Hinsicht Betriebs-
einnahmen dar, die steuerbar sind und bei der Gewinnermittlung berücksichtigt 
werden müssen. Die Steuerpflicht gilt gleichermaßen für die entsprechenden Zu-
schüsse in den Ländern. Dies kommt auch bei einem negativen Gesamtbetrag der 
Einkünfte über einen niedrigeren Verlustvortrag zum Tragen. 


Darüber hinaus stellt der Antrag der Fraktion der AfD fest: Das Kurzarbeitergeld 
unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Außerdem sind Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 insgesamt mehr als 410 Euro an Kurz-
arbeitergeld erhalten, zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. 
Weitere in § 32b des Einkommensteuergesetzes genannte Leistungen werden 
ebenso im Zusammenhang mit den erheblichen Folgen der mit COVID-19 be-
gründeten einschränkenden Maßnahmen gewährt; sie unterliegen ebenfalls dem 
Progressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt und Pflicht zur Abgabe einer Steu-
ererklärung verursachen in diesem Zusammenhang hohe individuelle und büro-
kratische Kosten. 


B. Lösung 


Zu Buchstabe a 


Um dieses Problem zu lösen, werden schnell wirkende konjunkturelle Stützungs-
maßnahmen umgesetzt. Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei die 
Maßnahmen, die sehr schnell greifen sollen.  


Dabei ist es sinnvoll, die aufgrund der Corona-Pandemie geschwächte Kaufkraft 
zu stärken. Unternehmen werden zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Erholung 
mit gezielten Maßnahmen unterstützt. Mit der Einführung der degressiven Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter, der Verbesserung der Möglichkeiten 
der Verlustverrechnung und der Erhöhung der steuerlichen Forschungszulage 
werden zusätzliche Investitionsanreize gesetzt. 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage sieht der 
Gesetzentwurf folgende steuerliche Maßnahmen vor: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent gesenkt. 


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die 
Einfuhr folgenden Monats verschoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus 
von 300 Euro gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von 
derzeit 1 908 Euro auf 4 008 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. 
Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein 
Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 unmittelbar fi-
nanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. 
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– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchs-
tens das 2,5-fache der linearen Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder 
hergestellt werden.  


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Koh-
lendioxidemission je gefahrenem Kilometer haben, wird der Höchstbetrag 
des Bruttolistenpreises von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um 
ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Inves-
titionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbe-
stände des § 8 Nummer 1 GewStG auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen For-
schungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a 
AO wird geregelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens 
des Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach § 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach 
§ 376 Absatz 3 AO wird die Grenze der Verfolgungsverjährung auf das 
Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert.  


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Änderung des Beginns der vorübergehenden Verlängerung der Reinvestiti-
onsfristen des § 6b EStG aufgrund des Schaltjahres. 


– Auszahlung des Kinderbonus in zwei Teilen im September und Oktober 
2020 (200 Euro und 100 Euro). 


– Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Möglichkeit der zinslosen Stun-
dung der auf der Berücksichtigung eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 beruhenden Nachzahlung für 2019 um eine ausdrückliche 
Befristung ergänzt. 


– Ausdehnung der Vorschrift des neu eingeführten § 375a AO auch auf Fälle 
des Wertersatzes und bei Drittbegünstigten. 


– Umbenennung § 33 – neu – EGAO. 


– Beihilferechtlich erforderliche Änderungen sowie klarstellende Anpassung 
des Anwendungsbereiches des Forschungszulagengesetzes. 


– Vollständige Übernahme der aus der Senkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 
2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kassenwirksam werdenden Mindereinnahmen 
von Ländern und Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an die Um-
satzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG bereits im Jahr 2020. 


– Vollständige Bundesübernahme des Länder- und des Gemeindeanteils an 
den Mehrbelastungen des Kinderbonus. 
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Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/20058 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. auf die geplante befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zu verzichten 
und stattdessen, 


2. den Mittelstandsbauch vollständig über drei Jahre bis 2023 abzuschaffen, 


3. den dritten Tarifeckwert der Einkommensteuer von heute ca. 56 000 Euro 
auf 70 000 Euro im Jahr 2021 zu verschieben, 


4. den Solidaritätszuschlag vollständig und rückwirkend zum 01.01.2020 abzu-
schaffen, 


5. eine befristete, einmalige „Negative Gewinnsteuer“ mit einer deutlichen Er-
weiterung der steuerlichen Verlustverrechnung einzuführen, 


6. die Thesaurierungsbestimmungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern, 


7. die Abschreibungsbedingungen zur Förderung von Investitionen insbeson-
dere durch eine befristete degressive Abschreibung über maximal drei Jahre 
für alle beweglichen Wirtschaftsgüter, eine befristete degressive Abschrei-
bung für Immobilien und verbesserte Abschreibungsbedingungen für digi-
tale Wirtschaftsgüter zu verbessern. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20050 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen 
Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen und 


2. die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bei Bezug von Einkünften aus 
Lohnersatzleistungen nach § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20051 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP 
und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 
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Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. die Sofortzuschüsse des Bundes für die Unterstützung von existenzgefähr-
deten Kleinunternehmern, Freiberuflern, Landwirten und Solo-Selbständi-
gen (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 27.03.2020, BGBl. 2020 I 
S. 556 ff.; Kapitel 6002 Titel 683 01) sowie die Zuschüsse aus vergleichba-
ren Programmen in den Bundesländern steuerfrei zu stellen; 


2. das Kurzarbeitergeld 2020 nicht dem Progressionsvorbehalt nach dem Ein-
kommensteuergesetz zu unterwerfen, um Nachzahlungsforderungen von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuwenden und damit gleichzeitig 
zum Zwecke des Bürokratieabbaus von einer Pflicht zur Abgabe zusätzlicher 
Einkommensteuererklärungen für das Kalenderjahr 2020 abzusehen; 


3. den Katalog des § 32 b des Einkommensteuergesetzes dahingehend zu prü-
fen, ob und inwieweit weitere Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt 
unterliegen und mit den Folgen der einschränkenden Maßnahmen aufgrund 
von COVID-19 im Zusammenhang stehen, im Jahr 2020 von der Besteue-
rung ausgenommen werden können. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/20071 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
volle Jah-


reswir-
Kassenjahr 


perschaft 
kung 1) 2020 2021 2022 2023 2024 


Insgesamt - 28.500 - 23.385 - 12.840 - 5.370 - 6.860 - 3.085 


Bund - 13.885 - 20.082 - 6.260 - 1.515 - 2.289 - 1.119 


Länder - 12.259 - 2.517 - 5.396 - 1.430 - 2.130 - 1.044 


Gemeinden - 2.356 - 786 - 1.184 - 2.425 - 2.441 - 922 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die Änderung des § 6 des Bundeskindergeldgesetzes durch Anfügung des Absat-
zes 3 führt beim Bund im Haushalt 2020 zu Mehrausgaben in Höhe von bis zu 
20 Mio. Euro (Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes). 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge beziffern keine Haushaltsausgaben. 
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E. Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich keine Änderungen des Erfüllungs-
aufwands. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht einmaliger Aufwand von rund 247,1 Mio. Euro. Davon 
sind rund 182,8 Mio. Euro der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler 
Prozessabläufe und 64,3 Mio. Euro der Kategorie Einmalige Informationspflicht 
zuzuordnen. Einzelne Vorgaben konnten noch nicht quantifiziert werden. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung beträgt der einmalige Erfüllungsaufwand rund 13,6 Mio. 
Euro, davon fallen rund 8,7 Mio. Euro auf Bundesebene und rund 4,9 Mio. Euro 
auf Landesebene an. 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Zu Buchstabe a 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau – im Sinne von Preissenkungen –, sind jedoch in Abhängig-
keit davon gegeben, ob und inwieweit die Absenkung des Steuersatzes in den 
Preisen weitergegeben wird. 


Der Gesetzgeber erwartet durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes eine Sti-
mulierung der Nachfrage und eine Belebung der Konjunktur. 


Zu den Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keine weitere Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 19/20050 abzulehnen; 


c) den Antrag auf Drucksache 19/20051 abzulehnen; 


d) den Antrag auf Drucksache 19/20071 abzulehnen. 


Berlin, den 23. Juni 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


Fritz Güntzler Lothar Binding (Heidelberg) Markus Herbrand 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 







    


       
   


  
   


      


    


   


  
 


   


  
 


    


    


    
  


    
  


  


 


  
 


  


  


   


  


     
 


  
 


 


   


    
 


 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 9 – Drucksache 19/20332 


Zusammenstellung 


des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise 
(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 
– Drucksache 19/20058 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher 


Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher 


Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise 


(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t u n v e r ä n d e r t 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommensteu-
ergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Tabaksteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Artikel 8 Änderung des Forschungszulagengeset-
zes 


Artikel 9 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Artikel 10 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Gesetzes zur Nichtanrech-
nung des Kinderbonus 


Artikel 12 Inkrafttreten 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach Abschnitt XII 
die folgenden Angaben eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t 


„XIV. Sondervorschriften zur Bewältigung 


der Corona-Pandemie 


§ 110 Anpassung von Vorauszahlungen für den 
Veranlagungszeitraum 2019 


§ 111 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020“. 


2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und 
Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die Angabe 
„40 000“ durch die Angabe „60 000“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t 


3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t 


„(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 
2019 und vor dem 1. Januar 2022 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, kann der Steuerpflichtige 
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen 
Jahresbeträgen die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen bemessen. Die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen 
kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz 
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenom-
men werden; der dabei anzuwendende Prozent-
satz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei 
der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes 
betragen und 25 Prozent nicht übersteigen. Ab-
satz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten entspre-
chend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen bemessen wird, sind Absetzungen für außer-
gewöhnliche technische oder wirtschaftliche Ab-
nutzung nicht zulässig.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


4. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„1 000 000 Euro“ durch die Angabe „5 000 000 
Euro“ und die Angabe „2 000 000 Euro“ durch 
die Angabe „10 000 000 Euro“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t 


5. Dem § 24b Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


5. u n v e r ä n d e r t 


„Der Betrag nach Satz 1 erhöht sich für die Kalen-
derjahre 2020 und 2021 jeweils um 2 100 Euro.“ 


6. In § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „3,8-fache“ durch das Wort 
„Vierfache“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t 


7. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a werden nach 
den Wörtern „§ 24b Absatz 2 Satz 2“ die Wörter 
„sowie in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der 
Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für 
den Erhöhungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 
kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers ein 
Freibetrag ermittelt werden“ eingefügt. 


7. u n v e r ä n d e r t 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 
und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist bereits ab dem 1. Januar 2020 an-
zuwenden.“ 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


b) Dem Absatz 14 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 
5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Ab-
satz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils 
um ein Jahr, wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Ab-
satz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 
28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates in 
den Fällen, in denen die Rücklage wegen 
§ 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach 


„Die Fristen des § 6b Absatz 3 Satz 2, 3 und 
5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 sowie Ab-
satz 10 Satz 1 und 8 verlängern sich jeweils 
um ein Jahr, wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Ab-
satz 10 Satz 8 am Schluss des nach dem 
29. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates in 
den Fällen, in denen die Rücklage wegen 
§ 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 
oder Absatz 10 Satz 8 am Schluss des nach 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre, die Fristen um ein weiteres 
Jahr zu verlängern, wenn dies auf Grund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fris-
ten für das nach dem 31. Dezember 2020 und 
längstens vor dem 1. Januar 2022 endende 
Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, 
wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 
Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres 
aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fort-
bestehender Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie in der Bundesrepublik Deutsch-
land geboten erscheint.“ 


dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres auf-
zulösen wäre, die Fristen um ein weiteres 
Jahr zu verlängern, wenn dies auf Grund 
fortbestehender Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten erscheint. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fris-
ten für das nach dem 31. Dezember 2020 und 
längstens vor dem 1. Januar 2022 endende 
Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, 
wenn die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 
Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres 
aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fort-
bestehender Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie in der Bundesrepublik Deutsch-
land geboten erscheint.“ 


c) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t 


„(16) Bei in nach dem 31. Dezember 
2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden 
Wirtschaftsjahren beanspruchten Investiti-
onsabzugsbeträgen nach § 7g endet die In-
vestitionsfrist abweichend von § 7g Absatz 3 
Satz 1 erst zum Ende des vierten auf das 
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres.“ 


d) Nach Absatz 18a wird folgender Absatz 18b 
eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t 


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist für die Veranlagungszeit-
räume 2020 und 2021 anzuwenden.“ 


e) Nach Absatz 35 wird folgender Absatz 35a 
eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t 


„(35a) § 35 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 anzuwenden.“ 


f) Die bisherigen Absätze 35a und 35b werden 
die Absätze 35b und 35c. 


f) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


g) Die folgenden Absätze 52 und 53 werden an-
gefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t 


„(52) § 110 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden. 


(53) § 111 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist für die Veranlagungszeiträume 
2019 und 2020 anzuwenden.“ 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


9. Dem § 66 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für „Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für 
den Monat September 2020 ein Anspruch auf den Monat September 2020 ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht, für die Monate September Kindergeld besteht, für den Monat September 
und Oktober 2020 jeweils ein Einmalbetrag von 2020 ein Einmalbetrag von 200 Euro und für 
150 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Ein- den Monat Oktober 2020 ein Einmalbetrag von 
malbeträge von insgesamt 300 Euro für das Ka- 100 Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Ein-
lenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das malbeträge von insgesamt 300 Euro für das Ka-
nicht für den Monat September 2020, jedoch für lenderjahr 2020 besteht auch für ein Kind, für das 
mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka- nicht für den Monat September 2020, jedoch für 
lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be- mindestens einen anderen Kalendermonat im Ka-
steht. Die Einmalbeträge nach den Sätzen 2 und 3 lenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be-
werden als Kindergeld im Rahmen der Ver- steht. Die Einmalbeträge nach den Sätzen 2 und 3 
gleichsberechnung nach § 31 Satz 4 berücksich- werden als Kindergeld im Rahmen der Ver-
tigt.“ gleichsberechnung nach § 31 Satz 4 berücksich-


tigt.“ 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV einge-
fügt: 


10. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIV einge-
fügt: 


„XIV. 
Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-


Pandemie 


„XIV. 
Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-


Pandemie 


§ 110 § 110 


Anpassung von Vorauszahlungen für den Veran-
lagungszeitraum 2019 


u n v e r ä n d e r t 


(1) Auf Antrag wird der für die Bemessung 
der Vorauszahlungen für den Veranlagungszeit-
raum 2019 zugrunde gelegte Gesamtbetrag der 
Einkünfte pauschal um 30 Prozent gemindert. Das 
gilt nicht, soweit in dem Gesamtbetrag der Ein-
künfte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(§ 19) enthalten sind. Voraussetzung für die An-
wendung des Satzes 1 ist, dass die Vorauszahlun-
gen für 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden. 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird der für 
die Bemessung der Vorauszahlungen für den Ver-
anlagungszeitraum 2019 zugrunde gelegte Ge-
samtbetrag der Einkünfte um einen höheren Be-
trag als 30 Prozent gemindert, wenn der Steuer-
pflichtige einen voraussichtlichen Verlustrücktrag 
im Sinne des §10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in die-
ser Höhe nachweisen kann. 


(3) Die Minderungen nach den Absätzen 1 
und 2 dürfen insgesamt 5 000 000 Euro, bei Ehe-
gatten, die nach den §§ 26 und 26b zusammenver-
anlagt werden, 10 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. § 37 Absatz 3, 5 und 6 ist entsprechend anzu-
wenden. 


§ 111 § 111 


Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 Vorläufiger Verlustrücktrag für 2020 


(1) Auf Antrag wird bei der Steuerfestset-
zung für den Veranlagungszeitraum 2019 pau-
schal ein Betrag in Höhe von 30 Prozent des Ge-
samtbetrags der Einkünfte des Veranlagungszeit-
raums 2019 als Verlustrücktrag aus 2020 abgezo-
gen (vorläufiger Verlustrücktrag für 2020). Bei 
der Berechnung des vorläufigen Verlustrücktrags 
für 2020 sind Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit (§ 19) nicht zu berücksichtigen, die im Ge-
samtbetrag der Einkünfte enthalten sind. Voraus-
setzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass 
die Vorauszahlungen für den Veranlagungszeit-
raum 2020 auf 0 Euro herabgesetzt wurden. 


(1) u n v e r ä n d e r t 


(2) Abweichend von Absatz 1 wird ein hö-
herer Betrag als 30 Prozent vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen, wenn der Steuerpflichtige 
einen voraussichtlichen Verlustrücktrag im Sinne 
des § 10d Absatz 1 Satz 1 für 2020 in dieser Höhe 
nachweisen kann. 


(2) u n v e r ä n d e r t 


(3) Der vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
nach den Absätzen 1 und 2 kann insgesamt bis zu 
5 000 000 Euro, bei Ehegatten, die nach den §§ 26 
und 26b zusammenveranlagt werden, bis zu 
10 000 000 Euro betragen. 


(3) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszah-
lungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf 
Grund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 zu einer Nachzahlung bei der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019, so wird diese auf Antrag des Steuer-
pflichtigen gestundet. Stundungszinsen werden 
nicht erhoben. 


(4) Führt die Herabsetzung von Vorauszah-
lungen für den Veranlagungszeitraum 2019 auf 
Grund eines voraussichtlich erwarteten Verlust-
rücktrags für 2020 zu einer Nachzahlung bei der 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019, so wird diese auf Antrag des Steuer-
pflichtigen bis zum Ablauf eines Monats nach 
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung für den 
Veranlagungszeitraum 2020 gestundet. Stun-
dungszinsen werden nicht erhoben. 


(5) Für den Veranlagungszeitraum 2020 ist 
bei Anwendung von Absatz 1 oder 2 eine Ein-
kommensteuererklärung abzugeben. 


(5) u n v e r ä n d e r t 


(6) Mit der Veranlagung für 2020 ist die 
Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeit-
raum 2019 zu ändern; hierbei ist der bislang be-
rücksichtigte vorläufige Verlustrücktrag für 2020 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid für 
den Veranlagungszeitraum 2019 bestandskräftig 
geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranla-
gungszeitraum 2020 abgelaufen ist. Soweit die 
Änderung der Steuerfestsetzung für den Veranla-
gungszeitraum 2019 auf der Hinzurechnung des 
vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 beruht, ist 
§ 233a Absatz 2a der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden. 


(6) u n v e r ä n d e r t 


(7) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn die Veranlagung für den Veranla-
gungszeitraum 2020 vor der Veranlagung für den 
Veranlagungszeitraum 2019 durchgeführt wird. 


(7) u n v e r ä n d e r t 


(8) Wird der Einkommensteuerbescheid 
für 2019 vor dem … [einsetzen: Datum des Tages 
nach der Verkündung dieses Gesetzes plus zwei 
Wochen] bestandskräftig, kann bis zum … [ein-
setzen: Datum des Tages der Verkündung dieses 
Gesetzes plus ein Monat] nachträglich ein Antrag 
auf Berücksichtigung des vorläufigen Verlust-
rücktrags für 2020 gestellt werden. Der Einkom-
mensteuerbescheid für 2019 ist insoweit zu än-
dern.“ 


(8) u n v e r ä n d e r t 
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Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des 
Einkommensteuergesetzes 


u n v e r ä n d e r t 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„5 000 000 Euro“ durch die Angabe „1 000 000 
Euro“ und die Angabe „10 000 000 Euro“ durch 
die Angabe „2 000 000 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz ange-
fügt: 


„§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 2 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 anzuwenden.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 21 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt: 


„(3a) Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zah-
lungsaufschub gemäß Artikel 110 Buchstabe b 
oder c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Ok-
tober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der 
Union (Unionszollkodex) bewilligt ist, ist abwei-
chend von den zollrechtlichen Vorschriften am 
26. des zweiten auf den betreffenden Monat fol-
genden Kalendermonats fällig.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 31 angefügt: 


„(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 3a in 
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom ... 
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(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erstmals anzuwenden ist, wird mit einem 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
bekanntgegeben.“ 


3. § 28 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 


„(1) § 12 Absatz 1 ist vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Steuer für jeden steuerpflichtigen 
Umsatz 16 Prozent der Bemessungsgrundlage 
(§§ 10, 11, 25 Absatz 3 und § 25a Absatz 3 und 4) 
beträgt. 


(2) § 12 Absatz 2 ist vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass sich die Steuer für die in den Num-
mern 1 bis 15 genannten Umsätze auf 5 Prozent 
ermäßigt. 


(3) § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist vom 
1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Steuer für die Liefe-
rungen der in der Anlage 2 nicht aufgeführten Sä-
gewerkserzeugnisse und Getränke sowie von al-
koholischen Flüssigkeiten, ausgenommen die Lie-
ferungen in das Ausland und die im Ausland be-
wirkten Umsätze, und für sonstige Leistungen, so-
weit in der Anlage 2 nicht aufgeführte Getränke 
abgegeben werden, 16 Prozent beträgt.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Tabaksteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


Nach § 2 Absatz 3 des Tabaksteuergesetzes vom 
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3299) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


„(3a) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 gilt für die Zwecke der Berech-
nung des Mindeststeuersatzes nach den Absätzen 1 
bis 3 weiterhin der zum 1. Januar 2020 gültige Umsatz-
steuersatz nach § 12 des Umsatzsteuergesetzes.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 


In § 8 Nummer 1 des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 
geändert worden ist, wird die Angabe „100 000 Euro“ 
durch die Angabe „200 000 Euro“ ersetzt. 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 375 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t 


„§ 375a Verhältnis zur strafrechtlichen Einzie-
hung“. 


2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 2. Nach § 375 wird folgender § 375a eingefügt: 


„§ 375a „§ 375a 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem 
Steuerschuldverhältnis durch Verjährung nach 
§ 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach § 73 des Strafgesetzbuches nicht 
entgegen.“ 


Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem 
Steuerschuldverhältnis durch Verjährung nach 
§ 47 steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter 
Taterträge nach den §§ 73 bis 73c des Strafge-
setzbuches nicht entgegen.“ 


3. § 376 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t 


a) In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt und wird folgender 
Halbsatz angefügt: 


„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt 
entsprechend.“ 
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Abweichend von § 78c Absatz 3 
Satz 2 des Strafgesetzbuches verjährt in den 
in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 ge-
nannten Fällen besonders schwerer Steuer-
hinterziehung die Verfolgung spätestens, 
wenn seit dem in § 78a des Strafgesetzbu-
ches bezeichneten Zeitpunkt das Zweiein-
halbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist 
verstrichen ist.“ 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist, wird folgender § 33 angefügt: 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 
geändert worden ist, wird folgender § 34 angefügt: 


„§ 33 „§ 34 


Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung u n v e r ä n d e r t 


§ 375a der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels 6 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] gilt für alle am … [einset-
zen: Datum des Tages nach der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] noch nicht verjährten 
Steueransprüche.“ 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Forschungszulagengesetzes Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2763) wird wie folgt geändert: 


In § 3 Absatz 5 des Forschungszulagengesetzes 
vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763) wird der 
Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird 
folgender Satz angefügt: 


1. Dem § 3 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 
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„bei förderfähigen Aufwendungen, die nach dem 
31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2026 ent-
standen sind, maximal 4 000 000 Euro.“ 


„Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 
2026 entstandene förderfähige Aufwendungen 
des Anspruchsberechtigten im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 4 beträgt die Bemessungsgrundlage 
maximal 4 000 000 Euro.“ 


2. § 16 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Gesetz ist auf der Grund-
lage und im Rahmen der Vorgaben der 
AGVO anwendbar.“ 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „über den 
in Absatz 1 festgelegten Zeitraum hinaus“ 
durch das Wort „ununterbrochen“ er-
setzt. 


c) In Absatz 3 Nummer 1 werden die Wörter 
„Erlass des Beschlusses“ durch das Wort 
„Beschluss“ ersetzt. 


Artikel 9 Artikel 9 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) ge-
ändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 


Dem § 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) ge-
ändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das „(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das 
für den Monat September 2020 ein Anspruch auf Kin- für den Monat September 2020 ein Anspruch auf Kin-
dergeld besteht, für die Monate September und Okto- dergeld besteht, für den Monat September 2020 ein 
ber 2020 jeweils ein Einmalbetrag in Höhe von 150 Einmalbetrag von 200 Euro und für den Monat Ok-
Euro gezahlt. Ein Anspruch in Höhe der Einmalbeträge tober 2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt. Ein 
von insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 be- Anspruch in Höhe der Einmalbeträge von insgesamt 
steht auch für ein Kind, für das nicht für den Monat 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht auch für 
September 2020, jedoch für mindestens einen anderen ein Kind, für das nicht für den Monat September 2020, 
Kalendermonat im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch jedoch für mindestens einen anderen Kalendermonat 
auf Kindergeld besteht.“ im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld be-


steht.“ 
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Artikel 10 Artikel 10 


Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, werden 
die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 17 761 856 907 Euro“ und wird die An-
gabe „7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„13 998 074 350 Euro“ ersetzt. 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, werden 
die Wörter „minus 11 761 856 907 Euro“ durch die 
Wörter „minus 20 380 856 907 Euro“, die Angabe 
„7 998 074 350 Euro“ durch die Angabe 
„15 706 074 350 Euro“ und die Angabe 
„3 763 782 557 Euro“ durch die Angabe 
„4 674 782 557 Euro“ ersetzt. 


Artikel 11 Artikel 11 


Änderung des Gesetzes zur Nichtanrechnung 
des Kinderbonus 


u n v e r ä n d e r t 


Das Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinderbo-
nus vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 417) wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt ge-
fasst: 


„Gesetz zur Nichtanrechnung und 
Nichtberücksichtigung des 


Kinderbonus“. 


2. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die nach § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Ein-
kommensteuergesetzes und § 6 Absatz 3 des Bun-
deskindergeldgesetzes zu zahlenden Einmalbe-
träge sind bei Sozialleistungen, deren Zahlung 
von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen.“ 


3. In Satz 2 werden die Wörter „Der Einmalbetrag 
mindert“ durch die Wörter „Die Einmalbeträge 
mindern“ ersetzt. 


4. Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Einmalbeträge werden weder im Rahmen 
der Anrechnung nach § 39 Absatz 6 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch noch im Rahmen der 
Einkommensberechnung nach den §§ 90 und 93 
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Absatz 1 Satz 1 oder bei der Bestimmung des 
Kostenbeitrags bei vollstationären Leistungen 
nach § 94 Absatz 3 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch berücksichtigt und stellen keine Geld-
leistung im Sinne des § 93 Absatz 1 Satz 3 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch dar.“ 


Artikel 12 Artikel 12 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Artikel 8 Nummer 2 tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. (3) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler, Lothar Binding (Heidelberg) und Markus 
Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 
2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss 
für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ausschuss für Gesund-
heit, dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung, dem Ausschuss für Tourismus und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20050 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20051 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/20071 in seiner 167. Sitzung am 19. Juni 2020 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zur Mitberatung 
überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Zur Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage sieht der Gesetzentwurf folgende steu-
erlichen Maßnahmen vor: 


– Die Umsatzsteuersätze werden befristet vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent 
und von 7 auf 5 Prozent gesenkt.  


– Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats ver-
schoben. 


– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von 300 Euro gewährt. 


– Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1 908 Euro auf 4 008 
Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. 


– Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro bzw. 10 Mio. Euro (bei 
Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus eingeführt, um den Verlustrücktrag für 2020 un-
mittelbar finanzwirksam schon mit der Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen. 
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– Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 Prozent, höchstens das 2,5-fache der linearen 
Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 
angeschafft oder hergestellt werden. 


– Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwagen, die keine Kohlendioxidemission je gefahrenen 
Kilometer haben, wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40 000 Euro auf 60 000 Euro erhöht. 


– Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr. 


– Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g 
EStG um ein Jahr. 


– Der Ermäßigungsfaktor in § 35 EStG wird von 3,8 auf 4,0 angehoben. 


– Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 Nummer 1 GewStG 
auf 200 000 Euro erhöht. 


– Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeit-
raum von 2020 bis 2025. 


– Bei der Verjährungsfrist gilt § 78b Absatz 4 StGB entsprechend. In § 375a AO wird geregelt, dass in Fällen 
der Steuerhinterziehung trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO eine Einziehung rechtswidrig 
erlangter Taterträge nach § 73 des Strafgesetzesbuches angeordnet werden kann. Nach § 376 Absatz 3 AO 
wird die Grenze der Verfolgungsverjährung auf das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist ver-
längert. 


– Änderung der Umsatzsteuerverteilung (§ 1 FAG). 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, das Corona-Virus habe die größte Wirtschaftskrise Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Zu Beginn dieser Krise reagierte die Politik – in weiten Teilen im Konsens 
von Regierung und Opposition – mit akuten Abwehrmaßnahmen wie der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. 
Dieses punktuelle Vorgehen sei damals richtig gewesen. Heute reiche es allerdings nicht mehr aus. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert 


1. auf die geplante befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze zu verzichten und stattdessen, 


2. den Mittelstandsbauch vollständig über drei Jahre bis 2023 abzuschaffen, 


3. den dritten Tarifeckwert der Einkommensteuer von heute ca. 56.000 EUR auf 70.000 EUR im Jahr 2021 zu 
verschieben, 


4. den Solidaritätszuschlag vollständig und rückwirkend zum 01.01.2020 abzuschaffen, 


5. eine befristete, einmalige „Negative Gewinnsteuer“ mit einer deutlichen Erweiterung der steuerlichen Ver-
lustverrechnung einzuführen, 


6. die Thesaurierungsbestimmungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, 


7. die Abschreibungsbedingungen zur Förderung von Investitionen insbesondere durch eine befristete degres-
sive Abschreibung über maximal drei Jahre für alle beweglichen Wirtschaftsgüter, eine befristete degressive 
Abschreibung für Immobilien und verbesserte Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter zu 
verbessern. 


Zu Buchstabe c 


Lohnersatzleistungen zu denen u. a. Unterstützungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, das Insolvenzgeld, das 
Krankengeld oder Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz gehören, sind nach dem 
Willen des Gesetzgebers steuerfrei (vgl. § 3 Nummer 2 EStG). Aufgrund des sogenannten Progressionsvorbehalts 
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nach § 32b EStG kann der Einsatz dieser Leistungen jedoch dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Ein-
künfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese z. B. vor oder nach dem Einsatz von Kurzarbeit er-
halten, höher besteuert wird als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleistungen der Fall wäre. 


Die Antragsteller sind der Auffassung, dass für die Lohnersatzleistungen von Arbeitnehmerinnen und –nehmern, 
die aus der Corona-Krise begründet sind, der sogenannte Progressionsvorbehalt und die damit einhergehende 
Abgabepflicht einer Steuererklärung entfallen sollte. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht daher vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 aus-
zusetzen, und 


2. die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bei Bezug von Einkünften aus Lohnersatzleistungen nach § 32b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2020 auszusetzen. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der AfD stellt fest: Finanzielle Soforthilfen, die im Rahmen der Coronakrise an geschä-
digte Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte und Solo-Selbständige gezahlt werden, stellen in steuerlicher 
Hinsicht Betriebseinnahmen dar, die steuerbar sind und bei der Gewinnermittlung berücksichtigt werden müssen. 
Die Steuerpflicht gilt gleichermaßen für die entsprechenden Zuschüsse in den Ländern. Dies kommt auch bei 
einem negativen Gesamtbetrag der Einkünfte über einen niedrigeren Verlustvortrag zum Tragen. 


Darüber hinaus stellt der Antrag der Fraktion der AfD fest: Das Kurzarbeitergeld unterliegt dem sogenannten 
Progressionsvorbehalt. Außerdem sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 insgesamt mehr 
als 410 Euro an Kurzarbeitergeld erhalten, zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Weitere in 
§ 32b des Einkommensteuergesetzes genannte Leistungen werden ebenso im Zusammenhang mit den erheblichen 
Folgen der mit COVID19 begründeten einschränkenden Maßnahmen gewährt; sie unterliegen ebenfalls dem Pro-
gressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt und Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung verursachen in diesem 
Zusammenhang hohe individuelle und bürokratische Kosten. 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. die Sofortzuschüsse des Bundes für die Unterstützung von existenzgefährdeten Kleinunternehmern, Freibe-
ruflern, Landwirten und Solo-Selbständigen (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 27.03.2020, BGBl. 2020 
I S. 556 ff; Kapitel 60 02 Titel 683 01) sowie die Zuschüsse aus vergleichbaren Programmen in den Bundes-
ländern steuerfrei zu stellen; 


2. das Kurzarbeitergeld 2020 nicht dem Progressionsvorbehalt nach dem Einkommensteuergesetz zu unterwer-
fen, um Nachzahlungsforderungen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuwenden und damit 
gleichzeitig zum Zwecke des Bürokratieabbaus von einer Pflicht zur Abgabe zusätzlicher Einkommensteu-
ererklärungen für das Kalenderjahr 2020 abzusehen; 


3. den Katalog des § 32b Einkommensteuergesetz dahingehend zu prüfen, ob und inwieweit weitere Leistun-
gen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen und mit den Folgen der einschränkenden Maßnahmen auf-
grund von COVID-19 im Zusammenhang stehen, im Jahr 2020 von der Besteuerung ausgenommen werden 
können. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen unter 
den Buchstaben a, b und c durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Ge-
legenheit zur Stellungnahme: 


1. Bitburger Braugruppe GmbH 


2. Bundessteuerberaterkammer 
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3. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


4. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband 
e. V. (vzbv) 


5. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 


6. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 


7. Deutscher Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik im bargeld- und bargeldlosen Zah-
lungsverkehr e. V. 


8. Deutscher Gewerkschaftsbund 


9. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. 


10. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


11. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. 


12. Dullien, Prof. Dr. Sebastian, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-
Böckler-Stiftung 


13. Handelsverband Deutschland – HDE e. V. 


14. Meyer-Wehage, Brigitte, Direktorin des Amtsgerichts Brake 


15. Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V. 


16. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 100. Sitzung am 23. Juni 
2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 79. Sitzung am 23. Juni 2020 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 58. Sitzung am 
23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Gesundheit hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimment-
haltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 
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Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 19. Juni 
2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf in seiner 
50. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf in seiner 47. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und 
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 50. Sit-
zung am 23. Juni 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 79. Sitzung am 23. Juni 2020 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag im Umlaufverfahren beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktion der AfD Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 in seiner 82. Sitzung am 17. Juni 2020 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 22. Juni 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 85. Sitzung am 
23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/20058 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20050 in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine An-
hörung durchgeführt und die Beratung in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/20050. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20051 in seiner 84. Sitzung am 22. Juni 2020 eine An-
hörung durchgeführt und die Beratung in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stim-
men der Fraktionen FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/20051. 
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Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/20071 in seiner 85. Sitzung am 23. Juni 2020 erstmalig 
und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/20071. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, der vorliegende Gesetzentwurf zeige, wie schnell 
und umfassend Regierung und Parlament auf die Coronakrise reagiert hätten. Das Vorhaben biete der Volkswirt-
schaft eine gute Möglichkeit, um schnell aus der Krise zu kommen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD sprachen von einem guten Tag für das Steuerrecht. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf enthalte Maßnahmen, die seit Jahren von Wirtschafts- und Familienverbänden gefordert 
worden seien. Hierzu zählten der Kinderbonus, die Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende oder 
die Verlängerung der in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g 
EStG und die vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen in § 6b EStG. Auch die Erhöhung des Er-
mäßigungsfaktors in § 35 EStG von 3,8 auf 4,0 sowie die Erhöhung des Freibetrags für die Hinzurechnungstat-
bestände bei der Gewerbesteuer auf 200 000 Euro gehörten zu diesen Maßnahmen. Außerdem verbessere man die 
steuerliche Forschungsförderung und erweitere die Möglichkeiten der Unternehmen für einen steuerlichen Ver-
lustrücktrag. 


Die Koalitionsfraktionen hätten im Verlauf der Gesetzesberatungen den Gesetzentwurf weiter verbessern können. 
So sei nun eine frühzeitigere Auszahlung des Kinderbonus mit 200 Euro im September und 100 Euro im Oktober 
2020 vorgesehen. Man habe intensiv darüber diskutiert, ob der Kinderbonus bei getrennt lebenden Eltern aus-
schließlich in demjenigen Haushalt ankomme sollte, in dem das Kind lebe. Dies hätte man gerne gesehen. Doch 
wegen Bedenken des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Bezug auf die Gleichbe-
handlung habe man von einer entsprechenden Regelung abgesehen. 


Die Ausweitung des Verlustrücktrags schaffe zusätzliche Liquidität in den Unternehmen. Gleichzeitig verringere 
sich dadurch aber das zukünftige Volumen des Verlustvortrags, so dass für die öffentlichen Haushalte in späteren 
Jahren entsprechend mehr Steuereinnahmen entstünden, wenn die Unternehmen wieder Gewinne schreiben wür-
den. 


Man habe angestrebt, die steuerliche Forschungsförderung schnell zu erweitern. Zur Erlangung einer größeren 
beihilferechtlichen Rechtssicherheit unter Berücksichtigung der Vorgaben der AGVO werde die Anhebung der 
Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze nun aber erst für solche förderfähigen Aufwendungen vorgesehen, die nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 entstanden seien. Gleichzeitig habe man in § 16 Forschungszulagen-
gesetz in Bezug auf den Genehmigungsbeschluss der EU-Kommission geregelt, dass das Forschungszulagenge-
setz auch dann weiterhin anwendbar sei, wenn die Genehmigung der EU-Kommission bis zum 30. Juni 2020 noch 
nicht vorliege. 


Mit der als Änderungsantrag vorliegenden Fassung von Artikel 10 zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes 
(FAG) würden zum einen die aus der Senkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kas-
senwirksam werdenden Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an der 
Umsatzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG nunmehr bereits im Jahr 2020 vollständig übernommen. Die Regelung stelle 
auch sicher, dass die Beträge für die Kommunen direkt ausgewiesen würden und die Kompensation nicht nur 
indirekt über die Länderhaushalte geschehe. Außerdem werde die vollständige Bundesübernahme des Länder-
und des Gemeindeanteils an den Mehrbelastungen des Kinderbonus geregelt. Aus Sicht des Bundes müsse man 
allerdings im Auge behalten, dass der Bund genügend Finanzierungsquellen behalte, um seine kommenden Auf-
gaben bewältigen zu können. 


Die vorgesehene Absenkung der Umsatzsteuerbelastung werde 20 Milliarden Euro in den volkswirtschaftlichen 
Kreislauf bringen. Dies sei eine wichtige Maßnahme und gelte sowohl für den Fall einer vollständigen Weitergabe 
der Senkung an die Verbraucherpreise als auch bei einem teilweisen Einbehalt der Absenkung durch die Unter-
nehmen. Man hoffe auf eine Weitergabe der Senkung an den Endverbraucher in den meisten Branchen. Wenn 
eine Branche wie die Gastronomie die Senkung teilweise nicht weitergebe, sei dies eine gewollte Unterstützung 
dieser Unternehmen. 
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Die Umsetzung der Umsatzsteuersenkung zum 1. Juli 2020 sei eine enorme technische Herausforderung für die 
Unternehmen. Die Koalitionsfraktionen hätten sich mit dem Bundesministerium der Finanzen darauf geeinigt, in 
das ergehende BMF-Schreiben eine Billigkeitsregelung aufzunehmen, so dass Fehler, die bis zum 31. Juli gemacht 
würden, nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen sollten. Folgende Formulierung solle in das BMF-Schreiben 
aufgenommen werden: 


„Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. August 2020 an einen anderen 
Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung den vor dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersatz (19 Prozent 
anstelle von 16 Prozent bzw. 7 Prozent anstelle von 5 Prozent) ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, 
wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen den Umsatz-
steuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfänger wird aus Gründen 
der Praktikabilität aus derartigen, i.S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen Rechnungen auch für die nach dem 30. 
Juni 2020 und vor dem 1. August 2020 seitens des Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf 
Grundlage des ausgewiesenen Steuersatzes gewährt.“ 


Eine ähnliche Regelung strebe man für den zweiten Übergangszeitraum nach dem 31. Dezember 2020 und vor 
dem 1. Februar 2021 an. Wichtig sei selbstverständlich immer, dass die Umsatzsteuer, die als Vorsteuer abgezo-
gen werde, tatsächlich auch gezahlt worden sei. Daher sei dieses Vorgehen für die öffentlichen Haushalte fiska-
lisch neutral. Die Billigkeitsregelung dürfe allerdings nicht zum Eigentor werden, wenn man nicht verhindere, 
dass sie durch Betrug ausgenutzt werde. Diese Problematik müsse man auf jeden Fall verschärft im Auge behalten. 


Das BMF-Schreiben enthalte neben der Billigkeitsregelung weitere Regelungen, die die Unternehmen unterstüt-
zen würden, die Aufgabe der Umsatzsteuerumstellung zu bewältigen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen auf die Regelung im Gesetzentwurf zur Anpassung 
von Vorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2019 in § 110 Absatz 2 EStG. Sie räume die Möglichkeit 
ein, auf Antrag einen höheren Minderungsbetrag geltend zu machen, wenn der Steuerpflichtige einen voraussicht-
lichen Verlustrücktrag im Sinne des § 10d Absatz 1 Satz 1 EStG für 2020 in dieser Höhe nachweisen könne. Die 
Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD stellten klar, davon unberührt bleibe die Regelung in § 37 Abs. 3 
Satz 3 EStG zur Einkommensteuer-Vorauszahlung, nach der das Finanzamt die Vorauszahlungen an die Einkom-
mensteuer auch aufgrund eines prognostizierten Verlustes im Folgejahr anpassen könne. § 110 Absatz 2 EStG 
habe somit lediglich eine klarstellende Wirkung. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete es als falsche wirtschaftspolitische Strategie, eine Belebung der Volkswirt-
schaft mit Hilfe einer auf sechs Monate beschränkten Umsatzsteuersenkung zu erreichen. Dies werde von vielen 
Experten ebenso eingeschätzt. Die Sparneigung sei sprunghaft gestiegen, da es den Menschen an Möglichkeiten 
fehle, Geld auszugeben. Es fehle nicht an der notwendigen Nachfrage. Der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
intendierte Impuls werde ausbleiben. Außerdem seien die immens hohen Kosten der kurzfristigen Umstellung zu 
berücksichtigen, die das Volumen der Entlastung deutlich schmälern würden. Die Umsatzsteuersenkung scheine 
mehr auf ihre Publikumswirkung als auf eine tatsächliche Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft zu zielen. 


Bestimmte Elemente des vorliegenden Pakets wie die Erweiterung des Verlustrücktrags oder die Verbesserung 
der Abschreibungsmöglichkeiten seien richtig. Allerdings bewirke dies keinerlei ertragsteuerliche Entlastung, 
sondern lediglich eine zeitliche Verschiebung der Besteuerung. Mit diesen Maßnahmen würde die Liquidität ver-
bessert, nicht aber die Ertragslage der Unternehmen. Die Erträge würden aber zukünftig darüber entscheiden, ob 
Unternehmen am Markt blieben oder ausscheiden müssten. 


Die vorgesehenen Erleichterungen bei der Gewerbesteuer seien ebenfalls richtig. Die Problematik der Hinzurech-
nung bei der Gewerbesteuer und der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer müssten mittel-
fristig so gelöst werden, dass die Gewerbesteuer in ihrer jetzigen Form nicht bestehen bleiben könnte. 


Die Fraktion der AfD kritisierte am Beispiel der Aufteilung der fiskalischen Lasten von Kinderbonus und Um-
satzsteuersenkung, dass so getan werde, als ob der Bund unendlich belastbar wäre. Es sei nicht einsehbar, wes-
wegen Länder und Kommunen ihre fiskalischen Lasten dem Bund aufbürden dürften. Es gebe ein bestehendes 
System der Lasten- und Einnahmeteilung, in dessen Rahmen jede Ebene ihre Aufgabe erfüllen müsse. Der Bund 
stehe vor großen fiskalischen Herausforderungen. Der Beitrag zum EU-Haushalt werde zukünftig massiv anstei-
gen. Die Finanzierung des auf bis zu 750 Milliarden Euro veranschlagten europäischen Ausgabenprogramms sei 
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dabei noch nicht eingerechnet. Die Mittel zur Finanzierung der Europäischen Union würden zukünftig einen gro-
ßen Anteil am Bundeshaushalt einnehmen. Es sei vor diesem Hintergrund unrealistisch, dass die Bundesregierung 
innerhalb weniger Jahre wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen wolle. 


Die Fraktion der AfD habe in ihrem Antrag dargelegt, dass für das Kurzarbeitergeld der Progressionsvorbehalt 
hätte gestrichen werden sollen. Allerdings müsste in diesem Zusammenhang der Katalog von § 32b EStG mit den 
weiteren Leistungen, für die der Progressionsvorbehalt gelte, insgesamt betrachtet werden. Der Antrag sehe eine 
Prüfung vor, ob und inwieweit weitere Leistungen im Jahr 2020 ausgenommen werden sollten. 


Die Fraktion der FDP bezeichnete es zunächst als vorbildlich, wie Parlament und Bundesregierung in der ersten 
Phase der Coronakrise Handlungsfähigkeit gezeigt hätten. Nun sei die Zeit für konjunkturbelebende und auch 
strukturpolitische Maßnahmen gekommen, die im besten Fall miteinander verzahnt sein sollten. Die vorgesehene 
Umsatzsteuersenkung ziele zusammen mit dem Kinderbonus auf eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage ab. Für die Fraktion der FDP sei die gegenwärtige Situation aber nicht durch eine Nachfrageschwäche, 
sondern durch eine Unternehmenskrise gekennzeichnet. Unternehmen hätten Liquiditätsschwierigkeiten und mit 
unterbrochenen Lieferketten zu kämpfen. Daher verfolge die Fraktion der FDP einen gänzlich anderen Ansatz als 
die Koalitionsfraktionen. Die hohen Summen, die gegenwärtig verausgabt würden, müssten so wirkungsvoll wie 
möglich eingesetzt werden. Insbesondere in Bezug auf die Reduzierung der Umsatzsteuer hege die Fraktion der 
FDP diesbezügliche Zweifel. 


Der vorliegende Gesetzentwurf enthalte sinnvolle Elemente wie die Erweiterung der Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten. Allerdings sei die vorgesehene Regelung ungenügend. Hier hätte eine deutlichere Ausweitung das 
Kernstück der Krisenbekämpfung sein können, da es sich um eine Liquiditätskrise handle. 


Die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung, die Anpassung der Vorauszahlungen für 2019 sowie die Verlän-
gerung der Reinvestitionsfristen in § 6b und § 7g EStG seien richtige Maßnahmen. Dies gelte auch für die Aus-
weitung der steuerlichen Forschungsförderung. Die Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende sei 
ebenfalls zu begrüßen. Allerdings sei sie, wie auch die Erhöhung des Ermäßigungsfaktors bei der Gewerbesteuer, 
längst überfällig gewesen. Die kommunalen Hebesätze hätten sich seit der Unternehmensteuerreform 2008/2009 
längst erhöht. Damals sei man von einer Aufkommensneutralität der Gewerbesteuer für die Personenunternehmen 
ausgegangen, die mittlerweile nicht mehr gegeben sei. 


Die temporäre Reduzierung der Umsatzsteuersätze sei ein bürokratisches „Monstrum“. Dazu sei ihre Wirkung 
fragwürdig. Es sei unklar, ob die Senkung überhaupt an die Verbraucher weitergegeben werde. Am Beispiel der 
Gastronomie könne man erkennen, dass die Gewährung des reduzierten Umsatzsteuersatzes auf Speisen als Un-
terstützung für die Betriebe verkauft worden sei. Nun werde offenbar erwartet, dass die weitere Reduzierung von 
sieben auf fünf Prozent an die Konsumenten weiter gegeben werde. Schließlich werde zum Jahreswechsel der 
Steuersatz für Speisen wieder auf sieben Prozent steigen, um schließlich ein halbes Jahr später wieder auf 19 
Prozent angehoben zu werden. Diese Art von Politik sei systematisch falsch und sehr bürokratisch, selbst wenn 
die angesprochene Billigkeitsregel Eingang in das zugehörige BMF-Schreiben finden werde. Besser wäre eine 
solche Regelung allerdings gesetzlich erfolgt. 


Es gebe weitere Probleme bei der vorgesehenen Reduzierung der Umsatzsteuer: Dauerschuldverhältnisse oder 
Abonnements seien unterjährig nur kompliziert umzustellen. Der Umstellungsaufwand bei der Fakturierung und 
in der Finanzbuchhaltung sei enorm. Aus Sicht der Fraktion der FDP werde die Umsatzsteuerreduzierung zum 
Misserfolg werden, weil die mit ihr verbundenen Kosten die Entlastungen teilweise zunichtemachen würden und 
somit in vielen Fällen keine Preissenkungen erfolgen könnten. 


Die Fraktion der FDP habe zwei Anträge vorgelegt und vier Entschließungsanträge eingereicht, aus denen deut-
lich werde, dass sie eine strukturelle Entlastung für notwendig halte. Der so genannte leistungsfeindliche „Mittel-
standsbauch“ im Einkommensteuertarif müsse abgebaut werden. Die Fraktion der FDP werde dazu einen Vor-
schlag unterbreiten, der den zweiten Tarifeckwert in Stufen nach rechts verschiebe. Außerdem müsse der Ver-
lustrücktrag stärker ausgeweitet werden, als es der vorliegende Gesetzentwurf vorsehe. Gemeinsam mit der von 
der Fraktion der FDP vorgeschlagenen negativen Einkommensteuer sollte der Verlustrücktrag so ausgestaltet sein, 
dass er den Unternehmen ausreichend Liquidität verschaffe. 
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Die Fraktion der FDP spreche sich für eine Ausweitung der Möglichkeiten nach § 7g EStG aus, so dass der In-
vestitionsabzugsbetrag auch für immaterielle Wirtschaftsgüter gelte. Dies sei im Rahmen der digitalen Transfor-
mation der Wirtschaft unabdingbar. In diesem Zusammenhang müssten bei § 7g EStG die Grenzwerte so geändert 
werden, dass der Kreis der Begünstigten über die ganz kleinen Unternehmen hinausgehe. 


Darüber hinaus beantrage die Fraktion der FDP, nachteilige Auswirkungen der Coronakrise auf die Erbschafts-
besteuerung zu beseitigen. Dieser Punkt sei in der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf deutlich angespro-
chen worden. Die Regeln zur Lohnsumme und zum Verwaltungsvermögen griffen in bestehende Planungen der 
Unternehmen ein, weil sich die Bedingungen während der Krise massiv geändert hätten. 


Außerdem beantrage die Fraktion der FDP, den Solidaritätszuschlag endgültig und vollständig abzuschaffen. Man 
dürfe nicht vergessen, dass der Solidaritätszuschlag – zumindest aus Sicht der Fraktion der FDP – verfassungs-
widrig sei und ohnehin abgeschafft werden müsse. 


Schließlich schlage der vorliegende Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/20051 vor, zur Entlastung 
von Bürgern und Verwaltung angesichts der hohen Zahl von Kurzarbeitern und der Zunahme der Arbeitslosigkeit 
den Progressionsvorbehalt für die entsprechenden Leistungen sowie die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
bei Bezug von Lohnersatzleistungen nach § 32b Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EStG für das Jahr 2020 auszu-
setzen. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte das Konjunkturpaket grundsätzlich. Sie unterstütze den Kinderbonus, mit 
dem insbesondere einkommensschwächeren Familien geholfen würde. Positiv sei auch die Entlastung der Kom-
munen aufgrund der zusätzlichen Belastungen in der Coronakrise. Darüber hinaus sei ein Altschuldenhilfefonds 
aber weiterhin notwendig. Der Verzicht auf eine Kaufprämie für PKW mit Verbrennungsmotoren sei ebenfalls 
sinnvoll. 


Die Verbesserungen bei der steuerlichen Abschreibung und die Nutzbarkeit des Verlustrücktrags für 2020 bei der 
Steuererklärung 2019 seien zu begrüßen. Durch die Erweiterung des Volumens des steuerlichen Verlustrücktrags 
auf fünf bzw. zehn Millionen Euro seien aber Mitnahmeeffekte bei Unternehmen zu befürchten, die auf den Ver-
lustrücktrag nicht angewiesen seien. 


Die Fraktion DIE LINKE. bezeichnete die Senkung der Umsatzsteuersätze als problematisch, da die Auswirkun-
gen dieser Maßnahme heute noch nicht absehbar seien. Angesichts des finanziellen Umfangs wäre eine gezieltere 
Förderung der Konsumnachfrage vorzuziehen gewesen – zumal in der öffentlichen Anhörung auf die asymmetri-
sche Wirkung von Anpassungen der Umsatzsteuersätze hingewiesen worden sei. Mehrwertsteuererhöhungen 
würden stärker als Mehrwertsteuersenkungen an die Konsumenten weitergegeben. Soweit mit der Absenkung der 
Mehrwertsteuersätze eine verdeckte Unternehmenshilfe beabsichtigt worden sei, wäre diese besser gezielt und 
transparent erfolgt. Denn große Unternehmen wie amazon würden eine staatliche Unterstützung nicht benötigen. 
Problematisch sei zudem die Wiederanhebung der Mehrwertsteuersätze nach Jahresende, die bei einer Weitergabe 
an die Konsumenten negative Folgen für das Wirtschaftswachstum während der Corona-Krise hätte. Demgegen-
über würden bei einer Nichtanhebung der Mehrwertsteuersätze weitere Steuerausfälle drohen, die kompensiert 
werden müssten, damit Länder und Kommunen notwendige Investitionen durchführen könnten. 


Ein weiterer positiver Aspekt des Gesetzentwurfs sei die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Steuerhinter-
ziehung in besonders schweren Fällen. In der öffentlichen Anhörung sei auf Fälle hingewiesen worden, in denen 
eine solche Verlängerung der Verjährungsfristen auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht bestehe. So 
trete beispielsweise die Verjährung in denjenigen Fällen trotzdem ein, in denen die Ermittlungen überhaupt noch 
nicht aufgenommen worden seien. Diese Fälle lägen teilweise in der Zuständigkeit der Länder. Hier bestehe 
Handlungsbedarf, da die ersten Cum-Ex-Fälle von Verjährung bedroht seien. Das sei nicht hinnehmbar. Man 
müsse mit den Ländern abstimmen, wie das verhindert werden könne. Daher lehne man den Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP ab, mit dem die Verlängerung der Verjährungsfristen im Steuerstrafrecht verhindert werden 
solle. 


Unabhängig davon sprach sich die Fraktion DIE LINKE. für eine pragmatische Verlängerung der Festsetzungs-
verjährung während der Corona-Pandemie um mindestens 6 Monate, besser noch um 12 Monate aus. Dafür habe 
sich auch die Deutsche Steuer-Gewerkschaft in der öffentlichen Anhörung ausgesprochen. Die von den Koaliti-
onsfraktionen vorgetragenen Gegenargumente seien nicht überzeugend gewesen. 
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Die Fraktion DIE LINKE. hätte im Rahmen der steuerlichen Behandlung des Kurzarbeitergelds zumindest eine 
Günstigerprüfung in Bezug auf den Progressionsvorbehalt für angemessen gehalten. Daher unterstütze man den 
Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/20051. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte einige Elemente des vorliegenden Gesetzentwurfs. 
Dazu gehörten die Möglichkeit zur degressiven Abschreibung, die Erhöhung der maximalen Bemessungsgrund-
lage der steuerlichen Forschungszulage sowie die Verlängerung der steuerlichen Verjährungsfristen. 


Bei drei Maßnahmen sehe man dennoch Probleme: 


Die von den Koalitionsfraktionen als „Herzstück“ des Konjunkturpakets bezeichnete Mehrwertsteuersenkung sei 
angesichts ihrer heute noch unklaren Wirkungseffekte mit einer „Wette“ zu vergleichen. Die Wirkungseffekte 
könnten erst in sechs bis neun Monaten beurteilt werden. Direkthilfen wären das geeignetere Instrument gewesen, 
wenn mit der Mehrwertsteuersenkung eine verdeckte Unternehmenshilfe beabsichtigt worden sei. Wenn hingegen 
Verbraucher und Familien unterstützt werden sollten, seien in der öffentlichen Anhörung genügend bessere Al-
ternativen genannt worden wie beispielsweise die Reform der EEG-Umlage. Problematisch seien auch die psy-
chologischen Effekte der vorgesehenen temporären Umsatzsteuersenkung, wenn nach dem Weihnachtsgeschäft 
zum Auftakt des Jahres 2021 eine Erhöhung der Mehrwertsteuersätze erfolge, während die wirtschaftliche Lage 
aufgrund der Corona-Krise möglicherweise immer noch angespannt sei. 


Zweitens sei bei der Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags nicht die beste Option gewählt worden. Von 
vielen kleineren und mittleren Unternehmen sei zu hören gewesen, dass sie sich einen zeitlich weiter zurückrei-
chenden Verlustrücktrag erhofft hätten. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN plädiere daher für eine Kom-
promisslösung mit einer Spreizung über mehrere Veranlagungsjahre mit gleichzeitiger Deckelung bei einer Mil-
lion Euro, um insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen effektiv zu helfen. Experten würden bestätigen, 
dass der Verlustrücktrag eine unbürokratische, einfache und effektive Maßnahme sei, um Unternehmen in allen 
Branchen zu helfen. 


Drittens gehe der Kinderbonus in Bezug auf seine Ausgestaltung und Wirkungsweise in Kombination mit der 
Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende in die richtige Richtung. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN schlage aber ein so genanntes „Corona-Elterngeld“ vor, mit dem kleine und mittlere Ein-
kommen deutlich besser unterstützt worden wären. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verwies schließlich auf ihren vorliegenden Änderungsantrag zur Ab-
laufhemmung bei pandemiebedingten Einschränkungen bei der Aufklärung von Steuerstraftaten. 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge zu Buchstabe a 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/20058 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt sieben Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Beginns der vorübergehenden Verlängerung der Re-
investitionsfristen des § 6b EStG aufgrund des Schaltjahres) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -
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Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Auszahlung des Kinderbonus in zwei Teilen im September und 
Oktober 2020 (200 Euro und 100 Euro)) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: -


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (vorläufiger Verlustrücktrag) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Ausdehnung der Vorschrift des neu eingeführten § 375a AO auch 
auf Fälle des Wertersatzes und bei Drittbegünstigen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: AfD 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Umbenennung § 33 EGAO – neu –) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: -


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Forschungszulagengesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: -


Enthaltung: DIE LINKE. 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Finanzausgleichsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: AfD 
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Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag zu Buchstabe a (Drucksache 19/20058) 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Einführung einer Ablaufhemmung infolge 
pandemiebedingter Einschränkungen bei der Aufklärung von Steuerstraftaten) 


Änderung: 


Zu Artikel 12 –neu– (Änderung der Abgabenordnung) § 171 Abs. 1a AO –neu–: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Nach § 171 Absatz 1 wird folgender Absatz neu eingefügt: 


(1a) “Stellt der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite im Sinne des § 5 des 


Infektionsschutzgesetzes fest und werden in diesem Zusammenhang Maßnahmen ergriffen, die 


zu Einschränkungen in der Sachverhaltsaufklärung durch die Finanzbehörden in Fällen des 


§ 169 Abs. 2 Satz 2 führen, so endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwölf Monaten, 


nach dem die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundes-


tag wieder aufgehoben wurde.” 


Begründung: 


Im Rahmen der Corona-Epidemie wurden weitreichende Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Er-
regers SARS-CoV-2 einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen zählen auch deutliche Kontaktbeschränkungen. Als 
Folge dieser Kontaktbeschränkungen und der damit einhergehenden weiteren Beeinträchtigungen werden auch 
die Ermittlungsarbeiten der Steuerfahndungsstellen deutlich beeinträchtigt. Da durch diese Beeinträchtigungen 
gerade in Fällen mit sehr komplexen Hinterziehungsstrukturen zu befürchten ist, dass aufgrund der eingeschränk-
ten Arbeitsweisen der Ermittlungsbehörden die Festsetzungsverjährung eintreten kann, wird in § 171 Abs. 1a AO 
ein spezieller Tatbestand der Ablaufhemmung geschaffen. 


Hierdurch wird sichergestellt, dass Steuerstraftaten nicht lediglich infolge der Auswirkungen einer epidemischen 
Lage verjähren und eine Verurteilung der Täter und Täterinnen sowie die Festsetzung der hinterzogenen Steuer-
beträge unmöglich werden. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, FDP 
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Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge zu Buchstabe a (Drucksache 191/20058) 


Die Fraktion der FDP brachte vier Entschließungsanträge zum Gesetzentwurf ein. 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion der FDP (Verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für kleine 
und mittlere Unternehmen – § 7g EStG reformieren): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. eine Erweiterung des Investitionsabzugsbetrages nach § 7g des Einkommensteuergesetzes auf 
„digitale Innovationsgüter“ bzw. Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen, 
vorsieht, um die Liquiditätsversorgung und Eigenkapitalbildung kleiner und mittlerer Unterneh-
men zu stärken; 


II. die Größenkriterien, bis zu deren Erreichen Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibun-
gen für kleine und mittelständische Unternehmen gebildet bzw. abgezogen werden können (§ 7g 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG), deutlich erhöht. 


Begründung: 


Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen bzw. Wertschöpfungsketten in den Unternehmen ist ein entscheiden-
der Prozess, von dem die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in zunehmendem Ausmaß abhängt. Wäh-
rend für die großen Konzerne die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse bereits zum Alltag gehört, 
bündelt der deutsche Mittelstand gerade seine Kräfte, um diese überlebenswichtige Fortschrittsentwicklung und 
deren Potentiale nutzbar zu machen. Durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen erhöht sich zudem die 
Transparenz von Wertschöpfungsketten. Unternehmen können so einfacher einen Aufbau von Wertschöpfungs-
partnerschaften durch Netzwerke organisieren oder Kundenbedürfnisse noch stärker in den Wertschöpfungspro-
zess einbeziehen. 


Gerade im Zuge der Krise darf es nicht zu einer Verhinderung zukunftsfähiger Investitionen kommen, die für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland von starker und steigender Bedeutung sind. § 7g EStG bietet kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen innerhalb der dort genannten Größenkriterien die Möglichkeit, für zukünftige Investi-
tionen in zu benennende bewegliche Wirtschaftsgüter durch den Abzug eines Investitionsabzugsbetrages eine 
steuerliche Gewinnreduzierung vorzunehmen. Der Ausgleich dieser Gewinnreduzierung erfolgt dann im Jahr der 
Investition.  


Die Antragssteller vertreten die Auffassung, dass die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Regelung angesichts 
des zum Teil großen Investitionsbedarfs in die digitale Transformation auch für Investitionen in immaterielle 
Vermögensgegenstände erweitert werden sollte. Darüber hinaus sollten die Größenkriterien, die zur Inanspruch-
nahme der Vorschrift erfüllt sein müssen, nach oben angepasst werden, damit die Anreizwirkung der Vorschrift 
von einer größeren Anzahl an Unternehmen in Anspruch genommen werden kann. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 
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Entschließungsantrag 2 der Fraktion der FDP (Corona-Prämie für Pflegeberufe rechtssicher ausgestalten 
– § 3 EStG anpassen): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern darauf hinzuwirken, dass 


I. § 3 EStG durch eine neue Nummer ergänzt wird, die die steuer- und beitragsfreie Auszahlung 
von Corona-Prämien nach § 150a SGB XI bis zu einem Betrag von bis zu 1.500 Euro rechtssi-
cher ermöglicht. 


Begründung: 


Die Steuer- und Beitragsfreiheit für Corona-Prämien von bis zu 1.500 Euro, die bereits im Rahmen einer Anpas-
sung im ersten Corona-Steuerhilfegesetz nachträglich rechtssicher ausgestaltet wurde, erfasst nach Auffassung 
der Antragsteller nicht die (vollständige) sogenannte obligatorische Prämie nach § 150a SGB XI. Damit sind die 
Corona-Prämien für die Beschäftigten im Pflegebereich nicht rechtssicher ausgestaltet und unterliegen der Ge-
fahr nachträglicher Besteuerung. Um eventuellen zukünftigen Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen und zu gewähr-
leisten, dass auch die sogenannte obligatorische Corona-Prämie nach § 150a SGB XI steuer- und beitragsfrei 
ausgezahlt werden kann, macht diese Klarstellung zur Rechtssicherheit für die Betroffenen erforderlich. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: -


Entschließungsantrag 3 der Fraktion der FDP (Scheitern von Unternehmensnachfolgen aufgrund der 
Corona-Pandemie verhindern – § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG und § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG anpas-
sen): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern darauf hinzuwirken, dass 


I. Anpassungen geprüft werden, damit der durch die Corona-Pandemie für viele Unternehmen 
notwendig gewordene Einsatz von Kurzarbeitergeld die Einhaltung der Lohnsummenregelung 
nach § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG nicht konterkariert; und 


II. die Notwendigkeit zur Einhaltung der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach 
§ 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf die Unternehmen 
zeitnah geprüft und ggf. angepasst wird. 
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Begründung: 


Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden bislang verschiedene Gesetze und Regelungen angepasst und neu 
eingeführt. Damit wird der Versuch unternommen, die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise abzuschwächen. Folgen ergeben sich auch bei der praktischen Handhabung des Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrechts; dazu wurden ebenfalls bereits erste unterstützende Maßnahmen umgesetzt. 
Hierzu zählen u. a. die Möglichkeit einer zinslosen Stundung, eine Verlängerung der Fristen zur Abgabe von 
Steuererklärungen sowie Ausweitungen des Abgabezeitraums für Feststellungserklärungen im Bereich von Un-
ternehmensvermögen (vgl. u. a. https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020/). 


Aus Sicht der Antragsteller wurden jedoch bisher einige Folgen der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit sich bringen und darüber 
hinaus drohen, die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers zu konterkarieren. Denn die Übergabe eines Unter-
nehmens an die nachfolgende Generation wird bislang dann steuerlich begünstigt, wenn bei der Unternehmens-
nachfolge Arbeitsplätze gesichert, die Stabilität des Unternehmens gewährleistet und somit der Wirtschaftsstand-
ort Deutschland als Ganzes gestärkt wird. Es ist unstrittig, dass viele Unternehmen infolge der Corona-Pandemie 
unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind und deshalb z. B. auf das Instrument der Kurzarbeit 
zurückgreifen müssen. 


Es ist nach Ansicht der Antragsteller fraglich, welche Auswirkungen der Rückgriff auf das Kurzarbeitergeld oder 
Corona-bedingte Personalfreistellungen auf die sogenannte Lohnsummenklausel nach § 13a und b des Erbschaft-
und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) haben werden. Dies kann dazu führen, dass zentrale Bedingungen für 
mitunter seit Jahren vorbereitete steuerbegünstigte Unternehmensnachfolgen nicht mehr erfüllt werden können. 
Die gesetzgeberische Absicht dieser staatlichen Förderung, nämlich einem Scheitern von Unternehmensnachfol-
gen oder Zwangsveräußerungen und -schließungen von Betriebsteilen und einem damit einhergehenden Verlust 
von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken, wird damit unterlaufen. 


Nach Ansicht der Antragsteller müssen deshalb Anpassungen – etwa bei der Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 3 und 10 ErbStG, bei der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG 
oder bei der Berücksichtigung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – geprüft und ggf. angestoßen 
werden. Schließlich ist beispielsweise nicht auszuschließen, dass sich bei Unternehmen das – für eine begünsti-
gende Übertragung schädliche – Verwaltungsvermögen allein deshalb erhöht, weil die Tatsache, dass weltweit 
Kundinnen und Kunden von der Pandemie betroffen sind, eine Anpassung der Zahlungsziele erfordert. (Hierzu 
auch: DStR 2020, 853) Ziel der geforderten Überprüfung sollte es daher nach Ansicht der FDP-Fraktion im 
Deutschen Bundestag sein, herauszustellen, inwieweit die Übergabe eines unverschuldet in eine Krisenlage ge-
ratenen Unternehmens auf die nächste Generation durch die Corona-Pandemie erschwert oder gar verhindert 
wird und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um einer möglichen Schlechterstellung entgegenzuwirken. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, AfD 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 



https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020
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Entschließungsantrag 4 der Fraktion der FDP (Strafrechtliche Einziehung in der Abgabenordnung): 


In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
auf Drucksache 19/20058 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass im Gesetzentwurf 


I. in der Inhaltsangabe nach der Angabe § 375 die Angabe zu § 375a ersatzlos gestrichen wird; 


II. § 375a ersatzlos gestrichen wird; 


III. der Halbsatz 2 in Absatz 1 und Absatz 3 des § 376 ersatzlos gestrichen werden. 


Begründung: 


Durch § 73 StGB ist im Falle einer Steuerhinterziehung eine zwingende Einziehung von Steuerbeträgen durch 
Strafgerichte vorgesehen. Dies gilt jedoch nicht für nach § 47 AO erloschene Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis. Dies hat der BGH in seiner Entscheidung 1 StR 173/19 vom 19.10.2019 noch einmal ausdrücklich 
festgestellt. 


Mit dem hier vorliegenden Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz soll durch die o.g. Regelungen dies geändert wer-
den. Die besondere Eilbedürftigkeit des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes ist hinsichtlich der „schnell wirken-
den konjunkturellen Stützungsmaßnahmen“ (Referentenentwurf zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz, S. 13) of-
fensichtlich. Eine besondere Eilbedürftigkeit einer strafrechtlichen Verschärfung der Einziehungsregelungen ist 
aber weder inhaltlich noch zeitlich zu erkennen. Daher wäre es schon aus verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
geboten, das Gesetzgebungsverfahren zu trennen: Die formell und materiell eilbedürftigen Maßnahmen sollten 
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet werden. 


Eine Einziehung i.S.d. § 73 StGB über das Erlöschen des zugrundliegenden Anspruchs nach § 47 AO hinaus, steht 
in direktem Wertungswiderspruch des § 73e StGB. Die Ermittlung und Festsetzung von Steueransprüchen obliegt 
der Finanzverwaltung. Wenn nun die Strafgerichte eine verjährte, nicht festgesetzte Steuerforderung einziehen 
sollen, wird diese Zuständigkeit von der Finanzverwaltung auf die Strafgerichte übertragen. Dies ist eine system-
widrige Übertragung von Zuständigkeiten und führt bei den Strafgerichten zu einer unzumutbaren Belastung. 


Der Einzug von Vermögensvorteilen, die aus einer Straftat entstanden sind, ist richtig. Aber gerade im Steuerver-
hältnis hat der Staat mit der Festsetzung der Steueransprüche auch die Voraussetzung für dessen Geltendma-
chung und Vollstreckung in der Hand. Die nun gewollte Einziehung von erloschenen Ansprüchen führt zu einer 
faktischen Aufhebung der Verjährungsgrenze. Dies führt dazu, dass in der Folge der selbständigen Einziehung 
nach § 73e Abs. 1 StGB eine Einziehung von Steueransprüchen auch dann möglich, wenn eine strafrechtliche 
Verfolgung wegen Verfolgungsverjährung nicht mehr möglich ist. Hiermit wird es faktisch keine Verjährungs-
grenze für Steueransprüche mehr geben. Dies widerspricht der vom Gesetzgeber gewollten in § 169 Abs. 2 Satz 2 
AO festgelegten Festsetzungsverjährung von hinterzogenen Steuern. 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: AfD 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 8 Buchstabe b (§ 52 Absatz 14 Satz 4 bis 6 EStG – neu –) 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr verlängert. Bisher 
war formuliert, sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 1. Ja-
nuar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 EStG aufzulösen wäre, endet die Reinvestitions-
frist erst am Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. 


Da das Jahr 2020 ein Schaltjahr ist, muss für die Verlängerung der Fristen auf nach dem 29. Februar 2020 und 
vor dem 1. Januar 2021 endende Wirtschaftsjahre abgestellt werden. 


Zu Nummer 9 (§ 66 Absatz 1 Satz 2 bis 4 – neu –) 


Satz 2 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) enthaltenen Förder-
schwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages) hinaus wird das 
Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht 
für jedes Kind, für das im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus 
Gründen des einfacheren Verwaltungsvollzugs grundsätzlich in zwei Teilen im September und Oktober 2020. 
Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere 
durch Familien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur 
geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen Sozialleistungen als zu-
sätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Einmalbeträge die Unterhaltsleistung nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des Kinder-
bonus vom 2. März 2009 (BGBl. I 2009 S. 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung des 
Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 6 Absatz 3 
BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbo-
nus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpas-
sungen des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbo-
nus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Ar-
tikel 11 des Gesetzentwurfs). 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
steuerliche Kindergeld maßgebend sind. So können zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten die Ein-
malbeträge gezahlt werden (§ 64 EStG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für die Festsetzung der Ein-
malbeträge kann von der Erteilung eines schriftlichen Änderungsbescheides abgesehen werden (§ 70 Absatz 2 
Satz 2 EStG). Für eine eventuelle Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung von Kinder-
geld allgemein geltenden Vorschriften anzuwenden. 


Zu Nummer 10 (§ 111 Absatz 4) 


Aus Gründen der Rechtsklarheit wird die Möglichkeit der zinslosen Stundung der auf der Berücksichtigung eines 
voraussichtlich erwarteten Verlustrücktrags für 2020 beruhenden Nachzahlung für 2019 um eine ausdrückliche 
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Befristung ergänzt. Die gestundete Nachzahlung für 2019 ist spätestens einen Monat nach der Veranlagung 2020 
an das Finanzamt zu entrichten. Diese Ergänzung orientiert sich an der nach dem – im Zuge der gesetzlichen 
Verankerung des Pauschalverfahrens aufzuhebenden – BMF-Schreiben vom 24. April 2020 vorgesehenen Ver-
fahrensweise. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 2 (§ 375a AO – neu –) 


Ziel der vorgesehenen Einführung des § 375a AO ist es, dass künftig in Fällen der Steuerhinterziehung rechts-
widrig erlangte Taterträge – trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO – die Einziehung dieser Erträge 
angeordnet werden kann. Um dieses Ziel vollumfänglich zu erreichen, ist eine Ausdehnung der Vorschrift auch 
auf Fälle des Wertersatzes und bei Drittbegünstigen erforderlich. Dies wird durch Zitierung der §§ 73 bis 73c 
StGB gewährleistet. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu § 34 – neu – 


Durch das Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen war dem 
Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung bereits mit Wirkung ab 1. Januar 2020 ein neuer § 33 
angefügt worden. 


Der durch das vorliegende Änderungsgesetz anzufügende § 33 muss daher in § 34 umbenannt werden, um eine 
Doppelbelegung zu vermeiden. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 – neu – 


Für das Forschungszulagengesetz (FZulG) gelten die beihilferechtlichen Vorgaben der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AGVO). 


Eine erste beihilferechtliche Prüfung der mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen rückwirkenden Erhöhung der Be-
messungsgrundlagenhöchstgrenze für die Forschungszulage hat ergeben, dass sich beihilferechtliche Risiken 
nicht sicher ausschließen lassen. 


Daher wird zur Erlangung einer größeren beihilferechtlichen Rechtssicherheit unter Berücksichtigung der Vorga-
ben der AGVO die Anhebung der Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze erst für solche förderfähigen Aufwendun-
gen vorgesehen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 entstanden sind.  


Somit sind förderfähige Aufwendungen, die vor dem 1. Juli 2020 entstanden sind, bis zu einer maximalen Be-
messungsgrundlage von 2 000 000 Euro förderfähig. Entstehen beim Anspruchsberechtigten nach dem 30. Juni 
2020 weitere förderfähige Aufwendungen, erhöht sich die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze auf 
4 000 000 Euro, d. h., dass weitere förderfähige Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 000 000 Euro in die Bemes-
sungsgrundlage einbezogen werden können. Endet ein Wirtschaftsjahr im Laufe des Kalenderjahres 2020 nach 
dem 30. Juni 2020, so ist entsprechend zu verfahren. Für nach dem 30. Juni 2020 entstandene Aufwendungen 
erhöht sich die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze auf 4 000 000 Euro. Endet das Wirtschaftsjahr allerdings vor 
dem 1. Juli 2020, beträgt die Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze unverändert 2 000 000 Euro. 
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Zu Nummer 2 (§ 16) 


§ 16 Absatz 1, § 16 Absatz 2 und § 16 Absatz 3 Nummer 1 


Die AGVO stellt Beihilferegelungen zunächst für sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten von der Notifizierungs-
pflicht frei. Daher wurde die Anwendung des FZulG in § 16 Absatz 1 FZulG zunächst auf einen Zeitraum von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des FZulG befristet. Die zeitlich darüber hinaus gehende Anwendbarkeit der 
AGVO ist von einer Entscheidung der Europäischen Kommission (KOM) nach Artikel 1 Absatz 2 lit.a) AGVO 
abhängig. Die Kommission kann beschließen, dass die AGVO für einen längeren Zeitraum für eine Beihilferege-
lung gilt, nachdem sie den entsprechenden Evaluierungsplan genehmigt hat. In § 16 Absatz 2 FZulG wurde daher 
in Bezug auf den Genehmigungsbeschluss der KOM geregelt, dass das FZulG über die Befristung nach § 16 Ab-
satz 1 FZulG hinaus weiter anwendbar ist. 


Ausgehend von dem derzeitigen Wortlaut des § 16 Absatz 2 FZulG könnte für den Fall, dass der Beschluss der 
KOM nicht bis zum Ablauf des Sechsmonatszeitraums erlassen wird, eine ununterbrochene Anwendbarkeit der 
Regelung problematisiert werden. 


Zur durchgehend rechtssicheren Anwendbarkeit des FZulG, insbesondere im Hinblick darauf, dass keine Förder-
lücke durch einen ggf. verzögerten Erlass des Genehmigungsbeschlusses der KOM entsteht, wird die Anwen-
dungsregelung in § 16 FZulG konkretisiert. Somit bleibt das FZulG auch bei einem Beschluss der KOM nach 
dem 30. Juni 2020 ununterbrochen anwendbar. Der Tag des Erlasses des Beschlusses der KOM ist für die An-
wendbarkeit des Gesetzes nicht entscheidend. Der Beschluss, mit dem die KOM die durchgängige Anwendbarkeit 
der AGVO bis zu einem Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen auf das FZulG beschließt, wird im BGBl be-
kannt gegeben. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu § 6 Absatz 3 – neu – 


Satz 1 – neu – 


Über den bereits im Familienentlastungsgesetz vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2210) enthaltenen Förder-
schwerpunkt für Familien (spürbare Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages) hinaus wird das 
Kindergeld einmalig um 300 Euro (Kinderbonus 2020) erhöht. Ein Anspruch auf den Kinderbonus 2020 besteht 
für jedes Kind, für das im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Die Auszahlung erfolgt aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich in zwei Teilen im September und Oktober 2020. Hierdurch 
wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Fami-
lien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen. 


Um dies zu gewährleisten, müssen die Einmalbeträge auch bei einkommensabhängigen Sozialleistungen als zu-
sätzliches Einkommen zur Verfügung stehen. Zudem sollen die Einmalbeträge die Unterhaltsleistung nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz nicht mindern geregelt. Dies wurde bereits mit dem Gesetz zur Nichtanrechnung des 
Kinderbonus vom 2. März 2009 (BGBl I 2009, 416, 417) geregelt. Dieses Gesetz wurde nach erfolgter Zahlung 
des Kinderbonus 2009 und der sich anschließenden Aufhebungen der § 66 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 6 Absatz 3 
BKGG zwar zunächst gegenstandslos. Es wurde jedoch nicht aufgehoben und führt nunmehr bei dem Kinderbo-
nus 2020 ebenfalls zu dem gewünschten Effekt der Nichtanrechnung auf Sozialleistungen. Es sind jedoch Anpas-
sungen des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinderbonus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Kinderbo-
nus – so wie auch das Kindergeld – im Rahmen von Kostenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, nicht als Einkommen berücksichtigt wird (vgl. hierzu auch Begründung zu Ar-
tikel 11 des Gesetzentwurfs). 


Sowohl Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 1 und 3 BKGG besteht, als auch Kinder, 
die für sich selbst Kindergeld nach § 1 Absatz 2 BKGG erhalten, können den Kinderbonus erhalten. 


Die Regelungen im BKGG folgen den Regelungen im Einkommensteuergesetz. 


Für die Einmalbeträge gelten ansonsten grundsätzlich alle Vorschriften, die auch für das – monatlich gezahlte – 
Kindergeld nach dem BKGG maßgebend sind. So können zum Beispiel für jedes Kind nur einem Berechtigten 
die Einmalbeträge gezahlt werden (§ 3 BKGG – Zusammentreffen mehrerer Ansprüche). Für eine eventuelle 
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Rückforderung der Einmalbeträge sind die für die Rückforderung von Kindergeld allgemein geltenden Vorschrif-
ten anzuwenden. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 


Zu § 1 Absatz 2 


Mit der nunmehr vorliegenden Fassung von Artikel 10 werden zum einen die aus der Senkung der Umsatzsteu-
ersätze im Jahr 2020 nach § 1 Absatz 1 FAG kassenwirksam werdenden Mindereinnahmen von Ländern und 
Kommunen durch Anpassung der Festbeträge an der Umsatzsteuer in § 1 Absatz 2 FAG nunmehr bereits im Jahr 
2020 vollständig übernommen. Im Regierungsentwurf war hierfür ein Abschlag in Höhe von 6 Mrd. Euro zulasten 
des Bundes und zugunsten der Länder vorgesehen gewesen. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen des 
Bundes im Jahr 2020 belaufen sich auf 121 Mio. Euro. 


Zum anderen wird dort die vollständige Bundesübernahme des Länder- und des Gemeindeanteils an den Mehr-
belastungen des Kinderbonus geregelt. Von den mit dem Kinderbonus verbundenen Mindereinnahmen bei der 
Einkommensteuer in Höhe von zusammen 4 345 Mio. Euro entfallen auf Länder und Gemeinden entsprechend 
ihrem jeweiligen Ertragsanteil an der Einkommensteuer 1 846 Mio. Euro bzw. 652 Mio. Euro, die durch die An-
passung der Beträge in § 1 Absatz 2 FAG durch entsprechende Umsatzsteuermehreinnahmen von Ländern und 
Gemeinden vollständig kompensiert werden. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen des Bundes im Jahr 
2020 belaufen sich auf 2 498 Mio. Euro. Im Regierungsentwurf war eine Kompensation für durch den Kinderbo-
nus bewirkte Mindereinnahmen von Länder und Gemeinden durch den Bund nicht vorgesehen. 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Absatzes 2. 


Absatz 2 – neu – 


Das FZulG ist nach Artikel 3 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung vom 
14. Dezember 2019 unabhängig von den für seine Anwendbarkeit maßgeblichen beihilferechtlichen Regelungen 
zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Zur Sicherstellung der durchgehenden rechtssicheren Anwendbarkeit des 
FZulG wird das Inkrafttreten der neuen Formulierung des § 16 Absatz 1 und der Änderungen des § 16 Absatz 2 
und des Absatz 3 Nummer 1 FZulG rückwirkend auf das Datum des Inkrafttretens des FZulG, den 1. Januar 2020, 
geregelt. 


Absatz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung eines neuen Absatzes 2. Der bisherige 
Absatz 2 wird Absatz 3. 


Berlin, den 23. Juni 2020 


Fritz Güntzler Lothar Binding (Heidelberg) Markus Herbrand 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 
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Einleitung


Mit der COVID-19-Pandemie steht die Europäische Union vor einer schicksalhaften Herausforderung. In der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft werden wir uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, diese Aufgabe gemeinsam und zukunftsgerich-
tet zu meistern und Europa wieder stark zu machen. Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, klare Prioritäten zu setzen und 
Kräfte zu bündeln. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für die Europäische Union bewusst.


Nur wenn wir das Sars-CoV-2-Virus nachhaltig eindämmen, in die europäische Wirtschaft investieren, unser Innovations-
potenzial ausschöpfen und den sozialen Zusammenhalt stärken, können die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
die Krise dauerhaft und wirksam überwinden. Wir müssen gemeinsam und abgestimmt handeln, in europäischer Solidari-
tät und auf Grundlage unserer gemeinsamen Werte. Zusammen können wir die Weichen dafür stellen, dass Europa – unter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips - stärker, gerechter und nachhaltiger wird. 


Krisen waren in der EU von jeher auch eine Chance, Gegebenes zu hinterfragen und sich noch besser für die Zukunft zu 
rüsten. Unsere gemeinsame Aufgabe geht weit über die unmittelbare Bewältigung der aktuellen Situation hinaus. Dafür 
müssen wir unseren Blick auf die großen Transformationsprozesse unserer Zeit wie den Klimawandel, die Digitalisierung 
oder den Wandel der Arbeitswelt lenken. In einer Welt zunehmender Polarisierung muss europäische Politik auch die 
Handlungsfähigkeit Europas nach außen stärken, um europäische Interessen zu verteidigen und unsere Verantwortung in 
der Welt wahrzunehmen. Wir treten für eine regel- und menschenrechtsbasierte internationale Ordnung ein und wollen, 
dass Europa Standards und Normen weltweit mitgestaltet.


Leitgedanken der deutschen Ratspräsidentschaft sind:


•	 die dauerhafte Überwindung der COVID-19-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung
•	 ein stärkeres und innovativeres Europa
•	 ein gerechtes Europa
•	 ein nachhaltiges Europa
•	 ein Europa der Sicherheit und der gemeinsamen Werte
•	 ein starkes Europa in der Welt.


Mit hoher Priorität werden wir uns für einen raschen Abschluss der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 einsetzen. Der EU-Haushalt muss sich einerseits an den aktuellen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise, andererseits an den langfristigen strategischen Zielen der Europäischen Union 
in einer sich verändernden Welt ausrichten.


Unser Ziel: Gemeinsam. Europa wieder stark machen.
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Der Weg aus der Krise – gemeinsam und koordiniert


Die nachhaltige Eindämmung des COVID-19-Virus in Eu-
ropa und weltweit ist Grundvoraussetzung zur dauerhaf-
ten Überwindung der Krise. Nur so können wir uns den 
zahlreichen weiteren Herausforderungen für unsere Uni-
on zuwenden und anderen wirksam helfen. Wir müssen 
uns in der Europäischen Union mit gelebter europäischer 
Solidarität gegenseitig unterstützen und unsere Ressour-
cen bündeln, sei es mit koordinierten Hilfslieferungen 
medizinischer Güter, der gegenseitigen Unterstützung bei 
der Behandlung von Patienten oder auch der Aufrecht-
erhaltung und Sicherung von Lieferketten. Wir wollen die 
Pandemie gemeinsam und koordiniert bewältigen. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass wir die Corona-beding-
ten Einschränkungen im Schengenraum, unter Beach-
tung der epidemiologischen Lage, schrittweise aufheben. 
Auch hinsichtlich Außengrenzschutz und Visaverfahren 
wollen wir koordiniert wieder zu den regulären Verfah-
ren zurückkehren. Die krisenbedingten Einschränkungen 
im grenzüberschreitenden Verkehr und für den Binnen-
markt wollen wir koordiniert schrittweise aufheben, um 
die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Erholung zu 
schaffen.


Die politische Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 
der Europäischen Union auf der Grundlage geordneter 
Verfahren muss – auch unter schwierigen Bedingungen – 
sichergestellt sein; auch hierfür werden wir uns während 
unserer Präsidentschaft einsetzen. 


Nachhaltige wirtschaftliche und soziale Erholung


Die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Fol-
gen der COVID-19-Pandemie werden wir in das Zentrum 
unserer Anstrengungen stellen. Dazu wollen wir eine nach-
haltige und inklusive Wachstumsstrategie verfolgen, die 
wirtschaftliche Ertüchtigung und den Erhalt von Arbeits-
plätzen ebenso zum Ziel hat wie den sozialen Zusammen-
halt Europas. Wir setzen uns dafür ein, dass der Übergang 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft auf Basis des Europäi-
schen Grünen Deals erfolgt und die digitale Transformation 
dabei eine zentrale Rolle spielt. Für die Erholung ist auch 
die Stärkung des Binnenmarktes zentral. Wir treten für die 
rasche Einrichtung eines zeitlich begrenzten und inhaltlich 
fokussierten Aufbauinstruments ein, eingebettet in den 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und umgesetzt im Rah-
men des Europäischen Semesters. Der künftige MFR wird 
einen wichtigen Beitrag für die Unterstützung einer dauer-
haften Erholung leisten, womit wir in die Zukunft unseres 
Kontinents investieren. Die EU-Strukturfonds sind dabei 
wichtige Elemente, um die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzufedern und 
den Wiederaufschwung in den Regionen zu stimulieren. Die 
entsprechenden Rechtsakte wollen wir innerhalb unserer 
Ratspräsidentschaft abschließen, damit die Mittel mög-
lichst rasch bereitstehen. 


Entscheidende Voraussetzung für die Erholung in Europa 
ist die wirtschaftliche Erholung der europäischen Unter-
nehmen. Wir möchten ihre Resilienz und Wettbewerbsfä-
higkeit erhöhen und strategische europäische Wertschöp-
fungsketten stärken. Das gilt für die industrielle Produktion, 
aber in besonderem Maße auch für die kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMUs). Auch die Verbraucherpolitik ist 
integraler Bestandteil der Strategie für die wirtschaftliche 
Erholung.


I.  Europas Antwort auf die Corona-Pandemie
Die COVID-19-Pandemie ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Innerhalb der EU können  
wir sie nur gemeinsam erfolgreich bewältigen und uns auf dieser Basis mit Partnern weltweit dieser globalen  
Aufgabe stellen. 


Wir setzen auf die Offenhaltung von Märkten und die Stär-
kung von Handel und Investitionen auf Basis internatio-
naler, durchsetzbarer Regeln und treten Protektionismus 
und gezielten Renationalisierungstendenzen entschieden 
entgegen. Die temporäre Anpassung des Beihilferahmens 
als wichtiges Element wirtschaftlicher Krisenbewältigung 
sollte kontinuierlich überprüft werden, um innerhalb wie 
außerhalb der EU ein „Level Playing Field“ sicherzustellen. 
Der Schutz der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger hat für 
uns oberste Priorität. Gerade in Krisenzeiten ist es unse-
re Pflicht, dieser Verantwortung mit einer solidarischen 
und nachhaltigen Sozial- und Beschäftigungspolitik nach-
zukommen. Wir begrüßen es, dass auch der Europäische 
Sozialfonds (ESF) mit Mitteln aus dem wirtschaftlichen Er-
holungsfonds gestärkt werden soll. 


Wir wollen die für die Krisenbewältigung relevanten 
Grundsätze der Europäischen Säule Sozialer Rechte 
(ESSR) jetzt konsequent umsetzen. Dazu gehören die Ent-
wicklung eines EU-Rahmens für nationale Grundsiche-
rungssysteme, ein EU-Rahmen für Mindestlöhne und die 
Stärkung der Rolle der Sozialpartner. Darüber hinaus wol-
len wir gemeinsam mit der EU-Kommission und den EU-
Partnern die Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosig-
keit in der EU auch auf der Basis eines handlungsfähigen 
Europäischen Sozialfonds Plus entschieden bekämpfen. 


Die Pandemie offenbart die Verletzlichkeiten globaler 
Lieferketten und der Menschen, die darin arbeiten. Ein 
umfassendes Risikomanagement von Unternehmen, das 
im Einklang mit der globalen Agenda für Nachhaltigkeit 
steht, kann dazu beitragen, die Resilienz der Lieferketten 
zu erhöhen. Zudem ist eine verstärkte Unterstützung von 
Partnerländern in der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit notwendig. Wir setzen uns für einen EU-Akti-


onsplan zur Stärkung der Unternehmensverantwortung in 
globalen Lieferketten ein, der menschenrechtliche, soziale 
sowie ökologische Standards und Transparenz fördert und 
den Erfahrungen und Lehren der COVID-19-Pandemie 
Rechnung trägt. Dies dient der kohärenten Umsetzung der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte sowie der OECD-Leitsätze für Multina-
tionale Unternehmen.


Die richtigen Schlussfolgerungen für Europa 
aus der Krise ziehen


Wir müssen aus der Erfahrung mit der COVID-19-Pan-
demie lernen und gemeinsam die Weichen dafür stellen, 
dass die EU noch besser auf zukünftige Herausforderun-
gen reagieren kann. Dazu werden wir uns für eine Ver-
besserung des EU-Krisenmanagements einsetzen. Das 
umfasst sowohl den EU-Krisenmechanismus (IPCR), den 
EU- Katastrophenschutzmechanismus (UCPM), den Ge-
sundheitssicherheitsausschuss (HSC) und das Europäische 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC) als auch die Pandemieprävention durch 
einen systemübergreifenden Informationsaustausch. Bei 
gesundheitlichen Notlagen wie der Corona-Pandemie 
hat sich gezeigt, dass wir eine fundierte epidemiologi-
sche Begleitung der Maßnahmen benötigen. Wir wollen 
das ECDC durch die Verbesserung der Prognosefähigkeit, 
die Herstellung einer vergleichbaren Datenbasis der Mit-
gliedstaaten und Entwicklung eines digitalen Frühwarn-
systems stärken. Zur Erreichung dieser Ziele wird auch 
das neue Gesundheitsinstrument im Rahmen des wirt-
schaftlichen Erholungsfonds eine wichtige Rolle spielen.


Wir streben eine EU-weit funktionierende Kontaktnach-
verfolgung bzw. -warnungen mit Hilfe auch grenzüber-
schreitend interoperabler und datensparsamer Tracing- 
und Warning-Apps an, deren Anwendung auf freiwilliger 
Basis beruht und die sowohl Datenschutzrecht als auch 
hohen IT-Sicherheitsstandards entsprechen müssen.
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Die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen 


Folgen der COVID-19-Pandemie werden wir in das 


Zentrum unserer Anstrengungen stellen.


Wir müssen aus der Erfahrung mit der 


COVID-19-Pandemie lernen und gemeinsam die 


Weichen dafür stellen, dass die EU noch besser auf 


zukünftige Herausforderungen reagieren kann.







Wir wollen das EU-Katastrophenschutzverfahren stärken 
und die Weiterentwicklung von rescEU und des EU-Ka-
tastrophenschutzpools fortführen. Dazu werden wir den 
Auf- und Ausbau eines EU-Wissensnetzes für den Katast-
rophenschutz vorantreiben, um das Zusammenwirken der 
verschiedenen Katastrophenschutzbehörden und -diens-
te der Mitgliedstaaten zu befördern.


Zudem möchten wir im Rahmen eines „Lessons Learnt“-
Prozesses während unserer Ratspräsidentschaft prüfen, 
wie sich das Emergency Support Instrument (ESI) bewährt 
hat und ob es in Zukunft noch zielgerichteter und koordi-
nierter eingesetzt werden kann. 


Die Handlungs- und Gestaltungskraft der EU im Sinne 
europäischer Souveränität sollten wir insbesondere in 
strategischen Bereichen industrieller Produktion in Eu-
ropa stärken. Im Gesundheitsbereich werden wir daher 
während unserer Ratspräsidentschaft Handlungsansätze 
diskutieren, wie die Versorgung mit Arzneimitteln, Medi-
zinprodukten und persönlicher Schutzausrüstung weiter 
verbessert werden kann. Wir wollen konkrete Maßnahmen 
für eine größere Autonomie der EU in der Sicherstellung 
der Arzneimittelversorgung im Kreis der Mitgliedstaaten 
vereinbaren. Besonders wichtig sind uns dabei die Sicher-
stellung der Wirkstoffqualität, eine höhere Transparenz 
und Diversifizierung von Lieferketten und eine europäi-
sche Zusammenarbeit beim Ausbau der Wirkstoffproduk-
tion für kritische Arzneimittel. Wir möchten auch prüfen, 
ob das Joint Procurement Agreement (JPA) besser für die 
Bereitschaftsplanung eingesetzt werden kann, um schnel-
ler kurzfristig auf aktuelle Versorgungsengpässe reagieren 
zu können. Die Land- und Ernährungswirtschaft als sys-
temrelevante Branche wollen wir stärken mit Blick auf die 
Versorgung der europäischen Bevölkerung mit Agrargü-
tern und Nahrungsmitteln. 


Zentrale Bedeutung bei der Prävention und Bewälti-
gung von Gesundheitskrisen kommt der europäischen 
Forschung und Entwicklung zu. Wir treten daher dafür 
ein, den Europäischen Forschungsraum im Hinblick auf 
Pandemie-Bekämpfung noch dynamischer, solidarischer 
und zielgerichteter zu gestalten. Zudem möchten wir er-
örtern, wie der EU-Aktionsplan „ERAvsCorona“ weiter-
entwickelt werden kann. 


Wir wollen den Binnenmarkt stärken und dazu auch Me-
chanismen entwickeln, die seine Resilienz in Krisensituatio-
nen verbessern. Wettbewerbsverzerrungen durch staatlich 
kontrollierte und subventionierte Unternehmen aus Dritt-
staaten sollte die EU besser entgegenwirken. Im Kontext der 
COVID-19-Krise bezieht sich dies unter anderem auch auf 
den Schutz europäischer Unternehmen, die Ziel von Über-
nahmen sein könnten. Im Rat wollen wir eine Diskussion 
darüber anstoßen, wie die EU-Regelungen zur öffentlichen 
Beschaffung noch passgenauer auf künftige Notsituationen 
und die Bewältigung von Wirtschaftskrisen zugunsten von 
nachhaltigem Wachstum ausgerichtet werden können.


In Bezug auf die Schengen-Zusammenarbeit wollen wir eine 
Debatte mit dem Ziel anstoßen, die uneingeschränkte Funk-
tionsweise des Schengenraums durch Verbesserung der Ko-
ordination zwischen den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten und 
durch Stärkung der gemeinsamen Außengrenzen zu sichern. 
Im Bereich der Justiz hat das Thema Zugang zum Recht – ins-
besondere die digitalen Aspekte – durch die Corona-Pande-
mie auch europäisch eine neue Dimension bekommen, der 
wir uns während der Präsidentschaft widmen werden. Zu-
dem ist deutlich geworden, dass die Betreuung besonders 
vulnerabler Personen in Krisenzeiten mit besonderen He-
rausforderungen verbunden ist. Die von der Europäischen 
Kommission angekündigte neue Opferschutzstrategie wer-
den wir deshalb aktiv begleiten. 


Krisen wie die COVID-19-Pandemie führen zu einem beson-
deren Informationsbedürfnis in der Bevölkerung. Wir setzen 
uns daher dafür ein, die Resilienz von Gesellschaften im Um-
gang mit falschen und irreführenden Informationen im Netz 
zu stärken, um der Polarisierung gesellschaftlicher Debatten 
– auch durch externe Akteure und gezielte Desinformation 
– entgegenzuwirken. Dies möchten wir im Zusammenhang 
mit dem „EU Democracy Action Plan“ der Kommission im 
Rat diskutieren. Die Gewährleistung von Meinungsfreiheit 
und Medienvielfalt bleibt zentral.


Unsere internationale Verantwortung 
in der COVID-19-Pandemie


Die EU ist durch Corona-Pandemie in einem präzedenz-
losen Maße auch weltweit gefordert, ihre Handlungsfä-
higkeit und Verantwortung als starker und solidarischer 
internationaler Partner unter Beweis zu stellen. In enger 
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europäischer und internationaler Kooperation und Koor-
dination unterstützen wir den „Team Europe“-Ansatz für 
ein umfassendes gemeinschaftliches Engagement aller 
EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zur erfolgreichen 
Bewältigung der Folgen der Krise. 


Deutschland wird sich mit großem Nachdruck für seine 
strategische Operationalisierung und effektive, sichtbare 
Umsetzung einsetzen. Dem Integrierten Ansatz folgend 
muss unser Engagement alle Konfliktphasen und die enge 
Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren umfassen. 
Für die Bewältigung der entwicklungs- und ernährungs-
politischen Herausforderungen ist insbesondere eine wei-
terhin enge Koordinierung mit den Vereinten Nationen 
(VN), der Weltbank (WB) und den regionalen Entwicklungs-
banken notwendig. Wir wollen eine aktive Rolle der EU in 
der Globalen Gesundheit, unseren Beitrag zur Ernährungs-
sicherung weiter ausbauen und multilaterale Organisatio-
nen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und das 
Welternährungsprogramm (WEP), aber auch gemeinsame 
Plattformen mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft beson-
ders stärken. Ein koordiniertes Vorgehen zur Sicherstellung 
eines insbesondere an epidemiologischen Kriterien ausge-
richteten, fairen Zugangs zu und transparenter Verteilung 
von COVID-19 Diagnostika, Vakzinen und Therapeutika ist 
von grundlegender Bedeutung. Dies unterstützen wir u.a. 
durch Stärkung der WHO sowie den Ausbau der ACT-Platt-
form (Access to COVID-19 Tools).


Im Rahmen der Pandemiebewältigung werden wir ein be-
sonderes Augenmerk auf die nachhaltige Optimierung der 
externen EU-Krisenpräventions- und -reaktionsfähigkeiten 
legen. Dies beinhaltet auch verbesserte und resilientere 
Strukturen und Prozesse sowie konkrete Projekte im Be-
reich der GSVP. Gleichzeitig muss angesichts der destabi-
lisierenden Wirkung von COVID-19 auf bereits bestehende 
Konflikte das umfassende sicherheitspolitische Engage-
ment der EU als Stabilitätsanker fortbestehen. Wir müssen 
insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Operationen und 
Missionen soweit wie möglich unter Beachtung der not-
wendigen Auflagen weiter durchgeführt werden. 
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Ausbau der digitalen Souveränität der EU


Die COVID-19-Pandemie hat mehr denn je deutlich ge-
macht: Europa muss digital souverän werden, um auch zu-
künftig aus eigener Kraft handlungsfähig zu bleiben. 


Wir möchten daher die digitale Souveränität als Leitmo-
tiv der europäischen Digitalpolitik etablieren und während 
unserer Ratspräsidentschaft gemeinsam an Antworten 
arbeiten, wie wir mit technischen Entwicklungen etwa 
zu Künstlicher Intelligenz oder Quantentechnologien so 
umgehen, dass wir in einem fairen Wettbewerb unseren 
Wohlstand steigern, unsere Sicherheit schützen und unse-
re Werte bewahren. Wir wollen daran arbeiten, dass Euro-
pa bei digitalen Schlüsseltechnologien über Kompetenzen 


auf internationalem Spitzenniveau verfügt und dabei die 
Offenheit des europäischen Binnenmarktes gewährleis-
tet. Dazu gehört die Verstetigung eines Monitorings der 
europäischen digitalen Kapazitäten, hohe öffentliche und 
private Investitionen in die Stärkung digitaler Kapazitäten, 
sowie ein gemeinsames Verständnis im Kreis der EU-Mit-
gliedstaaten über die Definition von und den Weg hin zu 
mehr digitaler Souveränität. Dazu gehört ebenfalls der 
Aufbau einer hochleistungsfähigen, souveränen und resili-
enten europäischen digitalen Infrastruktur. Nur so können 
wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land er-
reichen. COVID-19 hat auch die Bedeutung einer sicheren 


und vertrauenswürdigen, souveränen europäischen Daten-
infrastruktur noch einmal verdeutlicht. Wir wollen daher 
Initiativen wie „Gaia X“, aber auch Effekte von Krisen auf 
Netzkapazitäten und Breitbandziele im Kreis der Mitglied-
staaten intensiv diskutieren. 


Europa muss auf Feldern neuer Technologien größere 
Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit erlangen. Gemein-
same europäische Standards und Normen müssen die 
Entwicklung dieser Technologien begleiten. Unsere euro-
päischen Werte und Grundrechte bilden auch im Digital-
zeitalter das Fundament, für das wir weltweit eintreten. 
Wir wollen zudem die Chancen der Digitalisierung für mehr 
Nachhaltigkeit nutzen und den Energie- und Ressourcen-
verbrauch digitaler Infrastrukturen möglichst gering hal-
ten. Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle, gemein-
wohlorientierte sowie menschenzentrierte Entwicklung 
und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU ein. 
Das Potenzial dieser Schlüsseltechnologie sollten wir bei 
den Maßnahmen zum wirtschaftlichen Wiederaufschwung 
über alle Branchen hinweg nutzbar machen. Dem Einsatz 
von KI im Gesundheitsbereich kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. Anwendungen von KI sollten stets mit 
Blick auf das Wohl unserer freiheitlichen demokratischen 
Gesellschaft entwickelt werden. 


In der europäischen Datenpolitik wollen wir den Schwer-
punkt auf Innovation, Datenzugang, verantwortungsvol-
le Nutzung, Datenkompetenz und Sicherheit legen. Wir 
möchten die durch die Europäische Datenstrategie ange-
stoßene Diskussion zu Regeln und Leitlinien für die Go-
vernance gemeinsamer europäischer Datenräume voran-
bringen. Zudem wollen wir die Debatte um angemessene 
Nutzung hochwertiger Datensätze für digitale Dienste fort-


II.  Ein stärkeres und innovativeres Europa
Wir müssen gemeinsam eine europäische Antwort auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft formulieren. Gleichzeitig begreifen wir die notwendigen Maßnahmen als Chance einer 
beschleunigten nachhaltigen und digitalen Transformation, zukunftsorientiert und zugleich wertebasiert. Wir setzen 
uns ein für ein innovatives Europa, das auf den zentralen Säulen Ausbau digitaler und technologischer Souveränität, 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Gestaltung einer nachhaltigen und stabilen Finanzarchitektur fußt.


setzen. Um zukünftige EU-weite Gesundheitskrisen noch 
besser bewältigen zu können, werden wir daran arbeiten, 
den europaweiten Zugang zu und Austausch von gesund-
heitsbezogenen Daten zu verbessern. Wir wollen Weichen 
für einen transparenten und rechtssicheren europäischen 
Gesundheitsdatenraum stellen und unter Nutzung von 
Ratsschlussfolgerungen die Erarbeitung eines „Code of 
Conduct“ zur datenschutzkonformen Nutzung von Ge-
sundheitsdaten anstoßen. Die gemeinsame Nutzung von 
Daten, etwa im Landwirtschaftssektor, im Verkehrsbe-
reich oder für eine bessere Kreislaufwirtschaft, wollen wir 
ebenfalls fördern. Der Schutz personenbezogener Daten, 
die Datenhoheit und das Verbraucherschutzrecht müssen 
dabei jederzeit gewährleistet bleiben. Für die Souveränität 
unserer Bürger müssen sie Daten sicher und frei vom Zu-
gang Dritter auf ihren Endgeräten speichern können. Hier-
zu wollen wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, 
dass es in allen Endgeräten sichere Ablagemöglichkeiten, 
sog. Standardisierte Secure Elements, gibt. 


Ein gut funktionierender Binnenmarkt auch im digitalen 
Bereich ist wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU und den Wiederaufschwung ihrer Wirt-
schaft nach der Corona-Krise. Wir setzen uns für eine mo-
derne digitale Ordnungspolitik ein, die den beschleunigten 
digitalen Wandel über wirtschaftspolitische Rahmenset-
zungen unterstützt und ihn gleichzeitig wettbewerbskon-
form, verbraucherfreundlich, sozial und nachhaltig gestal-
tet. Der Binnenmarkt sollte durch bessere Haftungs- und 
Sicherheitsvorschriften für die Plattformökonomie und di-
gitale Dienste und im Bereich Verbraucherschutz gestärkt 
werden. Zum Thema Ökodesign streben wir Ratsschluss-
folgerungen an. Wir setzen uns für eine kohärente EU-Ge-
samtstrategie zum Schutz geistigen Eigentums ein, um In-
novationsschutz und faire Zugangsrechte sicherzustellen 
und Kreativität zu fördern. 


Bei der Umsetzung der EU-Strategie zum digitalen Zeit-
alter wollen wir einen Schwerpunkt darauf legen, die di-
gitale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, im 
Hinblick auf die „Zukunft der Arbeit“ gute Tätigkeitsbe-
dingungen und soziale Sicherheit - einschließlich in neuen 
Arbeitsformen wie der plattformbasierten Arbeit - zu ge-
währleisten sowie Fähigkeiten und Kompetenzen für das 
digitale Zeitalter zu vermitteln. Den Aktionsplan der Kom-
mission zur digitalen Bildung möchten wir im Rat auch im 


Hinblick auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf den Bildungssektor diskutieren und streben unter 
Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes Ratsschlussfolger-
ungen an. 


Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit


Der einheitliche Wirtschaftsraum der EU ohne Binnengren-
zen bildet die Basis für unseren Wohlstand, für soziale Si-
cherheit und Zusammenhalt. Wir wollen den Binnenmarkt 
für zentrale Zukunftsbereiche weiterentwickeln – ohne die 
bisherigen Prioritäten aus den Augen zu verlieren – und 
setzen uns dabei für eine effektive Um- und Durchsetzung 
der Binnenmarktregeln sowie für den Abbau verbleibender, 
nicht gerechtfertigter Hindernisse im Binnenmarkt ein. Wir 
treten für einen effizienten, innovationsfreundlichen und 
zukunftssicheren Regulierungsrahmen ein. Wir wollen die 
evidenzbasierte Gesetzgebung ausbauen, die Gesetzesfol-
genabschätzung weiter stärken, die Nutzung von Experi-
mentierklauseln sowie Reallaboren ausweiten und uns für 
eine effektive Umsetzung der One in, One Out-Regelung 
einsetzen. 


Eine wettbewerbsfähige europäische Industrie und ein 
vitaler Mittelstand sind unentbehrlich, um den digitalen 
und ökologischen Wandel zu meistern. Vor diesem Hinter-
grund wollen wir die Industrie- und die KMU-Strategie der 
Kommission zukunftsorientiert mit dem Ziel der Stärkung 
europäischer Kooperation insbesondere in innovativen 
Schlüsseltechnologien weiterentwickeln. Wir wollen im 
Rahmen von Ratsschlussfolgerungen Impulse zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie so-
wie von kleinen und mittleren Unternehmen setzen. Dazu 
diskutieren wir geeignete Rahmenbedingungen, die För-
derung zukunftsfähiger Innovationen und Maßnahmen, 
die die Finanzierung, substanzielle Bürokratieentlastung 
und KMU-freundliche Rechtsetzung betreffen. Auf einer 
KMU-Konferenz im November wollen wir u.a. grenzüber-
schreitende Ansätze zur Stärkung von Entrepreneurship, 
Digitalisierung und Innovationen diskutieren. 
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Die COVID-19-Pandemie hat mehr denn je deutlich 


gemacht: Europa muss digital souverän werden, 


um auch zukünftig aus eigener Kraft handlungsfähig 


zu bleiben.


Der einheitliche Wirtschaftsraum der EU ohne 


Binnengrenzen bildet die Basis für unseren


Wohlstand, für soziale Sicherheit und Zusammenhalt.







Wir setzen uns in unserer Ratspräsidentschaft für eine Mo-
dernisierung des europäischen Beihilferechts zur Sicher-
stellung fairer Wettbewerbsbedingungen und zur Unter-
stützung der Umsetzung des Europäischen Grünen Deals 
ein. Beihilfen und Kooperationen, die der Schaffung von 
Infrastrukturen wie Breitband- und Mobilfunknetzen so-
wie der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen dienen, 
sollten unter vereinfachten Bedingungen ermöglicht wer-
den. Wir streben zudem Maßnahmen zur Vermeidung der 
Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittstaaten (Carbon 
Leakage), zur Unterstützung vom Kohleausstieg betrof-
fener Regionen und der Wirtschaft insgesamt sowie eine 
Überarbeitung der Beihilfevorschriften an, die Umwelt- 
und Energiebeihilfen betreffen. Im Wettbewerbsrecht 
treten wir dafür ein, dass bei Fusionskontrollverfahren die 
globale Konkurrenzsituation im Blick behalten wird und 
Unternehmen bei Kooperationen mehr Rechtssicherheit 
erhalten. Die wettbewerbsrechtliche Missbrauchsaufsicht 
sollte auch im Hinblick auf Plattformmärkte weiterentwi-
ckelt werden. 


Wir setzen uns für eine zukunftsgerichtete EU-Strukturpo-
litik ein, die Wettbewerbsfähigkeit und Krisenresilienz der 
europäischen Regionen stärkt. Unser Fokus liegt auf dem 
innovativen wirtschaftlichen Wandel, dem Klima- und Um-
weltschutz und der Sicherung nachhaltiger Beschäftigung. 
Die Trilogverhandlungen zum neuen Legislativpaket der 
EU-Strukturfonds wollen wir so weit wie möglich abschlie-
ßen. Hohe Bedeutung haben der nachhaltige Strukturwan-
del in den Regionen sowie Investitionen in Digitalisierung, 
Künstliche Intelligenz, innovative Energietechnologien 
und in das Humankapital. 


Wissen, Forschung und Bildung sind entscheidende Treiber 
europäischer Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit so-
wie ein Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung des Eu-
ropäischen Grünen Deals. Bei der Weiterentwicklung des 
Europäischen Forschungsraums wollen wir Initiativen zum 
Grünen Wasserstoff, der Resilienz Europas bei Pandemien, 
zur Bürgerbeteiligung und verstärkter internationaler Zu-
sammenarbeit auf den Weg bringen. 


Die EU muss die Mobilität der Zukunft nachhaltig, innova-
tiv und vernetzt ausgestalten. Dabei müssen wir den öko-
logischen Herausforderungen unserer Zeit begegnen und 
gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 


Verkehrssektors sicherstellen. Zudem wollen wir die Aus-
wirkungen der Pandemie auf unsere Verkehrsinfrastruk-
turen und ihre Krisenfestigkeit analysieren, um den euro-
päischen Verkehrsraum und effiziente Logistikketten zu 
stärken. Wir möchten zudem im Rat Orientierung für die 
von der Kommission angekündigte EU-Strategie für nach-
haltige und intelligente Mobilität erarbeiten. Zugleich wer-
den wir Verhandlungen über Legislativprojekte in einzel-
nen Verkehrsbereichen vorantreiben. 


Nachhaltige Finanzmarktarchitektur, 
stabile Finanzpolitik und Steuergerechtigkeit


Wirtschaftsaktivitäten und Unternehmensstrukturen ha-
ben sich auch durch die Digitalisierung stark verändert, die 
Corona-Pandemie hat zusätzliche Herausforderungen mit 
sich gebracht. Die europäische Steuerpolitik muss modern 
und innovativ sein, um die wirtschaftliche Stärke Europas 
weiter zu fördern und das Steueraufkommen der Mitglied-
staaten zu sichern. 


Die Steuerlast muss dabei gerecht und transparent ver-
teilt sein. Zurzeit erarbeitet die OECD Reformvorschläge, 
welche die steuerlichen Herausforderungen der Digita-
lisierung wirksam lösen sollen und die Einführung einer 
effektiven globalen Mindestbesteuerung beinhalten. Nach 
dem Abschluss der Verhandlungen wollen wir die Umset-
zung der Ergebnisse in der EU vorantreiben. Wir setzen uns 
auch für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf 
europäischer Ebene ein. Die wachsende Mobilität von Bür-
gern, Unternehmen und Vermögen erfordert im Interesse 
der Vereinfachung der Besteuerung, dass die Steuerbe-
hörden der Mitgliedstaaten zusammenwirken. Wir wollen 
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daher die Amtshilferichtlinie überarbeiten. Dies dient auch 
einer wirksamen Bekämpfung von Steuerhinterziehung. 
Den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung werden wir ebenfalls intensivieren.


In der derzeitigen Krisensituation stehen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie sowie zur Wiederher-
stellung der vollen Funktionsfähigkeit der Gesellschaften 
und Volkswirtschaften Europas zu Recht im Mittelpunkt. 
Sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, 
sollte die Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten erneut 
auf die mittelfristige Erreichung einer vorsichtigen Haus-
haltslage ausgerichtet werden, denn diese ist zentral für 
Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Wachstumsaussichten 
der Wirtschafts- und Währungsunion. Bei der Überprüfung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts sollte daher auch die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Vordergrund 
stehen, um in Krisensituationen den nötigen Handlungs-
spielraum zu geben. 


Wir wollen die Kapitalmarktunion vertiefen, um kapital-
marktbasierte Finanzierung zu fördern und um den euro-
päischen Kapitalmarkt weiter zu integrieren und inter-
national wettbewerbsfähiger zu machen. Dies dient einer 
besseren Finanzierung der Realwirtschaft sowie strategi-
scher Investitionen. Wir unterstützen eine Fortentwick-
lung der Bankenunion, um die Stabilität des Finanzsystems 
zu erhöhen und den europäischen Binnenmarkt zu stärken. 


Die fortschreitende Digitalisierung des Finanzdienstleis-
tungssektors eröffnet Chancen für neue Geschäftsmodel-
le, Produkte und Anbieter. Mit ihr gehen aber auch Risiken 
einher und sie führt zu starken Veränderungen des Mark-
tes. Dies macht regulatorische Anpassungen erforderlich. 
Mit der Schaffung einer digitalen Finanzmarktunion wol-
len wir bestehende Hemmnisse für grenzüberschreitende 
digitale Finanzdienstleistungen abbauen, um internatio-
nal wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir wollen die Arbeiten 
im Rahmen der angekündigten Digital Finance-Strategie 
der Kommission und der Regulierungsvorschläge etwa zu 
Krypto-Assets unterstützen, um einen Beitrag zur Souve-
ränität des europäischen Finanzmarktes zu leisten.
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Stärkung der sozialen Dimension und 
des sozialen Zusammenhalts 


Trotz Gegenmaßnahmen zur Stabilisierung ist in Folge der 
COVID-19-Pandemie nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch die Beschäftigung und die soziale Lage in den Mit-
gliedstaaten in unterschiedlichem Ausmaß unter Druck 
geraten. Wir setzen uns deshalb dafür ein, die soziale und 
wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz in Europa unter Wah-
rung der Kompetenzordnung voranzubringen. Ziel ist es, 
in Umsetzung der Europäischen Säule Sozialer Rechte Un-
gleichheiten innerhalb der EU zu reduzieren, Verwerfungen 
an den Arbeitsmärkten auch aufgrund externer Schocks zu 
mindern und den sozialen Schutz zu verbessern. Wir treten 
insbesondere für die Entwicklung eines EU-Rahmens für 
nationale Mindestlöhne ein, der den Schutz von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern sowie die Sozialpartnerschaft 
und ihre herausgehobene Rolle bei der Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen stärkt und zur Einkommensstabilisierung 
auch in Wirtschaftskrisen beiträgt. Wir wollen den Vorschlag 
der Kommission für ein entsprechendes Instrument für 
faire Mindestlöhne im Rat – aufbauend auf dem Konsulta-
tionsprozess mit den Sozialpartnern – in diesem Sinne dis-
kutieren, um so einen echten Mehrwert für den Schutz von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erreichen. 


Armut und soziale Ausgrenzung sind nach wie vor zentrale 
Herausforderungen in Europa, die sich in Krisenzeiten wei-


ter verschärfen. Um Bedürftigen die Teilhabe an der Gesell-
schaft und dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen, spielen die 
nationalen Mindestsicherungsleistungen in den Mitglied-
staaten eine wichtige Rolle. Wir wollen einen Rahmen für 
nationale Grundsicherungssysteme in den EU-Staaten ent-
wickeln. Der angekündigte Vorschlag der Kommission für 
eine europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung, 
den wir im Rat zu prüfen beabsichtigen, wurde bereits im 
Programm der Trio-Präsidentschaft als ein wichtiger Schritt 
zur weiteren Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte bezeichnet. Auf der Basis der von der Kommission 
angekündigten Guidance Note streben wir Schlussfolge-
rungen zur Verbesserung der Durchsetzung der Arbeits-
bedingungen von Saisonarbeitnehmerinnen und Saison-
arbeitnehmern durch die Mitgliedstaaten an. Denn die 
COVID-19-Pandemie hat bestehende Missstände weiter 
offengelegt.


Wir wollen bei der Umsetzung der „Skills Agenda“ der 
Kommission Weiterbildung als zentrale arbeitsmarktpoliti-
sche Antwort auf den digitalen und ökologischen Struktur-
wandel in den Fokus rücken und den Austausch zwischen 


III.  Ein gerechtes Europa 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Sicherheit und Solidarität sind zentrale Grundpfeiler eines gerechten Europa. 
Die COVID-19-Pandemie hat zu nachhaltigen Einschnitten im Alltag von vielen Europäerinnen und Europäern geführt 
und Ungleichheiten verschärft. Umso entschlossener setzen wir uns in unserer Ratspräsidentschaft für die Bewältigung 
der sozialen Auswirkungen der Krise, für die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und für die Förderung 
nachhaltiger Zukunftsperspektiven junger Menschen in Europa ein. Zudem ist die Förderung der generationsübergrei-
fenden Solidarität für uns von zentraler Bedeutung, besonders der Schutz von Kindern und älteren Menschen, die in 
Krisenzeiten besonders verwundbar sind. Die Gestaltung eines gerechten Europas ist auch eine langfristige Aufgabe, 
denn die Herausforderungen für unsere soziale Sicherheit werden im Zuge des ökologischen, digitalen und demogra-
phischen Wandels zunehmen. Diesen Wandel wollen wir für Alt und Jung sozialverträglich und gerecht gestalten. Wir 
möchten während unserer Ratspräsidentschaft auch die Gleichstellung von Frauen und Männern voranbringen, die  
Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und eine aktive Zivilgesellschaft fördern. 


den Mitgliedstaaten zur Weiterbildung intensivieren. Beruf-
liche Bildung muss in Zeiten des digitalen und ökologischen 
Wandels auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorbereiten, um 
jungen Menschen und langjährig Berufstätigen Perspek-
tiven zu geben und um Fachkräftemangel zu bekämpfen. 
Wir wollen während unserer Ratspräsidentschaft die grenz-
übergreifende Berufsbildungskooperation im Rahmen des 
Kopenhagen-Prozesses vertiefen und mit der Annahme der 
Osnabrück-Deklaration eine exzellente Berufsbildung auf 
Hochschulniveau entwickeln. In Reaktion auf die Pandemie 
werden wir beim Ausbau der digitalen Bildung besondere 
Anstrengungen unternehmen, um digitale Lösungen kom-
patibel mit der neuen Europass-Plattform umzusetzen, die 
Lehrende qualifiziert und Bürgerinnen und Bürgern neue 
Entwicklungsperspektiven eröffnet. Wir setzen uns des-
halb auch dafür ein, dass im Rahmen eines „Europäischen 
Bildungsraums“ die Lernmobilität erhöht, die Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen erleichtert und ein Dach für eine 
Nachfolgestrategie zur Kooperation in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung angestoßen wird. 


Wir werden die Erarbeitung des von der Kommission ange-
kündigten Krebsplan („Europe’s Beating Cancer Plan“) be-
gleiten und diesen im Rat diskutieren, mit dem Ziel sowohl 
Prävention und Behandlung von Krebs voranzubringen als 
auch die Potenziale der Digitalisierung für eine bessere 
Krebsbekämpfung zu erhöhen. Darüber hinaus werden wir 
die Forschungs- und Innovationsmission „Krebs“ der Kom-
mission unterstützen.


Gleichstellung von Frauen und Männern 


Die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist ein Auftrag an uns alle, an dem die Zukunfts-
fähigkeit der EU gemessen wird. Wir sind davon über-
zeugt, dass die institutionelle Aufwertung einer umfas-
senden Gleichstellungspolitik zu mehr Zusammenhalt in 
Europa beitragen wird. Dabei gilt es prioritär das Gebot 
des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit für Frauen 
und Männer zu verwirklichen, die Gleichstellung von Frau-
en und Männern weiter vorantreiben und sichtbar zu ma-
chen sowie geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen. 
Wir begrüßen die neue Strategie der Kommission für die 
Gleichstellung der Geschlechter, in der unter anderem Fra-
gen der geschlechtsspezifischen Gewalt und der Gleich-
stellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt 


behandelt werden. Um die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen am Erwerbsleben zu stärken, setzen wir uns euro-
paweit für die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- 
und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern ein und 
wollen mit Ratsschlussfolgerungen ein politisches Zeichen 
zur Unterstützung setzen. Die Pandemie hat den Wert der 
Sorgearbeit verdeutlicht. Wir werden uns in unserer Rats-
präsidentschaft dafür einsetzen, negative wirtschaftliche 
und soziale Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für 
Frauen abzumildern, die eigenständige Existenzsicherung 
von Frauen zu fördern und den Praxisaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten im Rahmen eines informellen Treffens 
der Gleichstellungsministerinnen und -minister zu intensi-
vieren. Zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der 
Kultur wollen wir unter anderem die Chancengleichheit 
stärken und die Partizipation und Vernetzung von Frauen 
in kreativen Schaffensprozessen voranbringen. Wir werden 
die Kommission bei der Verabschiedung des Gender-Akti-
onsplans III unterstützen und streben hierzu Ratsschluss-
folgerungen an. 


Um Frauen auch in Krisenzeiten besser gegen Gewalt zu 
schützen, werden wir uns weiter für die Ratifikation der 
Istanbul-Konvention des Europarats durch die EU und al-
ler Mitgliedstaaten einsetzen. Wir werden in unserer Prä-
sidentschaft für den europaweiten Ausbau und Zugang zu 
Schutz und Beratung werben. 


Schutz und Teilhabe junger Menschen


Junge Menschen sind wichtige Impulsgeber für die Zukunft 
unseres Kontinents, und sie sind in Krisenzeiten besonders 
verwundbar. Wir werden die Beteiligung junger Menschen 
europaweit fördern. Mit einer Europäischen Jugendarbeits-
agenda wollen wir die Angebote in der Jugendarbeit weiter 
stärken und damit alle jungen Menschen in der Entwicklung 
ihrer Persönlichkeit unterstützen. 


Damit Europa ein Kontinent der Chancen bleibt, müssen 
wir die Jugendarbeitslosigkeit weiter engagiert bekämpfen. 
Junge Menschen müssen prioritär bei dem Einstieg in den 
Arbeitsmarkt in besonderem Maße gefördert werden. Un-
ser Ziel ist es, durch die Stärkung der Jugendgarantie junge 
Menschen aktiv zu unterstützen und sie auf den grundle-
genden Wandel unserer Arbeitswelt vorzubereiten - gerade 
auch in Krisenzeiten. 
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Gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Sicherheit 


und Solidarität sind zentrale Grundpfeiler 


eines gerechten Europa.







Förderung einer aktiven Zivilgesellschaft und 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts


Europäische Politik in einem demokratischen Europa 
braucht eine Europäische Öffentlichkeit und die Partizipa-
tion einer aktiven Zivilgesellschaft, die auch von der kultu-


rellen und medialen Vielfalt lebt. In dieser Logik steht auch 
das Kulturprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
mit einem partizipativen EU-weiten Kunstwerk von Ólafur 
Elíasson über Landes- und Generationsgrenzen hinweg. 


Während der deutschen Ratspräsidentschaft wollen wir zu-
dem die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
innerhalb Europas betonen und dazu Möglichkeiten ihrer 
Förderung auf lokaler, regionaler, nationaler und europäi-
scher Ebene erarbeiten. Nur gemeinsam mit allen Europäe-
rinnen und Europäern können wir die Zukunft der Europäi-
schen Union gestalten. Diesem Leitgedanken folgt die von 
der Kommission angestoßene Idee einer Konferenz zur Zu-
kunft Europas. Sie bietet ein Forum, um über die längerfris-
tigen Ziele der Europäischen Union einen breiten Diskurs zu 
führen, aber auch über die Lehren, die wir aus der COVID-
19-Pandemie ziehen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
sich Rat, Kommission und das Europäische Parlament zü-
gig über Struktur und Mandat der Konferenz verständigen;  
dabei müssen wir auch klären, wie eine solche Konferenz 


unter den durch COVID-19 geänderten Rahmenbedingun-
gen stattfinden kann. Wir werden unseren Beitrag dazu leis-
ten, die Konferenz zum Erfolg zu führen.
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Europäische Politik in einem demokratischen Europa 


braucht eine Europäische Öffentlichkeit und die 


Partizipation einer aktiven Zivilgesellschaft, die auch 


von der kulturellen und medialen Vielfalt lebt.


Ambitionierte Klima- und Umweltschutzpolitik


Der für eine ambitionierte Klima- und Umweltschutz-
politik erforderliche wirtschaftliche, technologische und 
gesellschaftliche Transformationsprozess kann nur er-
folgreich sein, wenn er wirtschaftspolitisch ausgewogen 
sowie sozial gerecht ist und von der gesamten Gesell-
schaft getragen wird. Die deutsche Ratspräsidentschaft 
will diesen Transformationsprozess mit aller Kraft mitge-
stalten.


Die Europäische Kommission hat zu Recht den Europäi-
schen Grünen Deal als umfassende und ambitionierte 
Strategie vorgelegt. Sie verbindet Klima-, Umwelt- und 
Biodiversitätsschutz mit wichtigen Wachstumsimpulsen 
und beinhaltet Maßnahmen in allen relevanten Politikfel-
dern. Wir werden die Implementierung des Grünen Deals 
umfassend begleiten und dafür eine enge Koordinierung 
zwischen allen betroffenen Ratsformationen sicherstel-
len. Wir wollen zudem im Rat Schlussfolgerungen zum 
neuen Kreislaufwirtschaftsaktionsplan der Kommission 
und seiner Umsetzung annehmen. Während unserer Rats-
präsidentschaft wollen wir die Verhandlungen über das 8. 
Umweltaktionsprogramm der Union beginnen. 


Weiterhin wollen wir Ratsschlussfolgerungen zu der neuen 
EU-Biodiversitätsstrategie auf den Weg bringen, um den 
fortschreitenden Biodiversitätsverlust zu stoppen und die 
für den Menschen wichtigen Leistungen der Ökosysteme 
zu erhalten, auch im Hinblick auf den Zusammenhang, der 
zwischen biologischer Vielfalt und menschlicher Gesund-
heit besteht. Sie ist ein Kernelement des Grünen Deals zur 
Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie und 
bildet die Grundlage für eine engagierte Mitwirkung der 
Union bei einer neu terminierten COP15 der Biodiversitäts-
konvention.


Während unserer Ratspräsidentschaft wollen wir darauf 
hinarbeiten, die Beratung des Entwurfs eines europäischen 
Klimagesetzes, welches insbesondere die Klimaneutralität 
der Europäischen Union bis 2050 rechtlich verbindlich fest-
schreibt, im Rat abzuschließen. Darüber hinaus wollen wir 
beschließen, in welchem Umfang die Europäische Union – 
auch unter Berücksichtigung unserer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit und unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit 
– ihren nationalen Klimabeitrag (NDC) für das Jahr 2030 er-
höhen kann. Wir begrüßen, dass die Europäische Kommis-
sion einen Vorschlag angekündigt hat, das EU-Ziel für 2030 
auf 50-55% im Vergleich zu 1990 anzuheben. Die Grundlage 
für die weiteren Diskussionen wird die Folgenabschätzung 
der EU-Kommission bilden, insbesondere im Hinblick auf 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, für 
das Sozialsystem sowie ein gemeinsames Verständnis von 
sektorspezifischen Beiträgen.


Um die ehrgeizigen Klimaziele der Europäischen Union zu 
erreichen, wollen wir im Verkehrsbereich weiter auf eine kli-
mafreundliche, nachhaltige und bezahlbare Mobilität hinar-


IV.  Ein nachhaltiges Europa 
Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie nachhaltig und inklusiv 
zu bewältigen und dabei den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit zu gestalten. Die Schwerpunkte hierfür 
sind eine ambitionierte Klima-, Umwelt- und Biodiversitätsschutzpolitik, die Ausrichtung an der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen und eine nachhaltige Landwirtschaft. Die deutsche Ratspräsidentschaft 
wird sich zudem dafür einsetzen, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten weiterhin international als ehr-
geizige und aktive Akteure für Klimadiplomatie, Nachhaltigkeit und europäische Werte auftreten. 


Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen und 


gesellschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie


nachhaltig und inklusiv zu bewältigen und dabei 


den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 


mit zu gestalten.
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beiten. Im Energiebereich hat die Kommission für das Jahr 
2020 wichtige Strategien angekündigt. Dem zügigen Aus-
bau von Offshore-Windenergie kommt eine Schlüsselrolle 
zu, um die ambitionierten Ziele der Europäischen Union im 
Bereich der Erneuerbaren Energien zu erreichen und Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Wir streben Ratsschluss-
folgerungen zu den europäischen Rahmenbedingungen für 
gemeinsame Erneuerbare-Energien-Projekte der Mitglied-
staaten, insbesondere im Bereich Offshore-Windenergie, 
an. Europa hat zudem ein vitales Interesse an einer siche-
ren und zukunftsfähigen Versorgung mit CO2-neutralen 
und vorzugsweise CO2-freien Gasen – wie insbesondere 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien–, die zugleich die 
Potenziale zur Dekarbonisierung erschließt. Daher wollen 
wir während unserer Ratspräsidentschaft entsprechende 
Diskussionen zum notwendigen Marktdesign führen mit 
dem Ziel, zur Entwicklung der entsprechenden Märkte und 
Infrastrukturen in der Union beizutragen. Wir wollen im Rat 
auch europäische Handlungsansätze zur Erreichung der Kli-
ma- und Energieziele diskutieren, insbesondere die Auswei-
tung der CO2-Bepreisung auf alle Sektoren und die Einfüh-
rung einer moderaten CO2-Mindestbepreisung im Rahmen 
des europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS). 


Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen 
durch eine ambitionierte und engagierte Klimadiplomatie 
auch international ihren Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz leisten. Um die Bewältigung der COVID-19-Pan-
demie nachhaltig und klima- und umweltfreundlich zu ge-
stalten, wollen wir deshalb in Zusammenarbeit mit unseren 
internationalen Partnern strategisch und koordiniert auf 
eine weltweite Anhebung der Klimaziele hinwirken, wie un-
ter dem Pariser Abkommen vereinbart. Wir werden uns da-
für einsetzen, dass auch Fortschritte mit Blick auf die Ver-
besserung der nationalen Klimabeiträge gemacht werden. 
International werden wir uns außerdem unter Beachtung 
des Prinzips der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Ver-
antwortung, für fairen Wettbewerb („Level Playing Field“) 


bei der Vermeidung von CO2-Emissionen wie auch dafür 
einsetzen, dass Verlagerungsanreize für CO2 in Drittstaa-
ten („Carbon Leakage“) verhindert werden. Zudem wollen 
wir den Europäischen Green Deal mit einer aktiven Ener-
gieaußenpolitik begleiten: Der EU-Energiediplomatie-Ak-
tionsplan soll aktualisiert werden, um z.B. neue Partner für 
grüne Energieimporte zu gewinnen und fossile Exporteure 
für die Chancen einer neuen Energiewelt zu sensibilisieren.


Nachhaltiges Europa


Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die 
nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development 
Goals - SDG) sind Leitbild der deutschen Ratspräsident-
schaft. Wir setzen uns dafür ein, dass das angekündigte 
Konzept der Kommission für die umfassende Umsetzung 
der Agenda 2030 vorgelegt wird, so dass die Beratungen 
dazu im Rat im zweiten Halbjahr beginnen können. Das 
Konzept sollte mit regelmäßigen Fortschrittsberichten 
der Kommission zur Erreichung der SDG in der Europäi-
schen Union verbunden werden. Darin sollte auch aufge-
zeigt werden, in welchen Bereichen zusätzliche politische 
Maßnahmen erforderlich sind. Die kulturelle Dimension 
nachhaltiger Entwicklung wollen wir im Rahmen unserer 
Ratspräsidentschaft sichtbar machen, indem wir etwa die 
Zusammenhänge zwischen dieser, dem Klimawandel und 
Kulturerbeschutz thematisieren.


Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und Fischerei 
und zukunftsfähige ländliche Räume


Die COVID-19-Pandemie hat uns die Bedeutung der regio-
nalen Sicherung der Ernährung wieder stärker ins Bewusst-
sein gebracht. Wir wollen einen Beitrag zur Umsetzung 
der SDG durch eine moderne und nachhaltige Land- und 
Fischereiwirtschaft leisten. Besondere Chancen ergeben 
sich hierbei durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. 
Wir streben in den Verhandlungen über die Gemeinsame 
europäische Agrarpolitik (GAP) nach 2020 eine Allgemei-
ne Ausrichtung des Rates an. Enge Bezüge zur GAP hat 
die Strategie der Europäischen Kommission „Vom Hof auf 
den Tisch“, zu der wir Schlussfolgerungen anstreben. Zu-
dem beabsichtigen wir Schlussfolgerungen zu Fragen des  
Tierwohls sowie der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Im 
Bereich der Fischerei werden wir unter anderem Verhand-
lungen über die Fangmöglichkeiten 2021 führen. 
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Der für eine ambitionierte Klima- und Umweltschutz-


politik erforderliche Transformationsprozess kann 


nur erfolgreich sein, wenn er wirtschaftspolitisch 


ausgewogen, sozial gerecht ist und von der gesamten 


Gesellschaft getragen wird.


Im Sinne nachhaltiger Entwicklung sollten die Gemeinsa-
me Europäische Agrarpolitik und weitere Politikbereiche 
noch stärker dazu beitragen, die Zukunft ländlicher Räume 
zu sichern, Entwicklungspotenziale ländlicher Regionen zu 
nutzen und sie als attraktive Lebens- und Wirtschaftsräu-
me zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hier kommt den 
Mitgliedstaaten künftig eine größere Verantwortung für 
die Ausgestaltung von Fördermaßnahmen zur Stärkung der 
ländlichen Entwicklung zu. Daneben wollen wir eine nach-
haltige und ausgewogene Raum- und Stadtentwicklung 
voranbringen, indem wir die Territoriale Agenda 2030 be-
schließen und die „Leipzig-Charta zur nachhaltigen euro-
päischen Stadt“ (2007) fortschreiben.


Verbraucherschutz


Zur Überwindung der COVID-19-Pandemie benötigen wir 
das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in ei-
nen starken europäischen Binnenmarkt. Wir setzen uns da-
für ein, dass der Rat frühzeitig in die Erarbeitung der neuen 
Verbraucheragenda einbezogen wird, die die Kommission 
im zweiten Halbjahr 2020 vorlegen will. Die Agenda muss 
dazu beitragen, den Verbraucherschutz in der Europäischen 
Union an die aktuellen digitalen und ökologischen Heraus-
forderungen anzupassen, Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zu schützen und das bestehende Verbraucherrecht 
besser durchzusetzen.
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Stärkung der Grundwerte und Grundrechte


Der Schutz unserer gemeinsamen Werte, individuellen 
Rechte und Freiheiten ist eines der Kernmerkmale der Eu-
ropäischen Union. Rechtsstaatlichkeit ist dabei die Grund-
voraussetzung für den Schutz der anderen Werte. Sie ist 
unerlässlich für das Funktionieren der EU. Wir werden uns 
während unserer Präsidentschaft daher umfassend für 
die Stärkung der Grundwerte und insbesondere für einen 
gemeinsamen, kooperativen und konstruktiven Umgang 
mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Auf Grund-
lage des ersten jährlichen Berichts der Kommission über 
die Lage der Rechtsstaatlichkeit in jedem Mitgliedstaat 
wollen wir im Rat einen gleichberechtigten politischen 
Rechtsstaatsdialog aller Mitgliedstaaten führen, beste-
hend aus zwei Aussprachen: eine jährliche zu dem Bericht 
als Ganzem und dessen horizontalen Aspekten und eine 
halbjährliche über erste länderspezifische Kapitel des Be-
richts, so dass sukzessive alle Mitgliedstaaten behandelt 
werden. Unser Ziel ist es, ein besseres Verständnis über die 
Lage in jedem Mitgliedstaat zu entwickeln, Gefährdungen 
frühzeitig zu erkennen und gegenseitige Unterstützung 
anbieten zu können.


Ein solcher Dialog kann nur komplementär zu weiteren 
Mechanismen sein. Die Einhaltung rechtsstaatlicher Stan-


dards in der Union und ihren Mitgliedstaaten ist auch 
Grundvoraussetzung dafür, dass Mittel aus dem EU-Haus-
halt korrekt verwendet werden. Wir unterstützen daher 
den Vorschlag der Kommission für eine Verknüpfung von 
EU-Haushaltsmitteln mit der Einhaltung rechtsstaatlicher 
Standards in den Mitgliedstaaten. 


Für uns steht darüber hinaus fest: Wo es in Mitgliedstaa-
ten rechtsstaatliche Defizite gibt, müssen die in den euro-
päischen Verträgen vorgesehenen Mechanismen entschie-
den genutzt werden. Dies gilt sowohl für Verfahren nach 
Art. 7 EUV als auch für Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof.


Wir werden uns weiter für den Beitritt der Europäischen 
Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention ein-
setzen - sobald die Lage hinsichtlich der COVID-19-Pan-
demie es erlaubt, sollten die Verhandlungen zum Beitritt 
mit dem Europarat engagiert fortgesetzt werden. 


Wir wollen uns für eine Demokratisierung des Internets 
und eine Stärkung der Resilienz von Gesellschaften im 
Umgang mit falschen und irreführenden Informationen 
im Netz einsetzen. Darüber hinaus legen wir besonderes 
Augenmerk auf die Bekämpfung von Hasskriminalität und 
Rassismus. Um gemeinsam allen Formen von Antisemi-
tismus entschieden entgegenzutreten, streben wir einen 
strukturierten Austausch auf europäischer Ebene an, insb. 
zu Strategien und Strukturen für eine ganzheitliche Be-
kämpfung und Erfassung antisemitischer Vorfälle. Zudem 
werden wir entschieden gegen Antiziganismus vorgehen 
und zur Fortentwicklung des EU-Rahmens für nationa-


V.  Ein Europa der Sicherheit und der 
     gemeinsamen Werte 
Wir wollen unsere europäische Rechts- und Wertegemeinschaft stärken. Dies setzt auch voraus, dass wir in enger  
Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern überzeugende Antworten auf zentrale Fragen im Bereich  
Sicherheit und auf Migrationsfragen finden. Europa muss ein Ort bleiben, in dem sich alle Menschen – gleich welcher  
Herkunft, Überzeugung oder Weltanschauung frei und sicher fühlen können. In der Asyl- und Migrationspolitik setzen 
wir uns für ambitionierte Reformen ein. 
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le Strategien beitragen. In diesem Zusammenhang wer-
den wir uns für die Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 zur straf-
rechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Aus-
drucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
einsetzen.


Kultur und Medien spielen eine tragende Rolle bei der 
Vermittlung unserer europäischen Identität, unserer Ge-
schichte und Werte. Ihre Vielfalt und Freiheit wollen wir 
sichern, etwa durch Fortsetzung des Programms Kreatives 
Europa. Wie eine vielfältige Medienlandschaft auch in Zei-
ten einer Krise sichergestellt werden kann, wollen wir im 
Rahmen von Ratsschlussfolgerungen thematisieren. Wir 
wollen prüfen, wie wir den durch die COVID-19-Pande-
mie stark betroffenen Kultur- und Mediensektor noch ef-
fizienter unterstützen können. Den Strategischen Ansatz 
der EU für die internationalen Kulturbeziehungen wollen 
wir systematisch umsetzen. 


Stärkung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger


Wir wollen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
unserer Polizeibehörden in einer Europäischen Polizei-
partnerschaft verbessern. Polizistinnen und Polizisten in 
der Europäischen Union sollen so die notwendigen In-
formationen aus anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen. Wir wollen auch die Zusammenarbeit von Polizei, 
Zoll und Justiz verbessern. 


Die justizielle Zusammenarbeit zur Bekämpfung grenz-
überschreitender Kriminalität wollen wir stärken, etwa 
bei der grenzüberschreitenden Gewinnung elektroni-
scher Beweismittel. Die COVID-19-Pandemie stellt die 
internationale strafrechtliche Zusammenarbeit vor große 
Herausforderungen, insbesondere bei Auslieferung und 
Überstellung, denen durch Koordinationsmechanismen 
für Krisenzeiten begegnet werden soll.


Die verschiedenen EU-Instrumente der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Zivilsachen wollen wir ausbauen. Eine 
krisenresiliente ziviljustizielle Zusammenarbeit in der EU 
ist essenziell nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, Be-
hörden und Gerichte, sondern auch für die Wirtschaft und 
insbesondere für KMU. Die dazu bereits begonnenen Ar-
beiten werden wir fortsetzen.


Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus gehört 
nach wie vor zu den großen Herausforderungen in Europa. 
In einem Europa der offenen Grenzen müssen wir sicher-
stellen, dass Informationen zuverlässig und schnell fließen. 
Um dies weiter zu optimieren, setzen wir uns für eine ge-
meinsame Analyse der verschiedenen nationalen Systeme 
zu personenbezogenen Gefährdungseinschätzungen und 
nationalen Gefährderlisten ein. Zudem unterstützen wir 
den zügigen Abschluss der Verordnung zur Verhinderung 
der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte.


Neben islamistischem Terrorismus legen wir ein besonderes 
Augenmerk auf die Bekämpfung des Rechtsterrorismus und 
gewaltbereiten Rechtsextremismus und wollen dafür deren 
EU-weite Vernetzung im Internet untersuchen.


Wir wollen die Fähigkeit von Europol zur Unterstützung der 
operativen Arbeit der nationalen Sicherheitsbehörden im 
Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität, terroristi-
sche und extremistische Bedrohungen stärken und Europol 
als Zentralstelle für die europäische Polizei so ausbauen, 
dass Europol sein Mandat für Analyse und Informations-
austausch voll ausschöpfen kann.


Um die Sicherheit im Cyberraum weiter zu stärken, setzen 
wir uns für eine verstärkte Zusammenarbeit der Mitglied-
staaten bei der Netz- und Informationssicherheit ein, ins-
besondere zum Schutz kritischer Infrastrukturen und wei-
terer Unternehmen im öffentlichen Interesse. Um dies zu 
erreichen werden wir uns u.a. dafür einsetzen, dass ein ein-
heitliches Mindestmaß an IT-Sicherheit bei allen auf dem 
Markt erhältlichen Geräten vorhanden ist.


Erneuerung der Europäischen 
Migrations- und Asylpolitik


Migration und der Umgang mit Flüchtlingen sind Fragen, 
für die wir in der Europäischen Union nur gemeinsam nach-
haltig Lösungen finden können. Unsere europäischen Wer-
te, rechtsstaatliche und humanitäre Standards leiten uns 
dabei.


Wir müssen das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
(GEAS) ambitioniert reformieren, um ein faires, funktionsfä-
higes, effizientes und krisenfestes System zu schaffen. Aus-
gehend von den Vorschlägen der Kommission setzen wir 


Der Schutz unserer gemeinsamen Werte, individuellen 


Rechte und Freiheiten ist eines der Kernmerkmale der 


Europäischen Union.







uns für eine Reform ein, die Verantwortlichkeiten und Soli-
darität neu regelt, humanitären Standards gerecht wird, die 
Überlastung einzelner Mitgliedstaaten durch eine gerechte 
Verteilung der Schutzsuchenden nach einem fairen Zustän-
digkeitsregime vermeidet und Sekundärmigration effektiv 
begegnet. Fehlanreize zwischen den Mitgliedstaaten und 
gegenüber Schutzsuchenden wollen wir minimieren und 
sicherstellen, dass das System in der Praxis funktioniert. Die 
Rechte der Schutzsuchenden und Schutzberechtigten müs-
sen gewahrt und schnelle Entscheidungen darüber getrof-
fen werden, wer überhaupt des Schutzes in einem EU-Mit-
gliedstaat bedarf. Unter anderem wollen wir verpflichtende 
Verfahren an den EU-Außengrenzen einführen, um Asylan-
träge im Rahmen eines Vorverfahrens frühzeitig zu katego-
risieren, zu prüfen und bei offensichtlich fehlender Schutz-
bedürftigkeit die Einreise in die EU zu verweigern. Zugleich 
wollen wir die Resettlement-Kapazitäten der Europäischen 
Union stärken und ausbauen.


Ein funktionsfähiges und krisenfestes europäisches Asyl-
system erfordert auch einen wirksamen Mechanismus zur 
effektiven freiwilligen Rückkehr sowie nachhaltiger Re-
integration derjenigen Personen, denen kein Schutz in der 
Europäischen Union zuerkannt werden kann. Zum anderen 
wollen wir gemeinsame Standards für die Rückkehrzu-
sammenarbeit und wirksame Verfahren zur effektiven und 
menschenrechtskonformen Rückführung Ausreisepflich-
tiger entwickeln und durchführen und wollen in diesem 
Zusammenhang vor allem die Verhandlungen über eine 
Neufassung der Rückführungsrichtlinie weiterbringen. Frei-
willige Rückkehr soll dabei Vorrang erhalten.


Die COVID-19-Pandemie trifft Flüchtlinge und Migranten 
als vulnerable Personen in besonderem Maße. Dies macht 
den Ausbau unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den Herkunfts-, Aufnahme und Transitstaaten umso 
dringlicher. Dabei verfolgen wir einen umfassenden Ansatz 
zur Minderung der Ursachen von Flucht und irregulärer 
Migration und zur Stabilisierung von Herkunfts-, Transit- 
und Aufnahmeregionen. Wir wollen unsere Fähigkeiten 
zu europäischen Migrationslageanalysen ausbauen, um 


effektive Frühwarninstrumente zu erarbeiten. Ziel unserer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist es, durch gerech-
tere internationale Verantwortungsteilung Flüchtlings-
schutz weltweit sicherzustellen und dauerhafte Lösungen 
für Flüchtlinge und Rückkehrer zu ermöglichen. Daneben 
streben wir eine bessere Verzahnung der Flucht- und Mig-
rationspolitik mit anderen Politikbereichen (kohärenter An-
satz) an. 


Um irregulärer Migration entgegen zu wirken und Schleu-
sungskriminalität wirksam zu bekämpfen, brauchen wir 
auch einen effektiven Schutz der Außengrenzen. Dafür ist 
es von hoher Bedeutung, das neue Frontex-Mandat schnell 
zu operationalisieren.


Das Schengensystem ist eine unverzichtbare Säule der eu-
ropäischen Zusammenarbeit und Integration. Dieses Sys-
tem ohne Binnengrenzkontrollen kann nur funktionieren, 
wenn die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und 
eine geordnete Steuerung der Zuwanderung gewährleistet 
sind. Wir setzen uns dafür ein, die Zusammenarbeit – auch 
über die Bewältigung der COVID-19-Pandemie hinaus – 
zwischen den Sicherheits-, Grenzschutz- und Migrations-
behörden der EU-Mitgliedstaaten weiter zu verbessern und 
zusätzliche intelligente Maßnahmen zu entwickeln. Europa 
braucht verbesserte Möglichkeiten legaler Migration. Zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels sollten legale Migra-
tionswege für Arbeitskräfte aus Drittstaaten – auch in part-
nerschaftlichen Ansätzen – besser genutzt oder eröffnet 
werden. 
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Migration und der Umgang mit Flüchtlingen sind 


Fragen, für die wir in der Europäischen Union


nur gemeinsam nachhaltig Lösungen finden können.


Auch im Bereich des Außenhandelns der EU werden die 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie, die erfolgreiche 
Überwindung ihrer Folgen sowie die Prävention zukünf-
tiger Pandemien zentrale Themen sein. Dies wird nur im 
internationalen Schulterschluss gelingen. Wir werden uns 
deshalb im Rahmen des „Team Europe“-Ansatzes für ein 
gemeinschaftliches Engagement der EU-Institutionen und 
Mitgliedstaaten, eine Stärkung der multilateralen Institu-
tionen, die produktive Zusammenarbeit mit internationalen 
Partnern und Schlüsselakteuren sowie die globale Bereit-
stellung der erforderlichen Ressourcen einsetzen. Wir wol-
len die Wirksamkeit der externen Krisenprävention und des 
Krisenengagements von EU-Institutionen und Mitglied-
staaten einer Überprüfung unterziehen und Maßnahmen 
zu ihrer weiteren Stärkung einleiten. 


Wir haben eine besondere Verantwortung für die Länder 
des Westlichen Balkans sowie unsere südliche und östli-
che Nachbarschaft und unseren Nachbarkontinent Afrika. 
Nur wenn die EU dort effektiv und sichtbar auch bei der 
Überwindung der COVID-19-Pandemie und der umfassen-
den Stärkung resilienter Systeme zur Krisenprävention ihre 
Handlungsfähigkeit und ihren Mehrwert beweist, wird sie 


auch auf globaler Bühne als glaubwürdiger Akteur auftre-
ten können. 


Unsere geostrategischen Prioritäten 


Die EU trägt eine große Verantwortung für die Mitgestal-
tung der globalen Ordnung im Sinne von stärkerer interna-
tionaler Koordinierung und Kooperation sowie mehr Nach-
haltigkeit und Solidarität.


Wir wollen gemeinsam mit dem Hohen Vertreter eine um-
fassende und aktive Zusammenarbeit der EU mit den USA 
gestalten – mit einem breiten Politischen Dialog und einer 
positiven transatlantischen Handelsagenda. Die USA ist 
unser engster außen- und sicherheitspolitischer Partner 
außerhalb der EU.


Uns leitet die Ambition einer ehrgeizigen, umfassenden 
Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich, die der Tiefe und Breite unserer Beziehungen gerecht 
wird. Wir werden unseren aktiven Beitrag dafür leisten, dass 
die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und 
dem Vereinigten Königreich auf Grundlage der gemeinsam 
vereinbarten Politischen Erklärung und des Verhandlungs-
mandats für die Kommission zu einem erfolgreichen Ab-
schluss kommen. Dabei ist selbstverständlich, dass unsere 
künftige Partnerschaft auf einem ausgewogenen Verhält-
nis zwischen Rechten und Pflichten sowie fairen Wettbe-
werbsbedingungen beruhen muss. Hierfür sind parallele 


VI.	 Eine handlungsfähige Europäische Union 		
	  für eine partnerschaftliche und 
	  regelbasierte internationale Ordnung 
Deutschland wird sich während seiner Präsidentschaft in Unterstützung des Hohen Vertreters in den Dienst eines 
geeinten, verantwortungsvollen und kraftvollen europäischen Außenhandelns stellen. Die Europäische Union ist ein 
zentraler Rahmen und unverzichtbarer Anker für unsere nationale Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.  
Als Präsidentschaft übernehmen wir besondere Verantwortung für ein effektives europäisches Außenhandeln. Wir 
sind überzeugt: Nur gemeinsam können wir Europäer internationalen Herausforderungen wirksam begegnen, unsere  
Interessen kooperativ durchsetzen und unsere Werte verteidigen. 


Deutschland wird sich während seiner Präsident-


schaft in Unterstützung des Hohen Vertreters in


den Dienst eines geeinten, verantwortungsvollen und 


kraftvollen europäischen Außenhandelns stellen
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Verhandlungsfortschritte in allen Bereichen erforderlich. 
Gleichzeitig bleibt die vollständige Umsetzung des Aus-
trittsabkommens eine zentrale Aufgabe.


Die China-Politik aller EU-Institutionen und Mitgliedstaa-
ten soll geschlossen und ausgewogen sein und sich an den 
langfristigen gemeinsamen EU-Interessen und Werten aus-
richten. Wir wollen gemeinsam mit dem Europäischen Aus-
wärtigen Dienst und der Kommission die Kooperation mit 
China ausbauen und uns in allen Politikbereichen für mehr 
Reziprozität einsetzen. Wir streben konkrete Fortschritte 
bei den Verhandlungen über ein bilaterales Investitionsab-
kommen und bei den Themen Klima, Biodiversität, Globale 
Gesundheit und der Zusammenarbeit in Afrika sowie ge-
meinschaftliche Problemlösungen im Kontext der COVID-
19-Pandemie an. Wir streben ein EU-China-Treffen der 
Führungsspitzen so bald wie möglich an.


Beim EU-AU-Gipfel wollen wir eine Europäisch-Afrikani-
sche Agenda verabschieden und mit Afrika die politische 
Partnerschaft der Zusammenarbeit mit konkreten ge-
meinsamen Initiativen vertiefen. Als zentrale gemeinsame 
Handlungsfelder sehen wir Frieden und Sicherheit, gute 
Regierungsführung, wirtschaftliche Zusammenarbeit für 
nachhaltige Entwicklung und Beschäftigung, Klimawandel 
und die Energiewende, Biodiversität, Gesundheits- und Mi-
grationsfragen. Auch die gemeinsame Unterstützung der 
afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) ist ein wichtiges 
Thema. Wir unterstützen einen erfolgreichen Abschluss der 
Verhandlungen eines Post-Cotonou-Abkommens für eine 
umfassende Kooperation mit den Staaten Afrikas, der Ka-
ribik und des Pazifiks.


Konflikte bewältigen und Frieden fördern


Wir müssen – gemeinsam mit dem Europäischen Auswär-
tigen Dienst und der Europäischen Kommission – unser 
Engagement zur Bewältigung der großen internationalen 
Konflikte intensivieren: bei der Konfliktlösung in Libyen, zur 
Bewältigung der Folgen der Syrien-Krise, bei einer Lösung 
der Nuklearfrage mit Iran, im Sahel und in der Ost-Ukraine. 
Darüber hinaus wird sich die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft mit Nachdruck für den Erhalt der Zwei-Staatenlö-
sung als Friedensperspektive für den Nahostkonflikt einset-
zen. Deutschland wird, auch mit Blick auf die Internationale 
Geberkonferenz für Afghanistan im November, dafür ein-


treten, dass die EU Afghanistan auf seinem Weg zu Frieden, 
Stabilität und Wachstum weiterhin unterstützt – geknüpft 
an fortgesetzte Reformbemühungen und Fortschritte im 
Friedensprozess.


Weitere zentrale Vorhaben


Wir treten für eine glaubwürdige EU-Beitrittsperspektive 
der Westbalkan-Staaten ein. Sie weiter an die Europäische 
Union heranzuführen liegt sowohl im Interesse des West-
lichen Balkans als auch im eigenen strategischen Interes-
se der EU. Vor diesem Hintergrund begleiten wir aktiv die 
bereits laufenden Beitrittsverhandlungen mit Serbien und 
Montenegro und bereiten mit der Ausarbeitung der Ver-
handlungsrahmen für Albanien und Nordmazedonien, 
unter Berücksichtigung der neuen Beitrittsmethodik, den 
Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern 
vor. 


Deutschland unterstützt den Hohen Vertreter, der sich für 
eine aktive Gestaltung der EU-Russland-Beziehungen auf 
der Grundlage der fünf Prinzipien der EU und der Bestands-
aufnahme über ihre Umsetzung einsetzt. 


Zu dieser ausgewogenen Europäischen Ostpolitik ge-
hört auch die Einleitung einer effektiven Umsetzung der  
Ergebnisse des Gipfels zur Östlichen Partnerschaft sowie 
die weitere Implementierung der Zentralasienstrategie. 


Wir wollen unseren Beitrag leisten, um die EU-ASEAN-Be-
ziehungen zu einer Strategischen Partnerschaft aufzuwer-
ten. Zudem wollen wir aktiv die Konnektivitätsstrategie 
zwischen der EU und Asien voranbringen und als Rahmen 
für nachhaltige, smarte und transparente Vernetzung bei 
Energie, Verkehr und Digitalisierung weiterentwickeln.


Deutschland wird sich für den weiteren Ausbau der EU-Be-
ziehungen zu Lateinamerika und der Karibik einsetzen, um 
u.a. die Wirtschaftsbeziehungen und die Wissenschaftsko-
operation zu intensivieren.


Die Instrumente für eine starke EU in der Welt


Europas Markenkern ist die enge Verzahnung von allen zur 
Verfügung stehenden Politiken sowie zivilen und militäri-
schen Instrumenten für Krisenprävention, Stabilisierung, 


Konfliktbewältigung und Wiederaufbau bis hin zur langfris-
tigen Förderung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung. 
Wir wollen uns der erfolgreichen Umsetzung des Integrier-
ten Ansatzes durch alle relevanten Akteure zur langfristigen 
Stärkung der EU-Krisenreaktionsfähigkeit im Außenhan-
deln besonders widmen. Hierfür werden wir uns u.a. für die 
Entwicklung von politischen Leitlinien zu Krisenprävention, 
Konfliktbewältigung und Friedensförderung einsetzen. 


Schließlich wollen wir uns auf der Grundlage des sog. „Hu-
manitarian Call for Action“ für einen starken Beitrag der EU 
zum Schutz des humanitären Raumes sowie zur Einhaltung 
des humanitären Völkerrechts und der humanitären Prinzi-
pien einsetzen.


Eine effektivere europäische Außen- und Sicherheitspoli-
tik wird nur gelingen, wenn alle Mitgliedstaaten sich noch 
stärker in der Mitverantwortung für ein starkes Europa in 
der Welt sehen. Zu oft blockieren einzelne Mitgliedstaaten 
den breiten Konsens unter der ganz überwiegenden Mehr-
heit der Mitgliedstaaten – das schwächt unsere Union. 
Deswegen werden wir für die Bereitschaft zu Kooperation, 
Kompromiss und Interessensausgleich werben und auch 
während der Ratspräsidentschaft unsere Bemühungen zur 
Stärkung der Effektivität und Effizienz der GASP in Unter-


stützung des Hohen Vertreters fortsetzen. Darüber hinaus 
setzen wir uns dafür ein, die Kapazitäten der EU zur Verhän-
gung und Umsetzung von Sanktionen zu erweitern.


Eine europäische Führungsrolle für die Stärkung des offe-
nen und regelbasierten internationalen Handelssystems 
ist unverzichtbar für die Bewältigung der gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. Da-
für wollen wir sowohl eine Modernisierungsagenda für die 
Welthandelsorganisation (WTO) als auch ambitionierte bi-
laterale, regionale und plurilaterale Abkommen mit voran-
treiben bzw. lancieren, etwa im Bereich digitaler Handel. 
Der Abschluss von Freihandels- und Investitionsschutzab-
kommen ist ein wesentlicher Beitrag für Diversifizierung 
und Absicherung von Lieferketten sowie zu benötigter 
Wachstumsdynamik. Wir streben zügige Fortschritte bei 
der Finalisierung des Abkommens mit dem Mercosur und 
des modernisierten Abkommens mit Mexiko an. Wir wol-
len die Europäische Kommission dabei unterstützen, die 
Verhandlungen mit Neuseeland und Australien an einen 
Abschluss heranzuführen und Fortschritte in den Gesprä-
chen mit Chile, Indonesien und Tunesien zu erreichen. In 
den Handelsbeziehungen zu China wollen wir dazu bei-
tragen, größere Wettbewerbsgleichheit zu verankern. Da-
rüber hinaus streben wir die Öffnung von Beschaffungs-
märkten in Drittstaaten an. Zudem wollen wir die Regeln 
des internationalen Investitionsschutzes verbessern und 
Bemühungen um einen Multilateralen Investitionsgerichts-
hof vorantreiben. Wir wollen die Integration der Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung in die Handelspolitik fortsetzen 
und den Handel so als wirksames Instrument zu ihrer welt-
weiten Förderung nutzen. Um diese bi-, pluri- und multi-
laterale Agenda zu stützen, werden wir gleichzeitig unsere 
außenwirtschaftspolitischen Instrumente modernisieren 
und weiter überprüfen, auch um unseren Unternehmen den 
internationalen Wettbewerb auf Augenhöhe mit Unterneh-
men aus Drittstaaten zu ermöglichen.


Auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist ein 
noch stärkeres gemeinsames europäisches Vorgehen als 
bisher notwendig. Deutschland unterstützt deshalb eine 
umfassende Nutzung der Gemeinsamen Programmpla-
nung und Umsetzung (Joint Programming). Darüber hinaus 
muss Europa im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
schneller, innovativer und flexibler reagieren können als  
bisher. Wir arbeiten daher an der Entwicklung einer zu-


Eine effektivere europäische Außen- und 


Sicherheitspolitik wird nur gelingen, wenn alle


Mitgliedstaaten sich noch stärker in der 


Mitverantwortung für ein starkes Europa in der 


Welt sehen.
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kunftsfähigen und kohärenten europäischen Entwicklungsfi-
nanzarchitektur.Darüber hinaus wollen wir in der europäischen 
Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit den Partner-
ländern die Umsetzung der Agenda 2030 beschleunigen. 


Zunehmend bestimmt Technologie auch das Ringen 
um internationalen Einfluss und wird so zu einem ent-
scheidenden Faktor in den internationalen Beziehungen.  
Daher wollen wir durch Schaffung eines Digital Diplomacy 
Network zwischen den Außenministerien der Mitgliedstaa-
ten unter Führung des EAD den Aufbau einer europäischen 
Digitaldiplomatie anstoßen. Auch in unserer europäischen 
Entwicklungszusammenarbeit wollen wir die Chancen der 
Digitalisierung noch stärker nutzen, etwa durch Förderung 
digitaler Fähigkeiten und datengetriebener Märkte in Afrika.


Deutschland setzt sich gemeinsam mit dem Hohen Ver-
treter für die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und die ganz-
heitliche Stärkung ihrer Resilienz und Handlungsfähigkeit 
im zivilen und im militärischen Bereich ein. Dazu wollen 
wir die Kohärenz aller EU-Verteidigungsinitiativen weiter 
fördern, notwendige Reaktionsstrukturen schaffen, den 
Pakt für die Weiterentwicklung der zivilen GSVP vollstän-
dig umsetzen und die zivil-militärischen Führungs- und 
Planungsstrukturen in Brüssel für exekutive GSVP-Ein-
sätze stärken. Deutschland wird ein Europäisches Kom-
petenzzentrum Ziviles Krisenmanagement in Berlin ein-
richten, das konzeptionelle Standards und Empfehlungen 
für zivile Kriseneinsätze entwickeln soll. Die umfassende 
Ertüchtigung von Partnern im Rahmen der Europäischen 
Friedensfazilität wollen wir mit einem strategischen Poli-
tikansatz gezielt gestalten. Gemeinsam mit dem Europäi-
schen Auswärtigen Dienst werden wir die Entwicklung 
des sog. Strategischen Kompasses vorantreiben. Mit die-
sem sicherheitspolitischen Grundlagendokument sol-
len im Rahmen der Globalen Strategie zur Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU von 2016 ausgehend von einer 
gemeinsamen Bedrohungsanalyse die strategischen Ziele 
der EU für den Bereich Sicherheit und Verteidigung weiter 
konkretisiert und das Handeln der EU dadurch schneller, 
effektiver und planbarer gemacht werden. Dies soll auch 
die Reaktionsfähigkeit auf Pandemien umfassen.


Mit einer Verbesserung der Prozesse wollen wir eine koor-
dinierte, kohärentere und zielorientiertere Fähigkeitsent-


wicklung der EU- Mitgliedstaaten ermöglichen. Schließ-
lich setzen wir uns dafür ein, die digitalen Kompetenzen 
und Cyberverteidigungsfähigkeiten der Streitkräfte der 
Mitgliedstaaten zu stärken.


Die EU-NATO-Zusammenarbeit wollen wir durch Dialog, 
Transparenz und regelmäßigere Abstimmung fördern. 
Angesichts der COVID-19-Pandemie soll dies auch mi-
litärische Unterstützungsleistungen für zivile Strukturen 
und Beiträge zur Resilienzbildung sowie zum Zivil- und 
Katastrophenschutz umfassen. Erhalt und Weiterent-
wicklung der bestehenden Rüstungskontrollarchitektur 
liegen angesichts neuer Technologien und Akteure im  
sicherheitspolitischen Interesse Europas. Wir unterstützen  
einen langfristigen innereuropäischen Dialog mit dem Ziel,  
Europa in diesem Prozess eine Stimme zu geben.
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Seite 4  1 Umsatzsteuersatzsenkung 


 


1.1 Befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 Prozent auf 16 Prozent und 
von 7 Prozent auf 5 Prozent sowie des Steuersatzes für land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG von 19 Prozent auf 16 Prozent 


 
1 Durch Art. 3 des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 


Bewältigung der Corona-Krise vom 29. Juni 2020 - Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz - (BGBl. I S. 1512) werden vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 
der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf 16 Prozent (§ 12 Abs. 1 i. V. m. 
§ 28 Abs. 1 UStG) sowie der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent 
(§ 12 Abs. 2  i. V. m. § 28 Abs. 2 UStG) sowie der im Rahmen der Durchschnittssatz-
besteuerung nach § 24 UStG für die Lieferungen bestimmter Sägewerkserzeugnisse, 
von Getränken und alkoholischen Flüssigkeiten geltende Steuersatz (§ 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 28 Abs. 3 UStG) von 19 Prozent auf 16 Prozent gesenkt. Die 
Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft (vgl. Art. 3 Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz, a.a.O.). 


 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


 
2 Soweit nichts Anderes bestimmt ist, sind Änderungen des Umsatzsteuergesetzes auf 


Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, 
die ab dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden 
(§ 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). Werden statt einer Gesamtleistung Teilleistungen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG) erbracht, kommt es für die Anwendung 
einer Änderungsvorschrift (z. B. der Absenkung und Anhebung der Umsatzsteuersät-
ze) nicht auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, sondern darauf an, wann die einzelnen 
Teilleistungen ausgeführt werden. 


 
3 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sind nach § 27 Abs. 1 Satz 2 UStG auf die ab 


dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführten Lieferungen 
und sonstigen Leistungen auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür  
- z. B. bei Anzahlungen, Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Vorschüssen - in den 
Fällen der Istversteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b 
oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG bereits vor dem In-Kraft-Treten der betreffenden 
Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Steuerberechnung ist in diesen Fällen erst in 
dem Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird 
(§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG). 
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2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze 
 


2.1 Anwendungsbeginn 


 


4 Die neuen Umsatzsteuersätze von 16 Prozent und 5 Prozent sind auf die Lieferungen, 
sonstigen Leistungen und innergemeinschaftlichen Erwerbe anzuwenden, die nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 bewirkt werden (vgl. Rzn. 2 und 3). 
Maßgebend für die Anwendung dieser Umsatzsteuersätze ist stets der Zeitpunkt, in 
dem der jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Auf den Zeitpunkt der vertraglichen Ver-
einbarung kommt es ebenso wenig an wie auf den Zeitpunkt der Entgeltsvereinnah-
mung oder der Rechnungserteilung (vgl. Abschnitt 12.1 Abs. 3 UStAE). Entsprechen-
des gilt für Teilleistungen (vgl. Rz. 2), für die die Rzn. 20 bis 26 besondere Über-
gangsregelungen enthalten. 


 
 Die Bemessungsgrundlage zu den Umsätzen und innergemeinschaftlichen Erwerben 


(sowie Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Steuer im Rahmen eines inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts schuldet) zu 16 Prozent und 5 Prozent sowie 
der dazugehörige Steuerbetrag sind in der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Vor-
anmeldungszeitraum der Leistungsausführung im Jahr 2020 (Vordruckmuster 
USt 1 A) und in der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 (Vordruckmus-
ter USt 2 A) gesammelt in den Kennzahlen für Umsätze zu anderen Steuersätzen ein-
zutragen (Zeilen 28 und 35 der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Zeilen 45, 84 und 
96 der Umsatzsteuererklärung)1. Eine Differenzierung zwischen Umsätzen zum all-
gemeinen Steuersatz und Umsätzen zum ermäßigten Steuersatz ist bei der Eintragung 
nicht vorzunehmen.  


 
 Die Bemessungsgrundlage und die selbst ermittelte Umsatzsteuer für Umsätze, bei 


denen der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, sind unabhängig 
vom anzuwendenden Steuersatz in den bestehenden Kennzahlen zu erfassen (Zei-
len 48 bis 50 der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Zeilen 99 bis 101 der Umsatz-
steuererklärung). 


 


                                                 
1  Für Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG gelten besondere Bestimmungen; 


insofern wird auf die neu gefasste Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 hingewiesen. 
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der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) anzuwenden, und zwar befristet auf 
Einfuhren, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 vorgenommen 
werden. 


 


2.2 Behandlung bei der Istversteuerung 


 
6 Hat der Unternehmer in den Fällen der Istversteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 


Satz 4, Buchstabe b oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG) vor dem 1. Juli 2020 Entgelte 
oder Teilentgelte (Anzahlungen usw.) für Lieferungen und sonstige Leistungen bzw. 
Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden und der 
Besteuerung unterliegen, sind auch auf diese Beträge nachträglich die ab dem 1. Juli 
2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 16 Prozent bzw. 5 Prozent anzuwenden (§ 27 
Abs. 1 Satz 2 UStG).  


 
7 Werden nach dem 30. Juni 2020 Entgelte oder Teilentgelte für Leistungen bzw. Teil-


leistungen vereinnahmt, die der Unternehmer vor dem 1. Juli 2020 ausgeführt hat, ist 
die auf diese Beträge entfallende Umsatzsteuer nach den bis zum 30. Juni 2020 gel-
tenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu berechnen. 


 


2.3 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 
die vor dem 1. Juli 2020 für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen ver-
einnahmt werden 


 
8 Erteilt der Unternehmer über Teilentgelte, die er vor dem 1. Juli 2020 für steuerpflich-


tige Leistungen oder Teilleistungen vereinnahmt, die nach dem 30. Juni 2020 ausge-
führt werden, Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis, ist in diesen Rechnungen 
die nach den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent 
bzw. 7 Prozent berechnete Umsatzsteuer anzugeben. Der Leistungsempfänger ist, 
sofern die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen, berechtigt, die in der 
jeweiligen Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer abzuziehen, wenn er 
die Rechnung erhalten und soweit er die verlangte Zahlung geleistet hat. Einer Berich-
tigung des Steuerausweises in diesen (Anzahlungs-) Rechnungen bedarf es nicht, 
wenn in einer Endrechnung die Umsatzsteuer für die gesamte Leistung oder Teilleis-
tung mit den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent ausgewiesen wird. 
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lende, selbst berechnete Steuerbetrag sind insgesamt in der Zeile 28 der Umsatzsteuer-
Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im 
Jahr 2020 bzw. Zeile 45 der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 einzu-
tragen. Dies gilt auch für Umsätze, für die eine Anzahlung vor dem 1. Juli 2020 ver-
einnahmt wurde. Bereits mit 19 Prozent oder 7 Prozent besteuerte Anzahlungen zu 
nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021ausgeführten Umsätzen sind zu 
korrigieren, indem in Zeile 26 bzw. 27 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Vo-
ranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im Jahr 2020 bzw. in Zeile 38 bzw. 41 
der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungs-
grundlage berücksichtigt wird. Eine Eintragung in Zeile 62 der Umsatzsteuer-
Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung im 
Jahr 2020 bzw. Zeile 58 der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr 2020 (als 
negative Nachsteuer) ist insoweit nicht vorzunehmen. 


 
 Der vorsteuerabzugsberechtigte Leistungsempfänger kann nach Rechnungserhalt und 


Zahlung des Teilentgelts die Vorsteuer in Höhe von 19 Prozent bzw. 7 Prozent in der 
Zeile 52 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den maßgeblichen Voranmeldungszeit-
raum im Jahr 2020 bzw. Zeile 122 der Umsatzsteuererklärung für das Kalender-
jahr 2020 geltend machen. Im Zeitpunkt der Leistungsausführung sind die Vorsteuer-
beträge in der Zeile 52 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den maßgeblichen 
Voranmeldungszeitraum im Jahr 2020 bzw. Zeile 122 der Umsatzsteuererklärung für 
das Kalenderjahr 2020 durch den Differenzbetrag zwischen dem Steuerausweis laut 
Schlussrechnung und der bereits geltend gemachten Vorsteuer (ggf. mit Minuszei-
chen) zu mindern.  


 
9 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass in Rechnungen, die vor dem 1. Juli 2020 


über die vor diesem Zeitpunkt vereinnahmten Teilentgelte für nach dem 30. Juni 2020 
erbrachte steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen ausgestellt werden, die 
Umsatzsteuer nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 geltenden 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen wird. Die ausgewie-
sene Umsatzsteuer wird vom Unternehmer geschuldet. Der Leistungsempfänger kann 
den angegebenen Umsatzsteuerbetrag unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 
UStG als Vorsteuer abziehen, nachdem die Rechnung vorliegt und soweit der Rech-
nungsbetrag gezahlt worden ist. Eine Berichtigung der Berechnung der vor dem 1. Juli 
2020 entstandenen Umsatzsteuer (§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG) scheidet in diesen Fällen 
aus. Ebenso wird es bei Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers nach § 13b UStG nicht beanstandet, wenn eine vor dem 1. Juli 2020 vereinnahm-
te Abschlagszahlung für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung den 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent unterworfen wird. 
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2.4 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistungen 


2.4.1 Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 


 
10 Der Unternehmer, der über steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die er 


nach dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 Vorausrechnungen erteilt, ist 
nach § 14 Abs. 2 und 4 UStG berechtigt und ggf. verpflichtet, darin die Umsatzsteuer 
nach den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent 
anzugeben. Die ausgewiesene Umsatzsteuer entsteht in diesem Falle bei der Besteue-
rung nach vereinbarten Entgelten mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die 
Leistung oder die Teilleistung erbracht wird (vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a 
UStG). Der Leistungsempfänger kann, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 15 
UStG vorliegen, die ausgewiesene Umsatzsteuer für den Voranmeldungszeitraum als 
Vorsteuer abziehen, in dem die Leistung oder Teilleistung an ihn ausgeführt wird. 
Falls bei einer Werklieferung, Werkleistung oder Dauerleistung vor dem 1. Juli 2020 
Teilleistungen vereinbart werden, muss eine vorher über die gesamte Leistung erteilte 
Vorausrechnung entsprechend berichtigt werden (vgl. hierzu Rzn. 20 bis 26). 


 


2.4.2 Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Juli 2020 


 
11 Hat der Unternehmer für eine steuerpflichtige Leistung oder Teilleistung, die er nach 


dem 30. Juni 2020 ausführt, vor dem 1. Juli 2020 eine Vorausrechnung erteilt, in der 
die Umsatzsteuer mit den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 gel-
tenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist, und ver-
einnahmt er vor dem 1. Juli 2020 das gesamte Entgelt oder Teilentgelte, entsteht die 
Umsatzsteuer für diese Entgelte in Höhe der vor den 30. Juni 2020 geltenden Umsatz-
steuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent. Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 UStG ist die Steu-
er für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung zu berichtigen. Der Leis-
tungsempfänger ist, sofern die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG vorliegen, 
zum Vorsteuerabzug in Höhe des ausgewiesenen Betrags berechtigt. Es bestehen keine 
Bedenken dagegen, wenn der Unternehmer im Voranmeldungszeitraum der Entgelts-
vereinnahmung nur die nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent berechnet und abführt. 
Eine Berichtigung der Berechnung der vor dem 1. Juli 2020 entstandenen Umsatzsteu-
er für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsausführung scheidet in diesen Fällen 
aus. 
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von Anzahlungen 


 
12 Nach § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG hat der Unternehmer, der im Rahmen der Istversteue-


rung von Anzahlungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 UStG) über eine von 
ihm erbrachte Leistung oder Teilleistung eine Endrechnung erteilt, darin die vor der 
Ausführung der Leistung oder Teilleistung vereinnahmten Teilentgelte (Anzahlungen) 
und die auf sie entfallenden Umsatzsteuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Teil-
entgelte Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind. Hat der 
Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 ausgeführte Leistung oder Teilleistung 
vor dem 1. Juli 2020 Teilentgelte vereinnahmt, ist bei der Erteilung der Endrechnung 
zu berücksichtigen, dass die Besteuerung nach den nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 befristet geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent vorzunehmen ist. Im Übrigen gilt für die Erteilung von Endrechnungen in 
diesen Fällen Abschnitt 14.8 Abs. 7 bis 11 UStAE sinngemäß. Bereits mit 19 Prozent 
oder 7 Prozent besteuerte Anzahlungen zu nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten Umsätzen sind zu korrigieren, indem in Zeile 26 bzw. 27 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum der Leistungsaus-
führung im Jahr 2020 bzw. in Zeile 38 bzw. 41 der Umsatzsteuererklärung für das 
Kalenderjahr 2020 eine negative Bemessungsgrundlage berücksichtigt wird. Eine Ein-
tragung in Zeile 62 der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Voranmeldungszeitraum 
der Leistungsausführung im Jahr 2020 bzw. Zeile 58 der Umsatzsteuererklärung für 
das Kalenderjahr 2020 (als negative Nachsteuer) ist insoweit nicht vorzunehmen. 


 


2.6 Steuerausweis und Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
bei langfristigen Verträgen (Altverträgen) 


 


2.6.1 Grundsätzliches 


 
13 Der Unternehmer ist nach § 14 Abs. 2 und § 14a UStG berechtigt und ggf. verpflich-


tet, über Leistungen (Lieferungen, sonstige Leistungen und ggf. Teilleistungen), die 
nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt werden, Rechnungen zu erteilen, in denen die 
Umsatzsteuer mit den nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 befristet 
geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ausgewiesen ist. Das gilt 
auch, wenn die Verträge über diese Leistungen vor dem 1. Juli 2020 geschlossen wor-
den sind und dabei von den bis dahin geltenden Umsatzsteuersätzen (19 Prozent bzw. 
7 Prozent) ausgegangen worden ist. Aus der Regelung über den Steuerausweis folgt 
aber nicht, dass die Unternehmer verpflichtet sind, bei der Abrechnung der vor dem 
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2020 und vor dem 1. Januar 2021 befristet eingetretenen umsatzsteuerlichen Minder-
belastung zu senken. Es handelt sich dabei vielmehr um eine besondere zivilrechtliche 
Frage, deren Beantwortung von der jeweiligen Vertrags- und Rechtslage abhängt (vgl. 
dazu Rzn. 14 und 15). 


 


2.6.2 Berechnung der Umsatzsteuer gegenüber dem Leistungsempfänger bei gesetzlich 
vorgeschriebenen Entgelten 


 
14 Für bestimmte Leistungsbereiche sind Entgelte (Vergütungen, Gebühren, Honorare 


usw.) vorgeschrieben, die entsprechend dem umsatzsteuerrechtlichen Entgeltsbegriff 
die Umsatzsteuer für die Leistungen nicht einschließen. Derartige Entgeltsregelungen 
enthalten insbesondere das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), die Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV), das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) und 
die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Soweit die Unternehmer 
in diesen Fällen berechtigt sind, die für die jeweilige Leistung geschuldete Umsatz-
steuer zusätzlich zu dem vorgeschriebenen Entgelt zu berechnen, haben sie für ihre 
nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführten Leistungen ohne 
Rücksicht auf den Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung die Umsatzsteuer nach 
dem nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 geltenden Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent dem Entgelt hinzurechnen (vgl. Abschnitt 29.1 Abs. 5 UStAE). 


 


2.6.3 Ansprüche auf Ausgleich der umsatzsteuerlichen Minderbelastung 
(§ 29 Abs. 2 UStG) 


 
15 Nach § 29 Abs. 2 UStG kann der eine Vertragsteil von dem anderen Vertragsteil einen 


Ausgleich verlangen, wenn er eine Leistung nach dem 30. Juni 2020 ausführt. Eine der 
Voraussetzungen für den Ausgleichsanspruch ist, dass die Leistung auf einem Vertrag 
beruht, der vor dem 1. März 2020 geschlossen worden ist. Die Vertragspartner dürfen 
außerdem nichts anderes vereinbart haben (z. B. dass Ausgleichsansprüche im Falle 
einer Anhebung oder Absenkung des Umsatzsteuersatzes ausgeschlossen sind). 


 


2.7 Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und Ent-
geltminderungen 


 
16 Bei Rechnungen im Sinne der §§ 33 und 34 UStDV (Rechnungen über Kleinbeträge, 


Fahrausweise und Belege im Reisegepäckverkehr) für Leistungen, die nach dem 
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mit dem leicht gerundeten Prozentsatz von 
 


13,79 (Regelsteuersatz) bzw. 
4,76 (ermäßigter Steuersatz) 


 
 von den Rechnungsbeträgen errechnet werden. 
 


 
17 Für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 erbrachte Umsätze, die der 


Umsatzsteuer nach dem allgemeinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent unterliegen, 
sind die Gesamtbeträge der Entgelte und sonstigen Bemessungsgrundlagen sowie der 
Entgeltminderungen mit dem 


 
Divisor 1,16 


 
 von den Summen der aufgezeichneten Bruttobeträge (z. B. Preise und Preisminderun-


gen) zu errechnen. Bei der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 
5 Prozent gilt für die Berechnung der Entgelte und Entgeltminderungen von den Brut-
tobeträgen der 


 
Divisor 1,05. 


 
2.8  Folgen eines überhöhten Steuerausweises 
 
18 Weist der Unternehmer entgegen den o. g. Regelungen in Rechnungen über Leistun-


gen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 erbracht werden, eine 
höhere Umsatzsteuer aus, als sich bei zutreffender Anwendung der Umsatzsteuersätze 
von 16 Prozent bzw. 5 Prozent ergibt, schuldet er die Differenz aufgrund eines unrich-
tigen Steuerausweises nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 14c Abs. 1 UStG. Ein Vor-
steuerabzug für den Leistungsempfänger ist insoweit nicht zulässig, da es sich bei dem 
unrichtigen Steuerbetrag um keine gesetzlich geschuldete Steuer im Sinne des § 15 
UStG handelt (vgl. Abschnitt 15.2 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 UStAE). Der Unternehmer 
kann die Rechnung berichtigen (§ 31 Abs. 5 UStDV). Zu den besonderen Anforderun-
gen an die Berichtigung eines zu hohen Steuerausweises vgl. Abschnitt 14c.1 Abs. 5 
UStAE. 
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3 Übergangsregelungen 
 


3.1 Allgemeines 


 
19 Um den Übergang zur Anwendung der nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 


2021 geltenden neuen Umsatzsteuersätze in der Praxis zu erleichtern, werden in den 
nachfolgenden Textziffern 3.2 bis 3.10 (Rzn. 20 bis 45) besondere Übergangsregelun-
gen getroffen. Die damit zugelassenen Erleichterungen und Verfahren können von 
allen Unternehmern angewandt werden, für die sie zutreffen. Einer Genehmigung 
durch das zuständige Finanzamt bedarf es dazu nicht. 


 


3.2 Werklieferungen und Werkleistungen 


 


3.2.1 Grundsätzliches 


 
20 Werklieferungen oder Werkleistungen, unterliegen insgesamt der Besteuerung nach 


den Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent, wenn sie nach dem 30. Juni 
2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführt werden. Eine andere umsatzsteuerrechtli-
che Behandlung kommt nur in Betracht, soweit Werklieferungen und Werkleistungen 
wirtschaftlich teilbar sind und in Teilleistungen erbracht werden (vgl. Rzn. 21 und 22). 


 


3.2.2 Ausführung und Abrechnung von Teilleistungen 


 
21 Teilleistungen sind wirtschaftlich abgrenzbare Teile einheitlicher Leistungen (z. B. 


Werklieferungen und Werkleistungen), für die das Entgelt gesondert vereinbart wird 
und die demnach statt der einheitlichen Gesamtleistung geschuldet werden. Für die 
Anerkennung und Abgrenzung von Teilleistungen vgl. Abschnitt 13.4 UStAE. Auf 
Teilleistungen, die vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden, sind die bis zum 30. Juni 
2020 geltenden Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Nach 
dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Teilleistungen sind den 
befristet geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu unterwerfen. 


 
22 Vor dem 1. Juli 2020 erbrachte Teilleistungen liegen vor, wenn folgende Vorausset-


zungen erfüllt sind: 
 







 
Seite 13  1. Es muss sich um einen wirtschaftlich abgrenzbaren Teil einer Werklieferung oder 


Werkleistung handeln. 
 
2. Der Leistungsteil muss, wenn er Teil einer Werklieferung ist, vor dem 1. Juli 2020 


abgenommen worden sein; ist er Teil einer Werkleistung, muss er vor dem 1. Juli 
2020 vollendet oder beendet worden sein. 


 
3. Vor dem 1. Juli 2020 muss vereinbart worden sein, dass für Teile einer Werkliefe-


rung oder Werkleistung entsprechende Teilentgelte zu zahlen sind. Sind für Teile 
einer Werklieferung oder Werkleistung zunächst keine Teilentgelte gesondert ver-
einbart worden, muss die vertragliche Vereinbarung vor dem 1. Juli 2020 entspre-
chend geändert werden. 


 
4. Das Teilentgelt muss gesondert abgerechnet werden. 
 
Sind über Dauerleistungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
begonnen haben und nach dem 31. Dezember 2020 enden, schon Rechnungen erteilt 
worden, in denen das Gesamtentgelt oder der Gesamtpreis und die insgesamt mit den 
ab dem 1. Juli 2020 und vor dem 1. Januar 2021 anzuwendenden Umsatzsteuersätzen 
berechnete Umsatzsteuer angegeben worden sind, können sie vor dem 1. Januar 2021 
entsprechend berichtigt werden. 


 


3.3 Dauerleistungen 
 


3.3.1 Grundsätzliches 


 
23 Auswirkungen hat die Absenkung der Umsatzsteuersätze insbesondere für Leistungen, 


die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (Dauerleistungen), sofern der Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens der Umsatzsteuersatzänderung in den für die Leistung ver-
einbarten Zeitraum fällt. Bei den Dauerleistungen kann es sich sowohl um sonstige 
Leistungen (z. B. Vermietungen, Leasing, Wartungen, Überwachungen, laufende 
Finanz- und Lohnbuchführung) als auch um die Gesamtheit mehrerer Lieferungen 
(z. B. von Baumaterial) handeln. Für Dauerleistungen werden unterschiedliche Zeit-
räume (z. B. ½ Jahr, 1 Jahr, 1 Kalenderjahr, 5 Jahre) oder keine zeitliche Begrenzung 
vereinbart. 
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24 Dauerleistungen werden ausgeführt: 
 


1. im Falle einer sonstigen Leistung an dem Tag, an dem der vereinbarte Leistungs-
zeitraum endet (Abschnitt 13.1 Abs. 3 UStAE), 


 
2. im Falle wiederkehrender Lieferungen - ausgenommen Lieferungen von elektri-


schem Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Kälte und Wärme (vgl. Rz. 35) - am Tag 
jeder einzelnen Lieferung (Abschnitt 13.1 Abs. 2 UStAE). 


 
Auf Dauerleistungen, die hiernach vor dem 1. Juli 2020 erbracht werden und die der 
Umsatzbesteuerung unterliegen, sind die bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteu-
ersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzuwenden. Nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 ausgeführte Dauerleistungen sind der Besteuerung nach den 
Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 5 Prozent zu unterwerfen. Bei der Abrech-
nung von Nebenleistungen, für die ein anderer Abrechnungszeitraum als für die 
Hauptleistung vereinbart ist, richtet sich die Anwendung des zutreffenden Umsatz-
steuersatzes nach dem Zeitpunkt der Ausführung der jeweiligen Hauptleistung (z. B. 
monatlicher Zins für eine steuerpflichtige Vermietung mit monatlichem Abschlag für 
die Nebenleistungen und jährlicher Abrechnung der Nebenleistungen). 
 
Verträge über Dauerleistungen, die als Rechnung anzusehen sind (Abschnitt 14.1 
Abs. 2 UStAE), sind an die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 gel-
tenden Umsatzsteuersätze anzupassen. Auf die Regelung des § 31 Abs. 1 UStDV wird 
hingewiesen. Daher reicht es aus, einen Vertrag durch ergänzende Unterlagen anzu-
passen, die unter Bezug auf den Vertrag alle erforderlichen Informationen zum Entgelt 
und Steuersatz für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 enthal-
ten. Ein in Folge der Absenkung des Umsatzsteuersatzes angepasster Vertrag muss für 
Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UStG alle nach § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen Pflichtangaben enthalten.  


 


3.3.2 Ausführung und Abrechnung von Teilleistungen 


 
25 Wird eine Dauerleistung nicht insgesamt für den vereinbarten Leistungszeitraum, son-


dern für kürzere Zeitabschnitte (z. B. Vierteljahr, Kalendermonat) abgerechnet, liegen 
insoweit Teilleistungen im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 3 UStG vor. 
Dies gilt ebenso für unbefristete Dauerleistungen, soweit diese für bestimmte Zeitab-
schnitte abgerechnet werden. Teilleistungen sind auch dann anzuerkennen, wenn in 
einer Rechnung neben dem Gesamtentgelt der auf einen kürzeren Leistungsabschnitt 
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bleibt, das Gesamtentgelt oder die Teilentgelte zu entrichten. Die Anwendung des 
zutreffenden Umsatzsteuersatzes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Ausführung der 
jeweiligen Teilleistung, für den die gleichen Grundsätze gelten wie für den Zeitpunkt 
der Dauerleistung selbst (vgl. Rz. 24). 


 
26 Wird bei einer Dauerleistung z. B. für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 


31. Dezember 2020 vor dem 1. Juli 2020 ein kürzerer Abrechnungszeitraum (z. B. 
Kalendervierteljahr) als früher vereinbart, sind umsatzsteuerrechtlich entsprechende 
Teilleistungen anzuerkennen. Als Vereinbarung eines kürzeren Abrechnungszeitraums 
ist es insbesondere auch anzusehen, wenn in einer vor dem 1. Juli 2020 erteilten Rech-
nung das Entgelt oder der Preis für diesen Abrechnungszeitraum - ggf. neben dem 
Gesamtentgelt oder -preis - angegeben wird.  


 


3.4 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


3.4.1 Entgeltminderungen und -erhöhungen (allgemein) 


 
27 Tritt nach dem 30. Juni 2020 eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrundla-


ge für einen vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG oder für einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen 
Erwerb im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG ein (z. B. durch Skonto, Rabatt oder einen 
sonstigen Preisnachlass oder durch Nachberechnung), hat der Unternehmer, der diesen 
Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag nach § 17 Abs. 1 Satz 1 
UStG zu berichtigen. In Fällen der Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers nach § 13b UStG hat der Leistungsempfänger die Berichtigung des 
Steuerbetrages vorzunehmen. Dabei ist sowohl im Falle der Besteuerung nach verein-
barten Entgelten als auch im Falle der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten der 
bis zum 30. Juni 2020 geltende Umsatzsteuersatz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzu-
wenden. Das Gleiche gilt für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs. 


 
28 Eine Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG scheidet aus, soweit sich die Entgelte 


für nichtsteuerbare und steuerfreie Umsätze nachträglich ändern. Führt der Unterneh-
mer Umsätze aus, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, ist bei einer nachträgli-
chen Änderung der Bemessungsgrundlage die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuer-
satz zu berichtigen, der auf den jeweils zugrundeliegenden Umsatz anzuwenden war. 
Dies kann in der Praxis einen unangemessenen Arbeitsaufwand erfordern. Zur Verein-
fachung wird deshalb zugelassen, nachträgliche Änderungen der Bemessungsgrundla-
gen für die vor dem 1. Juli 2020 ausgeführten Umsätze nach dem Verhältnis zwischen 
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den steuerfreien und nichtsteuerbaren Umsätzen des Voranmeldungszeitraums aufzu-
teilen, in dem die Änderungen der Bemessungsgrundlagen tatsächlich eingetreten sind 
(vgl. auch Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE). Entsprechendes gilt für die Berich-
tigung des Vorsteuerabzugs. 


 


3.4.2 Einlösen von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen 


 
29 Vergütet ein Unternehmer von ihm ausgegebene Preisnachlass- und Preiserstattungs-


gutscheine, die einen Endabnehmer in die Lage versetzen, Leistungen um den Nenn-
wert des Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheins verbilligt zu erwerben, kann 
dies grundsätzlich zur Minderung der Bemessungsgrundlage beim Unternehmer füh-
ren (vgl. Abschnitt 17.2 Abs. 4 UStAE). Sofern eine Entgeltminderung für eine steu-
erpflichtige Leistung vorliegt, hat der Unternehmer die dafür geschuldete Umsatzsteu-
er nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Der Umsatzsteuersatz ergibt sich aus der 
Lieferung, für die der Preisnachlass- und Preiserstattungsgutschein eingelöst worden 
ist (Abschnitt 17.2 Abs. 4 UStAE). Die dazu erforderliche Aufteilung der Einlösungs-
beträge auf die vor dem 1. Juli 2020 und die nach dem 30. Juni 2020 ausgeführten 
Umsätze bereitet in der Praxis erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Deshalb wird zuge-
lassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 


 
 Erstattet der Unternehmer die von ihm ausgegebenen Preisnachlass- und Preiserstat-


tungsgutscheine in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. August 2020, ist die Umsatz-
steuer mit den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 19 Prozent zu 
berichtigen. Bei der Erstattung von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen 
nach dem 31. August 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ist die Umsatzsteuer mit dem 
ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Umsatzsteuersatz von 16 Prozent bzw. 5 Pro-
zent zu berichtigen. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt die-
se Vereinfachung entsprechend. 


 
 Wird in diesen Fällen ein anderer Unternehmer durch die Änderung der Bemessungs-


grundlage wirtschaftlich begünstigt, hat dieser Unternehmer seinen Vorsteuerabzug zu 
berichtigen (§ 17 Abs. 1 Satz 4 UStG). Die vorgenannte Vereinfachungsregel gilt inso-
weit nicht. 


 
Die zur erleichterten Trennung nachträglicher Entgeltminderungen getroffenen Rege-
lungen in Abschnitt 22.6 Abs. 20 und 21 UStAE (vgl. auch Rz. 28) bleiben hiervon 
unberührt. 
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30 Die umsatzsteuerrechtliche Würdigung von Gutscheinen wurde mit Wirkung zum 


1. Januar 2019 grundlegend neu geregelt. Bei Einzweckgutscheinen i. S. d. § 3 Abs. 13 
und 14 UStG ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Besteuerung der Leistungsfiktion 
und damit die Bestimmung des zutreffenden Umsatzsteuersatzes die Gutscheinausgabe 
des ausgebenden Unternehmers an den Kunden. Folglich sind die Verhältnisse zum 
Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins entscheidend. Ändern sich die Verhältnisse im 
Nachhinein, ist dies irrelevant. Die spätere Gutscheineinlösung ist für die umsatzsteu-
erliche Würdigung nicht mehr relevant, da diese nicht als unabhängiger Umsatz gilt. 
Sollte bei Einlösung des Einzweck-Gutscheins jedoch eine Zuzahlung durch den Gut-
scheininhaber erfolgen, so ist die bislang noch nicht versteuerte Differenz nach den 
zum Zeitpunkt der Gutscheineinlösung geltenden Umsatzsteuersätzen zu versteuern. 


3.4.4. Erstattung von Pfandbeträgen 


 
31 Nimmt ein Unternehmer Leergut zurück und erstattet einen dafür gezahlten Pfandbe-


trag, liegt eine Entgeltminderung vor. Der Unternehmer hat die geschuldete Umsatz-
steuer nach § 17 Abs. 1 UStG zu berichtigen. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten 
wird zugelassen, die Steuerberichtigung nachfolgendem vereinfachten Verfahren vor-
zunehmen: 


 
 Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 


30. September 2020, ist die Umsatzsteuer, soweit die zugrundeliegenden Umsätze dem 
allgemeinen Steuersatz unterliegen, nach dem bis zum 30. Juni 2020 geltenden allge-
meinen Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Pfandbeträ-
gen nach dem 30. September 2020 ist die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Juli 2020 gel-
tenden allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen. Bei dem Dreimonats-
zeitraum wird davon ausgegangen, dass der Bestand an Warenumschließungen sich 
viermal jährlich umschlägt. Bei kürzeren oder längeren Umschlagzeiträumen ist der 
Zeitraum, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz von 19 Prozent zu 
berücksichtigen sind, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei der durch-
schnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen Unternehmer und Finanzamt 
zu ermitteln ist. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt diese 
Vereinfachung entsprechend. 
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3.4.5 Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 


 
32 Die Absenkung der Umsatzsteuersätze zum 1. Juli 2020 ist bei der Berichtigung der 


Steuer- und Vorsteuerbeträge nach § 17 Abs. 1 UStG ebenfalls zu berücksichtigen, 
wenn die Entgelte für die in einem Jahreszeitraum ausgeführten Leistungen gemein-
sam (z. B. durch Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte und dergleichen) 
gemindert werden und dieser Jahreszeitraum vor dem 1. Juli 2020 begonnen hat und 
nach dem 30. Juni 2020 endet (z. B. vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020). 
Soweit die gemeinsamen Entgeltminderungen für die bis zum 30. Juni 2020 ausge-
führten Umsätze gewährt werden, sind folglich bei der Anwendung des § 17 Abs. 1 
UStG die Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zugrunde zu legen. Auf 
den Anteil der gemeinsamen Entgeltminderungen, der auf die Umsätze nach dem 
30. Juni 2020 (z. B. vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020) entfällt, sind auch 
für die Steuer- und Vorsteuerberichtigung die Umsatzsteuersätze von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent anzuwenden. Der Unternehmer hat nach § 17 Abs. 4 UStG den betreffenden 
Leistungsempfängern einen Beleg zu erteilen, aus dem hervorgeht, wie sich die 
gemeinsamen Entgeltminderungen auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen entspre-
chend der anzuwendenden Steuersätze verteilen. 


 
 Zur Vereinfachung kann bei der Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen wie 


folgt verfahren werden: 
 


1. Der Unternehmer ermittelt das Verhältnis zwischen seinen steuerpflichtigen 
Umsätzen der anteiligen Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Juli 2020. 
Er teilt nach diesem Verhältnis die gemeinsamen Entgeltminderungen auf, die er 
den einzelnen Leistungsempfängern für den über den 1. Juli 2020 hinausreichenden 
Jahreszeitraum gewährt. 
 


2. Unterliegen die Umsätze des Unternehmers teils dem allgemeinen, teils dem ermä-
ßigten Steuersatz, wird das Verhältnis zwischen den nichtbegünstigten und den 
begünstigten Umsätzen entweder für den über den 30. Juni 2020 hinausreichenden 
Jahreszeitraum insgesamt oder für die beiden anteiligen Zeiträume gesondert ermit-
telt. Der Unternehmer verteilt die den einzelnen Leistungsempfängern gewährten 
gemeinsamen Entgeltminderungen nach diesem Umsatzverhältnis auf die verschie-
denen Steuersätze. 
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(Januar bis Juni) mit 7 Prozent bzw. 19 Prozent und zu 50 Prozent (Juli bis Dezem-
ber) mit 5 Prozent bzw. 16 Prozent berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann 
die zugrundeliegenden Umsätze ausgeführt wurden. 


 
 Der Leistungsempfänger hat bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs von der Auftei-


lung der gemeinsamen Entgeltminderungen auf die verschiedenen Steuersätze auszu-
gehen, die der Unternehmer vorgenommen und in dem nach § 17 Abs. 4 UStG zu 
erteilenden Beleg angegeben hat. 


 
33 Es ist außerdem nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmer von einer Aufteilung der 


gemeinsamen Entgeltminderungen absieht und der Steuerberichtigung nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 UStG ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zugrunde 
legt. Der Leistungsempfänger muss dann bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG entsprechend verfahren. 


 


3.5 Besteuerung von Telekommunikationsleistungen 


 
34 Telekommunikationsleistungen (z. B. Telefondienstleistungen) sind den Dauerleistun-


gen zuzurechnen, sofern sie auf Verträgen beruhen, die auf unbestimmte Zeit oder für 
eine Mindestzeit (meist zwischen sechs und 24 Monaten) abgeschlossen werden und 
periodische Abrechnungszeiträume vorsehen. Nach Rz. 25 sind in diesen Fällen Teil-
leistungen anzuerkennen, die am Ende des vereinbarten Abrechnungszeitraums als 
erbracht gelten. Fällt der 1. Juli 2020 in den vereinbarten Abrechnungszeitraum, ist es 
auch nicht zu beanstanden, wenn einmalig ein zusätzlicher Abrechnungszeitraum ein-
gerichtet wird, der am 30. Juni 2020 endet.  


 


3.6 Besteuerung von Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferungen sowie von 
Abwasserbeseitigung 


 
35 Die Lieferungen bzw. sonstigen Leistungen von Strom, Gas, Wasser, Abwasserbesei-


tigung (soweit nicht hoheitlich organisiert), Kälte und Wärme durch Versorgungsun-
ternehmen an Kunden werden nach Ablesezeiträumen (z. B. vierteljährlich) abgerech-
net. Sofern die Ablesezeiträume zu einem Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 enden, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Ablese-
zeitraums den ab 1. Juli 2020 geltenden Umsatzsteuersätzen von 16 Prozent bzw. 
5 Prozent zu unterwerfen. Soweit Ablesezeiträume nach dem 31. Dezember 2020 
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steuersätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent zu unterwerfen. Werden nach dem 
30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Lieferungen gesondert abge-
rechnet, gelten die Sätze 2 und 3 für die verkürzten Abrechnungszeiträume entspre-
chend. Umsatzsteuerrechtlich bestehen keine Bedenken dagegen, diese gesonderten 
Abrechnungen bei Kunden in der Weise vorzunehmen, dass die Ergebnisse der Able-
sezeiträume, die regulär nach dem 30. Juni 2020 und/oder vor dem 1. Januar 2021 
enden, im Verhältnis der Tage vor und ab dem 1. Juli 2020 aufgeteilt werden. Für 
Ablesezeiträume, die regulär nach dem 31. Dezember 2020 enden, können die geson-
derten Abrechnungen im Verhältnis der Tage vor und ab dem 1. Januar 2021 vorge-
nommen werden. Ist der Ablesezeitraum länger als drei Monate, hat das Versorgungs-
unternehmen bei der Aufteilung grundsätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit 
die Verbrauchsunterschiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag entsprechend 
berücksichtigt werden. Soweit wesentliche Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, 
kann auf die Gewichtung verzichtet werden. 


 
36 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten können die Finanzämter auf Antrag 


ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren für solche Versorgungsunternehmen zulas-
sen, die bei ihren Kunden ein manuelles direktes Inkassoverfahren anwenden. Sofern 
in diesem Inkassoverfahren bei Kunden mit gleichen Ablesezeiträumen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume unterschiedlich 
um den 1. Juli 2020 verteilen, kann zum Ausgleich der unterschiedlichen Ablesezeit-
punkte für die letzte Ablesung vor dem 1. Juli 2020 ein mittlerer Ablesezeitpunkt 
gebildet werden. 


 
37 Die Rechnungen an die Kunden sind nach den entsprechend den vorstehenden 


Grundsätzen ermittelten Ergebnissen auszustellen. Spätere Entgeltberichtigungen 
sowie Änderungen der nach den vorstehenden Grundsätzen vorgenommenen Auftei-
lung der Lieferungen sind umsatzsteuerlich entsprechend zu berücksichtigen. 


 
 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, wenn 


Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern dementsprechend 
Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent bzw. 7 Prozent abgeführt und erst in der Endab-
rechnung nach den vorstehenden Grundsätzen zutreffend abgerechnet wird. Aus Bil-
ligkeitsgründen wird es nicht beanstandet, wenn vorsteuerabzugsberechtigte Kunden 
aus den Abschlagsrechnungen einen Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 
19 Prozent bzw. 7 Prozent geltend machen und der Vorsteuerabzug für die gesamte 
Leistung erst auf der Grundlage der vorstehenden Endabrechnung in analoger Anwen-
dung der Rz. 8 auf den zulässigen Wert korrigiert wird. 
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3.7 Besteuerung von Personenbeförderungen 


 


3.7.1 Personenbeförderungen im Schienenbahnverkehr, im Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen und im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen 


 
38 Auf die Einnahmen aus den Verkäufen von Einzelfahrscheinen und Zeitkarten, die bis 


zum Ablauf des letzten Betriebstags des Monats Juni 2020 gültig sind (der Betriebstag 
30. Juni 2020 endet vielfach erst nach 24 Uhr), können noch die bis zum 30. Juni 2020 
geltende Umsatzsteuersätze von 19 Prozent bzw. 7 Prozent angewandt werden.  


 
39 Vor dem 1. Juli 2020 erzielte Einnahmen aus Verkäufen von Fahrausweisen für 


Beförderungsleistungen können, sofern die Gültigkeitsdauer der Fahrausweise über 
den 30. Juni 2020 hinausreicht, im Schätzungswege auf die vor dem 1. Juli 2020 und 
die nach dem 30. Juni 2020 erbrachten Leistungen aufgeteilt werden. 


 
40 Die Regelungen des BMF-Schreibens vom 21. Januar 2020 (BStBl I S. 197) gelten 


entsprechend. 
 


3.7.2 Personenbeförderungen mit Taxen und im Mietwagenverkehr 


 
41 Taxi- und Mietwagenunternehmer können die Einnahmen für Beförderungen aus der 


Nachtschicht vom 30. Juni 2020 auf den 1. Juli 2020 den ab dem 1. Juli 2020 gelten-
den Umsatzsteuersätzen unterwerfen. Dies gilt nicht, soweit Rechnungen ausgestellt 
werden, in denen die Umsatzsteuer in Höhe der bis zum 30. Juni 2020 geltenden 
Umsatzsteuersätze ausgewiesen wird. 


 


3.8 Besteuerung der Umsätze von Handelsvertretern 


 
42 Die Leistung des Handelsvertreters unterliegt, sofern sich die Entgeltsvereinbarung 


nach den §§ 87 ff HGB richtet, dem ab 1. Juli 2020 geltenden allgemeinen Umsatz-
steuersatz von 16 Prozent, wenn der vertretene Unternehmer (Auftraggeber) die Liefe-
rung oder sonstige Leistung an den Kunden nach dem 30. Juni 2020 ausgeführt hat. 
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3.9 Besteuerung der Umsätze von Handelsmaklern 


 
43 Die Leistung des Handelsmaklers wird im Zeitpunkt der Erteilung der Schlussnote 


(§ 94 HGB) ausgeführt. Wird die Schlussnote nach dem 30. Juni 2020 erteilt, ist auf 
die Vermittlungsleistung der ab 1. Juli 2020 geltende allgemeine Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent anzuwenden. 


 


3.10 Besteuerung der Umsätze im Gastgewerbe beim Übergang zu den abgesenkten 
Umsatzsteuersätzen 


 
44 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird zugelassen, dass auf Bewir-


tungsleistungen (z. B. Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und 
Stelle, Tabakwarenlieferungen usw.) in der Nacht vom 30. Juni 2020 auf den 1. Juli 
2020 in Gaststätten, Hotels, Clubhäusern, Würstchenständen und ähnlichen Betrieben 
die ab dem 1. Juli 2020 geltende Umsatzsteuersätze von 5 bzw. 16 Prozent angewandt 
werden. Dies gilt nicht für die Beherbergungen und die damit zusammenhängenden 
Leistungen. 


 


3.11 Umtausch von Gegenständen 


 
45 Beim Umtausch eines Gegenstands wird die ursprüngliche Lieferung rückgängig 


gemacht. An ihre Stelle tritt eine neue Lieferung. Wird ein vor dem 1. Juli 2020 gelie-
ferter Gegenstand nach diesem Stichtag aber vor dem 1. Januar 2021 umgetauscht, ist 
auf die Lieferung des Ersatzgegenstands der ab 1. Juli 2020 geltende Umsatzsteuersatz 
von 16 Prozent bzw. 5 Prozent anzuwenden. 


 
3.12 Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 
 
46 Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 


1. August 2020 an einen anderen Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung 
den vor dem 1. Juli 2020 geltenden Steuersatz (19 Prozent anstelle von 16 Prozent 
bzw. 7 Prozent anstelle von 5 Prozent) ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abge-
führt, wird es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in 
den Rechnungen den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerab-
zug berechtigten Leistungsempfänger wird aus Gründen der Praktikabilität aus derarti-
gen i.S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtigen Rechnungen auch für die nach dem 
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tung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des ausgewiesenen Steuersatzes gewährt. Für 
Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet, gilt 
dies entsprechend für die vom Leistungsempfänger berechnete Steuer. 


 
4. Anhebung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 
 
47 Die vorgenannten Regelungen gelten entsprechend, sofern im Folgenden keine abwei-


chenden Regelungen getroffen wurden, für die Anhebung der Umsatzsteuersätze von 
16 Prozent auf 19 Prozent und von 5 Prozent auf 7 Prozent zum 1. Januar 2021.  


 
48 Behandlung bei der Istversteuerung 


 
Nach § 27 Abs. 1 Satz 3 UStG ist die für die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten 
Entgelte und Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für den Voranmeldungs-
zeitraum zu berechnen und zu entrichten, in dem die Leistung bzw. Teilleistung ausge-
führt wird. Darüber hinaus wird zur Vereinfachung zugelassen, dass die für die vor 
dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete weitere Umsatzsteuer für 
den Voranmeldungszeitraum berechnet und entrichtet wird, in dem das restliche Ent-
gelt vereinnahmt wird. Vereinnahmt der Unternehmer das restliche Entgelt nach dem 
31. Dezember 2020 in mehreren Teilbeträgen, kann er die Umsatzsteuer, soweit sie 
noch auf die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte entfällt, für den 
Voranmeldungszeitraum berechnen und entrichten, in dem der letzte Teilbetrag ver-
einnahmt wird. 
 


49 Einlösen von Preisnachlass- und Preiserstattungsgutscheinen 
 
Rz. 29 gilt für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 entsprechend. 
Die dazu erforderliche Aufteilung der Einlösungsbeträge auf die vor dem 1. Januar 
2021 und die nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführten Umsätze bereitet in der Pra-
xis erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Deshalb wird zugelassen, die Steuerberichti-
gung nach nachfolgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 
 
Erstattet der Unternehmer die von ihm ausgegebenen Preisnachlass- und Preiserstat-
tungsgutscheine in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021, ist die 
Umsatzsteuer nach dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Steuersatz von 16 Pro-
zent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Gutscheinen nach dem 28. Februar 2021 ist 
die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Januar 2021 geltenden allgemeinen Steuersatz von 
19 Prozent zu berichtigen. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, 
gilt diese Vereinfachung entsprechend. 







 
Seite 24   


50 Erstattung von Pfandbeträgen 
 
Rz. 31 gilt für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 1. Januar 2021 entsprechend. 
Zur Vermeidung von Schwierigkeiten wird zugelassen, die Steuerberichtigung nach 
folgendem vereinfachten Verfahren vorzunehmen: 
 
Erstattet der Unternehmer Pfandbeträge in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. März 2021, ist die Umsatzsteuer nach dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden 
allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu berichtigen. Bei der Erstattung von Pfand-
beträgen nach dem 31. März 2021 ist die Umsatzsteuer nach dem ab 1. Januar 2021 
geltenden allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zu berichtigen. Bei dem Dreimonats-
zeitraum wird davon ausgegangen, dass der Bestand an Warenumschließungen sich 
viermal jährlich umschlägt. Bei kürzeren oder längeren Umschlagzeiträumen ist der 
Zeitraum, in dem die Entgeltminderungen noch mit dem Steuersatz von 16 Prozent zu 
berücksichtigen ist, entsprechend zu kürzen oder zu verlängern, wobei der durch-
schnittliche Umschlagszeitraum im Benehmen zwischen Unternehmer und Finanzamt 
zu ermitteln ist. Für Umsätze, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, gilt diese 
Vereinfachung entsprechend. 
 


 
51 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Abrechnung von Teilentgelten, 


die vor dem 1. Januar 2021 für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Leis-
tungen vereinnahmt werden 
 
Für steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 
ausgeführt werden und für die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
Anzahlungsrechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt werden, ist die Umsatz-
steuer in der Anzahlungsrechnung über das Teilentgelt mit dem Umsatzsteuersatz von 
16 Prozent bzw. 5 Prozent zu berechnen. Einer Berichtigung des Steuerausweises in 
diesen Rechnungen bedarf es nicht, wenn in einer Schlussrechnung die Umsatzsteuer 
für die gesamte Leistung oder Teilleistung nach dem ab dem 1. Januar 2021 geltenden 
Steuersatz von 7 Prozent bzw. 19 Prozent ausgewiesen wird oder in einer Schlussrech-
nung die für die vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte geschuldete wei-
tere Umsatzsteuer (zwei Prozentpunkte beim ermäßigten Steuersatz, drei Prozentpunk-
te beim regulären Steuersatz) zusätzlich angegeben wird (vgl. Rz. 12). Die weitere 
Umsatzsteuer, die auf die im Voraus vereinnahmten Teilentgelte entfällt, ist grundsätz-
lich für den Voranmeldungszeitraum anzumelden und zu entrichten, in dem die Leis-
tung oder Teilleistung erbracht wird (vgl. Rz. 6). Der Vorsteuerabzug kann insoweit 
vom Leistungsempfänger beansprucht werden, sobald die Leistung ausgeführt ist und 







 
Seite 25  die Schlussrechnung vorliegt. Wird der Steuerausweis in den Rechnungen, die über die 


vor dem 1. Januar 2021 vereinnahmten Teilentgelte ausgestellt worden sind, nach dem 
31. Dezember 2020 wegen der Anhebung der Umsatzsteuersätze berichtigt, sind die 
Berichtigungen der für die Teilentgelte geschuldeten Umsatzsteuer und ggf. des Vor-
steuerabzugs für den Voranmeldungszeitraum vorzunehmen, in dem der Unternehmer 
den Steuerausweis berichtigt. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Unternehmer 
zugleich mit der Berichtigung des Steuerausweises einen Ausgleichsanspruch nach 
§ 29 Abs. 2 UStG geltend macht und den Umsatzsteuermehrbetrag nachberechnet. In 
diesem Falle bedarf es einer weiteren Berichtigung der Umsatzsteuerberechnung und 
des Vorsteuerabzugs, wenn der nachberechnete Betrag nicht im Voranmeldungszeit-
raum der Steuerausweisberichtigung, sondern später gezahlt wird. 
 
Die Ausführungen unter Rz. 9 gelten entsprechend. 
 


52 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei der Erteilung von Vorausrechnun-
gen für nach dem 31. Dezember 2020 ausgeführte Leistungen 
 
Keine Entgeltsvereinnahmung vor dem 1. Januar 2021 
Die Ausführungen unter Rz. 10 gelten entsprechend für Vorausrechnungen, die vor 
dem 1. Januar 2021 erteilt werden und bei denen die Leistung nach dem 31. Dezember 
2020 erbracht wird, wobei in diesen Fällen die Umsatzsteuer nach den Umsatzsteuer-
sätzen von 19 Prozent bzw. 7 Prozent anzugeben ist. 
 
Umsatzsteuerberechnung und Berechnung der Bemessungsgrundlagen und Ent-
geltminderungen 
Für die Anhebung der Umsatzsteuersätze gelten ab dem 1. Januar 2021 für den Regel-
steuersatz von 19 Prozent der  
 


Divisor 1,19 
 
und für den ermäßigten Steuersatz der  
 


Divisor 1,07. 
 
53 Änderungen der Bemessungsgrundlagen 


Tritt eine Minderung oder Erhöhung der Bemessungsgrundlage für einen vor dem 
1. Januar 2021 ausgeführten steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG, für einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 5 UStG oder für einen steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 13b UStG 
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rechnung), gelten die Rz. 27 und 28 für die Erhöhung der Umsatzsteuersätze zum 
1. Januar 2021 entsprechend. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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BETREFF  Muster der Vordrucke im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -


Vorauszahlungsverfahren für das Kalenderjahr 2020 
   


   BEZUG  BMF-Schreiben vom 30. September 2019 
- III C 3 - S 7344/19/10001 :001 (2019/0848734) - (BStBl I Seite 990) 
und vom 17. Dezember 2019 
- III C 3 - S 7344/19/10001 :001 (2019/1087371) - (BStBl 2020 I Seite 94) 


   ANLAGEN  1 
   GZ  III C 3 - S 7344/19/10001 :001 


DOK  2020/0661925 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Bezugnehmend auf das o. g. BMF-Schreiben vom 30. September 2019, mit dem im Umsatz-
steuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren für die Voranmeldungszeiträume ab 
Januar 2020 die Vordruckmuster USt 1 A (Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020), USt 1 H 
(Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung 2020) und 
USt 1 E (Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020) eingeführt wurden, sowie auf das 
o. g. BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019, mit dem das Vordruckmuster USt 1 E (Anlei-
tung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020) neu bekanntgegeben wurde, gilt Folgendes: 
 
(1) Im Umsatzsteuer-Voranmeldungs- und -Vorauszahlungsverfahren wird für die Voran-
meldungszeiträume ab Juli 2020 das beiliegende Vordruckmuster neu bekannt gegeben: 
 


- USt 1 E Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 
 







 
Seite 2  (2) Durch Artikel 3 Nummer 3 i. V. m. Artikel 12 Absatz 1 des Zweiten Gesetzes zur Umset-


zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2020 
§ 28 Absatz 1 und 2 UStG neu gefasst. Danach gelten für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 ein allgemeiner Steuersatz von 16 % und ein ermäßigter Steuersatz von 
5 %. Auf Grund der Steuersatzänderungen wurden die Erläuterungen in dem Vordruck-
muster USt 1 E angepasst. 
 
(3) Das diesem Schreiben beigefügte Vordruckmuster ersetzt mit Wirkung vom 1. Juli 2020 
das mit o. g. BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019 eingeführte Vordruckmuster USt 1 E 
(Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020). Die Vordruckmuster USt 1 A (Umsatz-
steuer-Voranmeldung 2020) und USt 1 H (Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung 
der Sondervorauszahlung 2020) bleiben unverändert bestehen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 







Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen.
Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen.
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung des Vorjahres sind durch Randstriche gekennzeichnet.


Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung auf elektronischem Weg
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung authentifiziert zu übermitteln (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 UStG i. V. m. § 87a Abs. 6 Satz 1 AO). Für die elektronische authentifizierte Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhal-
ten Sie nach kostenloser Registrierung unter www.elster.de. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. Unter  
www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt finden Sie Programme zur elektronischen Übermittlung. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung 
von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten.


So werden die Vordrucke ausgefüllt:
Bitte tragen Sie aus erfassungstechnischen Gründen die Steuernummer auf jeder Vordruckseite (oben) ein.
Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu erklären haben; nicht benötigte 
Felder lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. Bitte berücksichtigen Sie Entgeltserhöhungen und Entgeltsminderungen bei den 
Bemessungsgrundlagen. Als Bemessungsgrundlagen sind die Entgelte für Umsätze sowie die Anzahlungen einzutragen. Negative Beträge sind 
durch ein Minuszeichen zu kennzeichnen.


Werden Belege (Verträge, Rechnungen usw.) eingereicht, tragen Sie bitte in Zeile 15 eine „1“ ein.


Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge in vollen Euro ein; bei den Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträgen ist dagegen stets 
auch die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. Rechnen Sie Werte in fremder Währung in Euro um.


Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist vom Unternehmer oder dessen Bevollmächtigten zu unterschreiben, sofern sie nicht elektronisch übermittelt wird.


Steuerfreie Lieferungen und sonstige Leistungen 
Zeilen 20 bis 22


Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr.  1 Buchst. b, §  6a 
Abs. 1 UStG) sind in dem Voranmeldungszeitraum zu erklären, in dem 
die Rechnung ausgestellt wird, spätestens jedoch in dem Voranmel
dungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf die Lieferung folgt.


Über die in Zeile 20 einzutragenden Umsätze sind Zusammenfassende 
Meldungen an das BZSt auf elektronischem Weg zu übermitteln. 
Außerdem sind diese Umsätze grundsätzlich dem Statistischen Bun-
desamt monatlich für die Intrahandelsstatistik zu melden. Nähere 
Informationen zur Intrahandelsstatistik erhalten Sie beim Statistischen 
Bundesamt, 65180 Wiesbaden, Telefon 0611 / 75-1 sowie unter      
www.destatis.de.


Über die in den Zeilen 21 und 22 einzutragenden Umsätze ist für 
jede innergemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeugs eine 
Meldung nach der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung 
an das BZSt zu übermitteln.


Nähere Informationen zu den vorgenannten Verfahren erhalten Sie 
beim BZSt (Dienstsitz Saarlouis, 66738 Saarlouis, www.bzst.de, 
Telefon 0228 / 406-0).


Zeile 23


In Zeile 23 sind neben steuerfreien Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 
Buchst. a, § 6 UStG) weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug 
einzutragen, z.B.:


–	 Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§  4 Nr.  1 
Buchst. a, § 7 UStG);


–	 Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 
UStG);


–	 grenzüberschreitende Güterbeförderungen und andere sonstige 
Leistungen nach § 4 Nr. 3 UStG;


–	 Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 5 UStG (z.B. Provisionen im 
Zusammenhang mit Ausfuhrlieferungen);


–	 Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatz
abkommens zum NATO-Truppenstatut, des Ergänzungsabkom
mens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere;


–	 Reiseleistungen, soweit die Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet 
bewirkt werden (§ 25 Abs. 2 UStG).


Zeile 24


Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug sind z.B. Grundstücks
vermietungen nach § 4 Nr. 12 UStG und Umsätze nach § 4 Nr. 14 UStG 
aus der Tätigkeit als Arzt oder aus ähnlicher heilberuflicher Tätigkeit.


Steuerpflichtige Lieferungen und sonstige 
Leistungen
Zeilen 26 bis 28


Es sind die Umsätze und erhaltenen Anzahlungen einzutragen, für 
die die Umsatzsteuer entstanden ist. 


Umsätze, die den bis zum 30.6.2020 geltenden Steuersätzen von 19 % 
oder 7 % unterlegen haben, sind in den Zeilen 26 und 27 zu erklären. 
Einzutragen sind auch Änderungen von Bemessungsgrundlagen  
(§ 17 UStG), insbesondere für Umsätze, die den bis zum 30.6.2020 
geltenden Steuersätzen unterlegen haben.


Vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 wurde der allgemeine Steuersatz 


Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020


USt 1 E - Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2020 - (06.20)


Umsatzsteuer-Voranmeldung


Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass
BZSt = Bundeszentralamt für Steuern UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
GrEStG = Grunderwerbsteuergesetz UStG = Umsatzsteuergesetz
Kj. = Kalenderjahr USt-IdNr. = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer







von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % 
gesenkt. Die geänderten Steuersätze sind auf die ab diesem Zeitpunkt 
bewirkten Umsätze anzuwenden. Diese Umsätze sowie der darauf 
entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag sind insgesamt in der Zeile 
28 einzutragen. Dies gilt auch für Umsätze, für die eine Anzahlung vor 
dem 1.7.2020 vereinnahmt wurde.


Beispiel


Ein Händler hat im Juni 2020 eine Anzahlung von 11 900 EUR
erhalten und die darin enthaltene Steuer (19 %) von 1 900 EUR
an das Finanzamt abgeführt. Bei Lieferung am 20.8.2020 verein-
nahmt der Händler den restlichen Kaufpreis von 46 100 EUR.


Die Lieferung unterliegt dem ab 1.7.2020 geltenden Steuersatz
von 16 %. Somit hat der Händler in Zeile 28 das gesamte Entgelt
von 50 000 EUR und die darauf entfallende Steuer von 8 000 EUR
zu erklären (Berechnung: 11 900 EUR + 46 100 EUR = 58 000 
EUR; 58 000 EUR : 1,16 = 50 000 EUR). Die bereits mit 19 % 
besteuerte Anzahlung ist zu korrigieren, indem der Händler in Zeile 
26 eine negative Bemessungsgrundlage in Höhe von 10 000 EUR 
einträgt. Eine Eintragung in Zeile 62 ist nicht vorzunehmen.


Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), 
die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind. Soweit die sog. 
Mindestbemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 5 UStG) anzuwenden ist, ist 
die hiernach ermittelte Bemessungsgrundlage einzutragen. Die Um-
sätze, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b 
Abs. 5 UStG schuldet, sind nicht hier, sondern in Zeile 39 einzutragen 
(vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 39 und 48 bis 50).


Unentgeltliche Wertabgaben aus dem Unternehmen sind, soweit sie 
in der Abgabe von Gegenständen bestehen, regelmäßig den entgelt-
lichen Lieferungen und, soweit sie in der Abgabe oder Ausführung 
von sonstigen Leistungen bestehen, regelmäßig den entgeltlichen 
sonstigen Leistungen gleichgestellt. Sie umfassen auch unentgeltliche 
Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer.


Es sind auch die Umsätze bei der Lieferung von Gegenständen aus 
einem Umsatzsteuerlager einzutragen, wenn dem liefernden Unter-
nehmer die Auslagerung zuzurechnen ist. In allen anderen Fällen der 
Auslagerung - insbesondere wenn dem Abnehmer die Auslagerung 
zuzurechnen ist - sind die Umsätze in Zeile 63 einzutragen (vgl. Er-
läuterungen zu Zeile 63).


Zeilen 29 bis 30


Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach 
den Durchschnittssätzen des § 24 Abs. 1 UStG versteuern, müssen 
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit 
USt-IdNr. in Zeile 29 eintragen. Diese Lieferungen sind im Rahmen 
Zusammenfassender Meldungen anzugeben sowie zur Intrahan
delsstatistik zu melden (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 20 bis 22).


Bei den in Zeile 30 bezeichneten Umsätzen, für die eine Steuer zu 
entrichten ist, sind die anzuwendenden Durchschnittssätze um die 
Sätze für pauschalierte Vorsteuerbeträge zu vermindern. Für vor dem 
1.7.2020 ausgeführte Umsätze ergibt sich eine Steuer von 8,3 % der 
Bemessungsgrundlage. Für nach dem 30.6.2020 ausgeführte Um-
sätze ergibt sich eine Steuer von 5,3 % der Bemessungsgrundlage.


Land- und Forstwirte, die ihre Umsätze nach den allgemeinen Vor
schriften des UStG versteuern, tragen ihre Umsätze in den Zeilen 20 
bis 28 ein.


Innergemeinschaftliche Erwerbe
Zeilen 32 bis 36


Innergemeinschaftliche Erwerbe sind in dem Besteuerungszeitraum 
zu erklären, in dem die Rechnung ausgestellt wird, spätestens jedoch 
in dem Besteuerungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf den 
Erwerb folgt.


Innergemeinschaftliche Erwerbe zu den bis zum 30.6.2020 geltenden 
Steuersätzen sind in den Zeilen 33 bis 34 einzutragen. Die Steuer-
satzänderungen zum 1.7.2020 gelten auch für innergemeinschaftliche 
Erwerbe. Innergemeinschaftliche Erwerbe zu Steuersätzen ab diesem 
Zeitpunkt und der darauf entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag 
sind insgesamt in der Zeile 35 einzutragen.


Bei neuen Fahrzeugen liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb 


selbst dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem Unternehmer 
geliefert wurde. Werden neue Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-IdNr. 
erworben - insbesondere von „Privatpersonen“ -, sind die Erwerbe 
in der Zeile 36  zu erklären. Dagegen ist der innergemeinschaftliche 
Erwerb durch eine Privatperson oder einen Unternehmer, der das neue 
Fahrzeug für seinen privaten Bereich erworben hat, ausschließlich mit 
Vordruck USt 1 B anzumelden (Fahrzeugeinzelbesteuerung).


Die in den Zeilen 33 bis 35 einzutragenden innergemeinschaftlichen 
Erwerbe sind grundsätzlich im Rahmen der Intrahandelsstatistik zu 
melden (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 20 bis 22).


Ergänzende Angaben zu Umsätzen
Zeile 38


Bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b UStG) 
hat der erste Abnehmer Zeile 38 auszufüllen, wenn für diese Liefe-
rungen der letzte Abnehmer die Steuer schuldet. Einzutragen ist die 
Bemessungsgrundlage (§ 25b Abs. 4 UStG) seiner Lieferungen an 
den letzten Abnehmer.


Die Steuer, die der letzte Abnehmer nach § 25b Abs. 2 UStG für die 
Lieferung des ersten Abnehmers schuldet, ist in Zeile 63 einzutragen 
(vgl. Erläuterungen zu Zeile 63). Zum Vorsteuerabzug für diese Lie-
ferung vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 53 bis 57.


Zeile 39
Einzutragen sind die im Inland ausgeführten steuerpflichtigen Um-
sätze nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG des leistenden Unternehmers, 
für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 5 
UStG schuldet.


Zeile 40


Einzutragen sind die nach § 3a Abs. 2 UStG im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ausgeführten sonstigen Leistungen, für die die 
Steuer in einem anderen Mitgliedstaat von einem dort ansässigen 
Leistungsempfänger geschuldet wird. Über die in Zeile 40 einzutra-
genden sonstigen Leistungen sind Zusammenfassende Meldungen an 
das BZSt auf elektronischem Weg zu übermitteln (vgl. Erläuterungen 
zu den Zeilen 20 bis 22).


Zeile 41


Einzutragen sind die übrigen nicht steuerbaren Umsätze, deren 
Leistungsort nicht im Inland liegt und die steuerbar wären, wenn sie 
im Inland ausgeführt worden wären. Hierzu gehören auch Telekommu-
nikationsleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf 
elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen, die ein im Inland 
ansässiger Unternehmer an Nichtunternehmer mit Sitz, Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausführt; 
ausgenommen sind die Umsätze des § 3a Abs. 5 Satz 3 UStG, die in 
den Zeilen 26 bis 28 einzutragen sind.


Nicht einzutragen sind die Umsätze, die in den Zeilen 38 bis 40 zu 
erklären sind. Ebenfalls nicht anzugeben sind im Inland ausgeführte 
nicht steuerbare Umsätze (z.B. Geschäftsveräußerungen im Gan-
zen, Innenumsätze zwischen Unternehmensteilen). Nicht steuerbare 
Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen sind 
jedoch in der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr einzutragen.


Leistungsempfänger als Steuerschuldner 
(§ 13b UStG)
Zeilen 48 bis 50


Vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen des § 13b Abs. 6 UStG sind 
folgende im Inland steuerpflichtige Umsätze einzutragen, für die 
Unternehmer oder juristische Personen die Steuer als Leistungs-
empfänger schulden:


–	 Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (Zeile 48);


–	 unter das GrEStG fallende Umsätze, insbesondere Lieferungen von 
Grundstücken, für die der leistende Unternehmer nach § 9 Abs. 3 
UStG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 49);


–	 Werklieferungen und die nicht in Zeile 48 einzutragenden sonstigen 
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Zeile 50);


–	 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den 
Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insol-
venzverfahrens (Zeile 50);
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–  Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und sonstigen Lei-
stungen im Zusammenhang mit Grundstücken, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwa-
chungsleistungen, wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer 
ist, der selbst solche Bauleistungen erbringt (Zeile 50);


–	 Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz oder von Elektrizität 
sowie von Wärme oder Kälte durch einen im Ausland ansässigen 
Unternehmer unter den Bedingungen des § 3g UStG (Zeile 50);


–  Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz durch einen im Inland 
ansässigen Unternehmer, wenn der Leistungsempfänger Wieder-
verkäufer von Gas im Sinne des § 3g UStG ist (Zeile 50);


–	 Lieferungen von Elektrizität eines im Inland ansässigen Unterneh-
mers, wenn der liefernde Unternehmer und der Leistungsempfänger 
Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des § 3g UStG sind; nicht 
hierunter fallen Betreiber von Photovoltaikanlagen (Zeile 50);


–	 Übertragung der in § 13b Abs. 2 Nr. 6 UStG bezeichneten sog. 
CO2-Emissions-, Gas- und Elektrizitätszertifikate (Zeile 50);


–	 Lieferungen der in der Anlage 3 zum UStG aufgeführten Gegen-
stände, insbesondere Altmetalle und Schrott (Zeile 50);


–	 Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen, wenn der Leistungs-
empfänger ein Unternehmer ist, der selbst solche Leistungen 
erbringt (Zeile 50);


–	 Lieferungen von Gold in der in § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG bezeichneten 
Art (Zeile 50);


–	 Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern und Spiele-
konsolen sowie von integrierten Schaltkreisen vor Einbau in einen 
zur Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegenstand, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist und die Summe 
der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5 000 EUR beträgt; nach-
trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 
(Zeile 50);


–	 Lieferungen der in der Anlage 4 zum UStG aufgeführten Metalle, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist und die Summe 
der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5 000 EUR beträgt; nach-
trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 
(Zeile 50).


Für die in Zeile 48 einzutragenden Umsätze entsteht die Steuer mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen aus-
geführt worden sind. Die Steuer für die übrigen Umsätze entsteht 
mit Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des 
Kalendermonats, der auf die Ausführung der Leistung folgt. Wird das 
Entgelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung 
oder die Teilleistung ausgeführt worden ist, entsteht insoweit die 
Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt  
oder Teilentgelt vereinnahmt worden ist. Abweichend von diesen 
Grundsätzen entsteht die Steuer bei so genannten Dauerleistungen 
für die unter den ersten beiden Spiegelstrichen aufgeführten sonstigen 
Leistungen spätestens mit Ablauf eines jeden Kalenderjahres, in dem 
sie tatsächlich erbracht werden.
Zum Vorsteuerabzug für die vom Leistungsempfänger geschuldete 
Steuer vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 53 bis 57.


Abziehbare Vorsteuerbeträge
Zeilen 53 bis 57


Abziehbar sind nur die nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz 
geschuldeten Steuerbeträge. Zur Vergütung von ausländischen 
Vorsteuerbeträgen erhalten Sie Informationen beim BZSt (Dienst-
sitz Schwedt, Passower Chaussee 3b, 16303 Schwedt / Oder, 
www.bzst.de, Tel. 0228 / 406-1200).


Es können folgende Vorsteuerbeträge berücksichtigt werden:


–	 Die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unter-
nehmen ausgeführt worden sind, sofern eine Rechnung nach den 
§§ 14, 14a UStG vorliegt (Zeile 53);


–	 die in einer Kleinbetragsrechnung enthaltene Umsatzsteuer, sofern 
eine Rechnung nach § 33 UStDV vorliegt (Zeile 53);
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–	 bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (vgl. Erläuterungen 
zu Zeile 38) die vom letzten Abnehmer nach § 25b Abs. 2 UStG 
geschuldete Umsatzsteuer (Zeile 53);


–	 die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, dem die Ausla-
gerung aus einem Umsatzsteuerlager zuzurechnen ist; vgl. Erläu-
terungen zu Zeile 63 (Zeile 53);


–	 die Umsatzsteuer für im Inland nach § 3d Satz 1 UStG bewirkte 
innergemeinschaftliche Erwerbe (Zeile 54);


–	 die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für das 
Unternehmen  nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG eingeführt worden sind 
(Zeile 55);


–	 die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 1 und 2 
UStG, die der Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet 
(vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 48 bis 50), wenn die Leistungen 
für sein Unternehmen ausgeführt worden sind (Zeile 56);


–	 nach Durchschnittssätzen (§  23 UStG) ermittelte Beträge bei 
Unternehmern, deren Umsatz im Sinne des § 69 Abs. 2 UStDV in 
den einzelnen in der Anlage der UStDV bezeichneten Berufs- und 
Gewerbezweigen im vorangegangenen Kj. 61 356 EUR nicht über-
stiegen hat, und die nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und 
auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse 
zu machen (Zeile 57);


–	 nach einem Durchschnittssatz (§ 23a UStG) ermittelte Beträge bei 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 
im Sinne des § 5 Abs.  1 Nr.  9 Körperschaftsteuergesetz, deren 
steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme der Einfuhr und des inner
gemeinschaftlichen Erwerbs, im vorangegangenen Kj. 35 000 EUR 
nicht überstiegen hat und die nicht verpflichtet sind, Bücher zu 
führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig 
Abschlüsse zu machen (Zeile 57).


Vorsteuerbeträge, die auf Entgeltserhöhungen und Entgeltsmin
derungen entfallen, sowie herabgesetzte, erlassene oder erstattete 
Einfuhrumsatzsteuer sind zu berücksichtigen.
Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer zu we-
niger als 10 % für sein Unternehmen nutzt, ist generell nicht möglich 
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).
Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung eines einheitlichen Gegen- 
stands, der sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch 
genutzt wird, vgl. Abschnitt 15.2c  Abs. 2 und Abschnitt 15.6a UStAE.


Zeile 58


Der Vorsteuerabzug ist nach Maßgabe des § 15a UStG i.V.m. § 44 
UStDV zu berichtigen.
Handelt es sich bei den Berichtigungsbeträgen um zurückzuzahlende 
Vorsteuerbeträge, ist dem Betrag ein Minuszeichen voranzustellen.


Beispiel


Der Unternehmer hat im Kj. 2017 ein Bürogebäude errichtet, das 
er ab 1.12.2017 zur Hälfte steuerpflichtig und zur Hälfte steuerfrei 
vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer 
von 60 000 EUR hat er in Höhe von 30 000 EUR abgezogen. Am 
2.7.2020 wird das gesamte Gebäude steuerfrei veräußert. Die 
steuerfreie Veräußerung führt zu einer Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs in Höhe von 22 250 EUR. Dieser Betrag ist mit einem 
Minuszeichen versehen in Zeile 58 einzutragen.


Berechnung: 30 000 EUR Vorsteuer : 120 Monate Berichtigungs-
zeitraum = 250 EUR monatliche Berichtigung x 89 Monate restlicher 
Berichtigungszeitraum (Juli 2020 bis November 2027) = 22 250 EUR.


Zeile 59


Fahrzeuglieferer im Sinne des § 2a UStG und Kleinunternehmer im 
Sinne des § 19 Abs. 1 UStG können die auf die Anschaffung (Lieferung, 
Einfuhr oder innergemeinschaftlicher Erwerb) eines neuen Fahrzeugs 
entfallende Umsatzsteuer unter den sonstigen Voraussetzungen des 
§ 15 UStG abziehen. 


Der Vorsteuerabzug ist nur bis zu dem Betrag zulässig, der für die 
nachfolgende innergemeinschaftliche Lieferung des neuen Fahrzeugs 
geschuldet würde, wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. 







Der Abzug ist erst mit der Ausführung der innergemeinschaftlichen 
Lieferung des neuen Fahrzeugs (Eintragung in die Zeile 22 bzw. bei 
Kleinunternehmern in Zeile 20 oder 21) zulässig (§ 15 Abs. 4a UStG). 


Zeile 63


Einzutragen sind


–	 in Rechnungen unrichtig ausgewiesene Steuerbeträge,  die der 
Unternehmer schuldet (§ 14c Abs. 1 UStG);


–	 in Rechnungen unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge, die der 
Rechnungsaussteller schuldet (§ 14c Abs. 2 UStG);


–	 Steuerbeträge für Umsätze, die  Auslagerungen von  Gegen-
ständen aus einem Umsatzsteuerlager vorangegangen sind 
(§ 4 Nr. 4a Satz  1 Buchst. a Satz 2 UStG) und die  der Unternehmer 
schuldet, dem die Auslagerung zuzurechnen ist (Auslagerer). Nicht 
einzutragen sind hier Lieferungen, die dem liefernden Unternehmer 
zuzurechnen sind, wenn die Auslagerung im Zusammenhang mit 
diesen Lieferungen steht. Diese Umsätze sind in den Zeilen 26 bis 
28 einzutragen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 26 bis 28);


–	 Steuerbeträge, die der Lagerhalter eines Umsatzsteuerlagers als  
Gesamtschuldner schuldet (§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG);


–	 Steuerbeträge, die der Abnehmer bei einer als steuerfrei behan-
delten  innergemeinschaftlichen Lieferung in den Fällen des § 6a 
Abs. 4 UStG schuldet;


–	 Steuerbeträge, die ein dritter Unternehmer (insbesondere Zentral-
regulierer) schuldet (§ 17 Abs. 1 Satz 6 UStG);


–	 Steuerbeträge, die der letzte Abnehmer im Rahmen eines inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts für die Lieferung des ersten 
Abnehmers schuldet (§ 25b Abs. 2 UStG).


- 4 -
Sonstiges
Zeile 65


Die festgesetzte Sondervorauszahlung ist grundsätzlich in der Voran-
meldung für Dezember abzuziehen. Wird die gewerbliche oder beruf-
liche Tätigkeit im Laufe eines Kj. eingestellt oder wird im Laufe des Kj. 
auf die Dauerfristverlängerung verzichtet, ist die Sondervorauszahlung 
hingegen im letzten Voranmeldungszeitraum des Besteuerungszeit-
raums zu berücksichtigen, für den die Fristverlängerung gilt.


Zeilen 71 bis 75


Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungs
zeitraums fällig und an das Finanzamt zu entrichten. Wird das SEPA-
Lastschriftmandat wegen Verrechnungswünschen ausnahmsweise 
widerrufen, ist ein durch die Verrechnung nicht gedeckter Restbetrag 
zu entrichten.


Ein Überschuss wird nach Zustimmung (§ 168 AO) ohne gesonder-
ten Antrag ausgezahlt, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden 
verrechnet wird. Wünscht der Unternehmer eine Verrechnung oder 
liegt eine Abtretung vor, ist in Zeile 71 eine „1“ einzutragen. Liegt dem 
Finanzamt bei Abtretungen die Abtretungsanzeige nach amtlichem 
Muster noch nicht vor, ist sie beizufügen oder gesondert einzureichen.


Wenn über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus weitere oder 
abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden 
sollen, tragen Sie bitte in Zeile 75 eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn 
bei den in der Steueranmeldung erfassten Angaben bewusst eine 
von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung 
zugrunde gelegt wurde oder Sie einen Antrag auf Dauerfristverlän-
gerung zurücknehmen möchten. Diese Angaben sind in einer von 
Ihnen zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, welche mit 
der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung“ zu 
kennzeichnen ist. Angaben zu Änderungen der persönlichen Daten 
(z.B. Bankverbindung) sind nicht hier einzutragen, sondern dem 
Finanzamt gesondert mitzuteilen. Wenn Sie der Steueranmeldung 
lediglich ergänzende Aufstellungen oder Belege beifügen wollen, ist 
nicht hier, sondern in Zeile 15 eine Eintragung vorzunehmen.
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BETREFF  Muster der Umsatzsteuererklärung 2020 


   
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019 


- III C 3 - S 7344/19/10002 :001 (2019/1094946) - (BStBl 2020 I Seite 99) 
und vom 11. Juni 2020 
- III C 3 - S 7344/19/10002 :001 (2020/0579143) - 


   ANLAGEN  1 
   GZ  III C 3 - S 7344/19/10002 :001 


DOK  2020/0663282 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Bezugnehmend auf das o. g. BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019, mit dem für die Abga-
be der Umsatzsteuererklärung 2020 die Vordruckmuster USt 2 A (Umsatzsteuererklärung 
2020) und USt 2 E (Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020) sowie die Anlage UN zur 
Umsatzsteuererklärung 2020 und Anlage FV zur Umsatzsteuererklärung 2020 eingeführt 
wurden, gilt Folgendes: 
 
(1) Für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2020 wird das beiliegende Vordruckmuster 
neu bekannt gegeben: 
 


- USt 2 E Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020 
 
(2) Durch Artikel 3 Nummer 3 i. V. m. Artikel 12 Absatz 1 des Zweiten Gesetzes zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-
Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2020 







 
Seite 2  § 28 Absatz 1 und 2 UStG neu gefasst. Danach gelten für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 


31. Dezember 2020 ein allgemeiner Steuersatz von 16 % und ein ermäßigter Steuersatz von 
5 %. Auf Grund der Steuersatzänderungen wurden die Erläuterungen in dem Vordruck-
muster USt 2 E angepasst. 
 
(3) Das diesem Schreiben beigefügte Vordruckmuster ersetzt mit Wirkung vom 1. Juli 2020 
das mit o. g. BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019 eingeführte Vordruckmuster USt 2 E 
(Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020). Die Vordruckmuster USt 2 A (Umsatzsteuerer-
klärung 2020) sowie die Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2020 und Anlage FV zur 
Umsatzsteuererklärung 2020 bleiben unverändert bestehen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 







Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020 
Abgabefrist: bis 31. Juli 2021


Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen.
Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen.
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung zur Umsatzsteuererklärung des Vorjahres sind durch Randstriche gekennzeichnet.


Abgabe der Umsatzsteuererklärung:
Die Umsatzsteuererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung authentifiziert zu übermitteln (§ 18 Abs. 3 
Satz 1 UStG i. V. m. § 87a Abs. 6 Satz 1 AO). 
Zur Umsatzsteuererklärung gehören der Hauptvordruck USt 2 A, die Anlage UN sowie die Anlage FV. Die Anlage UN ist nur von Unternehmern 
zu übermitteln, die im Ausland ansässig sind; die Anleitung zum Ausfüllen dieses Vordrucks finden Sie auf Seite 2 der Anlage UN. Die Anlage FV 
ist nur von Fiskalvertretern im Sinne des § 22a UStG zu übermitteln. Weitere Anlagen können in besonderen Fällen erforderlich sein, auf die in 
den Vordrucken hingewiesen wird. 
Für die elektronische authentifizierte Übermittlung benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie nach kostenloser Registrierung unter 
www.elster.de. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. Unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt 
finden Sie Programme zur elektronischen Übermittlung. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische 
Übermittlung verzichten.


So werden die Vordrucke ausgefüllt:
Bitte tragen Sie aus erfassungstechnischen Gründen die Steuernummer auf jeder Vordruckseite (oben) ein.
Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu erklären haben; nicht benötigte Felder 
lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. Bitte berücksichtigen Sie Entgeltserhöhungen und Entgeltsminderungen bei den Bemes-
sungsgrundlagen. Als Bemessungsgrundlagen sind die Entgelte für Umsätze sowie die Anzahlungen einzutragen. Negative Beträge sind durch 
ein Minuszeichen zu kennzeichnen. Sollte die vorgesehene Stellenanzahl der weißen Felder nicht ausreichen, ist eine Eintragung zwischen den 
weißen Feldern in Ausnahmefällen unschädlich. Reicht der vorgesehene Platz darüber hinaus nicht aus, verwenden Sie bitte für weitere Angaben 
ein gesondertes Blatt. Fügen Sie bitte die erforderlichen Anlagen oder Einzelaufstellungen bei.
Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge in vollen Euro ein; bei den Steuer- und Kürzungsbeträgen ist dagegen stets auch 
die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. Rechnen Sie Werte in fremder Währung in Euro um.


Die Steuer ist grundsätzlich nach vereinbarten Entgelten zu berechnen (§ 16 Abs. 1 Satz 1 UStG - sog. Sollversteuerung). In diesem Fall ist in 
Zeile 22 eine „1“ einzutragen. Unter den Voraussetzungen des § 20 UStG (sog. Istversteuerung) kann die Steuer nach vereinnahmten Entgelten 
berechnet werden. In diesem Fall ist in Zeile 22 eine „2“ einzutragen. Bei der Berechnung nach vereinbarten und vereinnahmten Entgelten (§ 20 
Abs. 1 Satz 2 UStG) ist in Zeile 22 eine „3“ einzutragen.


Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen 
Sie bitte in Zeile 27 eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung 
abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Diese Angaben sind in einer von Ihnen zu erstellenden gesonderten Anlage zu machen, 
welche mit der Überschrift „Ergänzende Angaben zur Steuererklärung“ zu kennzeichnen ist. Wenn Sie der Steuererklärung lediglich ergänzende 
Aufstellungen oder Belege beifügen wollen, ist keine Eintragung erforderlich. Angaben zu Änderungen der persönlichen Daten (z.B. Bankverbindung) 
sind nicht in Zeile 27 einzutragen, sondern dem Finanzamt gesondert mitzuteilen. Für Verrechnungsanträge tragen Sie bitte in Zeile 25 eine „1“ ein. 


Die Umsatzsteuererklärung ist vom Unternehmer eigenhändig zu unterschreiben, sofern sie nicht elektronisch übermittelt wird. 


Besteuerung der Kleinunternehmer 
(§ 19 Abs. 1 UStG)
Zeilen 31 bis 34
Angaben sind nur vorgesehen, wenn die Kleinunternehmer-Regelung 
des § 19 Abs. 1 UStG angewendet werden soll. Diese Regelung kann 
nur von Unternehmern in Anspruch genommen werden, die im Inland 
oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten ansässig sind.


Bei Kleinunternehmern wird die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Lie
ferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben nach 
§ 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3 
UStG) zuzüglich der darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen 
Kj. 22 000 EUR nicht überstiegen hat und im laufenden Kj. 50 000 EUR 
voraussichtlich nicht übersteigen wird.


Bei Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit im Laufe des Kj. ist 
der tatsächliche Gesamtumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzu-
rechnen und in Zeile 34 einzutragen; in Zeile 33 ist in diesem Fall eine 
"0" einzutragen. Für die Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung 
kommt es in diesem Fall nur darauf an, ob der Gesamtumsatz voraus-
sichtlich die Grenze von 22 000 EUR nicht übersteigen wird.


Der Kleinunternehmer ist grundsätzlich nicht berechtigt,


–	 die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 
Nr. 1 Buchst. b, § 6a UStG) in Anspruch zu nehmen;


–	 auf Steuerbefreiungen nach § 9 UStG zu verzichten;


–	 in Rechnungen die Umsatzsteuer nach § 14 Abs. 4 UStG gesondert 
auszuweisen;


–	 Vorsteuern nach § 15 UStG abzuziehen. Dies gilt auch für Steuer-
beträge, die der Unternehmer nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG und 
§ 13b Abs. 5 UStG schuldet.


Die Sonderregelungen des § 19 Abs. 1 UStG gelten jedoch nicht für 
innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge (vgl.  Erläuterun
gen zu Zeilen 61 bis 65). Zum Vorsteuerabzug für innergemeinschaft-
liche Lieferungen neuer Fahrzeuge wird auf die Erläuterungen zu 
den Zeilen 121 bis 131 hingewiesen. Wegen der Erklärungspflichten 
zu innergemeinschaftlichen Erwerben, die für Kleinunternehmer in 
Betracht kommen, vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 78 bis 86. Hin-
sichtlich der Umsätze, für die der Kleinunternehmer die Steuer nach 
§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG schuldet, vgl. Erläuterungen zur Zeile 89.  
Hinsichtlich der Steuerbeträge, die ein Kleinunternehmer nach § 13b 
Abs. 5 UStG schuldet, vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 99 bis 102.


USt 2 E - Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2020 (06.20)


Hauptvordruck USt 2 A


Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass
BZSt = Bundeszentralamt für Steuern UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
GrEStG = Grunderwerbsteuergesetz UStG = Umsatzsteuergesetz
Kj. = Kalenderjahr USt-IdNr. = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer







Unentgeltliche Wertabgaben aus dem Unternehmen sind, soweit sie 
in der Abgabe von Gegenständen bestehen, regelmäßig den entgelt-
lichen Lieferungen und, soweit sie in der Abgabe oder Ausführung 
von sonstigen Leistungen bestehen, regelmäßig den entgeltlichen 
sonstigen Leistungen gleichgestellt. Sie umfassen auch unentgeltliche 
Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer.


Es sind auch die Lieferungen bei der Auslagerung von Gegenständen 
aus einem Umsatzsteuerlager einzutragen, wenn dem liefernden Un-
ternehmer die Auslagerung zuzurechnen ist. In allen anderen Fällen 
der Auslagerung - insbesondere wenn dem Abnehmer die Auslage-
rung zuzurechnen ist - sind die Umsätze in Zeile 89 einzutragen (vgl. 
Erläuterungen zu Zeile 89).


Nach § 1 Abs. 1a UStG unterliegen die Umsätze im Rahmen einer 
Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen nicht der Umsatzsteuer. Solche Umsätze sind in der 
Zeile 111 zu erklären.


Zeilen 47 bis 53
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach 
den Durchschnittssätzen des § 24 Abs. 1 UStG versteuern, haben 
Folgendes zu beachten:
–	 Lieferungen  in  das übrige  Gemeinschaftsgebiet  an  Abnehmer mit 


USt-IdNr. sind getrennt von den sonstigen Umsätzen aufzuzeichnen 
und die Entgelte in Zeile 48 einzutragen. Über diese Lieferungen 
sind Zusammenfassende Meldungen beim BZSt abzugeben (vgl. 
Erläuterungen zu Zeilen 61 bis 65);


–	 die auf die jeweilige Bemessungsgrundlage der Zeile 49 anzuwen-
denden Durchschnittssätze sind um die Sätze für pauschalierte 
Vorsteuerbeträge zu vermindern. Für nach dem 31.12.2006 und 
vor dem 1.7.2020 ausgeführte Umsätze beträgt die Steuer 8,3 % 
der Bemessungsgrundlage. Für nach dem 30.6.2020 ausgeführte 
Umsätze beträgt die Steuer 5,3 % der Bemessungsgrundlage;


–	 die auf die jeweiligen Bemessungsgrundlagen der Zeile 51 anzu-
wendenden Durchschnittssätze sind um die Sätze für pauschalierte 
Vorsteuerbeträge vermindert worden;


–	 die auf die jeweiligen Bemessungsgrundlagen der Zeile 52 anzu-
wendenden Durchschnittssätze sind um die Sätze für pauschalierte 
Vorsteuerbeträge zu vermindern. Für nach dem 30.6.2020 ausge-
führte Umsätze beträgt die Steuer 5,3 % der Bemessungsgrundlage;


–	 Eintragungen zu Zeile 53 sind von Land- und Forstwirten vorzuneh-
men, die ihre Einnahmen aufzuzeichnen haben. Umsätze, für die die 
Vereinfachungsregelung nach Abschnitt 24.6 UStAE angewendet 
wird, sind ebenfalls hier einzutragen.


Land- und Forstwirte, die ihre Umsätze nach den allgemeinen Vor-
schriften des UStG versteuern, haben ihre steuerpflichtigen Umsätze 
in den Zeilen 36 bis 45 einzutragen.


Sofern innergemeinschaftliche Erwerbe getätigt werden, sind diese 
in den Zeilen 78 bis 86 zu erklären.


Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und 
unentgeltliche Wertabgaben
Zeilen 61 bis 65
Einzutragen sind innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr.  1 
Buchst. b, § 6a Abs. 1 UStG). Das gilt - ausgenommen bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge - nicht für Kleinunternehmer, 
die § 19 Abs. 1 UStG anwenden. Über die in Zeile 63 einzutragenden 
Umsätze sind Zusammenfassende Meldungen an das BZSt zu 
übermitteln. 


Die innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge (§ 1b UStG) 
sind auch bei Lieferungen an Abnehmer ohne USt-ldNr. steuerfrei. 
Solche Lieferungen sind gesondert in Zeile 64 anzugeben.


In Zeile 65 sind die innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahr-
zeuge durch Nichtunternehmer und Unternehmer außerhalb ihres 
Unternehmens anzugeben (§ 2a UStG). Zum Vorsteuerabzug vgl. 
Erläuterungen zu den Zeilen 121 bis 131.


Über die in Zeile 64 und 65 einzutragenden Umsätze ist für jede inner-
gemeinschaftliche Lieferung eines neuen Fahrzeugs eine Meldung 
nach der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung an das BZSt 
zu übermitteln. 


Die in der Zeile 34 enthaltenen Beförderungs- und Versendungs-
lieferungen im Sinne des § 3c UStG in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
sind zusätzlich in Zeile 106 einzutragen.


Die in der Zeile 34 enthaltenen Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachten 
sonstigen Leistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Nichtunternehmer unter der Voraussetzung des § 3a Abs. 5 Satz 3 
UStG sind zusätzlich in Zeile 109 einzutragen.


Da der Unternehmer die Steuer selbst zu berechnen hat (§ 18 Abs. 3 
UStG), sind auch vom Kleinunternehmer Eintragungen in den Zei-
len 167 bis 169 vorzunehmen.


Der Unternehmer kann dem Finanzamt erklären, dass er auf die 
Anwendung des § 19 Abs. 1 UStG verzichtet. Er unterliegt dann 
der Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften des UStG, 
Abschnitt  19.2 UStAE. An diese Verzichtserklärung ist er 5 Jahre 
gebunden (§ 19 Abs. 2 UStG).


Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen 
und unentgeltliche Wertabgaben
Zeilen 36 bis 45
Es sind die Umsätze und erhaltenen Anzahlungen einzutragen, für 
die die Umsatzsteuer entstanden ist.


Umsätze, die den bis zum 30.6.2020 geltenden Steuersätzen von  
19 % bzw. 7 % unterlegen haben, sind in den Zeilen 38 bis 43 zu erklä-
ren. Einzutragen sind auch Änderungen von Bemessungsgrundlagen 
(§ 17 UStG), insbesondere für Umsätze, die den bis zum 30.6.2020 
geltenden Steuersätzen unterlegen haben.


Sofern aufgrund besonderer Genehmigung die sog. Istversteuerung 
(Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten) anzuwenden ist, gilt 
dies auch für vor dem 1.7.2020 vereinnahmte Beträge zu nach dem 
30.6.2020 ausgeführten Umsätzen.


Vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 wurde der allgemeine Steuersatz 
von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % 
gesenkt. Die geänderten Steuersätze sind auf die ab diesem Zeitpunkt 
bewirkten Umsätze anzuwenden. Diese Umsätze sowie der darauf 
entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag sind insgesamt in der Zeile 
45 einzutragen. Dies gilt auch für Umsätze, für die eine Anzahlung vor 
dem 1.7.2020 vereinnahmt wurde.


Beispiel 


Ein Händler hat im Dezember 2019 eine Anzahlung von 11 900 
EUR erhalten und die darin enthaltene Umsatzsteuer (19 %) 
von 1 900 EUR an das Finanzamt abgeführt. Bei Lieferung am 
20.8.2020 vereinnahmt der Händler den restlichen Kaufpreis 
von 46 100 EUR.


Die Lieferung unterliegt dem ab 1.7.2020 geltenden Steuer-
satz von 16 %. Somit hat der Händler in Zeile 45 das gesamte 
Entgelt von 50 000 EUR und die darauf entfallende Steuer von  
8 000 EUR zu erklären (Berechnung: 11 900 EUR + 46 100 
EUR = 58 000 EUR; 58 000 EUR : 1,16 = 50 000 EUR). Die 
bereits mit 19 % besteuerte Anzahlung ist zu korrigieren, indem 
der Händler in Zeile 38 eine negative Bemessungsgrundlage in 
Höhe von 10 000 EUR einträgt. Eine Eintragung in Zeile 58 ist 
nicht vorzunehmen.


Bemessungsgrundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), 
die in vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind. Es sind auch 
Umsätze einzutragen, bei denen die sog. Mindestbemessungs-
grundlage (§ 10 Abs. 5 UStG) anzuwenden ist. Die Umsätze, für die 
der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 5 UStG 
schuldet, sind nicht hier, sondern in den Zeilen 99 bis 102 einzutragen.


Die in den steuerpflichtigen Umsätzen enthaltenen Beförderungs- und 
Versendungslieferungen im Sinne des § 3c UStG in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet sind zusätzlich in Zeile 106 einzutragen.


Die in den steuerpflichtigen Umsätzen enthaltenen Telekommunika-
tions-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektro-
nischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen an im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer unter der Voraussetzung 
des § 3a Abs. 5 Satz 3 UStG sind zusätzlich in Zeile 109 einzutragen.
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Nähere Informationen zu den vorgenannten Verfahren erhalten Sie 
beim BZSt  (Dienstsitz Saarlouis, 66738 Saarlouis, Tel. 0228 / 406-0, 
www.bzst.de).


Innergemeinschaftliche Erwerbe
Zeilen 78 bis 86
Innergemeinschaftliche Erwerbe sind in dem Besteuerungszeitraum 
zu erklären, in dem die Rechnung ausgestellt wird, spätestens jedoch 
in dem Besteuerungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf den 
Erwerb folgt.


Innergemeinschaftliche Erwerbe zu den bis zum 30.6.2020 geltenden 
Steuersätzen sind in den Zeilen 82 bis 83 einzutragen. Die Steuer-
satzänderungen zum 1.7.2020 gelten auch für innergemeinschaftliche 
Erwerbe. Innergemeinschaftliche Erwerbe zu  Steuersätzen ab diesem 
Zeitpunkt und der darauf entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag 
sind insgesamt in der Zeile 84 einzutragen. 


Bei einem neuen Fahrzeug liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
auch dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem Unternehmer 
geliefert wurde. Wird das neue Fahrzeug von einem Lieferer ohne USt-
ldNr. erworben (insbesondere von einer „Privatperson"), ist der Erwerb 
in der Zeile 85 zu erklären. Dagegen ist der innergemeinschaftliche 
Erwerb durch eine Privatperson oder einen Unternehmer, der das neue 
Fahrzeug für seinen privaten Bereich erworben hat, ausschließlich mit 
Vordruck USt 1 B anzumelden (Fahrzeugeinzelbesteuerung).


Steuerschuldner bei Auslagerung 
(§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG)
Zeile 89
Einzutragen sind die Lieferungen, die  Auslagerungen von Gegen-
ständen aus einem Umsatzsteuerlager vorangegangen sind. Die 
Umsatzsteuer für diese Umsätze schuldet der Unternehmer, dem die 
Auslagerung zuzurechnen ist (Auslagerer); ggf. der Lagerhalter als 
Gesamtschuldner. Nicht einzutragen sind hier Lieferungen, die dem 
liefernden Unternehmer zuzurechnen sind, wenn die Auslagerung im 
Zusammenhang mit diesen Lieferungen steht. 


Diese Umsätze sind in Abschnitt C (Zeilen 38, 41 bzw. 45) einzutragen 
(vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 36 bis 45).


Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte 
(§ 25b UStG)               
Zeilen 91 bis 97
Bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften hat der erste Ab-
nehmer Zeile 92 auszufüllen, wenn für diese Lieferungen der letzte 
Abnehmer die Steuer schuldet. Einzutragen ist die Bemessungsgrund-
lage (§ 25b Abs. 4 UStG) seiner Lieferungen an den letzten Abnehmer.


Die in dieser Zeile einzutragenden Umsätze sind auch in der Zusam-
menfassenden Meldung anzugeben, die beim BZSt einzureichen ist 
(vgl. Erläuterungen zu Zeilen 61 bis 65).


Die Steuer, die der letzte Abnehmer nach § 25b Abs. 2 UStG für die 
Lieferung des ersten Abnehmers schuldet, ist in den Zeilen 94 bis 97 
einzutragen. Vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 wurde der allgemeine 
Steuersatz von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Steuersatz von  
7 % auf 5 % gesenkt. Die Steuersatzsenkung gilt auch für innerge-
meinschaftliche Dreiecksgeschäfte. Die vor dem 1.7.2020 erhaltenen 
Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer schuldet, 
und der darauf entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag sind in den 
Zeilen 94 und 95 einzutragen. Die nach dem 30.6.2020 erhaltenen 
Lieferungen, für die der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer schuldet, 
und der darauf entfallende, selbst berechnete Steuerbetrag sind 
insgesamt in der Zeile 96 einzutragen.


Zum Vorsteuerabzug für diese Lieferung vgl. Erläuterungen zu den 
Zeilen 121 bis 131.


Leistungsempfänger als Steuerschuldner 
(§ 13b UStG)
Zeilen 99 bis 102
Vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen des § 13b Abs. 6 UStG sind 
folgende im Inland steuerpflichtige Umsätze einzutragen, für die Unter-
nehmer oder juristische Personen die Steuer als Leistungsempfänger 


schulden:


–	 Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im übrigen Ge-
meinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (Zeile 99);


–	 unter das GrEStG fallende Umsätze, insbesondere Lieferungen von 
Grundstücken, für die der leistende Unternehmer nach § 9 Abs. 3 
UStG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 100);


–	 Werklieferungen und die nicht in Zeile 99 einzutragenden sonstigen 
Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (Zeile 101);


–	 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den 
Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insol-
venzverfahrens (Zeile 101);


–  Bauleistungen, einschließlich Werklieferungen und sonstigen Lei-
stungen im Zusammenhang mit Grundstücken, die der Herstellung, 
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwa-
chungsleistungen, wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer 
ist, der selbst solche Bauleistungen erbringt (Zeile 101);


–	 Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz oder von Elektrizität 
sowie von Wärme oder Kälte durch einen im Ausland ansässigen 
Unternehmer unter den Bedingungen des § 3g UStG (Zeile 101);


–  Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz durch einen im Inland 
ansässigen Unternehmer, wenn der Leistungsempfänger Wieder-
verkäufer von Gas im Sinne des § 3g UStG ist (Zeile 101);


–	 Lieferungen von Elektrizität eines im Inland ansässigen Unterneh-
mers, wenn der liefernde Unternehmer und der Leistungsempfänger 
Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne des § 3g UStG sind; nicht 
hierunter fallen Betreiber von Photovoltaikanlagen (Zeile 101);


–	 Übertragung der in § 13b Abs. 2 Nr. 6 UStG bezeichneten sog. 
CO2-Emissions-, Gas- und Elektrizitätszertifikate (Zeile 101);


–	 Lieferungen der in der Anlage 3 zum UStG aufgeführten Gegen-
stände, insbesondere Altmetalle und Schrott (Zeile 101);


–	 Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen, wenn der Leistungs-
empfänger ein Unternehmer ist, der selbst solche Leistungen 
erbringt (Zeile 101);


–	 Lieferungen von Gold in der in § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG bezeichneten 
Art (Zeile 101);


–	 Lieferungen von Mobilfunkgeräten, Tablet-Computern und Spiele-
konsolen sowie von integrierten Schaltkreisen vor Einbau in einen 
zur Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegenstand, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist und die Summe 
der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5 000 EUR beträgt; nach-
trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 
(Zeile 101);


–	 Lieferungen der in der Anlage 4 zum UStG aufgeführten Metalle, 
wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist und die Summe 
der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Vorgangs mindestens 5 000 EUR beträgt; nach-
trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 
(Zeile 101).


Auch Kleinunternehmer (§ 19 UStG), pauschalversteuernde Land- und 
Forstwirte (§ 24 UStG) und Unternehmer, die nur steuerfreie Umsätze 
tätigen, schulden die Steuer.  


Zum Vorsteuerabzug für die vom Leistungsempfänger geschuldete 
Steuer vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 121 bis 131.


Die Umsätze des leistenden Unternehmers, für die der Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet, sind in Zeile 105 
(vgl. Erläuterungen zu Zeile 105) einzutragen.


Ergänzende Angaben zu Umsätzen
Zeile 104
Es sind die in Abschnitt C berücksichtigten Umsätze anzugeben, für 
die zulässigerweise nach § 9 UStG auf die Steuerbefreiung verzichtet 
worden ist.


Zeile 105
Einzutragen sind die im Inland ausgeführten steuerpflichtigen 
Umsätze nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG des leistenden Unterneh-
mers, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b 
Abs. 5 UStG schuldet. Die hier einzutragenden Umsätze sind nicht in 
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Abschnitt C anzugeben.


Zeilen 106 bis 107
Einzutragen sind Beförderungs- und Versendungslieferungen in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet, die nach § 3c UStG der Umsatzbesteue-
rung im Bestimmungsland unterliegen, wenn u.  a. der Gesamtwert 
der Lieferungen an Abnehmer im Sinne des § 3c Abs. 2 UStG im 
Kj. die in dem jeweiligen Mitgliedstaat maßgebende Lieferschwelle 
überschreitet oder der Unternehmer auf die Anwendung dieser Liefer-
schwelle verzichtet hat. Trifft dies nicht zu, sind diese Lieferungen in 
Abschnitt B oder C enthalten und gesondert in Zeile 106 einzutragen. 
Beförderungs- und Versendungslieferungen nach § 3c UStG, die in 
anderen EU-Mitgliedstaaten versteuert werden, sind ausschließlich in 
Zeile 107 und nicht in Zeile 113 anzugeben. 


Zeilen 108 bis 110
Eintragungen zu den Zeilen 109 und 110 sind nur unter folgenden 
Voraussetzungen vorzunehmen:


–	 der leistende Unternehmer hat seinen Sitz, seine Geschäftslei-
tung, eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sitzes, einer 
Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in nur einem Mitgliedstaat und


–	 der Gesamtbetrag der Entgelte der an im übrigen Gemeinschafts-
gebiet ansässige Nichtunternehmer erbrachten Telekommunika-
tions-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektroni-
schem Weg erbrachten sonstigen Leistungen hat den Betrag von 
10 000 EUR im vorangegangenen Kj. nicht überschritten.


Die Entgelte der an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Nichtunternehmer erbrachten Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachten 
sonstigen Leistungen sind bis zum Gesamtbetrag von 10 000 EUR in 
Zeile 109 einzutragen und zusätzlich in Abschnitt B oder C zu erklären. 
Im Falle des Verzichts auf das Recht der Besteuerung dieser Umsätze 
im Inland nach § 3a Abs. 5 Satz 4 UStG sind diese Umsätze in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten zu versteuern und bis zum Gesamtbetrag von 
10 000 EUR in Zeile 110 zu erfassen. Ein in diesem Kj. den Betrag von 
10 000 EUR ggf. überschreitender Betrag ist ab dem Umsatz, der zur 
Überschreitung geführt hat, jeweils in Zeile 113 einzutragen.


Wurde der Gesamtbetrag von 10 000 EUR im vorangegangenen Kj. 
überschritten, sind die Umsätze nicht in den Zeilen 109 und 110, sondern 
insgesamt in Zeile 113 zu erklären.


Zeile 111
Einzutragen sind die nach § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbaren Um-
sätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen. Eine Ge-
schäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG liegt vor, wenn die 
wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens oder eines gesondert 
geführten Betriebs an einen Unternehmer für dessen Unternehmen 
übertragen werden und der Erwerber die unternehmerische Tätigkeit 
des Veräußerers fortsetzt. Bei einer unentgeltlichen Übertragung eines 
Unternehmens oder eines gesondert geführten Betriebs ist hier eine "0" 
einzutragen. Dem Finanzamt ist gesondert eine Kopie des Vertrags über 
die Geschäftsveräußerung im Ganzen zu übersenden und der Name, 
die Anschrift sowie – falls bekannt – das zuständige Finanzamt und die 
Steuernummer des Erwerbers mitzuteilen.


Zeile 112
Einzutragen sind die nach § 3a Abs. 2 UStG im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ausgeführten sonstigen Leistungen, für die die 
Steuer in einem anderen Mitgliedstaat von einem dort ansässigen 
Leistungsempfänger geschuldet wird. Über die in Zeile 112 einzutra-
genden sonstigen Leistungen sind Zusammenfassende Meldungen 
an das BZSt zu übermitteln (vgl. Erläuterungen zu Zeilen 61 bis 65).


Zeile 113
Übrige nicht steuerbare Umsätze sind alle anderen Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, die nicht im Inland erbracht werden und die 
steuerbar wären, wenn sie im Inland ausgeführt worden wären. Hierzu 
gehören auch Telekommunikationsleistungen, Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen und auf elektronischem Weg erbrachte sonstige 
Leistungen, die ein im Inland ansässiger Unternehmer an Nichtunter-
nehmer mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausführt; ausgenommen sind die Umsätze des 
§ 3a Abs. 5 Sätze 3 und 4 UStG (vgl. Erläuterungen zu Zeilen 108 bis 
110). Im Inland ausgeführte nicht steuerbare Umsätze (z. B. Innenum-
sätze zwischen Unternehmensteilen) sind nicht anzugeben. Dies gilt 
auch für die Umsätze, die in Zeilen 111 und 112 einzutragen sind.


Zeile 115
Eintragungen sind vorzunehmen für grenzüberschreitende Perso-
nenbeförderungen im Luftverkehr, für die die Voraussetzungen für 
eine niedrigere Steuerfestsetzung oder einen (Teil-)Erlass vorliegen. 
Anzugeben sind nur die Entgelte, die auf den jeweiligen inländischen 
Streckenanteil entfallen.


Abziehbare Vorsteuerbeträge
Zeilen 121 bis 131
Abziehbar sind nur die nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz 
geschuldeten Steuerbeträge. Zur Vergütung von ausländischen 
Vorsteuerbeträgen erhalten Sie Informationen beim BZSt (Dienst-
sitz Schwedt, Passower Chaussee 3b, 16303 Schwedt/Oder, 
www.bzst.de, Tel. 0228 / 406-1200).


Folgende Vorsteuerbeträge können unter den sonstigen Vorausset-
zungen des § 15 UStG berücksichtigt werden:
–	 Die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige 


Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unter-
nehmen ausgeführt worden sind, sofern eine Rechnung nach den 
§§ 14, 14a UStG vorliegt (Zeile 122);


–	 die in einer Kleinbetragsrechnung enthaltene Umsatzsteuer, sofern 
eine Rechnung nach § 33 UStDV vorliegt (Zeile 122);


–	 die Umsatzsteuer für im Inland nach § 3d Satz 1 UStG bewirkte  
innergemeinschaftliche Erwerbe (Zeile 123);


–	 die entstandene Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für das 
Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG eingeführt worden sind 
(Zeile 124);


–	 die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, dem die Ausla-
gerung aus einem Umsatzsteuerlager zuzurechnen ist; vgl. Erläu-
terungen zu den Zeilen 36 bis 45 und zu Zeile 89 (Zeile 125);


–	 die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 1 und 2 
UStG, die der Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet 
(vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 99 bis 102), wenn die Leistungen 
für sein Unternehmen ausgeführt worden sind (Zeile 126);


–	 nach Durchschnittssätzen (§ 23 UStG) ermittelte Beträge bei 
Unternehmern, deren Umsatz im Sinne des § 69 Abs. 2 UStDV in 
den  einzelnen  in  der  Anlage der UStDV bezeichneten Berufs- 
und Gewerbezweigen im vorangegangenen Kj. 61 356 EUR nicht 
überstiegen hat und die nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und 
auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse 
zu machen (Zeile 127);


–	 nach einem Durchschnittssatz (§ 23a UStG) ermittelte Beträge bei 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz, deren 
steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme der Einfuhr und des inner-
gemeinschaftlichen Erwerbs, im vorangegangenen Kj. 35 000 EUR 
nicht überstiegen hat und die nicht verpflichtet sind, Bücher zu 
führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig 
Abschlüsse zu machen (Zeile 128);


–	 die Umsatzsteuer, die auf die Anschaffung (Lieferung, Einfuhr oder 
innergemeinschaftlicher Erwerb) eines neuen Fahrzeugs durch 
einen Fahrzeuglieferer im Sinne des § 2a UStG oder einen Klein-
unternehmer im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG entfällt (Zeile 129). 
Der Vorsteuerabzug ist nur bis zu dem Betrag zulässig, der für die 
nachfolgende innergemeinschaftliche Lieferung des neuen Fahr-
zeugs geschuldet würde, wenn die Lieferung nicht steuerfrei wäre. 
Der Abzug ist erst mit der Ausführung der innergemeinschaftlichen 
Lieferung des neuen Fahrzeugs (Eintragung in Zeile 65 bzw. bei  
Kleinunternehmern in Zeile 63, 64 oder 65) zulässig (§ 15 Abs. 4a 
UStG);


–	 bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (vgl. Erläuterungen 
zu den Zeilen 91 bis 97) die vom letzten Abnehmer nach § 25b 
Abs. 2 UStG geschuldete Umsatzsteuer (Zeile 130).


Vorsteuerbeträge, die auf Entgeltserhöhungen und Entgeltsminde-
rungen entfallen, sowie herabgesetzte, erlassene oder erstattete 
Einfuhrumsatzsteuer sind zu berücksichtigen.


Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer zu we-
niger als 10 % für sein Unternehmen nutzt, ist generell nicht möglich 
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).


Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung eines einheitlichen Gegen-
stands, der sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch 
genutzt wird, vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 2 und Abschnitt 15.6a UStAE.







- 5 -


Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)
Zeilen 133 bis 150
Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut oder bei einer sonstigen 
Leistung die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden 
Verhältnisse, ist der Vorsteuerabzug zu berichtigen. Dies gilt auch für 
nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten.


Bei einer Änderung der Verhältnisse sind folgende Eintragungen 
vorzunehmen:
-	 Grundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile, Be-


rechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke gelten, und Gebäude auf fremden Grund und Boden 
sowie damit zusammenhängende sonstige Leistungen mit einem 
Berichtigungszeitraum von zehn Jahren: Eintragung einer „1“ in 
Zeile 137 und Eintragung des Berichtigungsbetrags in Zeile 147.


-	 Übrige sonstige Leistungen und Wirtschaftsgüter, die nicht nur 
einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet werden (z.B. 
Anlagevermögen) mit einem Berichtigungszeitraum von fünf Jahren 
ab dem Zeitpunkt der erstmaligen tatsächlichen Verwendung: Eintra-
gung einer „1“ in Zeile 138 und Eintragung des Berichtigungsbetrags 
in Zeile 148.


-	 Wirtschaftsgüter, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen 
verwendet worden sind: Eintragung einer „1“ in Zeile 139 und Ein-
tragung des Berichtigungsbetrags in Zeile 149. 


Gesondert anzugeben - ggf. in einer Anlage - ist die Bezeichnung des 
Wirtschaftsguts (bei Grundstücken und Gebäuden deren Lage) bzw. 
der sonstigen Leistung. Die Berechnung der Vorsteuerberichtigungs-
beträge ist zu erläutern. 


Zu Vereinfachungen bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs vgl. 
§ 44 UStDV.


Beispiel 1


Der Unternehmer hat im Kj. 2017 ein Bürogebäude errichtet, das 
er ab 1.12.2017 zur Hälfte steuerpflichtig und zur Hälfte steuerfrei 
vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer 
von 60 000 EUR hat er in Höhe von 30 000 EUR abgezogen.


Ab Juli 2020 wird das gesamte Gebäude steuerpflichtig ver-
mietet. Auf Grund der insgesamt steuerpflichtigen Vermietung 
kann der Unternehmer 1 500 EUR Vorsteuer für das Kj. 2020 
nachträglich in Zeile 147 geltend machen. In Zeile 137 ist eine 
„1“ einzutragen.


Berechnung: 60 000 EUR Vorsteuer : 120 Monate Berichti-
gungszeitraum = 500 EUR monatliche Berichtigung; bereits im 
Kj. 2017 abgezogen: 50 % =  verbleibende Berichtigung somit 
250 EUR x 6 Monate (Juli bis Dezember 2020) = 1 500 EUR.


Beispiel 2


Der Unternehmer hat Anfang Oktober 2018 eine Maschine 
erworben, die er zur Hälfte zur Ausführung von Umsätzen, die 
den Vorsteuerabzug ausschließen und zur Hälfte zur Ausführung 
von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, ver-
wendet. Der Unternehmer zieht die hierauf entfallende Vorsteuer 
von 24 000 EUR in Höhe von 12 000 EUR ab.


Am 11.12.2020 veräußert der Unternehmer die Maschine steu-
erpflichtig. Dieser Verkauf führt zu einer einmaligen Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs in Höhe von 6 800 EUR. Dieser Betrag ist 
in Zeile 148 als nachträglich abziehbare Vorsteuer einzutragen. 
Zusätzlich ist in Zeile 138 eine „1“ einzutragen.


Berechnung: 24 000 EUR Vorsteuern : 60 Monate Berichti-
gungszeitraum = 400 EUR monatliche Berichtigung; bereits im 
Kj. 2018 abgezogen: 50 % = verbleibende Berichtigung somit 200 
EUR x 34 Monate restlicher Berichtigungszeitraum (Dezember 
2020 bis September 2023) = 6 800 EUR.


Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer
Zeile 164
Nach dem Wechsel von der Regelbesteuerung zur Kleinunterneh-
mer-Regelung sind Steuerbeträge, die auf den Zeitraum der Re-
gelbesteuerung entfallen und aufgrund der Berechnung der Steuer 
nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG) erst im Zeitraum der 
Anwendung der Kleinunternehmer-Regelung entstanden sind, in der 
Zeile 164 einzutragen. Vorsteuerbeträge, für die die Voraussetzungen 
zum Abzug nach § 15 UStG erst im Zeitraum der Anwendung der 
Kleinunternehmer-Regelung erfüllt sind, sind ebenfalls in der Zeile 
164 einzutragen. Gleiches gilt für Berichtigungen nach § 17 UStG 
von Kleinunternehmern.


Zeilen 167 bis 169
Auf Grund der Umsatzsteuererklärung kann sich eine Abschluss-
zahlung ergeben. Diese Zahlung ist einen Monat nach Eingang der 
Steuererklärung fällig.


Zur Berechnung der Abschlusszahlung bzw. des Erstattungsan-
spruchs auf Grund der Umsatzsteuererklärung ist die verbleibende 
Umsatzsteuer bzw. der verbleibende Überschuss um das Voraus-
zahlungssoll für das Kj. zu mindern.


Vorauszahlungssoll ist die Summe der angemeldeten bzw. fest-
gesetzten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/Überschüsse aus dem 
Voranmeldungsverfahren einschließlich der Sondervorauszahlung für 
die Dauerfristverlängerung. Ob die Vorauszahlungen bereits entrichtet 
sind oder ob das Finanzamt einen Überschuss bereits ausgezahlt hat, 
ist für das Vorauszahlungssoll ohne Bedeutung.


In den Fällen, in denen bereits eine Festsetzung der Umsatzsteuer 
für den Besteuerungszeitraum vorliegt, ist die bisher festgesetzte 
Umsatzsteuer als Vorauszahlungssoll einzutragen.


Ein Erstattungsanspruch wird nach Zustimmung (§ 168 AO) ohne ge-
sonderten Antrag ausgezahlt, soweit der Betrag nicht mit Steuerschul-
den verrechnet wird. Wünscht der Unternehmer eine Verrechnung 
oder liegt eine Abtretung vor, ist in Zeile 25 eine „1“ einzutragen. Liegt 
dem Finanzamt bei Abtretungen die Abtretungsanzeige nach amtli-
chem Muster noch nicht vor, ist sie beizufügen oder nachzureichen.
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Befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen zum 1. Juli 2020;Änderung der Abschnitte 10.1 und 12.16 
Abs. 12 UStAE 


GZ III C 2 - S 7030/20/10006 :006 
DOK 2020/0662912 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Aus der Praxis sind Fragen zur Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaura-
tions- und Verpflegungsdienstleistungen mit der Ausnahme der Abgabe von Getränken vom 
1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG gestellt worden. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 25. Juni 2020 - III C 3 - S 7134/19/10003 :001 
(2020/0626512), BStBl I Seite xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. In Abschnitt 10.1 wird nach Abs. 11 folgender Abs. 12 angefügt: 


„(12) Für die befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Res-
taurations- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von 
Getränken ist es nicht zu beanstanden, wenn zur Aufteilung des Gesamtkaufpreises 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


  
 


 
 
   
 


 
   


 
 


 
 


   
 


 
  


 
 


 
  


 


Seite 2 von sogenannten Kombiangeboten aus Speisen inklusive Getränken (z. B. Buffet, All-
Inclusive-Angeboten) der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil mit 30 % des
Pauschalpreises angesetzt wird. 


2. Abschnitt 12.16 Abs. 12 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„2Es wird ebenfalls nicht beanstandet, wenn der auf diese Leistungen entfallende Ent-
geltanteil mit 15 % des Pauschalpreises angesetzt wird.“ 


III. 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen Fällen ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 
2021 anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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BETREFF  Umsatzsteuer;  


Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung bei Ausfuhrlieferungen; 
  Auswirkungen der sog. Missbrauchsrechtsprechung des EuGH  


   GZ  III C 3 - S 7134/19/10003 :001 
DOK  2020/0626512 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Anwendung der sog. Missbrauchsrechtsprechung des EuGH bei Ausfuhrlieferungen 
Der EuGH hat zuletzt mehrfach entschieden, dass einerseits die Missbrauchsrechtspre-
chung zu innergemeinschaftlichen Lieferungen grundsätzlich auch auf Ausfuhrlieferun-
gen zu übertragen sei und andererseits, dass es bei Vorliegen der materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung unschädlich sein kann, 
wenn einzelne formelle Kriterien des Buch- und Belegnachweises nicht erfüllt sind.  
 
Hinsichtlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit weist der EuGH darauf hin, dass eine 
nationale Maßnahme dann über das hinausgeht, was erforderlich ist, um eine genaue Erhe-
bung der Steuer sicherzustellen, wenn sie das Recht auf Umsatzsteuerbefreiung im Wesent-
lichen von der Einhaltung formeller Pflichten abhängig macht, ohne dass materielle Anfor-
derungen berücksichtigt würden und insbesondere ohne, dass in Betracht zu ziehen wäre, ob 
diese erfüllt sind. Die Umsätze sind nämlich unter Berücksichtigung ihrer objektiven Merk-
male zu besteuern (EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019; C-653/18, Unitel Sp, vom 8. 11. 2018, 
C-495/17, Cartrans Spedition, und vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan Vinš). 
 
Sind die materiellen Voraussetzungen erfüllt, erfordert ferner der Grundsatz der steuerli-
chen Neutralität, dass die Umsatzsteuerbefreiung gewährt wird, auch dann, wenn der 
Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt hat (EuGH-Urteile 
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Spedition, Rn. 39).  
 
Nach der Rechtsprechung des EuGHs gibt es lediglich zwei Fälle, in denen die Nichtein-
haltung einer formellen Anforderung den Verlust des Rechts auf Umsatzsteuerbefreiung 
nach sich ziehen kann: 
Zum einen kann der Verstoß gegen eine formelle Anforderung zur Versagung der Mehr-
wertsteuerbefreiung führen, wenn er den sicheren Nachweis verhindert, dass die materiel-
len Anforderungen erfüllt wurden (EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019; C-653/18, Unitel Sp; 
Rn. 30; vom 8.11.2018, C-495/17, Cartrans Spedition, Rn. 42; und vom 28. 3. 2019, C-
275/18, Milan Vinš, Rn. 35). 
Zum anderen kann sich ein Steuerpflichtiger, der sich vorsätzlich an einer das Funktionie-
ren des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems gefährdenden Steuerhinterziehung beteiligt 
hat, nicht auf den Grundsatz der Steuerneutralität berufen.  
Sollte der Steuerpflichtige gewusst haben oder hätte er wissen müssen, dass der von ihm 
bewirkte Umsatz mit einer Steuerhinterziehung des Erwerbers verknüpft war und er nicht 
alle ihm zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um diese zu 
verhindern, müsste ihm der Anspruch auf Mehrwertsteuerbefreiung versagt werden (vgl. 
EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019; C-653/18, Unitel Sp; Rn. 33; vom 8. 11. 2018, C-
495/17, Cartrans Spedition, Rn. 41, und vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan Vinš, Rn. 33). 


 
II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, 
BStBl I S. 864, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 17. Juni 2020 - III C 3 - 
S 7160-c/20/10001 :001 (2020/0590350), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt 
geändert: 


 
1. In Abschnitt 6.5 Abs. 1 werden nach Satz 7 die folgenden Sätze 8 bis 10 angefügt: 
 


„8Kann der Unternehmer den beleg- und buchmäßigen Nachweis nicht, nicht voll-
ständig oder nicht zeitnah führen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nicht erfüllt sind. 9Etwas anderes gilt im 
Falle der Nichteinhaltung einer formellen Anforderung ausnahmsweise dann, wenn 
nach objektiven Kriterien zweifelsfrei feststeht, dass die materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferung vorliegen, insbesondere, 
wenn objektiv erkennbar feststeht, dass der Gegenstand der Lieferung das 
Gemeinschaftsgebiet tatsächlich verlassen hat (Grundsatz der Steuerneutralität und 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, vgl. EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019, C-653/18, 
Unitel Sp, vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan Vinš, und vom 8. 11. 2018, C-495/17, 
Cartrans Spedition). 10Allerdings kann sich der liefernde Unternehmer nicht auf die 
Grundsätze steuerlicher Neutralität und der Verhältnismäßigkeit berufen, wenn 
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gemeinsamen Mehrwertsteuersystems gefährdenden Steuerhinterziehung betei-
ligt hat bzw. davon Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns hätte haben müssen, dass der von ihm bewirkte Umsatz mit einer 
Steuerhinterziehung des Erwerbers verknüpft war und er nicht alle ihm zur 
Verfügung stehenden, zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um diese zu ver-
hindern (vgl. EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019, C-653/18, Unitel Sp, vom 
8. 11. 2018, C-495/17, Cartrans Spedition, und vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan 
Vinš) oder 


2. der Verstoß gegen die formellen Anforderungen den sicheren Nachweis verhin-
dert, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
erfüllt wurden (vgl. EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019, C-653/18, Unitel Sp, vom 
8. 11. 2018, C-495/17, Cartrans Spedition, und vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan 
Vinš).“ 


 
2. Abschnitt 6.6 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 


„1Ist der Nachweis der Ausfuhr durch Belege mit einer Bestätigung der Grenzzollstelle 
oder der Abgangsstelle nicht möglich oder nicht zumutbar, z.B. bei der Ausfuhr von 
Gegenständen im Reiseverkehr an Flughäfen, an denen die Zollverwaltung nicht 
im gesamten Transit- bzw. Sicherheitsbereich präsent ist, durch die Kurier- und 
Poststelle des Auswärtigen Amts oder durch Transportmittel der Bundeswehr oder der 
Stationierungstruppen, kann der Unternehmer den Ausfuhrnachweis auch durch 
andere Belege führen.“ 
 


b) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt: 
 


„7Können die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der Steuerbefreiung anhand objektiver Kriterien zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, gebietet es der Grundsatz der steuerlichen Neutralität, dass die Steuer-
befreiung für die Ausfuhrlieferung zu gewähren ist, selbst wenn der liefernde 
Unternehmer bestimmten formellen Anforderungen nicht genügen konnte (vgl. 
EuGH-Urteile vom 17. 10. 2019, C-653/18, Unitel Sp, vom 8. 11. 2018, C-495/17, 
Cartrans Spedition, und vom 28. 3. 2019, C-275/18, Milan Vinš).“ 


 
3. Abschnitt 6.11. Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 


„1Die Verbringung des Liefergegenstands in das Drittlandsgebiet muss grundsätzlich 
durch eine Ausfuhrbestätigung der den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemein-
schaftsgebiet überwachenden Grenzzollstelle eines EU-Mitgliedstaats (Ausgangszollstel-
le) nachgewiesen werden (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStDV, Abschnitt 6.6 Abs. 3).“ 
 


4. In Abschnitt 6.11. Abs. 8 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 
 
„4Ist der Ausfuhrnachweis durch Belege mit einer Bestätigung der Grenzzollstelle 
nicht möglich oder nicht zumutbar, kann der Nachweis im begründeten Einzelfall 
auch durch geeignete Alternativbelege geführt werden (vgl. Abschnitt 6.6 Abs. 6).“ 


5. Abschnitt 6.11. Abs. 12 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„4Absatz 8 Sätze 2 und 4 sind für Abnehmerbestätigungen entsprechend anzuwenden.“ 
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III.  Anwendung 
 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 







